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1 Einleitung  

„Der Lärm ist in Deutschland und in Baden-Württemberg das ungelöste 

Umweltproblem Nummer 1.“ 1 

Mit dieser Aussage beginnt Prof. Dr. Lutz Wicke, Umweltökonom an der 

Europäischen Wirtschaftshochschule Berlin, seine Grundlagenunter-

suchung über erfolgreiche Lärmschutzkonzeptionen, die er im Jahr 2007 

im Auftrag der LUBW angefertigt hatte. Und er ist mit dieser Meinung nicht 

allein: nach Aussage der baden-württembergischen Umweltministerin 

Tanja Gönner müssen „die Menschen im Südwesten … endlich besser vor 

Lärm geschützt werden“2. 

Das Problem wird deutlich, wenn man die Zahl der von Lärm betroffenen 

Menschen genauer betrachtet: Schätzungen zufolge leiden 20% der euro-

päischen Bevölkerung (das sind ca. 80 Mio. Menschen) unter ständigem 

Lärm, in Baden-Württemberg sind es ca. 125.000 Menschen (30% der 

Bevölkerung)3, allein in Stuttgart ca. 25.000 Menschen4. Die meisten 

Betroffenen fühlen sich durch Straßenverkehrslärm belästigt, dicht gefolgt 

von Fluglärm und Schienenverkehrslärm. Besonders hoch ist die Anzahl 

der Lärmbetroffenen in größeren Städten und an viel befahrenen 

Straßen5.  

Die ständige Lärmbelastung wirkt sich nicht nur negativ auf die Gesund-

heit und das Wohlbefinden der betroffenen Menschen aus, sondern hat 

auch Folgen für die Wohngebiete, denn „wer es sich leisten kann, zieht 

aus lauten Gebieten weg“6. Dies hat Auswirkungen auf Mieteinnahmen 

und Immobilienpreise, aber auch auf den Einzelhandel und viele Dienst-

leistungsfirmen, die sich häufig in lauten Wohngebieten erst gar nicht 

ansiedeln oder von dort wegziehen. Lärm ist also auch ein soziales 
                                            
1 Wicke, Anlage Nr. 7, S. 2. 
2 StZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 10; LKrZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 11; FN, 10.01.2009, 
Anlage Nr. 12.  
3 Wicke, Anlage Nr. 7, S. 2; StZ, 18.01.2008, Anlage Nr. 9; StZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 
10; LKrZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 11; FN, 10.01.2009, Anlage Nr. 12. 
4 Interview, Anlage Nr. 5, S.1; StZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 10; LKrZ, 10.01.2009, Anlage 
Nr. 11. 
5 Moradi Karkaj, S. 20; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, Geleitwort; Stadtklima Stuttgart, 
Belästigungsschaubild, Anlage Nr. 25. 
6 Rede der Umweltministerin, Anlage Nr. 8, S. 7. 
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Problem, da in den betroffenen Wohngebieten häufig sozial benachteiligte 

Bevölkerungsgruppen leben und arbeiten7. 

Doch warum nimmt der Lärm, vor allem der Verkehrslärm, in vielen Wohn-

gebieten trotz zahlreicher Lärmschutzvorschriften ständig zu? Umwelt-

ministerin Gönner sieht den Hauptgrund darin, dass nur wenige Deutsche 

bereit sind, ihre Mobilität einzuschränken und auf das Auto verzichten8.   

Aber dies sollte dennoch die Politik nicht davon abhalten, sich mit dem 

Problem auseinander zu setzen. Viele andere Bereiche des Umwelt-

schutzes z.B. die Luftqualität oder die Wasserqualität  konnten in den 

letzten Jahren wirkungsvoll verbessert werden. Auch der Lärm aus 

Industrieanlagen wird durch feste Regelungen im Genehmigungsverfahren 

frühzeitig eingedämmt. Das Problem Verkehrslärm wurde währenddessen 

vernachlässigt und immer größer9. Von der Bundesregierung wurde Lärm 

viel zu lange als „Stiefkind des Umweltschutzes“10 behandelt, von der EU 

bis 1996 überhaupt nicht als Umweltproblem anerkannt11.   

Dies änderte sich mit der Europäischen Umgebungslärmrichtlinie, die im 

Jahr 2002 in Kraft getreten ist. Die Richtlinie wurde 2005 durch das 

„Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie zur Bewertung und Bekämpfung 

von Umgebungslärm“ mit den §§ 47a bis f BImSchG in nationales Recht 

umgesetzt. Viele Gemeinden sind nun verpflichtet Lärmkarten und Lärm-

aktionspläne bis zu einer bestimmten Frist zu erarbeiten12.  

Zwar wurden in Deutschland schon 1990 Regelungen zur Lärm-

minderungsplanung als § 47a in das BImSchG eingefügt. Allerdings wurde 

diese Vorschrift nur von wenigen Gemeinden beachtet und hatte somit nur 

sehr geringe Wirksamkeit.  

 

Diese Diplomarbeit befasst sich vor allem mit der Frage, ob durch die 

Gesetzesänderung des BImSchG im Jahr 2005 die Defizite des alten         

                                            
7 Wicke, Anlage Nr. 7, S. 6; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 10.  
8 Puls, S. 5f.; Rede der Umweltministerin, Anlage Nr. 8, S. 2f. 
9 Rede der Umweltministerin, Anlage Nr. 8, S. 2. 
10 Wicke, Anlage Nr. 7, S. 6. 
11 Grünbuch der EU, Anlage Nr. 2, S.1. 
12 Puls, S. 6. 
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§ 47a BImSchG beseitigt wurden und ob die neuen Regelungen tatsäch-

lich dazu führen, dass es in Zukunft in Wohngebieten leiser werden kann. 

Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der rechtlichen Betrachtung der Lärm-

aktionspläne, denn ein Plan ohne (rechtliche) Wirkung macht wenig Sinn. 

Da die neuen Regelungen zur Lärmminderungsplanung erst seit dem Jahr 

2005 gelten und die erste Frist für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen 

erst am 18.07.2008 abgelaufen ist, wurden die Rechtswirkungen der 

Pläne noch nicht von deutschen Gerichten untersucht. Um trotzdem 

Lösungsansätze erhalten zu können, werden in besonders proble-

matischen Rechtsbereichen die Urteile zum Luftreinhalterecht heran-

gezogen, da die Aktionspläne zur Reinhaltung der Luft Ähnlichkeiten mit 

den Lärmaktionsplänen aufweisen.  

Lärmaktionspläne sind Pläne, die verschiedene Lärmminderungsmaß-

nahmen festlegen. Doch welche Maßnahme ist überhaupt sinnvoll und 

bringt auch wirklich eine spürbare Lärmminderung? In Kap. 7 werden 

mögliche Maßnahmen der Lärmaktionspläne betrachtet und deren Vor- 

und Nachteile aufgezeigt. Da es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, 

durch die Lärm effektiv gemindert werden kann, können im Rahmen 

dieser Diplomarbeit nur einige ausgewählte Maßnahmen näher betrachtet 

werden. 

Die rechtliche Verpflichtung ist die eine Seite, aber wie gehen die 

Gemeinden mit dieser Pflicht um? Wie werden Lücken im Gesetz 

behandelt und Umsetzungsprobleme gelöst? Die Stadt Stuttgart war ver-

pflichtet bis 18.07.2008 einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Welche 

Erfahrungen dort gemacht wurden und welche wesentlichen Änderungen 

die Umgebungslärmrichtlinie für Stuttgart bedeutete, wird in Kap. 8 aus-

geführt. Die notwendigen Informationen stammen zu einem großen Teil 

von der sehr detaillierten Internetseite der Abteilung Stadtklima des Amtes 

für Umweltschutz der Stadt Stuttgart. Außerdem wurde am 14.01.2009 mit 

dem Projektleiter der Lärmaktionsplanung, Herrn Diplom-Geograph 

Thomas Schene ein Interview geführt, das Bestandteil dieser Diplomarbeit 

ist.    
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2 Allgemeines zum Thema Lärm  

Wer sich mit Lärmminderungsplanung befassen will, sollte erst einmal 

wissen, was Lärm überhaupt ist und was es überhaupt bedeutet, wenn 

sich Lärm um 3 dB(A) verringert. Häufig hört man, dass Lärm krank 

macht13. Doch wie wirkt Lärm überhaupt auf den menschlichen Körper 

und welche gesundheitlichen und psychologischen Auswirkungen kann 

Lärm für betroffene Menschen haben?  

                                           

Da die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Lärms in jeder Stadt 

unterschiedlich und nicht messbar sind, kann darauf nicht näher ein-

gegangen werden. Sie sind aber zweifellos vorhanden.  

2.1  Der Begriff „Lärm“ 

Nicht jedes laute Geräusch stellt automatisch Lärm dar. Allerdings gibt es  

weder im BImSchG noch in der TA Lärm oder anderen gesetzlichen 

Regelungen eine Legaldefinition von „Lärm“. Eine juristisch klare Aussage 

darüber, wann ein Geräusch zu Lärm wird, ist nicht möglich. Dies hängt 

damit zusammen, dass Lärm ein subjektiver Begriff ist.  

Allgemein kann man sagen, dass Lärm unerwünschter Schall ist, der auf 

den Menschen belästigende, störende oder gesundheitsschädliche Aus-

wirkungen hat14. Ob ein bestimmtes Geräusch von einer Person als 

Belästigung oder Störung empfunden wird,  hängt aber von einer Vielzahl 

von Faktoren, den sog. Moderatoren, ab. Moderatoren sind nicht nur 

Lautstärke, Dauer, Häufigkeit, Art und Regelmäßigkeit der Geräusch-

quelle, sondern z.B. auch die individuelle Gewöhnung, die soziale 

Einstellung zur Lärmsituation, die Einschätzung der Vermeidbarkeit des 

Geräusches und die subjektive Lärmempfindlichkeit15. 

 

 

 
13 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, Geleitwort. 
14 Sürder, S. 19; Möcker, S. 9; Hoffmann/von Lüpke/Maue, S. 17; Rebler/Scheidler, S. 17. 
15 BVerwG, Urteil vom 20.10.1989, BVerwGE 84, 31; Hoffmann/von Lüpke/Maue, S. 17; 
Moradi Karkaj, S. 26; Fickert, DVBl. 2004, 1253 (1255); LUBW, Lärmaktionsplanung, 
Anlage Nr. 16, S. 55.  
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2.2  Die Ermittlung des Schalls 

Lärm ist keine exakt messbare Größe. Da Lärm auf subjektiven Empfin-

dungen basiert und somit für jedes Individuum sehr unterschiedlich beläs-

tigend erscheint, können nur die physikalischen Bestandteile des 

zugrunde liegenden Schalls und deren Wirkungen auf Menschen ermittelt 

werden16.  

Um verstehen zu können, wie Geräusche gemessen werden, ist es 

wichtig, einige grundlegende Zusammenhänge der Akustik (Lehre vom 

Schall) zu kennen.  

Schall entsteht durch Schwingungen in der Luft. Diese Schwingungen 

kann das menschliche Ohr als Schall wahrnehmen. Die Anzahl der 

Schwingungen einer Schallwelle in der Sekunde wird Frequenz genannt 

und gibt die Tonhöhe an. Je größer die Frequenz, desto höher wird das 

Geräusch empfunden17.  

Der Schalldruck, also die Druckschwankungen der Schallwellen in der 

Luft, ist für die empfundene Lautstärke maßgeblich. Je größer die Druck-

schwankungen desto lauter empfindet das menschliche Ohr den Schall18. 

Die Schallintensität gibt an, mit welcher Leistung der Schall auf eine 

Fläche, z.B. das menschliche Trommelfell, trifft.  

2.2.1  Die Einheit dB(A) 

Da der Mensch über eine kaum vorstellbar große Spanne zwischen der 

Hörschwelle und der Schmerzschwelle verfügt, wurde eine logarithmisch 

aufgebaute Einheit, das Dezibel (kurz dB), eingeführt. Dadurch ist es 

möglich, sowohl die Schallintensität mit dem relativen Wert 1 (Hör-

schwelle) als auch den Wert 10 Billionen (Schmerzgrenze) in übersicht-

lichen Zahlenwerten zwischen 0 und 130 dB darzustellen19.  

 

                                            
16 Möcker, S. 9; Hoffmann/von Lüpke/Maue, S. 17; Rebler/Scheidler, S. 17; Moradi 
Karkaj, S. 28. 
17 Möcker, S. 10; Strick, S. 3; Puls, S. 9; Moradi Karkaj, S. 31; LUBW, Lärm-
aktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 55. 
18 Möcker, S. 9; Moradi Karkaj, S. 31. 
19 Möcker, S. 10; Hoffmann/von Lüpke/Maue, S. 57; Rebler/Scheidler, S. 17; Puls, S. 13; 
Moradi Karkaj, S. 31; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 55. 
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Abb. Nr. 1: Der menschliche Hörbereich in Abhängigkeit zur Tonhöhe (Frequenz) 

 

Quelle: Kloepfer, S. 175. 

 

Die Funktionsweise des menschlichen Ohrs ist unglaublich komplex und 

jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Geräusche. Bspw. hängt die 

empfundene Lautstärke stark von der Frequenz ab (s. Abb. 1). Um diesem 

Phänomen gerecht zu werden, wird in Lärmmessgeräten eine Dämpfung 

bestimmter Frequenzen eingebaut, um das frequenzabhängige Hör-

empfinden des Menschen nachzuahmen. Es gibt verschiedene Filterarten, 

die die Frequenzen dämpfen. International verbreitet ist der sog. A-Filter. 

Um deutlich zu machen, welche Filterart bei der Schallmessung 

berücksichtigt wurde, wird die Filterart nach der Einheit dB in Klammer 

angegeben. Die Einheit dB(A) bedeutet also, dass der Schalldruckpegel 

mit dem A-Filter bewertet wurde20.  

 

                                            
20 Sürder, S. 20; Hoffmann/von Lüpke/ Maue, S. 59, 103ff.; Puls, S. 15f.; Moradi Karkaj, 
S. 32f.  
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Zur Veranschaulichung werden in folgender Tabelle die verschiedenen 

Schalldruckpegel (Lautstärken) einiger alltäglicher Geräusche dargestellt.  

 

Abb. Nr. 2: Beispiele unterschiedlicher Schallpegel 

 

Quelle: LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 55 (bearbeitet). 

2.2.2 Die Berechnung von Schall 

Die meisten Schallimmissionen wirken nicht immer mit einer konstanten 

Lautstärke auf die betroffenen Menschen. Daher wird Lärm nicht als 

Einzelschallpegel angegeben, sondern ein Mittelwert der einwirkenden 

Geräusche errechnet. Dieser Mittelwert wird äquivalenter Dauer-

schallpegel oder Mittelungspegel genannt (s. Abb. 3) und häufig als Lärm-

index (plural: Indizes) ausgedrückt wird21.  

 

 

 
                                            
21 Möcker, S. 12; Puls, S. 16f.; Moradi Karkaj, S. 35. 



 8 

 

Abb. Nr. 3: Mittelung von Schallereignissen 

 
 

Quelle: Kloepfer, S. 177. 

 

Allerdings ist durch den Mittelungspegel nicht erkennbar, ob das Geräusch 

fünf Stunden lang am Stück oder 300mal am Tag je eine Minute lang zu 

hören ist. Daher werden bestimmten Geräuschen Zu- bzw. Abschläge, die 

sich z.B. aus dem Zeitpunkt und der Häufigkeit des Auftretens oder der Art 

und Betriebsweise des Geräusches ergeben, zum errechneten Pegelwert 

hinzugerechnet. Dieser neue Wert wird Beurteilungspegel genannt. Die 

Höhe der Zu- bzw. Abschläge und die dazugehörigen Rechenverfahren 

sind in vielen verschiedenen Vorschriften für unterschiedliche Lärmquellen 

festgelegt (z.B. für Straßenverkehrslärm in der RLS 90 und für 

Schienenverkehrslärm in der Schall 03)22.  

Ein weiteres Problem bei der Lärmberechnung ergibt sich, wenn mehrere 

Geräusche gleichzeitig zu hören sind. Da die Einheit dB(A) logarithmisch 

aufgebaut ist, muss dies bei der Addition mehrerer Schalldruckpegel 
                                            
22 Möcker, S. 76; Hoffmann/ von Lüpke/Maue, S. 117; Puls, S. 17; Moradi Karkaj, S. 35f. 
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beachtet werden. Das bedeutet dass bei der Addition zweier unter-

schiedlich lauter Schallquellen der Einfluss der leiseren Schallquelle auf 

den Gesamtpegel umso geringer ist, desto größer der Unterschied der 

beiden Schallquellen ist. Bei einem Unterschied größer als 10 dB(A) ist die 

leisere Schallquelle für den Gesamtpegel kaum relevant23. 

Treffen zwei gleichlaute Schallquellen aufeinander, ist der Wert des 

Gesamtpegels nur um 3 dB(A) höher als der Schallpegel einer Schall-

quelle24. Diese Schallpegeländerung wird zwar vom menschlichen Ohr 

wahrgenommen, hat aber kaum Auswirkungen auf das subjektive Beläs-

tigungsempfinden. Erst bei zehn gleichlauten Schallquellen hat der 

Mensch das Gefühl, dass der Schall doppelt so laut wie eine Schallquelle 

ist (s. Abb. Nr. 4).  

Oder anders ausgedrückt: Wird die Anzahl der Fahrzeuge auf einer 

Straße um die Hälfte reduziert, verringert sich der Gesamtpegel nur um    

3 dB(A). Um die subjektiv empfundene Lautstärke zu halbieren, muss der 

Lärm um 10 dB(A) verringert werden, z.B. indem die Verkehrsmenge auf 

ein Zehntel reduziert wird25. 

Abb. Nr. 4: Wahrnehmung von Schallereignissen 

 

Quelle: Kloepfer, S. 176. 

                                            
23 vgl. Rechenbeispiel 1 und 2, Anlage Nr. 6. 
24 vgl. Rechenbeispiel 3 und Tabelle, Anlage Nr. 6.  
25 Rebler/Scheidler, S.17f. 
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2.3  Auswirkungen auf Menschen 

Lärm verursacht bei betroffenen Menschen unterschiedliche Symptome, 

sowohl im gesundheitlichen als auch psychologischen Bereich. Mit 

Ausnahme der Lärmschwerhörigkeit ist es allerdings nicht möglich, die  

Ursachen eindeutig und ausschließlich auf zu viel Lärm zurückzuführen. 

Dies liegt daran, dass durch laute Geräusche eine Menge Reaktionen im 

Körper hervorgerufen werden, die auch durch andere Faktoren verursacht 

werden können26.   

2.3.1 Gesundheitliche Folgen 

Die Lärmschwerhörigkeit (= Schädigung der Hörsinneszellen) tritt auf, 

wenn eine sehr hohe Lautstärke über sehr lange Zeit dauerhaft auf einen 

Menschen einwirkt. Dies ist meist beim Arbeitslärm der Fall. Die kritische 

Grenze zur Lärmschwerhörigkeit liegt bei einem Mittelungspegel von      

85 dB(A) am Tag. Das Phänomen „Lärmschwerhörigkeit“ ist für die Lärm-

minderungsplanung nicht relevant, da Arbeitslärm oder andere Bereiche, 

die Lärmschwerhörigkeit auslösen können, nicht unter den Begriff 

„Umgebungslärm“ fallen (s. Kap. 5.1). Verkehrslärm verursacht nur sehr 

selten derartige Lärmpegel27.  

 

Abgesehen von der Lärmschwerhörigkeit gibt es aber auch noch andere 

gesundheitliche Erkrankungen, die durch laute Geräusche verursacht wer-

den können. Da Lärm für den menschlichen Körper ein Anzeichen für 

Gefahr bedeutet, läuft eine Stressreaktion in Gang, die den Körper in 

Alarmbereitschaft versetzt28. Nach einer Studie der Zeitschrift DER 

SPIEGEL ist Lärm eines der bedeutendsten Auslöser von Stress29.  

Folge dieser Stressreaktion ist eine erhöhte Funktionstätigkeit des Herz-

Kreislauf-Systems. Nachgewiesene Studien beweisen, dass es einen 

direkten Zusammenhang zwischen ständigem Verkehrslärm und gesund-

                                            
26 Sürder, S. 22; Kloepfer, S. 125f.; Puls, S. 21; Moradi Karkaj, S. 42.  
27 Kloepfer, S. 129f; Puls, S. 20.  
28 Moradi Karkaj, S. 39. 
29 Blech, Anlage Nr. 13, S. 146. 
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heitlichen Beeinträchtigungen gibt. Aufgrund der erhöhten Ausschüttung 

von Stresshormonen tragen Menschen, die ständiger Lärmbelastung aus-

gesetzt sind, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blut-

hochdruck und Herzinfarkt. Dieses Risiko besteht schon ab einem 

Mittelungspegel von 65 dB(A) am Tag30.  

Ebenfalls körperliche Beeinträchtigungen entstehen, wenn Lärm in der 

Nacht Schlafstörungen verursacht oder die Zeit bis zum Eintreten des 

Tiefschlafs verzögert wird. Dadurch ist die Erholungswirkung des Schlafs 

nicht mehr in vollem Maße gegeben. Inwieweit Lärm den Schlaf bzw. das 

Wohlbefinden am nächsten Tag beeinträchtigt, hängt allerdings sehr stark 

von der individuellen Lärmempfindlichkeit und Gewöhnung ab. Es kann 

daher kein Grenzwert, ab dem mit Schlafstörungen zu rechnen ist, fest-

gelegt werden31. 

2.3.2 Psychologische Folgen 

Lärm hat aber nicht nur gesundheitliche Folgen. Da Lärm schon dann 

vorliegt, wenn die Geräusche den betroffenen Menschen belästigen oder 

stören, hat Lärm auch psychologische Auswirkungen. Lärm beeinträchtigt 

die Kommunikation, die Aufmerksamkeit sowie die Arbeits- und Lern-

fähigkeit und somit die Lebensqualität der betroffenen Menschen32.   

Die Festlegung, welche Geräuschlautstärke allerdings für den Menschen 

zumutbar ist, bereitet große Schwierigkeiten. Das BVerwG hat sich im 

Jahr 1989 mit diesem Thema auseinandergesetzt und kam zu einer Zu-

mutbarkeitsgrenze von 55 dB(A) am Tag bzw. 45 dB(A) in der Nacht. Da 

aber nicht nur das Geräuschereignis für die subjektive Empfindung der 

Lärmbelästigung ausschlaggebend ist, muss in jedem Einzelfall auch die 

Situation, in der das Geräusch zu hören ist, das Gebiet und die Vorbe-

lastung des betroffenen Menschen sowie andere soziale und kommuni-

kative Faktoren berücksichtigt werden. Die vorgeschlagenen Grenzwerte 

                                            
30 Rebler/Scheidler, S. 22; Glöser, Anlage Nr. 14; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, 
Geleitwort, S. 8f. 
31 Kloepfer, S. 145ff.; Puls, S. 21f.; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 9. 
32 Kloepfer, S. 151ff.; Puls, S. 21f.  
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des BVerwG sind also nicht allgemein anwendbar, sondern nur Orien-

tierungswerte33.  

 

Ständige Lärmbelastung hat sehr unterschiedliche und sehr weitreichende 

Folgen. Genaue Angaben, ab welcher Lautstärke ein Geräusch als Lärm 

bezeichnet werden kann, sind sehr schwierig, da schon sehr geringe 

Schalldruckpegel belästigend wirken können und die Lebensqualität ein-

schränken. Da häufig mehrere Lärmquellen gleichzeitig (z.B. mehrere 

Fahrzeuge oder Straßenverkehr, Schienenverkehr und Flugzeuge) auf 

betroffene Personen einwirken, ist es wichtig, durch ein koordiniertes Vor-

gehen alle Lärmquellen zu betrachten und mit staatlichen Maßnahmen die 

Lärmbelastung und somit die gesundheitlichen und psychologischen 

Beeinträchtigungen zu mindern. Dies erhöht nicht nur die Lebensqualität 

der Bevölkerung, sondern verringert auch die Kosten der Gesundheitsvor-

sorge und erhöht die Qualität der Wohngebiete.    

3 Deutsche Lärmminderungsplanung 1990 bis 2005 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des BImSchG vom 11. Mai 199034 

wurden das erste Mal bundeseinheitliche Regelungen zur Erstellung von 

Lärmminderungsplänen geschaffen. Durch die Einfügung des § 47a in das 

BImSchG wurden die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen 

Behörden verpflichtet ein zweistufiges Verfahren zur Lärmminderungspla-

nung einzuleiten, wenn die Lärmbelastungen so hoch waren, dass mit ge-

sundheitsschädliche Beeinträchtigungen gerechnet werden musste. In 

einem ersten Schritt wurde die Lärmbelastung ermittelt (§ 47a Abs. 1). 

Daraufhin wurden für Wohngebiete oder andere schutzwürdige Gebiete 

(dies sind Gebiete, in denen sich z.B. Schulen, Krankenhäuser oder 

Pflegeheime befinden35) Lärmminderungspläne aufgestellt (§ 47a Abs. 2), 

                                            
33 BVerwG, Urteil vom 20.10.1989, BVerwGE 84, 31 (40). 
34 3. Änderungsgesetz, Anlage Nr.1.  
35 Stadtklima Stuttgart, Lärmminderungsplanung, Anlage Nr. 23. 
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welche bestimmte Maßnahmen zur Minderung der vorhandenen Lärmbe-

lastung vorsahen36. 

Ziel dieser Pläne war es – über die anlagenbezogenen Regelungen des 

BImSchG hinaus – mit geeigneten Maßnahmen die vorhandene Lärmbe-

lastungen zu mindern, die gesundheitlichen Risiken zu beseitigen und den 

Wohnwert zu erhöhen37. Neu war nicht nur der gebietsbezogene Ansatz 

der Lärmminderungsplanung, sondern auch die Pflicht, den Lärm, der 

durch verschiedenartige Lärmquellen verursacht wird, durch ein koor-

diniertes Verfahren zu beseitigen38.    

3.1  Rechtliche Wirkungen des Lärmminderungsplans 

Der Lärmminderungsplan nach § 47a BImSchG war für die Verwaltung ein 

verbindlicher Strategieplan, welcher z.B. bei der Abwägung der verschie-

denen Belange in der Bauleitplanung berücksichtigt werden musste.  

Er stellte selbst keine Rechtsgrundlage zur Anordnung bestimmter Maß-

nahmen dar, sondern setzte lediglich ein mögliches Vorgehen zur 

Minderung der Lärmsituation fest. Die Maßnahmen selbst wurden aber 

nach gesonderten Rechtsgrundlagen angeordnet und umgesetzt.  

Der Lärmminderungsplan  entfaltete keine unmittelbaren Auswirkungen 

gegenüber dem Bürger. Der Bürger hatte keine Möglichkeit die Um-

setzung der im Lärmminderungsplan festgelegten Maßnahmen einzu-

fordern39. 

3.2  Praktische Bedeutung 

Die Lärmminderungsplanung nach § 47a BImSchG entfaltete in der Praxis 

nur sehr geringe Wirksamkeit. Obwohl in sehr vielen Gemeinden „schäd-

liche Umwelteinwirkungen durch Geräusche“ hervorgerufen wurden, die 

Tatbestandsmerkmale also eindeutig vorlagen und die Gemeinden ver-

pflichtet gewesen wären, Lärmminderungspläne zu erarbeiten, hielten es 

                                            
36 Hansmann, S. 332. 
37 Schulze-Fielitz, DVBl. 1992, 389. 
38 Stadtklima Stuttgart, Lärmminderungsplanung, Anlage Nr. 23.  
39 Scheidler, UPR 2005, 334 (336f.); Stadtklima Stuttgart, Rechtliche Wirkungen der 
Lärmminderungsplanung, Anlage Nr. 24.  
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sehr wenige Gemeinden für notwendig, zu handeln. Eine Befragung in 

allen deutschen Gemeinden hat ergeben, dass im Jahr 2000 erst ca. 350 

Gemeinden, darunter die Stadt Stuttgart, mit der Lärmminderungsplanung 

begonnen hat. In vielen Gemeinden wurde allerdings lediglich die Höhe 

der Lärmbelastung geprüft. Nur 248 Gemeinden haben abgeschlossene 

Lärmkarten erstellt, aber nur 42 % von diesen Gemeinden daraufhin tat-

sächlich Lärmminderungspläne erarbeitet. Leider existierten die meisten 

dieser Pläne nur auf dem Papier. In lediglich ca. 70 Gemeinden wurden 

auch tatsächlich Maßnahmen aus den Lärmminderungsplänen durch-

geführt.  

Auch wenn die Aufstellungspflicht nicht alle ca. 14 000 deutschen Ge-

meinden getroffen hätte, ist doch davon auszugehen, dass in wesentlich 

mehr Gemeinden eine gesundheitsschädliche Lärmbelastung vorlag40.  

Die alten Regelungen zur Lärmminderungsplanung hatten also ihr Ziel, die 

Lärmsituation in ganz Deutschland auf ein gesundheitsunbedenkliches 

Niveau zu vermindern, nicht erreicht.  

 

Die Ursachen für diese Vollzugsdefizite sind sehr vielfältig:   

 Durch § 47a Abs. 2 wurden die Gemeinden oder die nach Landesrecht 

zuständigen Behörden zwar verpflichtet, Lärmminderungspläne aufzu-

stellen. Bis wann diese Pläne aber fertiggestellt werden sollen, wurde 

nicht festgelegt.  

 Für die betroffenen Bürger gab es keine Möglichkeit gegen die Ge-

meinden, die ihrer Aufstellungspflicht nicht nachkamen, vorzugehen.  

 Eine Beteiligung der Öffentlichkeit war nicht zwingend vorgesehen.  

 Außerdem gab es kaum Möglichkeiten Fördermittel für die Erstellung von 

Lärmkarten oder die Aufstellung von Lärmminderungsplänen zu er-

halten41. 

 

                                            
40 Heinrichs, Eckhardt: Lärmminderungsplanung in Deutschland, Dortmunder Beiträge 
zur Raumplanung, Institut für Raumplanung Universität Dortmund, 2007, zitiert in: BT-
Drs. 15/3782, S. 14; Hansmann, S. 332; Söhnlein, NuR 2006, 276 (277). 
41 BT-Drs. 15/3782, S. 14; Schmidt, UPR 2002, 327, (333); Scheidler, DVBl. 2005, 1344. 
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Als im Jahr 2002 die europäischen Umgebungslärmrichtlinie in Kraft trat, 

hofften viele Betroffene, dass durch die Umsetzung der Richtlinie die 

Defizite des bisherigen § 47a BImSchG beseitigt und die Lärmsituation vor 

allem in Wohngebieten verbessert werden könnte.   

4 Die Europäische Umgebungslärmrichtlinie  

Bis Mitte der neunziger Jahre hatte sich die Lärmschutzpolitik der EU 

darauf beschränkt, zur Vollendung des Binnenmarktes Vorschriften und 

Richtlinien zu erlassen, die produktbezogene Standards regelten z.B. den 

maximalen Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen oder Maschinen42.  

Mit dem Grünbuch der Europäischen Kommission vom 04.11.1996 über 

die zukünftige Lärmschutzpolitik43 wurde ein neues globales Lärmschutz-

konzept entworfen, welches zum ersten Mal auf europäischer Ebene Lärm 

als Umweltproblem wahrnahm44.  

Dies war der erste Schritt zur Entwicklung einer EG-Richtlinie, die ein 

europaweit einheitliches Vorgehen gegen Umgebungslärm ermöglichen 

sollte. Die „Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm“45, die 

sog. Umgebungslärmrichtlinie (kurz: ULR), trat am 18.07.2002 in Kraft.  

Mit der ULR wurde erstmalig auf EU-Ebene ein Konzept gegen Geräusch-

immissionen in der Umwelt entwickelt. Das bedeutet, dass sich der 

Schutzzweck der Richtlinie auf die von den Immissionen betroffenen 

Menschen bezieht und Lärm unabhängig von der Lärmquelle bekämpft 

werden soll46.   

 

 

 

                                            
42 Grünbuch der EU, Anlage Nr. 2, S. 1; Kloepfer, S. 519; Strick, S. 7; Holm, NuR, 2003, 
144; Mitschang ZfBR 2006, 430.  
43 Grünbuch der EU, Anlage Nr. 2. 
44 Grünbuch der EU, Anlage Nr. 2, S. 1f. 
45 ULR, Anlage Nr. 3.  
46 Hoffmann/von Lüpke/Maue, S. 33; Kloepfer S. 520; Moradi Karkaj, S. 280; Strick, S. 9; 
Holm, NuR 2003, 144; Scheidler, UPR 2005, 247; Mitschang, ZfBR 2006, 430; Umwelt-
ministerium, EU-Umgebungslärmrichtlinie, Anlage Nr. 19.  
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4.1  Ziele und Inhalt der Umgebungslärmrichtlinie 

In Art. 1 ULR werden die von der ULR verfolgten Ziele genannt. Durch die 

ULR wird in erster Linie ein gemeinsames Konzept festgelegt, welches 

schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm verhindern, vorbeugen 

oder mindern soll.  

Um dieses Ziel zu erreichen, sieht die ULR verschiedene Maßnahmen vor. 

Zuerst wird die Lärmbelastung anhand von Lärmkarten ermittelt (Art. 1 

Abs. 1 S. 2 Buchstabe a). Über die Ergebnisse der Lärmkarten und deren 

Auswirkungen wird die Öffentlichkeit informiert (Art. 1 Abs. 1 S. 2 

Buchstabe b). Anschließend werden Lärmaktionspläne aufgestellt, deren 

Ziel es sein soll, gesundheitsschädliche Geräusche zu verhindern und zu 

mindern bzw. in ruhigen Gebieten die gute Lärmqualität zu erhalten (Art. 1 

Abs. 1 S. 2 Buchstabe c)47. Die ULR soll aber nicht nur ein gemeinsames 

Konzept zur Bewertung und Bekämpfung der Lärmimmissionen 

darstellen, sondern laut Art. 1 Abs. 2 ULR auch als Grundlage von 

emissionsbezogenen Maßnahmen an den verschiedenen Lärmquellen 

dienen48.  

Die Ziele der ULR entsprachen zumindest ansatzweise den damals 

geltenden deutschen Regelungen zur Lärmminderungsplanung49.     

Gem. Art. 14 ULR mussten die Mitgliedstaaten die ULR bis zum 

18.07.2004 in nationales Recht umsetzen50.  

4.2  Die Umsetzung in deutsches Recht 

Es stellte sich nun die Frage, ob die Regelungen des bisherigen § 47a 

BImSchG zur Umsetzung der ULR ausreichen oder neue gesetzliche 

Grundlagen geschaffen werden müssen.  

                                            
47 Grünbuch der EU, Anlage Nr. 2, S. 3; ULR, Anlage Nr. 3, S. 13; Kloepfer, S. 521f.; 
Hansmann, S. 333f.; Moradi Karkaj, S. 280f.; Schmidt, UPR 2002, 327; Holm, NuR 2003, 
144; Fickert, DVBl. 2004, 1253; Feldmann ZUR, 2005, 352 (353); Scheidler, DVBl. 2005, 
1344 (1345); Scheidler, UPR 2005, 247; Mitschang, ZfBR 2006, 430; Söhnlein, NuR 
2006, 276 (276f.); UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 1; LUBW, Umgebungslärm-
kartierung, Anlage Nr. 20. 
48 Grünbuch der EU, Anlage Nr. 2, S. 3; ULR, Anlage Nr. 3, S. 13; Feldmann ZUR, 2005, 
352 (353). 
49 Moradi, S. 291; Schmidt, UPR 2002, 327.  
50 ULR, Anlage Nr. 3, S. 17; Strick, S. 9; Mitschang, ZfBR 2006, 430. 
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Im alten § 47a BImSchG war lediglich von schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Geräusche und ihre Beseitigung und Verminderung die 

Rede. Das heißt Karten über die vorliegende Lärmbelastung wurden erst 

dann erstellt, wenn mit Sicherheit davon ausgegangen werden konnte, 

dass in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend schädliche Umwelt-

einwirkungen auftreten. Die Belästigung der Anwohner durch Lärm musste 

also schon gegeben sein. Nach der  ULR sollen Lärmkarten und Lärm-

aktionspläne für jeglichen Umgebungslärm erstellt werden. Ob tatsächlich 

gesundheitsschädliche Lärmwerte vorliegen, ist keine Voraussetzung für 

die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen der Art. 7 und Art. 8 ULR51.  

Außerdem waren im alten § 47a BImSchG weder die Beteiligung der 

Öffentlichkeit noch Fristen zur Erstellung von Plänen vorgesehen, welche 

die ULR fordert52.  

 

Umsetzungsbedarf war also gegeben. Nunmehr musste geklärt werden, 

wie diese Umsetzung aussehen sollte. Der Vorschlag, ein eigenständiges 

Lärmschutzgesetz zu entwickeln, schied aus Gründen der kurzen Um-

setzungsfrist aus. Da das BImSchG das zentrale Gesetz für den Immis-

sionsschutz darstellt und mit dem bisherigen § 47a BImSchG schon ein 

der ULR ähnliches Instrumentarium enthielt, wurde festgelegt, dass die 

Umsetzung der ULR in einem Sechsten Teil in das BImSchG eingefügt 

werden sollte53.   

4.2.1 Der erste Entwurf der Bundesregierung 

Allerdings gestaltete sich das Verfahren zur Umsetzung der ULR 

schwieriger als erwartet. Auch wenn die Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes gem. Art 74 Abs. 1 Nr. 24 Alt. 3 GG eindeutig vorlag54, wurde das 

Verfahren aufgrund Zuständigkeitsfragen verzögert. Sowohl das Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit als auch das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen sahen sich als 

                                            
51 Feldmann, ZUR 2005, 352 (354). 
52 Scheidler, DVBl. 2005, 1344 (1345); Scheidler, UPR 2005, 247. 
53 Scheidler, DVBl. 2005, 1344 (1345f.); Scheidler, UPR 2005, 247.  
54 Katz, Rn 426; Scheidler, DVBl. 2005, 1344 (1345). 
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federführendes Ministerium, da in gewisser Weise beide Zuständigkeits-

bereiche berührt wurden. Schließlich wurde durch das Bundesumwelt-

ministerium ein Gesetzentwurf erarbeitet, welcher am 27.09.2004 von der 

Bundesregierung55 in den Bundestag eingebracht wurde. Zu diesem Zeit-

punkt war die Umsetzungsfrist bereits seit über 2 Monaten abgelaufen56. 

Der Gesetzentwurf enthielt 16 Paragraphen und hätte noch einiger ergän-

zender Rechtsverordnungen bedurft, um für die Praxis handhabbar zu 

werden.  

 

Der Arbeitskreis für Umweltrecht (AKUR) kritisierte diesen Entwurf sowohl 

in verfassungsrechtlicher, gemeinschaftsrechtlicher, regelungstechnischer 

und fachlicher Hinsicht stark. Die Formulierungen des Entwurfs seien nicht 

nur viel zu ausführlich, sondern würden auch gegen das Gebot einer 

klaren und verständlichen Rechtsetzung verstoßen und seien zudem in 

einigen Teilen sogar verfassungswidrig57.  Auch der Bundesrat war mit 

dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht einverstanden und ver-

sagte am 26.11.2004 seine Zustimmung58.  

4.2.2 Anrufung des Vermittlungsausschusses 

Daraufhin wurde gem. Art. 77 Abs. 2 GG der  Vermittlungsausschuss 

durch die Bundesregierung angerufen59, welcher schließlich einen Kom-

promiss vorschlug, dem sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat 

zustimmten. Im Gegensatz zum Gesetzentwurf bestand der Vorschlag des 

Vermittlungsausschusses nur noch aus sechs Paragraphen. Gestrichen 

wurde vor allem die Weiterführung des Konzeptes der örtlichen Lärmkar-

tierung, welches sich an den bisherigen  § 47a BImSchG angelehnt hatte. 

Außerdem wurde auf Finanzierungsregelungen verzichtet60. Das bedeutet, 

                                            
55 BT-Drs 15/3782, S. 5ff. 
56 Schulze-Fielitz, 2008, S. 10. 
57 AKUR, NVwZ 2005, 64; Scheidler, DVBl 2005, 1344, (1346); Söhnlein, NUR 2006, 276 
(277). 
58 BT-Drs. 15/4377, S. 1.  
59 BT-Drs. 15/4412, S. 1. 
60 Schulze-Fielitz, 2008, S. 11; Scheidler, DVBl 2005, 1344 (1346); Scheidler UPR 2005, 
334; Mitschang ZfBR 2006, 430; Söhnlein, NuR 2006, 276 (277). 
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dass ein großes Defizit des alten § 47a BImSchG, nämlich fehlende Rege-

lungen über mögliche Fördermittel, durch die neuen Regelungen nicht 

beseitigt wurde.  

5 Das Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die 

Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

Der Vorschlag des Vermittlungsausschusses trat als „Gesetz zur Um-

setzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm“61 am 30.06.2005, ca. ein Jahr nach der in der ULR fest-

gelegten Umsetzungsfrist, in Kraft.  

Es wurde als neuer Sechster Teil in das BImSchG eingefügt und mit dem 

Begriff „Lärmminderungsplanung“ überschrieben. Inhaltlich lehnt es sich 

sehr stark an die ULR an. Kritiker äußerten, dass das Umsetzungsgesetz 

nicht über eine „1:1-Umsetzung“ hinausgehe, da an vielen Stellen lediglich 

die ULR zitiert werde, ohne tatsächlich etwas zu regeln. Diese „Rege-

lungsverweigerung“ führe vor allem dann zu Problemen, wenn für eine 

erfolgreiche Durchführung der Lärmminderungsplanung weitere Rechts-

verordnungen notwendig sind, diese aber nicht rechtzeitig von der       

Bundesregierung erstellt werden62. 

Ebenfalls bemängelt wurde, dass es im Umsetzungsgesetz keine  Über-

gangsregelungen für Lärmminderungspläne, die nach altem Recht aufge-

stellt worden waren, gibt. Fehlende Übergangsregelungen bedeuten aller-

dings nicht, dass ältere Pläne keinerlei Wirkung mehr haben. Sie sind 

nach wie vor als behördliche Handlungspläne anzusehen. Es gibt zwar 

keine Verpflichtung, die in den älteren Plänen vorgesehenen Maßnahmen 

auch tatsächlich umzusetzen; die Pläne dienen aber weiterhin als Koordi-

nierungsinstrument63.  

 

 

                                            
61 Umsetzungsgesetz, Anlage Nr. 4. 
62 Rottmann, Difu-Berichte, 2005, 2 (3). 
63 Hansmann, S. 351f.  
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5.1 Der Anwendungsbereich  

Der Anwendungsbereich des neuen Sechsten Teils des BImSchG wird in 

§ 47a BImSchG bestimmt. Es ist ungewöhnlich, dass im Sechsten Teil 

eine spezielle Vorschrift über den Anwendungsbereich dieses Teils zu 

finden ist, da § 2 BImSchG umfassende Bestimmung über den Anwen-

dungsbereich aller Teile enthält. § 47a stellt aber kein lex specialis gegen-

über § 2 dar, sondern lediglich eine Ergänzung. Diese Aussage kann 

damit begründet werden, dass im Rahmen des Umsetzungsgesetzes auch 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 BImSchG insoweit geändert wurde, dass die Ausnahme 

des Geltungsbereiches des BImSchG für Flugplätze in Bezug auf den 

Sechsten Teil aufgehoben wurde. Diese Änderung des § 2 BImSchG wäre 

nicht notwendig gewesen, wenn § 47a BImSchG als lex specialis vor-

rangig gelten würde64. 

 

Nach § 47a BImSchG gilt der Sechste Teil des BImSchG für den Umge-

bungslärm, dem Menschen ausgesetzt sind. Der Begriff „Umgebungs-

lärm“ wird in § 47b Nr. 1 BImSchG definiert.  

Als Umgebungslärm wird jede Form von Lärm im Freien angesehen65. Der 

Begriff „Umgebungslärm“ ist also sehr weit gefasst und kann grundsätzlich 

überall dort auftreten, wo Menschen belästigenden oder gesundheits-

schädlichen Geräuschen ausgesetzt sein können66. Im Grundsatz wird 

dabei die Betrachtungsweise der alten Regelungen beibehalten. Neu ist, 

dass auch öffentliche Parks und ruhige Gebiete auf dem Land in den 

Geltungsbereich des Sechsten Teils einbezogen werden. Aktionspläne 

sollen also auch das Ziel verfolgen, in ruhigen Gebieten den Ruhezustand 

zu bewahren67.  

Die Formulierung „ausgesetzt sind“ umfasst sowohl Gegenwart als auch 

Zukunft, d.h. dass die Lärmminderungsplanung als zukunftsgerichtete 

Planung angesehen werden muss, die auch verhindern soll, dass in 
                                            
64 Hansmann in: Landmann/Rohmer § 47a Rn 3; Hansmann, S. 334f.; Moradi Karkaj,     
S. 292f. 
65 Schulze-Fielitz, 2008, S. 13. 
66 Hansmann, S. 341; Repkewitz, VBlBW 2006, 409 (414). 
67 Moradi Karkaj 293 und 295; Mitschang ZfBR 2006, 430 (431).  
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ruhigen Gebieten belästigende Geräusche entstehen, obwohl dort u.U. 

zum Zeitpunkt der Planung noch keine derartigen Geräusche existieren68.  

 

In § 47a Satz 2 BImSchG sind einige Lärmarten aufgezählt, für die der 

Sechste Teil des BImSchG nicht gilt. Nicht in den Anwendungsbereich 

fallen Verhaltenslärm, Wohnungslärm, Nachbarschaftslärm, Arbeitsplatz-

lärm, Lärm in Verkehrsmitteln und in militärischen Gebieten69. Außerdem 

bezieht sich die Definition des Umgebungslärms in § 47b Nr. 1 BImSchG 

ausdrücklich nur auf Geräusche, die durch Aktivitäten von Menschen ver-

ursacht werden. Das bedeutet, dass Geräusche, die durch Naturer-

eignisse oder von Menschen unbeeinflussten Tieren verursacht werden, 

keinen Umgebungslärm darstellen. Zum Umgebungslärm gehören aber 

alle Geräusche deren Entstehung irgendeine – ggf. mittelbare – durch 

Menschen gesetzte Ursache haben, also auch Verkehrs- und Industrie-

lärm70.  

5.2  Der Ablauf der Lärmminderungsplanung  

Die Lärmminderungsplanung nach den §§ 47a bis f erfolgt in zwei Stufen. 

Zunächst wird die bestehende Geräuschbelastung erfasst und in strate-

gischen Lärmkarten dargestellt (§ 47c BImSchG). In einem zweiten Schritt 

werden auf Basis der Lärmkarten Aktionspläne aufgestellt, mit denen 

Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden sollen (§ 47d 

BImSchG)71. 

Die Lärmkarten und Lärmaktionspläne müssen bei jeder bedeutsamen 

Entwicklung der Lärmsituation, spätestens alle fünf Jahre überprüft und 

ggf. aktualisiert werden (§ 47c Abs. 1 Satz 2 bzw. § 47d Abs. 5). 

 

                                            
68 Schulze-Fielitz, 2008, S. 13. 
69 Scheidler, UPR 2005, 334 (335); Mitschang ZfBR 2006, 430 (431); Schulze-Fielitz, 
2008, S. 14. 
70 Hansmann, S. 334. 
71 Rebler/Scheidler, S. 57; Schulze-Fielitz, 2008, S. 14; Scheidler, UPR 2005, 334 (335); 
LUBW, Aufgaben, Anlage Nr. 21, S. 1. 
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Sowohl für die Erstellung der Lärmkarten als auch für die Lärmaktions-

pläne wurden Fristen festgelegt, bis zu welchem Zeitpunkt das erste Mal 

Lärmkarten und Lärmaktionspläne aufgestellt werden müssen. Diese 

Fristen wurden aus der ULR übernommen:   

 

Die erste Umsetzungsphase gilt für 

 Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern (in BW sind dies die  

Städte Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe),  

 Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 6 Mio. 

Kfz pro Jahr (dies entspricht einem Verkehrsaufkommen von ca. 16.000 

Kfz pro Tag),  

 Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 

60.000 Zügen pro Jahr und  

 Großflughäfen mit über 50.000 Bewegungen pro Jahr.  

Für diese Bereiche sollten bis 30.06.2007 zum ersten Mal Lärmkarten (§ 

47c Abs. 1 Satz 1) und bis 18.07.2008 zum ersten Mal Lärmaktionspläne 

(§ 47d Abs. 1 Satz 1) erstellt werden (welche danach alle fünf Jahre 

überarbeitet werden sollen).  

 

Die zweite Phase umfasst alle anderen in § 47b Nr. 2 bis 4 genannten 

Bereiche, also  

 Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern (in BW trifft dies auf 

die Städte Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen und 

Ulm zu) 

 Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. 

Kfz im Jahr (dies entspricht einem Verkehrsaufkommen von ca. 8.000 

Kfz pro Tag) und  

 Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 

30.000 Zügen pro Jahr.  

Hier gelten die Fristen 30.06.2012 für die erste Erstellung von Lärmkarten 

(§ 47c Abs. 1 Satz 2) und 18.07.2013 für die erste Erarbeitung von 

Lärmaktionsplänen (§ 47d Abs. 1 Satz 2). 
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Das bedeutet, dass in ganz Deutschland für ca. 40.000 km Hauptver-

kehrsstraßen, ca. 10.000 km Haupteisenbahnstrecken, 80 Großstädte mit 

über 100.000 Einwohner und 11 Großflughäfen Lärmkarten und Lärm-

aktionspläne erstellt werden müssen. Der finanzielle Aufwand wird von der 

Bundesregierung auf insgesamt ca. 40 bis 72 Mrd. Euro geschätzt72. 

 

Abb. Nr. 5: Übersicht der Umsetzungsfristen 

Untersuchungsbereich Lärmkarten bis Lärmaktionspläne bis 

Ballungsräume 
> 250 000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen 
> 6 Mio. Kfz/Jahr                      
(16 000 Kfz/Tag) 

Haupteisenbahnstrecken 
> 60 000 Züge/Jahr                      
(160 Züge/Tag) 

Großflughäfen 
> 50 000 Bewegungen/Jahr 
   (135 Bewegungen am Tag) 

30. Juni 2007 18. Juli 2008 

Ballungsräume 
> 100 000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen 
> 3 Mio. Kfz/Jahr                        
(8 000 Kfz/Tag) 

Haupteisenbahnstrecken 
> 30 000 Züge/Jahr                  
(80 Züge/Tag) 

30. Juni 2012 18. Juli 2013 

 

Quelle: Stadtklima Stuttgart, Lärmkartierung, Anlage Nr. 26 , S. 1 (bearbeitet). 

 

 

                                            
72 BT-Drs. 15/3782, S. 25; Mitschang, ZfBR 2006, 642. 
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5.2.1 Lärmkarten 

Lärmkarten sollen nach § 47c Abs. 1 Satz 1 und 2 BImSchG zwingend bis 

zu den genannten Fristen erarbeitet werden, egal ob in diesen Bereichen 

tatsächlich eine hohe Lärmbelastung herrscht oder nicht. § 47c Abs. 1 

Satz 1 und 2 BImSchG fingiert eine hohe Lärmbelastung73.  

§ 47c enthält nur allgemeine und grundsätzliche Anforderungen an die 

Erarbeitung von Lärmkarten74. Zur Konkretisierung wurde am 16.03.2006 

eine Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) erlassen. 

Ermächtigungsgrundlagen dieser Rechtsverordnung ist § 47f BImSchG. 

Danach wird die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnungen 

weitere Regelungen zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie zu er-

lassen. Die 34. BImSchV ermöglicht eine bundesweit einheitliche und ver-

gleichbare Bestandsaufnahme durch Festlegung von Lärmindizes und 

Verfahren ihrer Berechnung, Regeln  über Datenerhebung und Datener-

mittlung, Vorschriften über die Ausarbeitung und Übermittlung der Lärm-

karten und Regelungen zur Information der Öffentlichkeit über die Ergeb-

nisse der Lärmkarten75. 

 

In Baden-Württemberg wurden bis Anfang 2008 950 Lärmkarten erstellt. 

Durch das Landesamt für Umwelt, Messung und Naturschutz (kurz: 

LUBW) wurden Hauptverkehrsstraßen mit einer Gesamtlänge von über 

2.300 km, der Flughafen Stuttgart und die nicht-bundeseigenen Haupt-

eisenbahnstrecken kartiert. Die Städte Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe 

haben selbstständig für ihre Ballungsräume Lärmkarten erstellt76.  

5.2.1.1  Kartierungsumfang 

Lärmkarten sollen aus drei unterschiedlichen Gründen erstellt werden: 

Primärer Zweck der Lärmkarten ist es eine Grundlage für spätere Lärm-

aktionspläne zu schaffen. Außerdem sollen Lärmkarten dem Bürger Infor-

mationen über die Lärmsituation liefern und Daten, die der Europäischen 
                                            
73 Feldmann, ZUR 2005, 352 (353). 
74 Hansmann in: Landmann/Rohmer, § 47c Rn. 3. 
75 Schulze-Fielitz, 2008, S. 15. 
76 BT-Drs. 16/7798, S .6; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 9.  
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Kommission nach Art. 10 Abs. 2 zu übermitteln sind, aufbereiten77. Daher 

ist es wichtig, dass Lärmkarten nicht nur die aktuelle und vorhersehbare 

Lärmsituation darstellen, sondern auch die Gebiete, in denen die Grenz-

werte 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht überschritten werden, 

kennzeichnen sowie die geschätzte Anzahl von Schulen, Krankenhäusern 

und Wohnungen mit der geschätzten Anzahl von dort wohnenden 

Menschen (Betroffenheitsanalyse) angeben78.  

 

Die Lärmkarten für Ballungsräume müssen gem. § 4 der 34. BImSchV 

neben dem Lärm sämtlicher Hauptlärmquellen (Hauptverkehrsstraßen, 

Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen) auch den Lärm, der von allen 

anderen Straßen, Schienenwegen und Flugplätzen ausgeht und den 

Lärm, der durch Industrie- und Gewerbeanlagen verursacht wird, dar-

stellen (§ 4 der 34.BImSchV)79. Industrie- und Gewerbelärm ist also keine 

Hauptlärmquelle i.S.d. 34. BImSchV und wird nur in Ballungsräumen der 

Lärmkartierung unterworfen. Dies kann damit begründet werden, dass bei 

der immissionschutzrechtlichen Genehmigung gem. § 4 BImSchG über-

prüft wird, ob durch eine Anlage Lärmemissionen entstehen und in wie 

weit diese schon am Emissionsort minimiert werden können. Durch diese 

Prüfung im Zuge des Genehmigungsverfahrens kann Lärmkonflikten 

schon entgegengewirkt werden, bevor überhaupt eine belästigende 

Immission entsteht. Daher ist die Minderung von Industrie- und Gewerbe-

lärm nicht das primäre Ziel der Lärmminderungsplanung80.  

5.2.1.2  Neue Lärmindizes 

Durch die ULR wurden neue, europaweit harmonisierende Lärmindizes 

eingeführt: der Lärmindex Lden, und der Lärmindex Lnight. Beide Lärm-

indizes sind A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel, die für einen 

Beurteilungszeitraum von einem Jahr ermittelt werden.  

                                            
77 Holm, NuR 203, 144 (145); Repkewitz, VBlBW 2006, 409 (413); Schulze-Fielitz, 2008, 
S. 20. 
78 Schulze-Fielitz, 2008, S. 17; Stadtklima Stuttgart, Lärmkartierung, Anlage Nr. 26, S. 3. 
79 Stadtklima Stuttgart, Lärmkartierung, Anlage Nr. 26, S. 2. 
80 Schulze-Fielitz, 2008, S. 17. 
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Der Lärmindex Lden setzt sich zusammen aus den Lärmindizes Lday, 

Levening, Lnight und umfasst den Tages-, Abend- und Nachtzeitraum. Gem. 

der 34. BImSchV umfasst Lday den Zeitraum von 6 bis 18 Uhr, Levening von 

18 bis 22 Uhr und Lnight von 22 bis 6 Uhr. Jeder der drei Zeitscheiben wird 

dabei unterschiedlich gewichtet: der Levening wird um 5dB (3-faches 

Gewicht) und der Lnight um 10dB (10-faches Gewicht)81 im Vergleich zum 

Lday erhöht82.  

Der Lärmindex Lnight wird in den Lärmkarten gesondert ausgewiesen, da er 

Schätzungen über nächtliche Schlafstörungen ermöglichen soll.  

Da die EU außerdem ein neues Berechnungsverfahren für die Erstellung 

von Lärmkarten vorgeschrieben hat, können die Ergebnisse der Lärm-

karten nicht unmittelbar mit den alten Karten oder den Ergebnissen aus 

nationalen Berechnungsrichtlinien (z.B. der RLS 90 für Straßenverkehr 

oder der Schall 03 für Schienenverkehr) verglichen werden83.   

5.2.2 Lärmaktionspläne 

Für die Orte in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisen-

bahnstrecken, der Großflughäfen und für die Ballungsräume wurden bis 

18.07.2008 bzw. werden bis 18.07.2013 Lärmaktionspläne aufgestellt, 

welche Lärmprobleme und Lärmauswirkungen regeln sollen (§ 47d Abs. 1 

BImSchG). 

Die Lärmaktionsplanung stellt das zentrale Instrument der Lärm-

minderungsplanung dar84. Die Mindestanforderungen der Aktionspläne 

sind in § 47d Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 BImSchG i.V.m. in Anhang V Nr. 1 der 

ULR aufgelistet. Der wichtigste Bestandteil der Pläne sind Angaben über 

Maßnahmen, die für die nächsten fünf Jahre geplant sind. Welche Maß-

nahmen dafür in Frage kommen, ist nicht vorgegeben. In Anhang V Nr. 2 

der ULR werden nur einige Beispiele genannt85. Die Lärmaktionspläne 

sind im Grunde nichts anderes als die alten Lärmminderungspläne. Sie 

                                            
81 vgl. Rechenbeispiele, Tabelle, Anlage Nr. 6. 
82 Holm, NuR 2003, 144 (146). 
83 Stadtklima Stuttgart, Lärmkartierung, Anlage Nr. 26, S. 2f.  
84 Hansmann in: Landmann/ Rohmer § 47d Rn 1; Schulze-Fielitz, S. 23. 
85 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 14. 



 27 

werden nach der Gesetzesänderung allerdings Aktionspläne genannt und 

sollen auch „ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms schützen“        

(§ 47d Abs. 2 Satz 2). 

 

Anders als bei der Lärmkartierung, existiert für die Ausarbeitung von 

Lärmaktionsplänen (noch) keine Rechtsverordnung, obwohl diese nach    

§ 47f Abs. 1 Nr. 4 BImSchG möglich wäre. Da § 47d BImSchG keine 

konkreten Vorgaben über Ziele der Aktionspläne und Kriterien für die 

Festlegung von Maßnahmen macht, wäre es sinnvoll, wenn eine Rechts-

verordnung zusätzliche Regelungen festlegen würde, um § 47d BImSchG 

für die Praxis handhabbar zu machen86. Allerdings ist eine derartige 

Rechtsvorschrift laut der Bundesregierung nicht erforderlich87.  

Ein Blick in die Praxis zeigt, dass die fehlende Formalisierung für die Ge-

meinden auch Vorteile hat. Da es keine Rechtsverordnung über die Art 

der Ausführung gibt, ist es möglich, dass die Gemeinden ihre Lärm-

aktionsplanung so gestalten wie sie es für ihre Gemeinde am sinnvollsten 

und effektivsten halten. Nur so kann auf individuelle Gegebenheiten der 

Gemeindeverwaltung oder des Gemeindegebiets eingegangen werden.  

5.3  Zuständige Behörden 

Als zuständige Behörden für die Erstellung von Lärmkarten und Lärm-

aktionspläne werden in § 47e Abs. 1 BImSchG die Gemeinden oder die 

nach Landesrecht zuständigen Behörden genannt.  

In Baden-Württemberg wurde die Kartierung der Hauptverkehrsstraßen, 

der nicht-bundeseigenen Haupteisenbahnstrecken und des Flughafens 

Stuttgart dem LUBW übertragen88. Für die Erstellung von Lärmkarten der 

Ballungsräume und die Lärmaktionsplanung bleibt die bundesrechtlich 

geregelte Zuständigkeit der Gemeinden bestehen.  

 

 

                                            
86 Hansmann, in: Landmann/ Rohmer § 47d Rn 4; Moradi Karkaj, S. 298f. 
87 BT-Drs. 16/7798, S. 9. 
88 LUBW, Aufgaben, Anlage Nr. 21, S. 2. 
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Abb. Nr. 6: Übersicht der Zuständigkeiten in Baden-Württemberg 

Umgebungslärmrichtlinie 
-  Zuständigkeiten  - 

Zuständigkeit für die 
Kartierung 

Erfassungsgrenze für die 
1. Stufe 

Ballungsräume jeweilige Kommune > 250.000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen LUBW > 6 Mio Kfz/Jahr 

Großflughafen Stuttgart LUBW > 50.000 
Flugbewegungen./Jahr 

Haupteisenbahnstrecken 
- bundeseigene 

- nicht-bundeseigene 

 
Eisenbahnbundesamt 

LUBW 

 
> 60.000 Züge/Jahr 

Quelle: LUBW, Aufgaben, Anlage Nr. 21, S. 2 (bearbeitet).  

 

Die Aufgabenzuweisung an die Gemeinden durch ein Bundesgesetz ist 

verfassungsrechtlich nicht unproblematisch. Eine solche Aufgabenzuwei-

sung ist seit der Föderalismusreform vom 01.09.2006 nach Art. 85 Abs. 1 

Satz 2 GG nicht mehr zulässig. Da § 47e BImSchG allerdings vor dem 

01.09.2006 in das BImSchG eingefügt wurde, gilt die beschlossene 

Regelung gem. Art. 125a Abs. 1 GG fort89.  

Die Zuweisung von Aufgaben an die Gemeinden als Selbstverwaltungs-

aufgaben durch ein Bundesgesetz war aber auch vor der Föderalismus-

reform nicht ohne weiteres möglich. Nach Art. 30 und Art. 70 GG ist die 

Regelung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten Sache der Länder. 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG darf nur dann auch der Bundes-

gesetzgeber den Gemeinden Aufgaben zur Selbstverwaltung zuweisen, 

wenn es sich um eine Annexregelung handelt und wenn diese Regelung 

für den wirksamen Vollzug des Gesetzes notwendig ist90. 

Eine Annexregelung liegt vor, wenn eine Regelung getroffen werden 

muss, die in Art. 73 oder Art. 74 GG nicht explizit genannt ist, es aber 

einen notwendigen Zusammenhang zu einer genannten Materie gibt91. 

Weder in Art. 73 noch in Art. 74 ist davon die Rede, dass der Bund Selbst-

verwaltungsangelegenheiten der Gemeinden regeln darf.  

                                            
89 Hansmann, S. 339. 
90 BVerfG, Beschluss vom 09.12.1987, NVwZ 1988, 619; BVerfG, Beschluss vom 
18.07.1967, NJW 1967, 1795 (1797).  
91 Degenhardt, Rn 168; Katz, Rn 430. 
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Allerdings besteht ein notwendiger Zusammenhang zu Vorschriften zur 

Lärmbekämpfung, nämlich zu den §§ 47a bis d. Das Gebiet der Lärmbe-

kämpfung ist in Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 Alt. 3 genannt. Die Voraussetzungen 

einer Annexregelung sind also erfüllt.  

Zweifelhaft ist, ob es für den wirksamen Vollzug der §§ 47a bis d 

notwendig ist, die Zuständigkeit auf die Gemeinden zu übertragen. Im Re-

gierungsentwurf der Bundesregierung92 waren detaillierte Zuständigkeits-

regelungen vorgesehen, welche verfassungsrechtlich als sehr proble-

matisch angesehen wurden93. Der geplante § 47n wurde durch den 

Vermittlungsausschuss gestrichen und durch § 47e ersetzt, welcher in 

seiner Formulierung („die Gemeinden oder die nach Landesrecht zu-

ständigen Behörden“) dem alten § 47a BImSchG entspricht. Diese Formu-

lierung wird so ausgelegt, dass die Gemeinden solange zuständig sein 

sollen, bis andere landesrechtliche Regelungen getroffen worden sind94.  

Da bei der Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen eine Vielzahl von ver-

schiedenen Behörden beteiligt werden müssen, sei es aufgrund baupla-

nungsrechtlicher, straßenverkehrsrechtlicher oder immissionsschutzrecht-

licher Vorschriften (s. Kap. 6.2), ist es sinnvoll die Zuständigkeit dort anzu-

siedeln, wo eine effektive Koordination der verschiedenen Behörden 

möglich ist. Da die Gemeinden am besten die örtlichen Verhältnisse 

kennen und sie außerdem für die Bauleitplanung zuständig sind, kann die 

Lärmaktionsplanung am wirksamsten von den Gemeinden wahrge-

nommen werden95.  

 

Die Zuweisung von Selbstverwaltungsangelegenheiten durch den Bund in 

§ 47e BImSchG ist also rechtmäßig. Das bedeutet, dass auch kleine Ge-

meinden zur Erarbeitung von Lärmaktionsplänen verpflichtet sind, wenn 

durch das Gemeindegebiet eine Hauptverkehrsstraße oder eine Haupt-

eisenbahnstrecke verläuft.  

                                            
92 BT-Drs. 15/3782, § 47n, S. 8. 
93 AKUR, NVwZ 2005, 64. 
94 Schulze-Fielitz, DVBl. 1992, 389 (398); Schmidt, UPR 2002, 327; Scheidler UPR 2005, 
334 (337) 
95 Hansmann, 339f; Scheidler, DVBl. 2005, 1344 (1347). 
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5.4  Die Beteiligung der Öffentlichkeit 

Im Gegensatz zum alten § 47a BImSchG werden durch Art. 8 Abs. 7 

i.V.m. Art. 9 ULR die Gemeinden verpflichtet, die Öffentlichkeit über die 

Ergebnisse der Lärmkartierung zu informieren und der Bevölkerung die 

Möglichkeit zu geben, rechtzeitig und effektiv an der Ausarbeitung der 

Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung müssen 

berücksichtigt und die getroffenen Entscheidungen der Öffentlichkeit 

mitgeteilt werden96.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung soll also nicht nur eine einseitige Information 

darstellen, sondern als wechselseitige Kommunikation ausgestaltet 

sein, mit der Folge, dass die Bevölkerung aktiv am Handeln der Ver-

waltung mitwirken kann97. Dies ist für eine effektive Lärmminderungspla-

nung auch unbedingt notwendig. Da sich die Definition von Lärm sehr 

stark auf subjektive Komponenten, nämlich der individuellen Belästigung 

und Störung orientiert (s. Kap. 2.1), können nur durch Beiträge der Bürger 

die Lärmprobleme vollständig erfasst und Lösungsmöglichkeiten gefunden 

werden. Hierbei spielt auch die psychologische Seite eine sehr wichtige 

Rolle, denn Maßnahmen, die die Betroffenen selbst vorgeschlagen haben, 

erhöhen die Akzeptanz in der Bevölkerung. Der später immer noch vor-

handene „Restlärmpegel“, der vielleicht nur um wenige dB(A) geringer ist 

als der Lärmpegel vor der Maßnahme, wird eventuell subjektiv als wesent-

lich leiser empfunden98. Außerdem wird durch die Veröffentlichung der 

Ergebnisse das öffentliche Bewusstsein über das Problem „Lärm“ gestärkt 

und der Druck auf die Politik erhöht99.  

Der Entwurf der Bundesregierung sah in § 47h bis j detaillierte Rege-

lungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung vor, welche sich an das Verfahren 

zur Aufstellung von Bebauungsplänen anlehnte. Diese Bestimmungen 

wurden allerdings aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes stark kriti-

siert. Als Folge wurde lediglich Art. 8 Abs. 7 ULR in § 47d Abs. 3 BImSchG 
                                            
96 Feldmann ZUR 2005, 352 (357); Scheidler, DVBl. 2005, 1344 (1350); Mitschang, ZfBR 
2006, 430 (438); LUBW Aufgaben, Anlage Nr. 21, S. 1. 
97 Schulze-Fielitz, 2008, S. 36. 
98 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 2. 
99 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 12. 
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zitiert. Diese Regelungen reichen aber nach Ansicht vieler Kritiker nicht 

aus, um eine effektive Beteiligung der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Sie 

sind der Meinung, dass die Bundesregierung notwendigerweise noch eine 

Rechtsverordnung mit zusätzlichen spezifischen Regelungen erlassen 

müsse100. Es wurde aber lediglich in § 7 der 34. BImSchV geregelt, in 

welcher Art und Weise die Lärmkarten der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden sollen. Eine Rechtsverordnung, die die Mitwirkung der 

Bevölkerung bei der Lärmaktionsplanung regelt, ist in § 47f Abs. 1 Nr. 3 

BImSchG zwar vorgesehen, aber nach Ansicht der Bundesregierung nicht 

notwendig101.  

Andererseits gewährt das Fehlen von Umsetzungsregelungen den Ge-

meinden einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Jede Gemeinde kann 

ihre Bevölkerung auf die Art und Weise beteiligen, wie sie es für ange-

messen hält. Eine Definition der unbestimmten Rechtsbegriffe „rechtzeitig 

und effektiv“ gibt es nicht.  

Bisher haben einige Gemeinden Konzepte zur Öffentlichkeitsbeteiligung 

entwickelt. In Frankfurt, Köln, Dresden, München und Düsseldorf wurde 

erst intern durch die Stadtverwaltung ein Grobkonzept zur Lärm-

aktionsplanung entwickelt, das dann an die Öffentlichkeit weitergegeben 

wurde. Dieses Grobkonzept wies z.B. einige ausgewählte Gebiete als 

„hochbelastete Gebiete“ aus und setzte schon Prioritäten in der Auswahl 

der Maßnahmen. Die Stadt Stuttgart dagegen ließ der Bevölkerung sehr 

große Freiräume, wie und mit welchen Maßnahmenvorschlägen sie sich 

beteiligt102.  

 

Einen sehr wichtigen Stellenwert bei der Öffentlichkeitsbeteiligung erhielt 

in allen Gemeinden das Internet, welches als detaillierte Informations-

quelle aber auch als schnelles und unkompliziertes Kommunikationsmittel 

sehr viele interessierte Bürger erreichen kann103. Allerdings muss 

                                            
100 Repkewitz, VBlBW 2006, 409 (416); Schulze-Fielitz, 2008, S. 35. 
101 BT-Drs. 16/7798, S. 8f.  
102 Interview, Anlage Nr. 5, S. 4. 
103 Interview, Anlage Nr. 5, S. 3f.  
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beachtet werden, dass es dennoch Menschen ohne ständigen 

Internetzugang gibt, die sich durch Lärm belästigt fühlen. Diese Menschen 

muss man durch andere geeignete Mittel über die Möglichkeit der 

Mitwirkung informieren und zur Mitwirkung auffordern. In Stuttgart wurden 

an alle Haushalte Infor-mationsblätter verteilt und Workshops, an denen 

sich alle interessierte Bürger beteiligen konnten, angeboten. 

                                           

6 Rechtliche Untersuchung der Lärmaktionspläne 

Die rechtlichen Wirkungen der Lärmminderungspläne nach altem Recht 

waren sehr gering, vor allem weil sie nur interne Bindungswirkungen    

entfalteten und keine Durchsetzungsmöglichkeiten von Bürgern vorsahen.  

Damit es in Zukunft in Wohngebieten auch tatsächlich leiser wird, wäre es 

wichtig gewesen, bei der Gesetzesänderung auch die Rechtswirkungen 

von Lärmaktionsplänen zu verbessern. Allerdings können weder aus dem 

Wortlaut des § 47d BImSchG noch aus der ULR Rechtswirkung der 

Lärmaktionspläne abgeleitet werden.  

Dr. Wilfried Erbguth und Dr. Sabine Schlacke, beide Professoren für 

öffentliches Recht an der Universität Rostock, gehen davon aus, dass die 

Rechtswirkungen der Aktionspläne denen der Luftreinhaltepläne, die 

aufgrund § 47 BImSchG erstellt werden, entsprechen104. § 47 BImSchG 

wurde durch die 7. Novelle des BImSchG zum 11.10.2002 in das 

BImSchG eingefügt und dient der Umsetzung der EG-Richtlinie 96/62/EG 

und deren Tochterrichtlinien.  

Auch in § 47 BImSchG ist von Aktionsplänen die Rede. Allerdings unter-

scheidet § 47 BImSchG zwischen Luftreinhalteplänen, welche Maßnah-

men zur dauerhaften Verminderung der Luftverunreinigung festlegen 

sollen (§ 47 Abs. 1), und Aktionsplänen zur Reinhaltung der Luft, in denen 

kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen vorgesehen werden sollen             

(§ 47 Abs. 2)105. Im Lärmschutzrecht ist lediglich von Lärmaktionsplänen 

die Rede. Es gibt keine Unterscheidung zwischen langfristigen und 

kurzfristigen Maßnahmen.  
 

104 Erbguth/Schlacke, § 9 Rn 34. 
105 Brenner, DAR 2005, 426 (428).  
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Häufig dienen Maßnahmen, vor allem im Verkehrsbereich, sowohl der 

Verbesserung der Luftqualität als auch dem Lärmschutz. Daher werden im 

Folgenden bei sehr problematischen Rechtsbereichen, die Gerichtsurteile, 

die mittlerweile zu den Luftreinhalte- und Aktionsplänen nach § 47 

BImSchG erfolgt sind, daraufhin untersucht, ob sie auch auf die Lärm-

aktionspläne anwendbar sind.    

6.1 Ermessen bei der Aufstellung der Lärmaktionspläne 

Die Lärmminderungspläne nach dem alten § 47a Abs. 2 BImSchG 

mussten dann aufgestellt werden, wenn „nicht nur vorübergehend schäd-

liche Umwelteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden“. Die 

Gemeinden hatten also bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen 

keine Wahl ob sie einen Plan aufstellen wollen oder nicht.  

Außerdem wird der unbestimmte Rechtsbegriff „schädliche Umwelteinwir-

kungen“ in § 3 Abs. 1 BImSchG legal definiert, so dass es im Grunde 

keine Unklarheiten gab, wann die Verpflichtung zur Aufstellung von Lärm-

minderungsplänen vorlag. Trotzdem haben sehr viele Gemeinden diese 

Pflicht nicht erfüllt. Nach der Gesetzesänderung ist es nicht mehr aus-

schlaggebend, ob schädliche Umwelteinwirkungen vorliegen. Allerdings 

wirft diese Formulierung neue Fragen auf, in wie weit den Gemeinden ein 

Entschließungs- bzw. Auswahlermessen bei der Aufstellung der Lärm-

aktionspläne gewährt wird und wie mit unbestimmten Rechtsbegriffen 

umzugehen ist. 

6.1.1 Entschließungsermessen  

§ 47d Abs. 1 BImSchG spricht davon, dass Lärmaktionspläne aufgestellt 

werden, um „Lärmprobleme und Lärmauswirkungen“ zu regeln. Das be-

deutet, dass Lärmaktionspläne dann erstellt werden müssen, wenn mo-

mentan Lärmprobleme vorliegen oder voraussichtlich in Zukunft vorliegen 

werden. Allerdings definiert weder § 47d BImSchG noch § 47b BImSchG 

(noch § 2 BImSchG), was unter  „Lärmproblemen und Lärmauswirkungen“ 

zu verstehen ist.  
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Da in § 47d Abs. 1 Satz 3 von „Überschreitung relevanter Grenzwerte“ die 

Rede ist, kann man davon ausgehen, dass Lärm-probleme auf jeden Fall 

dann bestehen, wenn relevante Grenzwerte überschritten werden oder die 

Überschreitung von Grenzwerten droht106.   

 

Allerdings gibt weder die ULR noch der Sechste Teil des BImSchG an, 

welche Grenzwerte für die Erstellung von Lärmaktionsplänen relevant 

sind. Daher wurde angenommen, dass auf andere in Deutschland prakti-

zierende Grenzwerte (z.B. auf die Grenz- bzw. Richtwerte aus der 16. 

BImSchV oder der TA Lärm) zurückgegriffen werden müsse107. Das Pro-

blem beim Rückgriff auf diese nationalen Grenzwerte ist allerdings, dass 

aufgrund der neuen Berechnungsverfahren die berechneten Pegelwerte 

nicht direkt mit den nationalen Grenzwerten vergleichbar sind108. Um 

diesem Problem gerecht zu werden, wurden vom UBA Auslösekriterien 

vorgeschlagen, die in zwei Stufen erreicht werden sollen. Die erste Phase 

orientiert sich an den Lden = 65 dB(A) und Lnight = 55 dB(A). Langfristig 

sollen aber Werte von Lden = 60 dB(A) und Lnight = 50 dB(A) erreicht 

werden109.  

Diese Werte sind allerdings für die Lärmaktionsplanung nicht unmittelbar 

verbindlich, sondern stellen nur Indizien für das Vorliegen von Lärmpro-

blemen dar. Es schließt nicht aus, dass Gemeinden andere Anhaltspunkte 

festlegen, wann in einem Gemeindegebiet Lärmprobleme vorliegen110.  

Sobald die Tatbestandsmerkmale des § 47d erfüllt sind, also entweder die 

Auslösewerte des UBA überschritten werden oder aus anderen intern fest-

gelegten Gründen Lärmprobleme vorliegen, räumt der Gesetzgeber den 

Behörden kein Entschließungsermessen ein.  

 

 

                                            
106 Hansmann, S. 346; Schulze-Fielitz, S. 24. 
107 Schulze-Fielitz, 2008, S. 26f. 
108 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 7. 
109 UBA, Auslösekriterien, Anlage Nr. 18, S. 1. 
110 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 7.  
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6.1.2 Auswahlermessen 

Anders sieht es mit dem Auswahlermessen aus. Nach § 47d Abs. 1 Satz 3 

BImSchG ist „die Festlegung von Maßnahmen in den Plänen in das 

Ermessen der zuständigen Behörden gestellt“. Diese Formulierung kann 

so verstanden werden, dass der Behörde grundsätzlich ein Ermessen in 

Bezug auf die Frage, ob eine bestimmte Maßnahme überhaupt in den 

Aktionsplan aufge-nommen wird, zugesagt wurde. 

Im Gegensatz dazu stellt Art. 8 Abs. 1 ULR nur „die in den Plänen ge-

nannten Maßnahmen“ in das Ermessen der zuständigen Behörden. Das 

bedeutet, dass alle möglichen Maßnahmen auf jeden Fall in den Aktions-

plan aufgenommen werden müssen. Ob eine bestimmte Maßnahme dann 

tatsächlich umgesetzt wird, muss die Behörde nach pflichtgemäßem Er-

messen entscheiden. Es könnte also sein, dass es sich bei § 47d Abs. 1 

Satz 3 BImSchG um eine europarechtswidrige Formulierung handelt. 

Die EG-Richtlinien geben allerdings nur verbindliche Ziele von Umsetz-

ungsgesetzen vor, nicht aber die konkreten Rechtsfolgen. Die Einräumung 

eines Ermessens in den nationalen Gesetzen ist dann zulässig, wenn 

dadurch das Ziel der ULR erreicht wird. Dies ist in diesem Fall gegeben.  

Rechtsanwalt Dr. Ulrich Repkewitz geht davon aus, dass dem Vermitt-

lungsausschuss beim Abschreiben der ULR eine Formulierung 

verunglückt ist111. 

 

Die Einräumung eines Ermessens bei der Festlegung von Maßnahmen 

gestattet den zuständigen Behörden, dass sie unter verschiedenen mög-

lichen Maßnahmen, diejenigen in den Aktionsplan aufnehmen, die zur 

Zielerreichung am besten geeignet sind. Da häufig mehrere Maßnahmen 

zur Verbesserung der Lärmsituation in Betracht kommen, ist es also un-

bedingt notwendig, die Festsetzung der Maßnahmen in den Aktionsplänen 

in das Ermessen der Behörden zu stellen112.  

                                            
111 Repkewitz, VBlBW 2006, 409 (415). 
112 Hansmann, S. 336f. 
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Neben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (welche Maßnahmen sind 

überhaupt angemessen und erforderlich, um die Lärmprobleme zu 

lösen)113 sind gem. § 47d Abs. 1 Satz 3 BImSchG bei der Ermessensaus-

übung noch weitere Dinge zu berücksichtigen.  

Die Ermessensentscheidung soll auf „Prioritäten eingehen“. Das bedeutet, 

dass alle möglichen Maßnahmen nach Priorität aufgelistet werden sollen. 

Maßstäbe, die für die Prioritätensetzung relevant sein können, nennt        

§ 47d Abs. 1 Satz 3 BImSchG ebenfalls. Das wichtigste Kriterium, aus 

dem sich Prioritäten ergeben können, ist die Überprüfung ob und in wie 

weit „relevante Grenzwerte“ überschritten werden114. Hierbei sollte aller-

dings nicht nur das Ausmaß der Überschreitung beachtet werden, sondern 

auch die Schutzwürdigkeit des Gebietes und die Anzahl der betroffenen 

Personen.  

Außerdem sind auch „andere Kriterien“ für die Prioritätensetzung relevant. 

Welche Kriterien damit gemeint sind, wird allerdings nicht erläutert. Es 

kommen Kriterien wie die technischen Möglichkeiten, der erforderliche 

zeitliche und finanzielle Aufwand und ähnliche Kriterien in Betracht, die bei 

der Abwägungsentscheidung relevant sind115. 

Neben der Prioritätensetzung bezieht sich das Ermessen der Behörde nur 

auf die wichtigsten Bereiche der Lärmkarten. Das bedeutet, dass nicht für 

alle Gebiete, die in den Lärmkarten ausgewiesen wurden, gleichzeitig 

Lärmaktionspläne erstellt werden müssen. Sollten in mehreren Gebieten 

„Lärmprobleme und Lärmauswirkungen“ herrschen, sollen in erster Linie 

nur für die wichtigsten Bereiche Pläne erarbeitet werden. Das sind meist 

die Gebiete, die laut den Lärmkarten den größten Schallpegel aufweisen 

oder in denen die meisten Menschen durch Lärm betroffen sind.   

Da der Gesetzgeber von „insbesondere“ spricht, handelt es sich nur um 

eine beispielhafte Aufzählung. Es sind also noch weitere Belange, die bei 

der Ermessenentscheidung eine Rolle spielen können, denkbar. 

                                            
113 LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 16. 
114 was unter „relevanten Grenzwerten“ zu verstehen ist, wurde in Kap. 5.2.2.1 erläutert 
115 Hansmann, S. 348. 
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6.2  Bindungswirkungen  

Um die Rechtsnatur der Lärmaktionspläne bestimmen zu können, ist es 

notwendig, zu wissen, für wen ein Lärmaktionsplan überhaupt Bindungs-

wirkungen entfaltet.   

In den Lärmaktionsplänen werden Maßnahmen festgelegt, welche durch 

staatliche Behörden umgesetzt werden sollen. Es werden aber keine 

Rechte und Pflichten für den Bürger begründet. Das bedeutet, dass Lärm-

aktionspläne keine Bindungswirkungen für die Bürger entfalten116. Die 

Pläne wirken sich für den Bürger nur indirekt aus, wenn z.B. verkehrs-

lenkende Maßnahmen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen festgelegt 

wurden, die seine Handlungen im Straßenverkehr einschränken.  

Die zuständige Behörde für die Aufstellung der Lärmaktionspläne ist die 

Gemeinde (s. Kap. 5.3). Der Aktionsplan selbst stellt aber keine Ermäch-

tigungsgrundlage für die Durchführung der Maßnahmen dar117. Die Maß-

nahmen werden gem. § 47d Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 47 Abs. 6 Satz 1 

BImSchG „durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen nach 

diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften“ durchgesetzt. Das be-

deutet, dass für die Umsetzung der Maßnahmen diejenigen Fachabtei-

lungen zuständig sind, die aufgrund des BImSchG oder anderen Gesetzen 

zu Handlungen ermächtigt wurden. Dies können u.U. auch übergeordnete 

Behörden, z.B. das Landratsamt, sein118. Der Lärmaktionsplan bindet 

diese Behörden allerdings nur unmittelbar, da er die in anderen Gesetzen 

vorgegebene Ermessensentscheidungen nicht ersetzen oder entbehrlich 

machen kann119.  

 

Den Verweis auf § 47 Abs. 6 BImSchG gab es auch schon vor der Ge-

setzesänderung im Jahr 2005. Erfahrungen der alten Lärmminderungs-

pläne haben gezeigt, dass eine bloße Anhörung der zuständigen Fach-

abteilungen häufig nicht ausreicht. Es ist also unbedingt notwendig, dass 
                                            
116 Scheidler, UPR 2005, 334 (336).  
117 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 41. 
118 Hansmann, S. 350; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 14; UBA, Silent 
City, Anlage Nr. 17, S. 41. 
119 Schulze-Fielitz, 2008, S. 32f. 
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der Maßnahmenplan schon bei der Aufstellung inhaltlich mit anderen Be-

hörden abgestimmt wird. So können Fachabteilungen schon bei der Aus-

wahl und Prioritätensetzung der Maßnahmen ihr eigenes Ermessen aus-

üben und sich damit selbst an die Festlegungen des Aktionsplans binden. 

Mögliche Interessenkonflikte können frühzeitig erkannt und gelöst 

werden120. 

 

Abb. Nr. 7: Wechselwirkungen unterschiedlicher Fachabteilungen mit der Lärm- 
                   aktionsplanung 
 

 

 

Quelle: UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 42. 

6.3  Die Rechtsnatur  

Die Lärmminderungspläne, die nach dem alten § 47a BImSchG aufgestellt 

worden waren, wurden als interne Verwaltungsvorschrift behandelt, da sie 

lediglich andere Behörden, aber nicht den Bürger, in ihren Entschei-

dungen direkt binden. Da der Verweis auf § 47 Abs. 6 BImSchG auch 

                                            
120 Schulze-Fielitz, 2008, S. 32f.; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 14; UBA, 
Silent City, Anlage Nr. 17, S. 41f.  
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nach der Gesetzesänderung unverändert besteht, geht die h.M. davon 

aus, dass sich die Rechtsnatur der Pläne nicht geändert hat121.   

Diese Auffassung ist zwar einleuchtend, wurde allerdings noch nicht 

gerichtlich bestätigt. Es gab aber in den letzten Jahren einige Rechtsur-

teile, die sich mit der Rechtsnatur der Luftreinhalte- und Aktionsplänen 

nach § 47 BImSchG auseinandergesetzt haben.  

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, mit Hilfe dieser Urteile die 

Frage nach der Rechtsnatur der Lärmaktionspläne zu beantwortet.  

 

Weder im BImSchG noch in den EG-Richtlinien gibt es Anhaltspunkte, die 

eindeutig auf eine dem deutschen Recht bekannte Rechtsnatur schließen 

lässt. Daher ist die Rechtsnatur nach Inhalt und Bindungswirkung der 

Pläne zu bestimmen. Da sowohl Luftreinhaltepläne und Aktionspläne zur 

Reinhaltung der Luft als auch Lärmaktionspläne lediglich Bindungswir-

kungen gegenüber anderen Behörden aber keine direkten Wirkungen 

gegenüber dem Bürger entfalten (siehe Kapitel 6.2), können sie weder 

Verwaltungsakte i.S.d. § 35 LVwVfG noch Rechtsnormen sein122.   

6.3.1 Der Aktionsplan als interne Verwaltungsvorschrift 

Das VG Stuttgart deklarierte mit seinem Urteil vom 31.05.2005 den 

Aktionsplan nach § 47 Abs. 2 BImSchG als eine rein interne, vorberei-

tende Verwaltungsvorschrift, welche immer in Verbindung mit der Ent-

scheidung oder Anordnung zur Durchführung der festgelegten Maßnahme 

gesehen werden müsse. Das zweistufige Verhältnis zwischen Aktionsplan 

und festgelegter Maßnahme ähnelt nach Ansicht des VG Stuttgart dem 

Verhältnis zwischen (vorbereitendem) Flächennutzungsplan, der nur eine 

verwaltungsinterne städtebauliche Planmaßnahme darstellt, und dem Be-

bauungsplan, der als Satzung beschlossen wird und allgemein verbindlich 

ist123. 

                                            
121 Scheidler, UPR 2005, 334 (337); Interview, Anlage Nr. 5, S. 5. 
122 VG München, Urteil vom 26.07.2005,  NVwZ 2005, 1219 (1220); Scheidler, UPR 
2005, 334 (336). 
123 VG Stuttgart, Urteil vom 31.05.2005, ZUR 2005, 436 (437); Erbguth/Schlacke, § 9 Rn 
33. 
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6.3.2  Der Aktionsplan als „Akt sui generis“ 

Das VG München vertritt die Meinung, dass der Aktionsplan über die 

Merkmale einer Verwaltungsvorschrift hinausgehe. Da durch einen 

Aktionsplan weder eine entsprechende Rechtsnorm konkretisiert (norm-

konkretisierende Verwaltungsvorschrift) noch ein Beurteilungs- oder 

Ermessensspielraum (ermessensbindende Verwaltungsvorschrift) geregelt 

werde, sei er mit keinem anderen deutschen Rechtsinstrument vergleich-

bar und stelle einen „Akt sui generis“ dar124.  

Allerdings kann es nur das „ultima ratio“ (das äußerste Mittel) sein, einen 

Plan als „Akt sui generis“ zu bezeichnen. Ein Lärmaktionsplan ist zwar 

nicht eindeutig als Verwaltungsvorschrift erkennbar, da er sich nicht nur an 

nachgeordnete Behörden, sondern auch an übergeordnete Fachbehörden 

wendet und weder Weisungen zum Vollzug, noch Regelungen des 

internen Dienstbetriebs beinhaltet125. Da aber trotzdem Merkmale der Ver-

waltungsvorschrift vorhanden sind, nämlich die verwaltungsinterne Koordi-

nation unterschiedlicher Belange, scheint es wahrscheinlich, dass es sich 

bei dem Lärmaktionsplan um eine Art Verwaltungsvorschrift handelt.  

6.4  Ansprüche einzelner Bürger auf Erstellung eines 

Lärmaktionsplans 

Wie unter 6.1.1 erläutert, steht der zuständigen Behörde kein Ent-

schließungsermessen zu, ob sie einen Aktionsplan aufstellt oder nicht. 

Was passiert aber, wenn trotz dieser Pflicht kein Aktionsplan erstellt wird? 

Kann ein einzelner Bürger die pflichtgemäße Aufstellung vor Gericht 

durchsetzen?  

 

 

 

                                            
124 VG München, Urteil vom 26.07.2005, NVwZ 2005, 1219 (1220). 
125 vgl. Altpeter, Wolfgang in: Schweickhardt/Vondung, Rn 75. 
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6.4.1  Mögliche Klageart 

Da sowohl Luftreinhalte- und Aktionspläne nach § 47 BImSchG als auch 

Lärmaktionspläne nach § 47d BImSchG keine Außenwirkung entfalten 

und somit keine Verwaltungsakte darstellen, scheidet die Verpflichtungs-

klage nach § 42 Abs. 1 2. Alt. VwGO als mögliche Klageart aus126.  

In Betracht kommt also nur die allgemeine Leistungsklage. Diese ist in der 

VwGO nicht ausdrücklich geregelt, wird aber von den deutschen 

Gerichten allgemein anerkannt. Die Leistungsklage ist immer dann zu-

lässig, wenn von einer Behörde ein hoheitliches Handeln begehrt wird. 

Beim Erlass eines Aktionsplanes handelt es sich um eine hoheitliche Auf-

gabe. Das Vorliegen von Außenwirkung ist keine Klagevoraussetzung, da 

auch „Innenrechtsstreitigkeiten“ Gegenstand von Leistungsklagen sein 

können127. 

Daher ist eine allgemeine Leistungsklage auf Erlass eines Lärmaktions-

planes denkbar.  

6.4.2 Klagebefugnis 

Damit ein Bürger überhaupt klagen kann, also klagebefugt ist, muss er 

gem. § 42 Abs. 2 VwGO (analog) geltend machen können, dass er durch 

das Handeln oder Unterlassen der Behörde möglicherweise in seinen 

Rechten, z.B. in seinem Recht auf Gesundheit, verletzt wird128.  

 

Die Klagebefugnis auf Erstellung eines Luftreinhalte- und Aktionsplan 

nach § 47 BImSchG liegt dann vor, wenn der Kläger in einem Wohngebiet 

lebt, in welchem die in der 22. BImSchV festgelegten Grenzwerte über-

schritten werden. Da die Grenzwerte der 22. BImSchV ausdrücklich dem 

Schutz der menschlichen Gesundheit dienen, kann er geltend machen, 

dass er durch die Grenzwertüberschreitung möglicherweise in seiner 

Gesundheit beeinträchtigt wird129. Der Bezug auf die Grenzwerte der     

                                            
126 Hufen, § 15 Rn 2. 
127 VG München,  Urteil vom 26.07.2005, NVwZ 1219 (1219f.); Hufen, § 17 Rn 1ff.; 
Brenner, DAR 2005, 426 (427).  
128 Hufen, § 17 Rn 8; Brenner, DAR 2005, 426 (427). 
129 Brenner, DAR 2005, 426 (427). 
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22. BImSchV ist möglich, da sich die Verpflichtung zur Aufstellung von 

Luft-reinhalte- und Aktionsplänen zur Reinhaltung der Luft in § 47 

BImSchG – im Gegensatz zu den Lärmaktionsplänen – danach richtet, ob 

die Grenzwerte der 22. BImSchV überschritten werden.  

 

Wie bereits ausgeführt, ist in § 47d BImSchG nicht ausdrücklich von 

Grenzwertüberschreitungen die Rede. Das Defizit an lärmschutz-

relevanten Grenzwerten muss allerdings im Kontext mit den Zielen der 

ULR gesehen werden. Ziel der ULR ist unter anderem ein hohes 

Gesundheits- und Umweltschutzniveau zu gewährleisten130. Die ULR stellt 

zwar selbst keine Grenzwerte auf, verweist aber explizit auf existierende 

Grenzwerte der Mitgliedsstaaten131. Das bedeutet, dass es zwar keine 

europaweit geltenden Lärmgrenzwerte gibt, die nationalen Grenzwerte 

aber für die Lärmminderungsplanung übernommen werden müssen132. 

Deutsche Lärmgrenzwerte bzw. -richtwerte gibt es unter anderem für 

Straßen- und Schienenlärm in der 16. BImSchV133. Das Problem ist 

allerdings, dass diese Grenzwerte aufgrund der neuen 

Berechnungsverfahren nicht mit den nach der 34. BImSchV errechneten 

Lärmindizes direkt vergleichbar sind.  

Es kann aber nicht sein, dass die Klagebefugnis eines einzelnen von Lärm 

betroffenen Bürgers am Defizit vergleichbarer Grenzwerten scheitert, da 

es trotzdem möglich ist, dass die Nichtaufstellung eines Lärmaktionsplans 

zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer anderen Rechtsgut-

verletzung des Betroffenen führen kann.   

Auch wenn das UBA die Auslösekriterien134 nur als Orientierungswerte, ob 

ein Lärmaktionsplan aufgestellt werden muss, erarbeitet hat, können diese 

Auslösekriterien genauso als Orientierungswerte für eine mögliche Klage-

befugnis verwendet werden. Kann ein Bürger also geltend machen, dass 

                                            
130 vgl. ULR, Anlage Nr. 3, S. 12, (1) und (7). 
131 vgl. ULR, Anlage Nr. 3, S. 13, (8). 
132 Cancik, ZUR 2007, 169, 172f. 
133 eine Gesamtübersicht zu lärmschutzrelevanten Grenz- und Richtwerten findet sich in: 
LUBW, Lärm bekämpfen, Anlage Nr. 15, S. 59.  
134 UBA, Auslösekriterien, Anlage Nr. 18, S. 1. 
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in seinem Wohngebiet die Auslösewerte des UBA überschritten werden 

und die Überschreitung möglicherweise eine Beeinträchtigung seiner 

Gesundheit bewirkt, muss die Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO 

bejaht werden. Andere Rechtsgutverletzungen sind ebenfalls denkbar.  

6.4.3 Das subjektiv öffentliche Recht 

Die Klagebefugnis sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob die Klage 

vor Gericht auch Aussicht auf Erfolg hat. Auch wenn den Behörden eine 

gesetzliche Pflicht zu einer Handlung obliegt, bedeutet dies nicht auto-

matisch, dass im Falle des Nichttätigwerdens der Bürger stets die Hand-

lung gerichtlich einklagen und durchsetzen kann135.  

Ein Bürger hat nach Art 19 Abs. 4 GG nur dann die Möglichkeit eine 

Rechtsvorschrift gerichtlich durchzusetzen, wenn er in seinen subjektiven 

Rechten tatsächlich verletzt ist. Um dieses subjektiv öffentliche Recht 

handhabbar zu machen, wurde die Schutznormtheorie entwickelt, die 

besagt, dass ein subjektiv öffentliches Recht vorliegt, wenn die Rechts-

norm, aus welcher sich eine Rechtspflicht der Verwaltung ergibt, aus-

drücklich oder sinngemäß nicht allein Interessen der Allgemeinheit 

schützt, sondern auch dem Schutz des einzelnen Bürgers und damit Indi-

vidualinteressen dient. Ein bloßer Vorteil, den der Bürger durch die 

Rechtsvorschrift erlangt, begründet noch kein subjektiv öffentliches Recht, 

sondern gegebenenfalls nur einen günstigen Rechtsreflex136.  

 

Die Einordnung des Aktionsplanes als interne Verwaltungsvorschrift steht 

nicht entgegen, dass möglicherweise subjektiv öffentliche Rechte begrün-

det werden können. Auch wenn durch das Verwaltungshandeln keine 

direkten Außenwirkungen entfaltet werden, können auch außerhalb der 

Verwaltung stehende Bürger die Einhaltung der Vorschrift verlangen, 

                                            
135 Brenner, DAR 2005, 426 (428); Maurer, § 8 Rn 8. 
136 Schweickhardt, Rudolf, in: Schweickhardt/Vondung, Rn 86f.; Maurer, § 8 Rn 8; Hufen, 
§ 1 Rn 37 und § 14 Rn 71; Brenner, DAR 2005, 426 (428).  
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wenn sich der gesetzliche Schutzzweck nicht nur auf die Allgemeinheit 

sondern auch auf einzelne Dritte bezieht137. 

Betroffene Bürger haben also dann einen Anspruch auf die Erstellung 

eines Lärmaktionsplans, wenn sich der Schutzzweck des § 47d BImSchG 

nicht nur auf Allgemeininteressen, sondern auch auf die Interessen der 

betroffenen Bürger bezieht. Es ist allerdings fraglich, ob ein Lärmaktions-

plan nach § 47d BImSchG überhaupt Individualinteressen schützen soll.  

 

Die Lärmminderungspläne nach altem Recht wurden nach h.M. aus-

schließlich für verwaltungsinterne Zwecke und somit nur im Interesse der 

Allgemeinheit erstellt. Da betroffene Bürger durch pflichtwidriges Handeln 

der Behörden nicht in ihren subjektiv öffentlichen Rechten verletzt werden 

konnten, war es nicht möglich, die Erstellung von Lärmminderungsplänen 

gerichtlich durchzusetzen138. Ob sich durch die Gesetzesänderung an der 

Durchsetzungsmöglichkeit etwas geändert hat, kann dem § 47d BImSchG 

nicht direkt entnommen werden.  

 

Ähnlich verhält es sich mit den Luftreinhalte- und Aktionsplänen zur Rein-

haltung der Luft nach § 47 BImSchG. Auch hier ist aus dem Gesetzestext 

nicht direkt ersichtlich, ob sich der Schutzzweck ausschließlich auf Allge-

meininteressen oder auch auf Individualinteressen betroffener Bürger be-

zieht. Um trotzdem feststellen zu können, ob ein subjektiv öffentliches 

Recht und somit ein Anspruch auf Erstellung eines Luftreinhalte- oder 

Aktionsplans vorliegt, müssen die üblichen Auslegungsmethoden heran-

gezogen werden. Mittlerweile haben sich mehrere Gerichte mit dieser Pro-

blematik auseinandergesetzt. Beispielhaft werden hier die Urteile des VG 

München und VG Stuttgart und schließlich des EuGH näher betrachtet 

und erläutert. 

                                            
137 Sauerland, S. 408 
138 Cancik, ZUR 2007, 169 (172); Stadtklima Stuttgart, Rechtliche Wirkungen der Lärm-
minderungsplanung, Anlage Nr. 24. 
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6.4.4 Gründe gegen einen Anspruch 

Nach Ansicht des VG München sind Ansprüche von Bürgern auf Er-

stellung eines Aktionsplans zur Reinhaltung der Luft ausgeschlossen. 

Subjektiv öffentliche Rechte bestehen nur bei Normen, deren Tatbe-

standsmerkmalen einen bestimmten Personenkreis ansprechen, der in 

enger räumlicher und zeitlicher Beziehung zu dem Streitgegenstand steht. 

Dies ist bei § 47 Abs. 2 BImSchG nicht gegeben, da aus der Vorschrift 

nicht klar erkennbar ist, welcher Personenkreis in dessen Schutzbereich 

fällt. § 47 Abs. 2 BImSchG stellt keine Norm dar, die betroffene Bürger 

schützen soll, sondern legt der zuständigen Behörde nur die Verpflichtung 

zum Handeln auf, sobald bestimmte Grenzwerte überschritten werden139.  

Auch § 47d BImSchG spricht nicht direkt oder indirekt davon, dass Bürger 

durch die Norm geschützt werden sollen. Es wird lediglich geregelt, wann 

und wie die Behörden Lärmprobleme regeln sollen. Die Begründung des 

VG München für das Nichtvorliegen eines subjektiv öffentlichen Rechts 

könnte also auch auf Lärmaktionspläne zutreffen. 

 

Ein weiteres Argument des VG München gegen einen Anspruch ist, dass 

es sich bei Luftreinhalte- und Aktionsplänen nach § 47 BImSchG um kom-

plexe Gebilde handelt, die sich auf ein größeres Gebiet beziehen und eine 

Vielzahl geeigneter Maßnahmen beinhalten. Die Pläne bzw. die darin fest-

gelegten Maßnahmen wirken sich auf eine unbestimmte Vielzahl von 

natürlichen und juristischen Personen sowohl positiv als auch negativ aus. 

Es wäre also nicht sinnvoll und würde sogar dem deutschen Prozessrecht 

zuwider laufen, wenn es für einen einzelnen Bürger, der durch die fest-

gelegte Maßnahme begünstigt wird, eine gerichtliche Durchsetzungsmö-

glichkeit geben würde, während die Maßnahme aber gleichzeitig zu einer 

Belastung eines unbestimmten Kreis Dritter führen würde, der zum Sach-

verhalt nicht angehört werden kann140. 

                                            
139 VG München, Urteil vom 26.07.2005, NVwZ 2005, 1219; Erbguth/Schlacke, § 9 Rn 33. 
140 VG München, Urteil vom 26.07.2005, NVwZ 2005, 1219. 
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Beim Lärmaktionsplan nach § 47d BImSchG handelt es sich ebenfalls um 

einen Maßnahmenkomplex, der sowohl einige Bürger begünstigen als 

auch andere Bürger belasten könnte. Auch diese Begründung gegen 

einen Anspruch trifft auf Lärmaktionspläne zu. 

 

Dr. Michael Brenner, Professor an der Universität Jena, meint ebenfalls, 

dass Ansprüche der Bürger auf ein bestimmtes Tätigwerden der Behörde 

ausgeschlossen sind. Die Behörde hat zwar nach § 45 Abs. 1 Satz 1 

BImSchG die Pflicht bei einer Überschreitung der Grenzwerte der          

22. BImSchV erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. Welche Maßnahmen 

dies im Einzelnen sind, hat der Gesetzgeber allerdings nicht bestimmt. Es 

ist also möglich auch außerhalb der Luftreinhalte- bzw. Aktionspläne 

gegen weitere Luftverunreinigungen vorzugehen. Es kann also nicht sein, 

dass betroffene Bürger einen Anspruch auf die Erstellung eines 

Aktionsplanes haben, wenn auch andere Maßnahmen zu pflichtgemäßem 

Handeln möglich sind141.  

Im Gegensatz zum Luftreinhalterecht sieht § 47d BImSchG ausschließlich 

Lärmaktionspläne vor, um Lärmprobleme zu regeln. Es besteht also bei 

Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen eine Pflicht zur Erstellung von 

Lärmaktionsplänen. Andere Pläne oder planunabhängige Maßnahmen 

sind nicht möglich. Die Begründung von Brenner greift also für das Lärm-

minderungsrecht nicht.  

6.4.5 Gründe für einen Anspruch 

Das VG Stuttgart spricht sich für einen Anspruch auf Erstellung eines 

Aktionsplanes nach § 47 Abs. 2 BImSchG aus. Auch hier spielt die 

Schutznormtheorie eine Rolle. Allerdings meint das VG Stuttgart, dass bei 

der teleologischen Auslegung von Umsetzungsnormen auch Rechtsprech-

ungen des EuGH beachtet werden müssen.  

                                            
141 Brenner, DAR 2005, 426 (429f.). 
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Nach dem sog. „Effet-Utile-Grundsatz“ des EuGH142 ist ein subjektiv 

öffentliches Recht schon dann zu bejahen, wenn durch den Rechtssatz 

die Beeinträchtigung eines unmittelbar und konkret „Betroffenen“ ver-

mieden werden soll.  

Ein Aktionsplan zur Reinhaltung der Luft nach § 47 Abs. 2 BImSchG wird 

nicht nur im Interesse der gesamten Wohnbevölkerung erstellt, sondern 

dient gem. Art. 174 Abs. 1 2. Spiegelstrich EG-Vertrag dem „Schutz der 

menschlichen Gesundheit“ und somit dem Interesse des Einzelnen am 

Schutz vor Schäden an seiner (persönlichen und individuellen) Gesund-

heit. Die festgelegten Grenzwerte und die damit verbundenen Maß-

nahmen, mit denen die Grenzwerte eingehalten werden sollen, schützen 

also nicht nur die Allgemeinheit, sondern sollen auch den Einzelnen vor 

gesundheitlichen Gefahren bewahren. Das bedeutet, dass  ein subjektiv 

öffentliches Recht (und somit die Möglichkeit, pflichtwidriges Handeln bzw. 

Unterlassen der Behörde gerichtlich einzuklagen) bejaht werden muss, um 

den Rechtsprechungen des EuGH gerecht zu werden143. 

Im Jahr 2007 wurde die Frage, ob ein betroffener Bürger einen Anspruch 

auf Erstellung eines Aktionsplanes nach § 47 Abs. 2 BImSchG habe, vom 

BVerwG grundsätzlich verneint144. Allerdings war das BVerwG ebenfalls 

der Meinung, dass die EG-Richtlinie für die Auslegung erheblich sei.  

Die Handlungsweise des VG Stuttgart und des BVerwG zeigen, dass in 

den deutschen Gerichten ein Wandel vollzogen wird. Für ein Urteil ist es 

nicht mehr nur ausschlaggebend, ob die deutsche Rechtsprechung einen 

bestimmten Rechtsanspruch kennt oder nicht, sondern auch, ob und in 

wie weit die Rechtsnorm europarechtlich beeinflusst wird und somit Recht-

sprechungen des EuGH bei der Entscheidungsfindung ebenfalls berück-

sichtigt werden müssen.     

                                            
142 Urteil des EuGH vom 08.04.1976, zitiert in: VG Stuttgart, Urteil vom 31.05.2005, ZUR 
2005, 436 (437f.). 
143 VG Stuttgart, Urteil vom 31.05.2005, ZUR 2005, 437; Ekardt/Beckmann, UPR 2008, 
241 (245f.) 
144 BVerwG, Urteil vom 27.09.2007, UPR 2008, 36; BVerwG, Urteil vom 29.03.2007, NuR 
2007, 490.  
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Um auch die Meinung des EuGH zu erfahren, wurde der Sachverhalt dem 

EuGH im Rahmen einer Vorabentscheidung gem. Art. 234 EG-Vertrag 

vorgelegt. Der EuGH entschied, dass ein betroffener Bürger in der Lage 

sein müsse, die in einer EG-Richtlinie zwingend festgelegte Handlung ein-

klagen zu können, wenn durch das Unterlassen der Handlung die Ge-

sundheit des Betroffenen gefährdet werden könnte. Das bedeutet, dass 

jede natürliche und juristische Person, die unmittelbar von der Gefahr 

einer Grenzwertüberschreitung betroffen ist, einen Anspruch darauf hat, 

dass beim Vorliegen einer solchen Gefahr ein Aktionsplan erstellt wird145. 

 

Versucht man, das Urteil des EuGH auf das Lärmschutzrecht zu über-

tragen, fällt auf, dass im EuGH-Urteil explizit nur auf die Richtlinien über 

die Qualität der Luft und des Trinkwassers verwiesen wird. Dies könnte 

daran liegen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen  

Richtlinien und der Überschreitung von relevanten Grenzwerten gibt. Ein 

solcher Zusammenhang existiert bei der ULR nicht. Das bedeutet aber 

nicht, dass deshalb bei einem Unterlassen der Aufstellungspflicht keine 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch zu großen Lärm möglich sind. 

Wenn also ein Anspruch auf einen Aktionsplan zur Reinhaltung der Luft 

aus den Gründen des Gesundheitsschutzes bejaht wird, muss aus diesem 

Grund auch ein von Lärm betroffener Bürger zumindest einen Anspruch 

auf Aufstellung eines Lärmaktionsplans haben.  

 

Ob die im Aktionsplan genannten Maßnahmen tatsächlich durchgeführt 

werden, richtet sich allerdings nach der Vorschrift, durch welche die Maß-

nahme angeordnet wird. Da aber ein Aktionsplan zum Schutz der Gesund-

heit erstellt wurde und ohne die tatsächliche Durchführung der festge-

legten Maßnahmen die gesundheitlichen Gefahren nicht beseitigt werden 

können, sprechen sich Prof. Dr. Felix Ekardt und Dr. Klaus Beckmann für 

einen Anspruch auf eine zeitnahe Durchführung der im Aktionsplan zur 

Reinhaltung der Luft festgelegten Maßnahmen aus.  
                                            
145 EuGH, Urteil vom 25.07.2008, ZUR 2008, 418 (419); Ekardt/Beckmann, UPR 2008, 
241 (245f.) 



 49 

Ein solcher Anspruch würde, übertragen auf das Lärmschutzrecht, be-

deuten, dass ein betroffener Bürger im Falle, dass die Behörde den auf-

gestellten Lärmaktionsplan nicht umsetzt, Rechtsbehelfe einlegen könnte. 

Wenn die Maßnahme einen Verwaltungsakt darstellt (z.B. eine Geschwin-

digkeitsbegrenzung), hätte der Bürger die Möglichkeit diese Maßnahme 

durch Verpflichtungswiderspruch bzw. Verpflichtungsklage durchzusetzen; 

bei anderen Maßnahmen, z.B. Realakten, käme die allgemeine Leistungs-

klage in Betracht. Ob diese Ansprüche auf Durchführung der geplanten 

Maßnahmen tatsächlich bestehen, muss gerichtlich geklärt werden. Die 

h.M. geht momentan davon aus, dass ein solcher Anspruch nicht besteht, 

da der Aktionsplan selbst keine Ermächtigungsgrundlage zum Handeln 

darstellt. 

7 Einige ausgewählte Lärmminderungsmaßnahmen 

Die ULR verpflichtet die Gemeinden nur zur Aufstellung eines Lärm-

aktionsplans. Ein Plan allein mindert den Lärm aber um kein einziges 

Dezibel. Damit es in Zukunft auch tatsächlich leiser wird, ist es notwendig, 

dass in den Lärmaktionsplänen die richtigen Maßnahmen festgelegt und 

auch durchgeführt werden. Häufig reicht eine einzelne Maßnahme nicht 

aus, um den Lärm spürbar zu mindern. Welche Maßnahmen in Frage 

kommen, schreibt die ULR nicht vor. In Anhang V der ULR werden ledig-

lich beispielhaft einige Bereiche genannt, in denen Lärmminderungsmaß-

nahmen denkbar sind146.  

Doch welche Maßnahmen bringen überhaupt eine spürbare Lärmmin-

derung und welche kosten nur eine Menge Geld, können aber den Schall-

pegel nicht effektiv senken? Im Rahmen dieser Diplomarbeit können nur 

einige ausgewählte Maßnahmen näher betrachtet und deren Vor- und 

Nachteile aufgezeigt werden. Da der Straßenverkehr für die meisten 

Menschen die Hauptlärmquelle ist, beziehen sich die folgenden 

Maßnahmen hauptsächlich auf die Minderung des Straßenverkehrslärms. 

Für die Minderungsmaßnahmen beim Schienenverkehr und Flugverkehr 

                                            
146 ULR, Anlage Nr. 3, S. 23 
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sind sehr häufig nicht die Gemeinden sondern die Straßen-

bahnunternehmen bzw. Flughafenbetreiber zuständig. Außerdem sind zur 

Beurteilung der Maßnahmen technische Informationen notwendig, die im 

Rahmen dieser Diplomarbeit nicht ausgeführt werden können.  

7.1  Aktive Maßnahme 

Bei kommunalen Lärmminderungsmaßnahmen wird zwischen aktiven und 

passiven Maßnahmen unterschieden. Aktive Maßnahmen beeinflussen 

die Entstehung oder den Verlauf der Emission. Diese Maßnahmen wirken 

sich meist direkt auf die Lärmquelle aus und mindern den  Lärm dort, wo 

er tatsächlich entsteht bzw. ohne Maßnahme entstehen würde147. Zu-

ständig für die Durchführung der Maßnahmen sind häufig die Baulast-

träger, also bei Straßen in der Baulast der Gemeinden die städtischen 

Bauämter. 

7.1.1  Baulicher Schallschutz 

Wer an Lärmschutz im Straßenverkehr denkt, hat als erstes hässliche und 

monströse Schallschutzwände vor Augen. Eine Schallschutzwand ist un-

bestritten eine der effektivsten Maßnahmen zur Minderung des 

Straßenverkehrslärms. Je nach Wandhöhe, Material und Dimensionierung 

zur Straße wird die Immission durchschnittlich um 5 bis 15 dB(A)                  

(in Einzelfällen sogar bis zu 20 dB(A)) gemindert. Der Schall wird durch 

die Wand direkt an der Lärmquelle „abgeschirmt“ und nach oben 

umgeleitet, sodass er das dahinter liegende Wohngebiet gar nicht erreicht. 

Außerdem hat eine Schallschutzwand zusätzlich psychologische Wirkung, 

weil das subjektive Lärmempfinden schon allein durch die optische 

Trennwirkung verringert wird. Wer die Lärmquelle nicht sehen kann, hat 

das Gefühl, sie ist weit weg.  

Allerdings verursacht eine Schallschutzwand auch für den Verkehrs-

teilnehmer eine optische Trennwirkung, denn er sieht statt der Umgebung 

nur eine hässliche Metallwand. (Glaswände haben eine weitaus niedrigere 

                                            
147 Rede der Umweltministerin, Anlage Nr. 8, S. 5 
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Schallschutzwirkung als Metallwände und werden daher selten einge-

setzt.)    

Auch wenn die Schallschutzwand häufig eine sehr effektive Maßnahme 

ist, muss im Einzelfall entschieden werden, ob sie überhaupt geeignet ist. 

Bei Höhenunterschieden zwischen Wohngebiet und Straße, ist eine Wand 

in vielen Fällen wirkungslos. 

Ähnlich wie eine Schallschutzwand wirkt auch ein Schallschutzwall aus 

Naturmaterialien. Allerdings benötigt er mehr Raum und entfaltet häufig 

nur geringere Wirkung als eine Wand. Der Vorteil eines Walles ist, dass er  

durch Bepflanzungen verschönert werden kann und damit auch für den 

Verkehrsteilnehmer positive optische Wirkungen entfalten kann148.   

Schallschutzwände und -wälle sind nicht nur für Lärmminderungen von 

Straßenverkehrslärm geeignet, sondern können auch im Schienenverkehr 

eingesetzt werden149.  

7.1.2  Veränderungen des Fahrbahnbelags 

Für das Reifen-Fahrbahn-Geräusch spielt der Fahrbahnbelag eine ent-

scheidende Rolle. Je unebener und rauer der Belag desto lauter wird der 

Lärm empfunden. Daher ist es häufig sinnvoll im innerstädtischen Bereich 

Pflasterbelag durch Asphalt zu ersetzen. Bei einer Fahrgeschwindigkeit 

von 30 km/h ist dadurch eine Lärmminderung von 2 bis 5 dB(A), bei einer 

Geschwindigkeit 50 km/h eine Minderung um 3 bis 6 dB(A) möglich150.  

Auch beim Asphaltbelag gibt es Unterschiede. Der sog. „Flüsterasphalt“ ist 

ein offenporiger Fahrbahnbelag, der beim Abrollen der Reifen Luft über 

die Fahrbahnschicht entweichen lässt und somit das Reifen-Fahrbahn-

Geräusch deutlich mindert (bei einer Fahrgeschwindigkeit von 60 km/h um 

5 bis 8 dB(A)).  

Allerdings haben offenporige Fahrbahnbeläge auch einige Nachteile, da 

die offenen Poren schneller verschmutzen können und schwer zu reinigen 

                                            
148 Kloepfer, S. 301ff.; Wicke, Anlage Nr. 7, S. 79; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage 
Nr. 16, S. 21f; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 20. 
149 LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 36f. 
150 Kloepfer, S. 287f.; Rebler/Scheidler, S. 26; Wicke, Anlage Nr. 7, S. 78; LUBW, 
Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 19ff; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 18f.  
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sind. Der „Flüsterasphalt“ muss alle 6 bis 10 Jahre erneuert werden, um 

die volle akustischen Wirkungen erhalten zu können (in Stadtgebieten 

aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten und der häufigen Brems- und 

Beschleunigungsvorgänge sogar noch häufiger. Daher werden offenporige 

Asphalte in Stadtgebieten nur selten eingesetzt.)151 

Die Aufwandskosten von „Flüsterasphalten“ sind sehr hoch. Daher sollte 

in jedem Einzelfall geprüft werden, ob der Einbau offenporiger Beläge 

überhaupt effektiv ist. In Stadtgebieten kommt diese Maßnahme nicht so 

häufig in Frage wie z.B. auf Autobahnen.  

Außerdem besteht durch den „Flüsterasphalt“ die Gefahr, dass der 

Verkehrsteilnehmer aufgrund des ungewohnt leisen Reifen-Fahrbahn-

Geräusches seine Geschwindigkeit nicht richtig einschätzt und das Gefühl 

hat langsamer zu fahren. Es ist also möglich, dass „Flüsterasphalte“ zwar 

die Immissionen senken, aber eventuell auch überhöhte Geschwin-

digkeiten und Unfälle zur Folge haben.  

7.1.3  Geschwindigkeitsbegrenzungen 

Da die Geräuschemissionen mit der gefahrenen Geschwindigkeit an-

steigen, wird häufig von der Bevölkerung angenommen, dass die Re-

duzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine spürbare Lärm-

minderung zur Folge hätte. Allerdings hat auch der Geschwindigkeits-

verlauf einen starken Einfluss auf die Lautstärke der Fahrzeuge. Nur wenn 

die Geschwindigkeitsbegrenzung gleichzeitig den Verkehrsfluss verstetigt, 

ist diese Maßnahme effektiv.  

Die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird gem.             

§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StVO von den Straßenverkehrsbehörden 

angeordnet152. Eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit von     

50 km/h auf 30 km/h kann den Lärmpegel um ca. 3 dB(A) reduzieren, was 

einer Halbierung der Schallintensität entspricht. Häufig haben die An-

wohner sogar das Gefühl, dass die Begrenzung der zulässigen Höchst-

                                            
151 Rebler/Scheidler, S. 26; Wicke, Anlage Nr. 7, S.78f.; LUBW, Lärmaktionsplanung, 
Anlage Nr. 16, S. 19f.; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 18f. 
152 Rebler/Scheidler, S. 41ff.   
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geschwindigkeit noch größere Wirkung zeigt. Langsamer fahrende        

Fahrzeuge erhöhen auch die Verkehrssicherheit. Dies beeinflusst die sub-

jektiven Komponenten des Lärmempfindens153.  

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung kann schnell und unkompliziert durch 

die Aufstellung des erforderlichen Verkehrszeichens umgesetzt werden. 

Sie stellt also eine sowohl sehr wirksame als auch kostengünstige Maß-

nahme dar. Allerdings ist ein Verkehrszeichen allein nicht besonders 

effektiv, solange die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit nicht über-

wacht wird.  

7.1.4  Die Umgehungsstraße  

Verkehrslenkende Maßnahmen sind viele denkbar. Ziel dieser Maßnah-

men ist, den Verkehr in Konfliktgebieten zu reduzieren bzw. zu versteti-

gen154. Neben LKW-Durchfahrtsverboten für Wohngebiete, Einbahnstra-

ßen, Kreisverkehrsplätzen, besonderen Ampelschaltungen (z.B. „Grüne-

Wellen“ oder „Pförtnerampeln“, die den Autofahrer durch lange Rotphasen 

davon abhalten sollen in eine bestimmte Straße einzufahren) ist der Bau 

einer Umgehungsstraße eine beliebte verkehrslenkende Maßnahme. 

Durch die Umgehungsstraße wird der Durchgangsverkehr komplett auf 

eine andere Straße bzw. in ein anderes Stadtgebiet umgeleitet. Der Vorteil 

einer Umgehungsstraße ist, dass sich die Anzahl der fahrenden Kfz und 

LKW und somit der Verkehrslärm in dem vorher sehr lauten Stadt- oder 

Wohngebiet spürbar verringert.   

Der Bau einer Umgehungsstraße ist aber mit einem aufwändigen Ge-

nehmigungsverfahren und hohen Baukosten verbunden. Die Lärmemis-

sion wird nicht tatsächlich beseitigt, sondern nur in früher ruhige Gebiete 

verlagert und führt womöglich dort zu neuen Lärmproblemen155. Daher 

sollte diese Maßnahme nur bedingt und nur als langfristiges Ziel in den 

Lärmaktionsplan aufgenommen werden.    

                                            
153 Kloepfer, S. 288; Wicke, Anlage Nr. 7, S. 75; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 
16, S. 28f; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 19. 
154 Wicke, Anlage Nr. 7, S.73ff.; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 30ff. 
155 LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 7, S.31; UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 
19f. 
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7.1.5 Förderung des Fahrradverkehrs und des ÖPNV 

Durch die Benutzung lärmarmer Verkehrsmittel wie dem Fahrrad oder 

öffentlicher Verkehrsmittel werden nicht nur die Immissionen vermindert, 

sondern sogar verhindert, dass Emissionen durch den Individualverkehr 

überhaupt entstehen. Um dies zu erreichen, sind zahlreiche verschiedene 

Maßnahmen denkbar, z.B. der Ausbau von Fahrradwegen, Aufstellung 

von Fahrradstellplätzen, Förderung von Fahrradverleihen bzw. die Verbes-

serung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

durch günstige Preise, Optimierung des Bus-/Straßenbahnnetz und 

Gewährleistung einer guten Erreichbarkeit der Haltestellen. Hierbei ist es 

wichtig, dass Verkehrsplaner, Straßenbahnbetriebe und Busunternehmen 

ein gemeinsames Konzept entwickeln und bei der Umsetzung der Ziele 

zusammenarbeiten.  

Derartige Maßnahmen reduzieren nicht nur die Lärmbelastung, sondern 

haben auch auf andere Bereiche z.B. die Luftreinhaltung, die Verkehrs-

sicherheit oder die Straßenbahn- und Busunternehmen positive Aus-

wirkungen. Allerdings kann der Ausbau des Straßenbahn- bzw. U-Bahn-

netzes auch neue Lärmprobleme durch höheren Schienenverkehrslärm 

zur Folge haben156.  

7.2  Passive Maßnahmen 

Häufig reichen aktive Maßnahmen nicht aus, um die Lärmbelästigung aus-

reichend einzudämmen. Da sich die meisten Menschen zu 90 % innerhalb 

von Gebäuden aufhalten, ist es auch wichtig, zu verhindern, dass der im 

Freien produzierte Lärm in die Innenräume eindringen kann. Prof. Dr. Lutz 

Wicke fordert einen Innenlärmpegel von 40 dB(A) am Tag und 30 dB(A) in 

der Nacht157. Ein solcher Innenlärmpegel ist nur mit zusätzlichen 

Maßnahmen direkt an betroffenen Gebäuden, sog. passiven Maßnahmen, 

möglich. Derartige Maßnahmen dämmen den Lärm nicht an der 

                                            
156 Kloepfer, S. 292; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 33; UBA, Silent City, 
Anlage Nr. 17, S. 18.  
157 Wicke, Anlage Nr. 7, S. 8f. 
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Lärmquelle ein, sondern lassen die Emission entstehen, hindern sie aber 

daran, in das Gebäude einzudringen.  

Passive Maßnahmen sollen allerdings erst dann ergriffen werden, wenn 

andere, aktive Maßnahmen, nicht möglich sind oder für eine effektive 

Lärmminderung nicht ausreichen. Die wichtigste passive Maßnahme ist 

das Schallschutzfenster. Der Nachteil von Schallschutzfenstern ist aller-

dings, dass nur bei geschlossenem Fenster effektiver Schallschutz ge-

währleistet werden kann. Um auch bei geschlossenem Fenster eine aus-

reichende Lüftung zu gewährleistet, werden häufig zusätzliche schallge-

dämmte Lüftungssysteme eingebaut.  

Mittlerweile gibt es einige vereinzelte regionale und kommunale Förder-

programme für passive Maßnahmen, z.B. die Förderprogramme in Fried-

richshafen und Düsseldorf158.  

7.3  Zusammenfassung  

Die Möglichkeiten mit geeigneten Maßnahmen den Lärm effektiv zu min-

dern, sind unendlich. Jede Gemeinde sollte für sich entscheiden, welche 

Maßnahme in welchem lärmbelasteten Gebiet am wirkungsvollsten ist. Es 

muss nicht immer die hässliche Lärmschutzwand sein. Auch andere Maß-

nahmen haben ähnliche Wirkung und zusätzlich noch positiven Einfluss 

auf andere Bereiche z.B. auf die Verkehrssicherheit oder die Luft-

reinhaltung. Außerdem sollte bei der Wahl der richtigen Maßnahme auch 

die subjektive Empfindung von Lärm berücksichtigt werden. Nicht immer 

bedeutet eine große Reduzierung des Schallpegels auch eine starke Ver-

besserung der Lärmbelastung. In vielen Fällen beeinflusst auch allein die 

Akzeptanz der Maßnahme bei der Bevölkerung oder das positiv wirkende 

Straßenbild (z.B. durch Grünanlagen) das Lärmempfinden. Auch darauf 

sollte geachtet werden, denn die subjektive Meinung der Anwohner hat 

wesentlichen Einfluss auf die Wirkung der Maßnahme159.  

                                            
158 Kloepfer, S. 304; Wicke, Anlage Nr. 7, S. 9; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 
16, S. 24ff. 
159 UBA, Silent City, Anlage Nr. 17, S. 20. 
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8 Lärmaktionsplanung in Stuttgart  

     – ein Beispiel aktiver Lärmschutzpolitik 

Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart ist mit ca. 

600.000 Einwohnern ein Ballungsraum der ersten Umsetzungsphase. Es 

gelten also die Fristen 30.06.2007 für die erstmalige Erstellung von Lärm-

karten und 18.07.2008 für den Lärmaktionsplan. 

Für die Stadt Stuttgart ist das Thema Lärmminderungsplanung nicht voll-

kommen neu. Im Vergleich zu sehr vielen anderen Großstädten wurde 

schon früh erkannt, dass Lärm immer mehr zu einem großen Problem wird 

und die Stadt in der Pflicht steht, dagegen vorzugehen160. Der Stuttgarter 

Gemeinderat hielt aber das komplette Stadtgebiet für einen Lärmmin-

derungsplan für zu groß. Daher wurde im Dezember 2001 beschlossen, 

dass die verschiedenen Stadtteile einzeln erfasst und zeitversetzt ca. 15 

kleine Lärmminderungspläne erarbeitet werden sollen161. 

Dieser Gemeinderatsbeschluss wurde allerdings durch die ULR und die 

Änderung des BImSchG zunichte gemacht. Nun besteht für Stuttgart die 

Pflicht einen Lärmaktionsplan für das gesamte Stadtgebiet zu erstellen. 

Eine nähere Betrachtung zeigt, dass die neuen Regelungen für Stuttgart 

nicht nur positive Auswirkungen haben.   

8.1  Lärmminderungspläne nach altem Recht 

Schon im Jahr 1997 wurde mit dem Pilotprojekt Lärmminderungsplan 

Stuttgart-Vaihingen begonnen. Der Maßnahmenplan wurde drei Jahre 

später durch den Gemeinderat verabschiedet und wird seitdem um-

gesetzt.  

Stuttgart-Vaihingen wurde als Pilot-Stadtteil ausgewählt, weil dort 

besonders viele Arten von Lärmquellen (Autobahn, Bundesstraße, 

mehrere Hauptverkehrsstraßen, Stadtbahn, Eisenbahn, Gewerbebetriebe 

usw.) aufeinander treffen. Die wichtigste Maßnahme des Lärm-

minderungsplanes war die Einrichtung eines Durchfahrtsverbots für LKW 

                                            
160 Wicke, Anlage Nr. 7, S. 36. 
161 Interview, Anlage Nr. 5, S. 2; Stadt Stuttgart, Lärmbelästigung, Anlage Nr. 30.  
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über 3,5 Tonnen. Das Verbot ist im Jahr 2006 in Kraft getreten. Außerdem 

wurde aufgrund des Maßnahmenplans an vielen Stellen die Fahrbahn 

erneuert, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten weiter herabgesetzt, 

Kreisverkehre gebaut und verkehrslenkende Maßnahmen wie z.B. längere 

Rotphasen an Ampelanlagen, die das Einfahren in eine bestimmte Straße 

verhindern sollen, durchgeführt162.   

Weitere Lärmminderungspläne nach altem Recht wurden für die Stadtteile 

Stuttgart-Zuffenhausen (Fertigstellung des Planes 2003) und Stuttgart 

Bad-Cannstatt (Fertigstellung des Planes 2008) erstellt163. Die Maß-

nahmen dieser Pläne ähneln denen in Stuttgart-Vaihingen.  

8.2  Was sich durch die EG-Richtlinie geändert hat 

Der Stuttgarter Gemeinderat hatte schon im Jahr 2001 beschlossen, dass 

für das gesamte Stadtgebiet Stuttgart Lärmminderungspläne nach dem 

damals geltenden § 47a BImSchG aufgestellt werden sollen. Damit sollten 

möglichst viele Stuttgarter Bürger von Lärmminderungsmaßnahmen profi-

tieren. Es wurden also schon 2001 die Grundlagen für die Lärmaktions-

planung geschaffen, allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch geplant, 

dass zeitlich versetzt mehrere Lärmminderungspläne erstellt werden 

sollten164.  

Die in der ULR festgelegte Frist zur Erarbeitung eines Lärmaktionsplans 

für das komplette Stadtgebiet setzt die Stadtverwaltung nun stark unter 

Zeitdruck. Um den zusätzlichen Arbeitsaufwand bewältigen zu können, 

wurde beim Amt für Umweltschutz eine zusätzliche befristete Stelle 

geschaffen, mehr Fördergelder vom Land beantragt und ein Projektteam 

„Lärmaktionsplanung“ gebildet. Bis diese Grundlagen für eine effektive 

Aktionsplanung geschaffen waren, benötigte es aber einige Zeit, welche 

die ULR nicht berücksichtigte165.  

                                            
162 Interview, Anlage Nr. 5, S. 2; Wicke, Anlage Nr. 7, S.36f.; LUBW, Lärm bekämpfen, 
Anlage Nr. 15, S. 48f.; LUBW, Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 16, S. 49f. . 
163 Interview, Anlage Nr. 5, S. 2; Wicke, Anlage Nr. 7, S.36f.; LUBW, Lärm bekämpfen, 
Anlage Nr. 15, S. 49.; Stadt Stuttgart, Lärmbelästigung, Anlage Nr. 30. 
164 Interview, Anlage Nr. 5, S. 2; Stadtklima Stuttgart, Lärmaktionsplan, Anlage Nr. 27,   
S. 1. 
165 Interview, Anlage Nr. 5, S. 1. 
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Um die Vorgaben der ULR in Bezug auf die Beteiligung der Öffentlichkeit 

realisieren zu können, wurde ein Konzept entwickelt, das eine sehr 

intensive Mitwirkung der Bevölkerung ermöglicht. Um die Bürger auf die 

Möglichkeit der aktiven Beteiligung aufmerksam zu machen, wurden Infor-

mationsblätter gedruckt, die an alle Haushalte der Stadt Stuttgart verteilt 

wurden. Außerdem wurde die regionale Presse über das geplante Vor-

gehen informiert und ausführliche Informationen im Internet hinterlegt. Es 

wurden Workshops für interessierte Bürger geplant und externe Mode-

ratoren für die Workshops engagiert166.   

Das alles muss von der Stadt Stuttgart finanziert werden. Das Vorhaben 

wird zwar grundsätzlich vom Land mit Zuschüssen unterstützt. Die 

meisten Kosten müssen dennoch von der Stadt getragen werden. Dies ist 

nur möglich, weil der Stuttgarter Gemeinderat davon überzeugt ist, dass 

durch effektive Lärmminderungsplanung die Lebensqualität der Stuttgarter 

Bevölkerung spürbar verbessert werden kann und das auch positiven Ein-

fluss auf das Image der Stadt hat.  

8.3  Der Ablauf der Lärmaktionsplanung mit              

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Schon bei den Lärmminderungsplänen nach altem Recht hatte die Stadt 

Stuttgart eine beschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. 

Diese ging allerdings nicht so weit, wie es die ULR forderte. Nachdem 

Mitte 2007 die Lärmkarten der Stadt Stuttgart fertig gestellt und im Internet 

veröffentlicht worden waren, begann die Stadt Stuttgart mit einem umfang-

reichen Programm zur Erarbeitung der Lärmaktionspläne, in welchem die 

Beteiligung der Öffentlichkeit eine sehr große Rolle spielte167.  

Das Programm begann am 21. Januar 2008 mit einer großen Infor-

mationsveranstaltung über die bisherigen Ergebnisse der Lärmkartierung 

und das weitere Verfahren im Stuttgarter Rathaus.  

                                            
166 Interview, Anlage Nr. 5, S. 3. 
167 Stadtklima Stuttgart, Lärmaktionsplan, Anlage Nr. 27; Stadtklima Stuttgart, Ablauf 
Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 28. 
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Der Auftaktveranstaltung folgten vier Bezirksbeiratssitzungen in denen für 

die Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, sich zu Wort zu melden und 

aktiv zu beteiligen.   

Um schließlich mögliche Maßnahmen für den späteren Lärmaktionsplan 

zu erarbeiten, wurden für die Stuttgarter Bevölkerung zehn Workshops 

angeboten. In diesen Workshops, die jeweils samstags zwischen 10 und 

16 Uhr stattfanden, wurden unter Anleitung eines professionellen 

Moderators mit den Teilnehmern besprochen, welche Stadtgebiete von 

den Bürgern als besonders laut empfunden werden und welche Ursachen 

vermutlich ausschlaggebend sind. Daraufhin wurden von den Workshop-

teilnehmern Lösungsvorschläge entwickelt, die nun als Grundlage für den 

Lärmaktionsplan dienen. Von der Verwaltung wurden weder das zu be-

urteilende Gebiet noch Maßnahmen für den Workshop vorgegeben. 

In den Workshops wirkten ca. 200 Stuttgarter Bürger mit. Pro Workshop 

gab es zwischen 13 und 36 Teilnehmer. Diejenigen Bürger die außerhalb 

der Workshops Maßnahmen vorschlagen wollten, konnten sich auch direkt 

schriftlich oder per E-Mail an das Amt für Umweltschutz wenden. Dabei 

gingen noch einmal ca. 700 Vorschläge bei der Stadtverwaltung ein168.  

Nachdem der Stadtverwaltung weit über 1.000 verschiedene Maßnahmen-

vorschläge vorlagen, wurden diese vom Projektteam Lärmaktionsplanung 

mit Hilfe mehrerer Fachbereiche geprüft. Der Projektleiter Herr Schene 

beurteilt die eingegangenen Vorschläge im Allgemeinen positiv, da die 

Verwaltung durch die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht nur neue Ideen für 

mögliche Maßnahmen erhalten, sondern auch von Probleme erfahren hat, 

die nur durch die Interpretation der Lärmkarten nicht erkennbar gewesen 

waren Einige Probleme lassen sich auch außerhalb der Lärmaktionspla-

nung lösen (z.B. wackelnde Kanaldeckel). Aber ohne die Öffentlich-

keitsbeteiligung im Rahmen der Aktionsplanung hätte die Verwaltung 

vermutlich nie von diesen Problemen erfahren und sich nicht um deren 

Beseitigung gekümmert169.  

                                            
168 Interview, Anlage Nr. 5, S. 3. 
169 Interview, Anlage Nr. 5, S. 4. 
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Schene glaubt aber, dass sich vermutlich mehr Bürger direkt ange-

sprochen gefühlt hätten, wenn sich die Beteiligung nicht auf das ganze 

Stadtgebiet, sondern nur auf ein sie speziell betreffendes Gebiet bezogen 

hätte. Allerdings ist die Anzahl der eingegangenen Vorschläge und der an 

den Workshops beteiligten Personen im Vergleich zu anderen Groß-

städten relativ hoch. Welche Form von Öffentlichkeitsbeteiligung nun sinn-

voller ist, kann pauschal nicht beantwortet werden170.  

 

Nachdem die Verwaltung die eingegangenen Maßnahmenvorschläge 

geprüft hatte, wurde durch ein externes Büro der erste Entwurf des Lärm-

aktionsplans erarbeitet. Dieser 200-seitige Entwurf mit vielen Tabellen und 

unterschiedlichsten Maßnahmen wurde im Dezember 2008 der Ver-

waltung übergeben. Daraufhin wurde der Entwurf den verschiedenen be-

teiligten Ämtern der Stadtverwaltung (z.B. Planungsamt, Tiefbauamt, Stra-

ßenverkehrsbehörde, Stuttgarter Straßenbahn) weitergeleitet, welche die 

Maßnahmen momentan prüfen und Stellungnahmen abgeben werden. 

Nach dieser internen Prüfung wird der Entwurf dem Regierungspräsidium 

Stuttgart vorgelegt.  

Am 27.01.2009 wird der Beraterkreis für Lärmschutz und Luftreinhaltung 

in einer Sitzung zu dem Lärmaktionsplan Stellung nehmen.  

Es ist geplant, dass der Entwurf im April 2009 das erste Mal der Öffen-

tlichkeit vorgestellt werden kann. Die vollständige Fertigstellung und der 

Beschluss durch den Gemeinderat sind für Juli 2009 geplant.  

 

Der Zuschuss des Landes für die Lärmaktionsplanung beträgt 50 Cent pro 

Einwohner und wird in mehreren Raten je nach Verfahrensstand gezahlt. 

Diese Zusage gilt allerdings nur bis 30.11.2009. Das bedeutet, dass auch 

im Falle von Verzögerungen der Aktionsplan spätestens im November 

2009 fertig gestellt sein muss, damit vom Land auch die letzte Rate 

gezahlt wird171.  

 
                                            
170 Interview, Anlage Nr. 5, S. 4. 
171 Interview, Anlage Nr. 5, S. 4f. 
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Abb. Nr. 8: Übersicht des Ablaufs der Lärmaktionsplanung in Stuttgart 

Ablauf der Lärmaktionsplanung in Stuttgart mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

21. Januar 2008 
Februar 2008 

Informationsveranstaltungen  
 Information der Öffentlichkeit: Ergebnisse 

der Lärmkartierung, Vorstellung 
des weiteren Verfahrens und Hinweise auf 
die kommende Öffentlichkeitsbeteiligung  

 Auftaktveranstaltung  
 Vier gemeinsame Bezirksbeiratssitzungen 

                                                                                             

Ab Februar 2008 
(bis ca. September 2008) 

Individuelle Beteiligung  
 Schriftliche Beteiligung mit Vorschlägen zu 

Lärmminderungsmaßnahmen  
 Strukturierung der Maßnahmenvorschläge 

durch die Verwaltung 
                                                                            

April bis Mai 2008 
samstags 10 bis ca. 16 Uhr 

Workshops 
 Zehn Veranstaltungen  
 Erarbeitung von 

Lärmminderungsmaßnahmen 
                                                                            

bis Dezember 2008 

Erarbeitung des ersten 
Entwurfs des Lärmaktions-
plans 
 Vorschläge aus der Bevölkerung bilden 

eine wichtige Grundlage für 
das Maßnahmenkonzept 

                                                                            

Januar 2009 

Bewertung des 
Maßnahmenkonzepts 
durch den Beraterkreis Lärmschutz und 
Luftreinhaltung Stuttgart 

                                                                            

Januar bis April 2009 

Abstimmung des 
Maßnahmenkonzepts 
innerhalb der Stadtverwaltung und mit zu 
beteiligenden Behörden (z.B. RP) 
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April 2009 

Entwurf des 
Lärmaktionsplans  
Vorstellung in der Öffentlichkeit, 
Bezirksbeiräten, UTA; anschließend ggf. 
Überarbeitung aufgrund von Anregungen 

                                                                                        

Juli 2009 
Fertigstellung des 
Lärmaktionsplans 
Zustimmung durch Gemeinderat 

Quelle: Stadtklima Stuttgart, Ablauf der Lärmaktionsplanung, Anlage Nr. 28. 

8.4 Der Beraterkreis Lärmschutz und Luftreinhaltung 

Der Beraterkreis Lärmschutz und Luftreinhaltung Stuttgart (kurz: BKLLS) 

entwickelte sich aus dem „Runden Tisch“, welcher sich jeweils für die Er-

stellung der Lärmminderungspläne Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-

Zuffenhausen gebildet hatte. Der „Runde Tisch“ bestand aus verschie-

denen Bürgervereinen und Bürgerinitiativen, sowie Experten von Organi-

sationen, wie z.B. dem Verband Region Stuttgart, der Stuttgarter Straßen-

bahnen AG, der Handwerkskammer, dem ADAC, dem Verkehrsclub 

Deutschland, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands, der 

City-Initiative Stuttgart, dem Institut für Straßen- und Verkehrswesen der 

Universität Stuttgart und verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Da 

sich der neue Lärmaktionsplan auf das gesamte Stadtgebiet bezieht und 

die meisten Vertreter der verschiedenen Organisationen für jeden Stadtteil 

verantwortlich sind, wurde der BKLLS gegründet. Er ist am 15.11.2004 

erstmals zusammengetreten und berät seitdem  ca. 3-mal im Jahr über 

alle wichtigen Dinge, die den Lärmschutz und die Luftreinhaltung be-

treffen172. Da viele Lärmminderungsmaßnahmen auch positive oder 

negative Auswirkungen auf die Luftqualität haben bzw. Maßnahmen zur 

Verbesserung der Luft den Lärm beeinflussen, ist es sinnvoll beide 

Bereiche zu betrachten und mit geeigneten Maßnahmen sowohl Lärm-

schutz als auch Luftreinhaltung gleichzeitig zu verbessern173. 

                                            
172 Interview, Anlage Nr. 5, S. 5. 
173 Stadtklima Stuttgart, Lärmaktionsplan, Anlage Nr. 27, S. 3. 
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9 Fazit 

Wird es in Zukunft in Wohngebieten tatsächlich leiser? 

Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort.  

Die seit 1990 geltenden Regelungen zur Lärmminderungsplanung führten 

nur in sehr wenigen Gemeinden zu Lärmminderungsmaßnahmen. Sie ver-

pflichteten zwar viele Gemeinden zu Handlungen, aber niemand außer-

halb der Verwaltung hatte die Möglichkeit diese Pflicht durchzusetzen oder 

auf andere Art und Weise die Gemeinde unter Druck zu setzen, diese 

Pflicht auch tatsächlich zu erfüllen.  

Die Bundesregierung hatte bei der Umsetzung der ULR die Chance, das 

Lärmschutzrecht zu reformieren. Der Regierungsentwurf war allerdings mit 

seinen 16 Paragraphen viel zu lang und unübersichtlich. Der nun Gesetz 

gewordene Vorschlag des Vermittlungsausschusses war ein Kompromiss 

und beinhaltet in vielen Bereichen nur Zitate der ULR, die häufig sehr un-

klar formuliert sind. Weitere Rechtsverordnungen, um die Gesetzesän-

derung für die Praxis handhabbar zu machen, wurden außer der             

34. BImSchV nicht erlassen.  

Und doch war die Gesetzesänderung ein Schritt in die richtige Richtung. 

Die Politik, sowohl in den Kommunen als auch auf Landes- und Bundes-

ebene, steht nun in der Pflicht sich mit dem Problem Lärm auseinander-

zusetzen und über Handlungsmöglichkeiten nachzudenken.  

Da die Öffentlichkeit nicht nur informiert wird, sondern sogar aktiv bei der 

Lärmaktionsplanung mitwirken soll, gibt es für die Bevölkerung die Mö-

glichkeit das Handeln der Verwaltung zu kontrollieren und bei Nichttätig-

werden Druck auszuüben.  

Durch die festgelegten Fristen und die Unterteilung in zwei Umsetzungs-

phasen wird die Pflicht konkretisiert. Außerdem wird dadurch deutlich, 

dass die ULR darauf abzielt, dass in Gebieten der ersten Umsetzungs-

phase sehr schnell gehandelt wird, da dort die durch Lärm entstandenen 

Probleme besonders große Auswirkungen haben. 

Die Anzahl der bisher erstellten Lärmkarten (950 Karten allein für BW) 

zeigt, dass die Pflicht zur Lärmkartierung erfüllt wird. Da allerdings die 
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Pflicht zur Lärmaktionsplanung nicht direkt von Grenzwerten abhängig ist, 

sondern nur von dem unbestimmten Rechtsbegriff „Lärmprobleme“, ist un-

klar, welche Gemeinden tatsächlich verpflichtet sind, Aktionspläne aufzu-

stellen. Auch wenn die Frist zur Erarbeitung von Lärmaktionsplänen seit 

18.07.2008 abgelaufen ist, wurden bis Januar 2009 nur in fünf baden-

württembergischen Städten (Mannheim, Ulm, Lörrach, Nufringen und 

Denkendorf) Aktionspläne erstellt. 60 weitere Pläne, darunter der Plan der 

Stadt Stuttgart, sind noch in Bearbeitung174. Diese Zahlen zeigen, dass 

sich zwar eine große Zahl von Gemeinden verpflichtet sehen, Aktions-

pläne aufzustellen, die vorgegebene Frist aber von den meisten nicht ein-

gehalten werden konnte. Dies liegt vor allem daran, dass der Lärm-

aktionsplan nur ca. 1 Jahr nach der Erarbeitung von Lärmkarten fertig 

gestellt werden sollte. Da es sich bei dem Aktionsplan um einen kom-

plexen Maßnahmenplan, der mit vielen anderen beteiligten Behörden und 

Organisationen abgestimmt werden muss, handelt, war eine fristgerechte 

Fertigstellung nur sehr schwer möglich. Für eine effektive Lärmaktionspla-

nung, wäre eine längere Zeitspanne zwischen Lärmkarten und Lärm-

aktionsplänen notwendig gewesen.  

 

Nun ist zu hoffen, dass die Durchführung der in den Plänen festgelegten 

Maßnahmen nicht an fehlenden Finanzierungsregelungen scheitert. Viele 

Maßnahmen aus den alten Lärmminderungsplänen wurden nicht durchge-

führt, da Bund und Länder nicht bereit waren, diese mitzufinanzieren. 

Auch nach der Gesetzesänderung fehlt es an gesetzlichen Regelungen, 

wie die Lärmaktionsplanung und die darin geplanten Maßnahmen finan-

ziert werden sollen. Die Finanzierung der Maßnahmen richtet sich danach, 

welche Behörde für die Durchführung aufgrund anderer Rechtsvor-

schriften zuständig ist. Das bedeutet, dass die Maßnahmen, die Gemein-

destraßen und Ortsdurchfahrten i.S.d. § 43 Abs. 3 StrG betreffen, von den 

Gemeinden, Maßnahmen, die Landesstraßen betreffen, vom Land und 

Maßnahmen, die Bundesstraßen betreffen, vom Bund finanziert werden 

                                            
174 StZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 10; LKrZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 11. 
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müssen. Da die Gemeinden für die Aufstellung der Lärmaktionspläne zu-

ständig sind, kommen auf sie außerdem noch zusätzliche Personal- und 

Sachkosten (z.B. für Gutachten und Kosten-Nutzen-Analysen), zu. Viele 

Gemeinden werden nicht in der Lage sein, diese Kosten alleine zu tragen.  

Nach Aussage der baden-württembergischen Umweltministerin sei das 

Land bereit, jährlich 4,3 Mio. Euro für den Lärmschutz zu investieren175. In 

welchem Maße der Bund in Zukunft Lärmschutzmaßnahmen der Gemein-

den finanziell fördert bzw. wie viel Geld er für eigene Maßnahmen auf-

bringen wird, ist momentan völlig unklar. Durch das Konjunkturpaket II soll 

unter anderem die Sanierung von Straßen gefördert werden. Da die Stra-

ßensanierung häufig auch dem Lärmschutz zugute kommt (z.B. bei 

Erneuerungen des Fahrbahnbelags), ist es denkbar, dass diese Finanz-

mittel auch für die Durchführung der im Aktionsplan vorgesehenen Maß-

nahmen verwendet werden. Allerdings kommen die Finanzmittel aus dem 

Konjunkturpaket II den Gemeinden nur dann zugute, wenn sie bereit sind, 

Teile ihrer Investitionen selbst zu zahlen. Das wird vermutlich für ärmere 

Gemeinden bedeuten, dass sich trotz Konjunkturpaket wenig an der 

aktuellen Situation in Bezug auf Straßenbelag oder baulichen Schallschutz 

ändern wird.  

Es ist also festzustellen, dass es in Wohngebieten in Zukunft nur dann 

tatsächlich leiser wird, wenn sowohl Gemeinden, als auch Land und Bund 

bereit sind, die Mehrkosten für die Lärmaktionsplanung und die Durch-

führung der Maßnahmen zu tragen. Es darf nicht nur eine Pflicht der 

Gemeinden sein, die Lebensqualität ihrer Bürger zu verbessern, sondern 

es ist in gleichem Maße auch eine Pflicht von Land und Bund, die Ge-

meinden dabei zu unterstützen.  

Aber auch die Bürger selbst müssen erkennen, dass sie einerseits mit 

ihrer aktiven Beteiligung an der Aktionsplanung, aber auch dadurch, dass 

sie häufiger auf das eigene Auto verzichten und z.B. auf öffentliche Ver-

kehrsmittel umsteigen oder Fahrgemeinschaften bilden, den Lärm mindern 

können. Lärmminderung darf von den Bürgern nicht nur als staatliche   

                                            
175 StZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 10; LKrZ, 10.01.2009, Anlage Nr. 11. 
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Aufgabe angesehen werden, sondern auch als deren Aufgabe für das 

Recht auf Gesundheit zu kämpfen und durch eigenes Verhalten zur 

Lärmminderung beizutragen. 

Durch eine spürbare Minderung des Lärms in Wohngebieten kann nicht 

nur die Lebensqualität der Bevölkerung, sondern auch die Attraktivität der 

Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort verbessert werden. Erst wenn die 

Gemeinden die Lärmminderungsplanung nicht nur als teure Pflicht an-

sehen, sondern darin auch eine Chance für das Image der Gemeinden 

sehen, wird es in Wohngebieten tatsächlich leiser. Die neuen Regelungen 

zur Lärmminderungsplanung fordern die Gemeinden zum Handeln auf und 

hoffentlich auch zum Umdenken, denn effektive Lärmminderungsmaß-

nahmen kosten zwar viel, sind aber in vielen Gegenden für das 

Wohlbefinden der dort lebenden Menschen unbedingt notwendig.  
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Grünbuch der Europäischen Kommission 

Die Kommission eröffnet die Debatte über die künftige gemeinschaftliche 
Lärmschutzpolitik. 

RECHTSAKT 

Grünbuch der Europäischen Kommission vom 4. November 1996 über die künftige 
Lärmschutzpolitik [KOM(96) 540 endg. - Nicht im Amtsblatt veröffentlicht] 

ZUSAMMENFASSUNG 

Als Lärm gelten unerwünschte, laute, unangenehme oder unerwartete Geräusche. Die 
Lärmbelastung in Städten hat zugenommen und ist heutzutage Grund für Beschwerden seitens 
der Bevölkerung. Schätzungen zufolge sind rund 20 % der Bevölkerung in Westeuropa, d. h. 
annähernd 80 Millionen Menschen, Lärmpegeln ausgesetzt, die von Sachverständigen als 
untragbar angesehen werden. Diese Lärmbelastung wird durch den Straßenverkehr sowie 
Industrie- und Freizeittätigkeiten ausgelöst. 

Die Toleranz der Menschen gegenüber Lärmpegeln variiert stark. In dem Bericht der WHO 
aus dem Jahre 1996 zum Thema Lärm, Umwelt und Gesundheit wird jedoch auf 
Auswirkungen wie Schlafstörungen, Gehörschäden oder physiologische Beeinträchtigungen 
(vor allem des Herz-Kreislauf-Systems) und Kommunikationsstörungen hingewiesen.  

Ursprünglich galten Lärmminderungsmaßnahmen im Gegensatz beispielsweise zur 
Verringerung der Luftverschmutzung nicht als umweltpolitische Priorität. Die Auswirkungen 
auf die Bevölkerung waren weniger spektakulär und die Beeinträchtigung der Lebensqualität 
wurde von der Öffentlichtkeit als unmittelbare Folge der technischen Entwicklung und der 
Verstädterung betrachtet.  

Die Lärmschutzpolitik der Gemeinschaft bestand zunächst darin, zur Vollendung des 
Binnenmarktes Vorschriften über maximale Geräuschpegel beispielsweise für Kraftfahrzeuge 
und Flugzeuge zu erlassen. Vorschriften der Mitgliedstaaten ergänzten die 
Gemeinschaftsvorschriften.  

Eine Bewertung der Auswirkungen der Rechtsvorschriften zeigte, dass für einzelne Quellen 
signifikante Lärmverringerungen erzielt wurden. So konnten beispielsweis die 
Geräuschemissionen von Pkw seit 1970 um 85 % verringert werden. Allerdings bleibt das 
Problem Lärmbelästigung vor allem wegen der Zunahme des Verkehrs weiterhin aktuell. 

Im Fünften Umweltaktionsprogramm aus dem Jahre 1993 wurden grundlegende Zielwerte für 
die Lärmexposition festgelegt, die bis zum Jahr 2000 erreicht werden sollten. Bei der 
Überarbeitung des Programms im Jahre 1995 hat die Kommission Maßnahmen zur 
Lärmbekämpfung angekündigt. Das vorliegende Grünbuch ist auf diesem Wege der erste 
Schritt. 
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In dem Bemühen um Effizienz spricht sich die Kommission in ihrem Grünbuch für ein 
globales Konzept aus, an dem alle lokalen und nationalen Partner beteiligt sind. Ihre 
Vorschläge umfassen Folgendes: 

 effektive Aufteilung der Verantwortlichkeiten 
 Festlegung von Zielvorgaben 
 verstärkte Kohärenz der Maßnahmen 
 Überwachung der erzielten Fortschritte 
 Entwicklung von Verfahren zur Überwachung der Lärmbelastung. 

In diesem Grünbuch wird Lärm erstmals als Umweltproblem behandelt. Auf die Frage der 
Lärmbekämpfung am Arbeitsplatz, die unter die Richtlinie 86/188/EWG, die durch die 
Richtlinie 2003/10/EG ersetzt wurde, fällt, und auf das Problem des "Nachbarschaftslärms" 
wird hier nicht eingegangen.  

Die Kommission teilt ihre Lärmschutzmaßnahmen in zwei Hauptgruppen ein. 

a) Allgemeine Maßnahmen zur Lärmbekämpfung 

Abgesehen von den im Grünbuch genannten Vorschlägen befürwortet die Kommission einen 
neuen Rahmen für eine Lärmschutzpolitik der Gemeinschaft. Zu diesem Zweck schlägt sie 
Folgendes vor: 

 Vereinheitlichung der Verfahren zur Bewertung der Lärmbelastung 
 Festlegung einer gemeinsamen EG-Lärmbeurteilungsgröße 
 Begrenzung der Lärmübertragung (durch Gebäudeisolierung) 
 Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über 

Lärmbelastungen (Sensibilisierung für Umweltfragen) 
 stärkere Kohärenz der lärmspezifischen Forschungsprogramme 

b) Maßnahmen im Bereich der einzelnen Geräuschquellen:  

- Straßenverkehr: 

 Herabsetzung der Geräuschemissionsgrenzwerte 
 Infrastrukturmaßnahmen zur Minderung der Reifengeräusche (geräuscharme 

Straßenbeläge) 
 Überprüfung der Kraftfahrzeugbesteuerung unter Berücksichtigung des Lärmpegels 
 Prüfung der Geräuschemissionen von Kraftfahrzeugen bei der technischen 

Überwachung 
 Entwicklung wirtschaftlicher Instrumente, z. B. Anreize beim Kauf geräuscharmer 

Fahrzeuge 
 Begrenzung der Verwendung lärmverursachender Fahrzeuge (Nacht- oder 

Wochenendfahrverbot für Lastkraftwagen in Städten). 

- Eisenbahnverkehr: 

 Ausdehnung der Emissionsgrenzwerte auf das gesamte Schienennetz 
 Ausweitung der Forschungsarbeiten über die Lärmbekämpfung bei 

Schienenfahrzeugen 
 Vereinheitlichung der Beurteilungs- und Prognoseverfahren für den Schienenverkehr. 
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- Luftverkehr: 

 Festsetzung strengerer Emissionsgrenzwerte 
 Unterstützung bei der Entwicklung und dem Einsatz leiserer Flugzeuge 
 Flächennutzungsplanung in der Umgebung von Flughäfen 
 Klassifizierung der Flugzeugtypen nach ihren Geräuschemissionen 

- Im Freien verwendete Maschinen: 

Die Geräuschemissionen bestimmter Arten von Baumaschinen und -geräten (insbesondere 
Kompressoren, Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer und Turmdrehkräne) wurden durch 
Gemeinschaftsrichtlinien bereits geregelt. Dies gilt auch für die Geräuschemissionen von 
Rasenmähern. 

Die Richtlinie 89/392/EWG umfasst Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen für die 
Auslegung und den Bau von Maschinen sowie Bestimmungen über Geräuschemissionen. 

Die Kommission will weiter gehende Maßnahmen ergreifen und schlägt deshalb Folgendes 
vor: 

 Vereinfachung der Rechtsvorschriften über die Verringerung der Emissionen dieser 
Maschinen 

 Einführung einer Plakette für alle Ausrüstungen, aus der der Geräuschpegel 
hervorgeht.  

VERBUNDENE RECHTSAKTE 

Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm [Amtsblatt L 189 vom 
18.7.2002]  
Im Rahmen ihrer Lärmschutzpolitik legt die Europäische Union ein gemeinsames Konzept 
fest, um schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen 
oder sie zu mindern. Dazu gehört die Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm anhand 
von Lärmkarten nach gemeinsamen Bewertungsmethoden, die Information der Öffentlichkeit 
und die Durchführung von Aktionsplänen auf lokaler Ebene. Diese Richtlinie soll außerdem 
als Grundlage für die Einführung von Maßnahmen der Lärmminderung bei den wichtigsten 
Lärmquellen dienen. 
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RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 25. Juni 2002

über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 8. April 2002
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und
Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik,
wobei eines der Ziele im Lärmschutz besteht. In dem
Grünbuch über die künftige Lärmschutzpolitik hat die
Kommission den Umgebungslärm als eines der größten
Umweltprobleme in Europa bezeichnet.

(2) Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung
vom 10. Juni 1997 zum Grünbuch der Kommission (5)
seine Zustimmung zu diesem Grünbuch bekundet und
nachdrücklich gefordert, spezifische Maßnahmen und
Initiativen in einer Richtlinie zur Verringerung der
Lärmbelastung festzulegen, und ferner festgestellt, dass
zuverlässige und vergleichbare Daten über die Situation
bei den einzelnen Lärmquellen fehlen.

(3) In der Mitteilung der Kommission vom 1. Dezember
1999 über Luftverkehr und Umwelt ist ein gemeinsamer
Lärmindex sowie eine gemeinsame Methodik zur
Lärmberechnung und -messung im Umfeld von
Flughäfen vorgesehen. Dieser Mitteilung wurde bei den
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie Rechnung
getragen.

(4) Bestimmte Kategorien von Schallemissionen verschie-
dener Erzeugnisse sind bereits durch Gemeinschaftsvor-
schriften geregelt, beispielsweise durch die Richtlinie 70/
157/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrich-
tung von Kraftfahrzeugen (6), die Richtlinie 77/311/EWG
des Rates vom 29. März 1977 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den
Geräuschpegel in Ohrenhöhe der Fahrer von land- oder
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (7), die
Richtlinie 80/51/EWG des Rates vom 20. Dezember
1979 zur Verringerung der Schallemissionen von Unter-
schallluftfahrzeugen (8) sowie deren Ergänzungsrichtli-
nien, die Richtlinie 92/61/EWG des Rates vom 30. Juni
1992 über die Betriebserlaubnis für zweirädrige oder
dreirädrige Kraftfahrzeuge (9) sowie die Richtlinie 2000/
14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemis-
sionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen
Geräten und Maschinen (10).

(5) Die vorliegende Richtlinie sollte unter anderem die
Grundlage für die Weiterentwicklung und Ergänzung der
bestehenden Gemeinschaftsmaßnahmen in Bezug auf die
Lärmemissionen der wichtigsten Lärmquellen — dies
sind insbesondere Straßen- und Schienenfahrzeuge sowie
Infrastruktureinrichtungen, Flugzeuge, Geräte, die für die
Verwendung im Freien vorgesehen sind, Ausrüstung für
die Industrie sowie ortsbewegliche Maschinen — und für
die Entwicklung zusätzlicher kurz-, mittel- und langfris-
tig angelegter Maßnahmen bilden.

(6) Bestimmte Kategorien von Lärm, beispielsweise Lärm in
Verkehrsmitteln oder Lärm durch Tätigkeiten innerhalb
von Wohnungen, sollten nicht in den Geltungsbereich
dieser Richtlinie fallen.

(7) Das Vertragsziel eines hohen Gesundheits- und Umwelt-
schutzniveaus lässt sich im Einklang mit dem Subsidia-
ritätsprinzip nach Artikel 5 des Vertrags besser dadurch
erreichen, dass die Maßnahmen der Mitgliedstaaten
durch Gemeinschaftsmaßnahmen ergänzt werden, durch
die sich ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf die
Lärmproblematik ergibt. Daher sollten Daten über
Umgebungslärmpegel nach vergleichbaren Kriterien
erfasst, zusammengestellt oder gemeldet werden. Hierfür
sind harmonisierte Indizes und Bewertungsmethoden
sowie Kriterien für die Angleichung der Erstellung von
Lärmkarten erforderlich. Diese Kriterien und Methoden
können am besten durch die Gemeinschaft festgelegt
werden.

18.7.2002L 189/12 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. C 337 E vom 28.11.2000, S. 251.
(2) ABl. C 116 vom 20.4.2001, S. 48.
(3) ABl. C 148 vom 18.5.2001, S. 7.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember

2000 (ABl. C 232 vom 17.8.2001, S. 305), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 7. Juni 2001 (ABl. C 297 vom 23.10.2001, S.
49) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober
2001 (ABl. C 87 E vom 11.4.2002, S. 118). Beschluss des Europä-
ischen Parlaments vom 15. Mai 2002 und Beschluss des Rates vom
21. Mai 2002.

(5) ABl. C 200 vom 30.6.1997, S. 28.
(6) ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 16. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 1999/101/EG der Kommission (ABl. L 334 vom
28.12.1999, S. 41).

(7) ABl. L 105 vom 28.4.1977, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 97/54/EG (ABl. L 277 vom 10.10.1997, S. 24).

(8) ABl. L 18 vom 24.1.1980, S. 26. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 83/206/EWG (ABl. L 117 vom 4.5.1983, S. 15).

(9) ABl. L 225 vom 10.8.1992, S. 72. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2000/7/EG (ABl. L 106 vom 3.5.2000, S. 1).

(10) ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1.



(8) Ebenso erforderlich sind gemeinsame Bewertungsme-
thoden für „Umgebungslärm“ und eine Begriffsbestim-
mung für „Grenzwerte“ unter Verwendung harmoni-
sierter Indizes für die Bestimmung der Lärmpegel. Die
konkreten Zahlen für die Grenzwerte sind von den
Mitgliedstaaten festzulegen, wobei unter anderem nach
dem Grundsatz der Vorbeugung ruhige Gebiete in Bal-
lungsräumen zu schützen sind.

(9) Es wurden folgende gemeinsame Lärmindizes
ausgewählt: Lden zur Bewertung der Lärmbelästigung und
Lnight zur Bewertung von Schlafstörungen. Ferner sollte
den Mitgliedstaaten die Verwendung ergänzender Indizes
zur Verfolgung oder Kontrolle spezieller Lärmsituationen
gestattet werden.

(10) Für bestimmte Gebiete, die von besonderer Bedeutung
sind, sollte die Ausarbeitung strategischer Lärmkarten
vorgeschrieben werden, da sich hiermit die Daten
gewinnen lassen, die für eine Darstellung der in den
betreffenden Gebieten wahrgenommenen Lärmpegel
erforderlich sind.

(11) In Aktionsplänen sollten für diese Gebiete, die von
besonderer Bedeutung sind, Prioritäten gesetzt werden,
wobei diese Aktionspläne von den zuständigen Behörden
nach Anhörung der Öffentlichkeit ausgearbeitet werden
sollten.

(12) Es sollten die am besten geeigneten Informationskanäle
ausgewählt werden, um eine breite Information der
Öffentlichkeit zu erzielen.

(13) Die Erfassung von Daten und die Ausarbeitung entspre-
chender zusammenfassender Berichte für die gesamte
Gemeinschaft sind als Grundlage für die künftige
Gemeinschaftspolitik und für die weiter gehende Infor-
mation der Öffentlichkeit erforderlich.

(14) Die Kommission sollte die Durchführung dieser Richt-
linie einer regelmäßigen Evaluierung unterziehen.

(15) Die technischen Bestimmungen über die Bewertungsme-
thoden sollten bei Bedarf ergänzt und an den techni-
schen und wissenschaftlichen Fortschritt und an die
Weiterentwicklung des europäischen Normenwerks
angepasst werden.

(16) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele

(1) Mit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept fest-
gelegt werden, um vorzugsweise schädliche Auswirkungen,
einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhin-

dern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Hierzu werden
schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt:

a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm anhand
von Lärmkarten nach für die Mitgliedstaaten gemeinsamen
Bewertungsmethoden;

b) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit über
Umgebungslärm und seine Auswirkungen;

c) auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Annahme
von Aktionsplänen durch die Mitgliedstaaten mit dem Ziel,
den Umgebungslärm so weit erforderlich und insbesondere
in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung gesund-
heitsschädliche Auswirkungen haben kann, zu verhindern
und zu mindern und die Umweltqualität in den Fällen zu
erhalten, in denen sie zufrieden stellend ist.

(2) Diese Richtlinie soll auch eine Grundlage für die Einfüh-
rung von Gemeinschaftsmaßnahmen zur Lärmminderung bei
den wichtigsten Lärmquellen darstellen; dies sind insbesondere
Straßen- und Schienenfahrzeuge und -infrastruktureinrich-
tungen, Flugzeuge, Geräte, die für die Verwendung im Freien
vorgesehen sind, Ausrüstung für die Industrie sowie ortsbeweg-
liche Maschinen. Zu diesem Zweck legt die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat spätestens zum 18. Juli
2006 geeignete Vorschläge für Rechtsvorschriften vor. Dabei
sollten die Ergebnisse des in Artikel 10 Absatz 1 genannten
Berichts Berücksichtigung finden.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie betrifft den Umgebungslärm, dem
Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen
Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in
ruhigen Gebieten auf dem Land, in der Umgebung von Schulge-
bäuden, Krankenhäusern und anderen lärmempfindlichen
Gebäuden und Gebieten ausgesetzt sind.

(2) Diese Richtlinie gilt weder für Lärm, der von der davon
betroffenen Person selbst verursacht wird, noch für Lärm durch
Tätigkeiten innerhalb von Wohnungen, Nachbarschaftslärm,
Lärm am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln oder Lärm, der auf
militärische Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzu-
führen ist.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Umgebungslärm“ unerwünschte oder gesundheitsschäd-
liche Geräusche im Freien, die durch Aktivitäten von
Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der
von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr,
Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätigkeiten
gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom
24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (2) ausgeht;

b) „gesundheitsschädliche Auswirkungen“ negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit des Menschen;
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c) „Belästigung“ den Grad der Lärmbelästigung in der Umge-
bung, der mit Hilfe von Feldstudien festgestellt wird;

d) „Lärmindex“ eine physikalische Größe für die Beschreibung
des Umgebungslärms, der mit gesundheitsschädlichen
Auswirkungen in Verbindung steht;

e) „Bewertung“ jede Methode zur Berechnung, Vorhersage,
Einschätzung oder Messung des Wertes des Lärmindexes
oder der damit verbundenen gesundheitsschädlichen
Auswirkungen;

f) „ Lden“ (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) den Lärmindex für die
allgemeine Belästigung, der in Anhang I näher erläutert ist;

g) „Lday“ (Taglärmindex ) den Lärmindex für die Belästigung
während des Tages, der in Anhang I näher erläutert ist;

h) „Levening“ (Abendlärmindex) den Lärmindex für die Belästi-
gung am Abend, der in Anhang I näher erläutert ist;

i) „Lnight“ (Nachtlärmindex) den Lärmindex für Schlafstö-
rungen, der in Anhang I näher erläutert ist;

j) „Dosis-Wirkung-Relation“ den Zusammenhang zwischen
dem Wert eines Lärmindexes und einer gesundheitsschädli-
chen Auswirkung;

k) „Ballungsraum“ einen durch den Mitgliedstaat festgelegten
Teil seines Gebiets mit einer Einwohnerzahl von über
100 000 und einer solchen Bevölkerungsdichte, dass der
Mitgliedstaat den Teil als Gebiet mit städtischem Charakter
betrachtet;

l) „ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum“ ein von der
zuständigen Behörde festgelegtes Gebiet, in dem beispiels-
weise der Lden-Index oder ein anderer geeigneter Lärmindex
für sämtliche Schallquellen einen bestimmten, von dem
Mitgliedstaat festgelegten Wert nicht übersteigt;

m) „ruhiges Gebiet auf dem Land“ ein von der zuständigen
Behörde festgelegtes Gebiet, das keinem Verkehrs-, In-
dustrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt ist;

n) „Hauptverkehrsstraße“ eine vom Mitgliedstaat angegebene
regionale, nationale oder grenzüberschreitende Straße mit
einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraft-
fahrzeugen pro Jahr;

o) „Haupteisenbahnstrecke“ eine vom Mitgliedstaat angegebene
Eisenbahnstrecke mit einem Verkehrsaufkommen von über
30 000 Zügen pro Jahr;

p) „Großflughafen“ einen vom Mitgliedstaat angegebenen
Verkehrsflughafen mit einem Verkehrsaufkommen von über
50 000 Bewegungen pro Jahr (wobei mit „Bewegung“ der
Start oder die Landung bezeichnet wird); hiervon sind
ausschließlich der Ausbildung dienende Bewegungen mit
Leichtflugzeugen ausgenommen;

q) „Ausarbeitung von Lärmkarten“ die Darstellung von Infor-
mationen über die aktuelle oder voraussichtliche Lärmsitua-
tion anhand eines Lärmindexes mit Beschreibung der
Überschreitung der relevanten geltenden Grenzwerte, der
Anzahl der betroffenen Personen in einem bestimmten
Gebiet und der Anzahl der Wohnungen, die in einem
bestimmten Gebiet bestimmten Werten eines Lärmindexes
ausgesetzt sind;

r) „strategische Lärmkarte“ eine Karte zur Gesamtbewertung
der auf verschiedene Lärmquellen zurückzuführenden
Lärmbelastung in einem bestimmten Gebiet oder für die
Gesamtprognosen für ein solches Gebiet;

s) „Grenzwert“ einen von dem Mitgliedstaat festgelegten Wert
für Lden oder Lnight und gegebenenfalls Lday oder Levening, bei
dessen Überschreitung die zuständigen Behörden
Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung ziehen oder
einführen. Grenzwerte können je nach Lärmquellen (Stra-
ßenverkehrs-, Eisenbahn-, Flug-, Industrie- und Gewer-
belärm usw.), Umgebung, unterschiedlicher Lärmempfind-
lichkeit der Bevölkerungsgruppen sowie nach den
bisherigen Gegebenheiten und neuen Gegebenheiten
(Änderungen der Situation hinsichtlich der Lärmquelle oder
der Nutzung der Umgebung) unterschiedlich sein;

t) „Aktionsplan“ einen Plan zur Regelung von Lärmproblemen
und von Lärmauswirkungen, erforderlichenfalls einschließ-
lich der Lärmminderung;

u) „akustische Planung“ den vorbeugenden Lärmschutz durch
geplante Maßnahmen wie Raumordnung, Systemtechnik für
die Verkehrssteuerung, Verkehrsplanung, Lärmschutz durch
Schalldämpfungsmaßnahmen und Schallschutz an den
Lärmquellen;

v) „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere natürliche oder juristi-
sche Personen sowie gemäß den nationalen Rechtsvor-
schriften oder Gepflogenheiten die Vereinigungen, Organi-
sationen oder Gruppen dieser Personen.

Artikel 4

Anwendung und Zuständigkeit

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen auf der geeigneten Ebene
die für die Anwendung dieser Richtlinie zuständigen Behörden
und Stellen, insbesondere die zuständigen Behörden für

a) die Ausarbeitung und gegebenenfalls die Genehmigung von
Lärmkarten und Aktionsplänen für Ballungsräume, Haupt-
verkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Groß-
flughäfen,

b) die Sammlung von Lärmkarten und Aktionsplänen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission und der
Öffentlichkeit die in Absatz 1 genannten Informationen bis
zum 18. Juli 2005 zur Verfügung.

Artikel 5

Lärmindizes und ihre Anwendung

(1) Die Mitgliedstaaten verwenden die Lärmindizes Lden und
Lnight nach Anhang I zur Ausarbeitung und Überprüfung strate-
gischer Lärmkarten gemäß Artikel 7.

Bis die Verwendung gemeinsamer Bewertungsmethoden für die
Bestimmung von Lden und Lnight verbindlich vorgeschrieben wird,
können die bestehenden nationalen Lärmindizes und die zuge-
hörigen Daten von den Mitgliedstaaten zu diesem Zweck
verwendet werden, wobei sie in die oben genannten Indikatoren
umgesetzt werden sollten. Diese Daten dürfen nicht älter als
drei Jahre sein.
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(2) Die Mitgliedstaaten können für Sonderfälle, wie beispiels-
weise die in Anhang I Abschnitt 3 genannten Fälle, zusätzliche
Lärmindizes verwenden.

(3) Für die akustische Planung oder die Festlegung von
Gebieten bestimmter akustischer Qualität können die Mitglied-
staaten andere Lärmindizes als Lden und Lnight verwenden.

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum
18. Juli 2005 Informationen über alle relevanten, in ihrem
Hoheitsgebiet geltenden oder geplanten, in Lden und Lnight und
gegebenenfalls Lday und Levening ausgedrückten Grenzwerte für
Straßenverkehrslärm, Eisenbahnlärm, Fluglärm im Umfeld von
Flughäfen und Lärm in Industriegebieten sowie Erläuterungen
zur Umsetzung der Grenzwerte.

Artikel 6

Bewertungsmethoden

(1) Die Lden- und Lnight-Werte werden mit den in Anhang II
beschriebenen Bewertungsmethoden bestimmt.

(2) Gemeinsame Bewertungsmethoden für die Bestimmung
der Lden- und Lnight-Werte werden von der Kommission nach
dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 im Wege einer
Überprüfung des Anhangs II festgelegt. Bis zur Annahme dieser
Methoden können die Mitgliedstaaten Bewertungsmethoden
anwenden, die gemäß Anhang II angepasst wurden und auf den
in ihren nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Methoden
basieren. In diesem Fall weisen sie nach, dass diese Methoden
zu Ergebnissen führen, die denen gleichwertig sind, die mit den
Methoden nach Abschnitt 2.2 des Anhangs II erzielt werden.

(3) Die gesundheitsschädlichen Auswirkungen können mit
den Dosis-Wirkung-Relationen nach Anhang III bewertet
werden.

Artikel 7

Ausarbeitung strategischer Lärmkarten

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens bis zum
30. Juni 2007 für das vorangegangene Kalenderjahr strategische
Lärmkarten für sämtliche Ballungsräume mit mehr als 250 000
Einwohnern sowie für sämtliche Hauptverkehrsstraßen mit
einem Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrs-
aufkommen von über 60 000 Zügen pro Jahr und Groß-
flughäfen in ihrem Hoheitsgebiet von den zuständigen
Behörden ausgearbeitet und gegebenenfalls genehmigt sind.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 30. Juni
2005 und danach alle fünf Jahre die Hauptverkehrsstraßen mit
einem Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr, die Haupteisenbahnstrecken mit einem
Verkehrsaufkommen von über 60 000 Zügen pro Jahr, die
Großflughäfen und die Ballungsräume mit mehr als 250 000
Einwohnern in ihrem Hoheitsgebiet mit.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bis zum 30. Juni 2012
und danach alle fünf Jahre für das vorangegangene Kalenderjahr
strategische Lärmkarten für sämtliche Ballungsräume sowie für
sämtliche Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken

in ihrem Hoheitsgebiet von den zuständigen Behörden ausgear-
beitet und gegebenenfalls genehmigt sind.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 31.
Dezember 2008 sämtliche Ballungsräume sowie sämtliche
Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken in ihrem
Hoheitsgebiet mit.

(3) Die strategischen Lärmkarten müssen den Mindestanfor-
derungen nach Anhang IV genügen.

(4) Benachbarte Mitgliedstaaten arbeiten bei der Ausarbei-
tung strategischer Lärmkarten für die Grenzgebiete zusammen.

(5) Die strategischen Lärmkarten werden mindestens alle
fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Ausarbeitung überprüft
und bei Bedarf überarbeitet.

Artikel 8

Aktionspläne

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bis zum 18. Juli
2008 von den zuständigen Behörden Aktionspläne ausgear-
beitet werden, mit denen in ihrem Hoheitsgebiet Lärmprobleme
und Lärmauswirkungen, erforderlichenfalls einschließlich der
Lärmminderung, geregelt werden für

a) Orte in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen mit einem
Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr, der Haupteisenbahnstrecken mit einem
Verkehrsaufkommen von über 60 000 Zügen pro Jahr und
der Großflughäfen;

b) Ballungsräume mit mehr als 250 000 Einwohnern. Ziel
dieser Pläne soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen eine
Zunahme des Lärms zu schützen.

Die in den Plänen genannten Maßnahmen sind in das Ermessen
der zuständigen Behörden gestellt, sollten aber insbesondere auf
die Prioritäten eingehen, die sich gegebenenfalls aus der
Überschreitung relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer
von den Mitgliedstaaten festgelegter Kriterien ergeben, und
insbesondere für die wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in den
strategischen Lärmkarten ausgewiesen wurden.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen
Behörden bis zum 18. Juli 2013 Aktionspläne, insbesondere
zur Durchführung der vorrangigen Maßnahmen, die gegeben-
enfalls wegen des Überschreitens relevanter Grenzwerte oder
aufgrund anderer von den Mitgliedstaaten festgelegter Kriterien
ermittelt wurden, für die Ballungsräume sowie für die Hauptver-
kehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken in ihrem Hoheitsge-
biet ausgearbeitet haben.

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die anderen relevanten Kriterien nach den Absätzen 1 und 2.

(4) Die Aktionspläne müssen den Mindestanforderungen
nach Anhang V genügen.

(5) Die Aktionspläne werden im Fall einer bedeutsamen
Entwicklung, die sich auf die bestehende Lärmsituation
auswirkt, und mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt
ihrer Genehmigung überprüft und erforderlichenfalls überar-
beitet.
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(6) Benachbarte Mitgliedstaaten arbeiten bei den Akti-
onsplänen für die Grenzgebiete zusammen.

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Öffentlichkeit
zu Vorschlägen für Aktionspläne gehört wird, dass sie recht-
zeitig und effektiv die Möglichkeit erhält, an der Ausarbeitung
und der Überprüfung der Aktionspläne mitzuwirken, dass die
Ergebnisse dieser Mitwirkung berücksichtigt werden und dass
die Öffentlichkeit über die getroffenen Entscheidungen unter-
richtet wird. Es sind angemessene Fristen mit einer ausrei-
chenden Zeitspanne für jede Phase der Mitwirkung der Öffent-
lichkeit vorzusehen.

Ergibt sich die Verpflichtung, ein Verfahren zur Mitwirkung der
Öffentlichkeit durchzuführen, gleichzeitig aus dieser Richtlinie
und aus anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, so
können die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Überschnei-
dungen gemeinsame Verfahren vorsehen.

Artikel 9

Information der Öffentlichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die von ihnen
ausgearbeiteten und erforderlichenfalls genehmigten strategi-
schen Lärmkarten sowie die von ihnen ausgearbeiteten Akti-
onspläne in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinie 90/313/
EWG des Rates vom 7. Juni 1990 über den freien Zugang zu
Informationen über die Umwelt (1), und gemäß den Anhängen
IV und V der vorliegenden Richtlinie, auch durch Einsatz der
verfügbaren Informationstechnologien, der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht und an sie verteilt werden.

(2) Diese Information muss deutlich, verständlich und
zugänglich sein. Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten
Punkten wird zur Verfügung gestellt.

Artikel 10

Sammlung und Veröffentlichung von Daten durch die
Mitgliedstaaten und die Kommission

(1) Spätestens am 18. Januar 2004 legt die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der
eine Überprüfung der bestehenden Gemeinschaftsmaßnahmen
enthält, die sich auf Quellen von Umgebungslärm beziehen.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Anhang VI
genannten Informationen aus den strategischen Lärmkarten
und die dort genannten Zusammenfassungen der Aktionspläne
binnen sechs Monaten nach den in Artikel 7 bzw. Artikel 8
genannten Zeitpunkten der Kommission übermittelt werden.

(3) Die Kommission richtet eine Datenbank für strategische
Lärmkarten ein, um die Erarbeitung des Berichts nach Artikel
11 und die Durchführung sonstiger technischer oder informato-
rischer Arbeiten zu erleichtern.

(4) Die Kommission veröffentlicht alle fünf Jahre einen Kurz-
bericht über die Informationen aus den strategischen
Lärmkarten und Aktionsplänen. Der erste Bericht wird bis zum
18. Juli 2009 vorgelegt.

Artikel 11

Überprüfung und Berichterstattung

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis zum 18. Juli 2009 einen Bericht über die Durch-
führung dieser Richtlinie vor.

(2) In dem Bericht wird insbesondere untersucht, ob weitere
Maßnahmen der Gemeinschaft gegen Umgebungslärm erforder-
lich sind, und es werden gegebenenfalls Durchführungsstrate-
gien für beispielsweise folgende Aspekte vorgeschlagen:

a) lang- und mittelfristige Ziele für die Verringerung der
Anzahl der Personen, die unter Umgebungslärm leiden,
wobei insbesondere die klimatischen und kulturellen Unter-
schiede zu berücksichtigen sind;

b) zusätzliche Maßnahmen für eine Minderung des Umge-
bungslärms aus spezifischen Quellen, insbesondere den für
die Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und
Maschinen, Verkehrsmitteln und Verkehrsinfrastruktur sowie
bestimmten Kategorien von industriellen Tätigkeiten, und
zwar auf der Grundlage derjenigen Maßnahmen, die bereits
durchgeführt wurden bzw. im Hinblick auf ihre Annahme
erörtert werden;

c) Schutz von ruhigen Gebieten auf dem Land.

(3) Der Bericht enthält eine Überprüfung der akustischen
Umgebungsqualität in der Gemeinschaft auf der Grundlage der
in Artikel 10 genannten Daten und trägt dem wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritt sowie allen anderen
einschlägigen Informationen Rechnung. Die Verringerung der
gesundheitsschädlichen Auswirkungen und die Kostenwirksam-
keit sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl der vorge-
schlagenen Strategien und Maßnahmen.

(4) Sobald die Kommission die erste Reihe strategischer
Lärmkarten erhalten hat, prüft sie erneut

— die Möglichkeit, die Messhöhe von 1,5 m gemäß Anhang I
Abschnitt 1 für Gebiete mit einstöckigen Gebäuden auf
1,5 m festzulegen;

— die Untergrenze der verschiedenen Bereiche von Lden und
Lnight nach Anhang VI zur Schätzung der Anzahl der belas-
teten Personen.

(5) Der Bericht wird alle fünf Jahre oder nach Bedarf
häufiger überarbeitet. Er enthält eine Bewertung der Durchfüh-
rung dieser Richtlinie.

(6) Dem Bericht werden gegebenenfalls Vorschläge zur
Änderung dieser Richtlinie beigefügt.

Artikel 12

Anpassung

Die Kommission passt Anhang I Abschnitt 3, Anhang II und
Anhang III dieser Richtlinie nach dem Verfahren des Artikels
13 Absatz 2 an den wissenschaftlichen und technischen Fort-
schritt an.
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Artikel 13

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 18 der
Richtlinie 2000/14/EG eingesetzten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 14

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
bis zum 18. Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahmen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 16

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 2002.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. MATAS I PALOU
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ANHANG V

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR AKTIONSPLÄNE

nach Artikel 8

1. Die Aktionspläne müssen mindestens folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

— eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisenbahnstrecken oder der Groß-
flughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind,

— die zuständige Behörde,

— den rechtlichen Hintergrund,

— alle geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5,

— eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten,

— eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie Angabe von Problemen
und verbesserungsbedürftigen Situationen,

— das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7,

— die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung,

— die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant haben, einschließlich der
Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,

— die langfristige Strategie,

— finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse,

— die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans.

2. Die zuständigen Behörden können jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich zum Beispiel folgende Maßnahmen in
Betracht ziehen:

— Verkehrsplanung,

— Raumordnung,

— auf die Geräuschquelle ausgerichtete technische Maßnahmen,

— Wahl von Quellen mit geringerer Lärmentwicklung,

— Verringerung der Schallübertragung,

— verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize.

3. In den Aktionsplänen sollten Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen (die sich belästigt
fühlen, unter Schlafstörungen leiden oder anderweitig beeinträchtigt sind) enthalten sein.

4. Die Kommission kann gemäß Artikel 13 Absatz 2 Leitlinien mit weiteren Anleitungen zu den Aktionsplänen ausar-
beiten.

18.7.2002 L 189/23Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE
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Interview mit Herrn Diplom-Geograph Thomas Schene am 14.01.2009 
- Projektleiter der Lärmaktionsplanung bei der Stadt Stuttgart 

 
Frage: Herr Schene, Sie sind Diplom-Geograph beim Amt für Umweltschutz der Landes-
hauptstadt Stuttgart, Abteilung Stadtklimatologie. Seit wann sind Sie beim Amt für Umwelt-
schutz und was sind dort Ihre Aufgaben? 
Schene: Ich bin seit 1997 beim Amt für Umweltschutz der Stadt Stuttgart. Die Stelle wurde 
dort neu geschaffen, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, für den Stadtteil Stuttgart-
Vaihingen einen Lärmminderungsplan nach dem damaligen § 47a BImSchG aufzustellen. Ich 
war damals der einzige Mitarbeiter der Stadt Stuttgart, der sich ausschließlich mit der 
Lärmminderungsplanung befasst hat. Da es damals noch keine Fristen für die Fertigstellung 
gab, hat zu diesem Zeitpunkt eine Person ausgereicht. Um die besonders lauten Wohngebiete 
zu erkennen, musste ich mich sehr intensiv mit der Situation vor Ort befassen und kannte 
mich nach kurzer Zeit sehr gut in Stuttgart-Vaihingen (und später auch in Stuttgart-
Zuffenhausen und Bad Cannstatt) aus. Die intensive Befassung mit der Lärmsituation vor Ort 
war nur möglich, weil das Gebiet eines Stadtteils nicht sehr groß und überschaubar ist.  
Dies änderte sich mit der Gesetzesänderung. Nun müssen wir das komplette Stadtgebiet 
Stuttgart auf einmal und dazu noch in einer vorgegebenen Zeit erfassen. Da dies natürlich 
wesentlich mehr Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt, wurde eine zweite Stelle genehmigt, die 
allerdings nur bis zur Fertigstellung des neuen Lärmaktionsplans befristet ist. Diese Stelle 
teilen sich zwei Mitarbeiter zu je 50%. Seit Nov. 2008 unterstützen uns noch zwei weitere 
Mitarbeiter, die sich eigentlich mit lärmschutzrelevanten Stellungnahmen für andere 
Behörden, z.B. für das Baurechtsamt oder Straßenverkehrsamt, befassen. Die Unterstützung 
dieser beiden Mitarbeiter wurde allerdings nur für kurze Zeit, sozusagen für die „heiße Phase“ 
der Lärmaktionsplanung, genehmigt. Wir sind also momentan ein Team von 5 Personen mit 
mir als Projektleiter der Lärmaktionsplanung. Bis die Grundlagen für eine effektive 
Aktionsplanung geschaffen waren, benötigte es aber einige Zeit, welche die ULR nicht 
berücksichtigte.  
 
Frage: Der Titel meiner Diplomarbeit lautet: „Die neuen Regelungen zur Lärmminderungs-
planung – wird es in Zukunft in Wohngebieten tatsächlich leiser?“  
Kann die Stuttgarter Bevölkerung damit rechnen, dass sich die Lärmbelastung in den 
nächsten Jahren spürbar verringert? 
Schene: Ich hoffe es! Zumindest punktuell sollte es auf jeden Fall zu einer Lärmminderung 
kommen. Ziel der Umgebungslärmrichtlinie ist ja, dass die Belästigung der Bevölkerung 
spürbar abnehmen soll. Wenn dies nicht eintreten würde, wären die neuen Regelungen 
sinnlos.  
Allerdings bringt ein Plan allein nicht viel und eine einzelne Maßnahme wirkt oft nur 
kleinräumig. Bis alle Maßnahmen umgesetzt werden können, dauert es natürlich einige Zeit. 
In einigen Jahren (ich denke da an ca. 2 bis 5 Jahren) wird sich die Situation für eine 
Bevölkerungsteile sicherlich bessern. Allerdings können wird nicht in allen Problembereichen 
gleichzeitig Maßnahmen durchführen. Das bedeutet, dass einige Bürger früher, einige später, 
aber viele auch gar nicht von den Maßnahmen profitieren werden. Von den ca. 25.000 Lärm-
belasteten in Stuttgart werden nach der Umsetzung der geplanten Maßnahmen noch immer ca. 
15.000 bis 20.000 Menschen in Stuttgart von Lärm belästigt werden. Bei vielen Maßnahmen 
ist die subjektiv empfundene Wirkung nur sehr gering. Auch wenn sich der Mittelungspegel 
verringert, bedeutet es nicht automatisch, dass die empfundene Lautstärke den ganzen Tag 
geringer ist. Das ist leider so und kann vermutlich so schnell nicht geändert werden.  
 
 
 



Anlage Nr. 5 
Interview 

2

Frage: Die Stadt Stuttgart hat auch vor der Gesetzesänderung Lärmminderungspläne 
aufgestellt. Was sind die wichtigsten Maßnahmen aus den damaligen Plänen, die bisher 
durchgeführt wurden? 
Schene: Die wichtigste Maßnahme des Lärmminderungsplans Stuttgart-Vaihingen 
(Fertigstellung im Jahr 2000) war die Einrichtung eines Durchfahrtsverbots für LKW über  
3,5 Tonnen, das im Jahr 2006 in Kraft getreten ist. Das gesamte Gebiet des Stadtteils 
Stuttgart-Vaihingen (ausgenommen das Industriegebiet und wenige Zufahrtsstraßen in das 
Industriegebiet) wurde als „LKW-freie-Zone“ ausgewiesen. Ausgenommen vom Verbot sind 
nur Lieferfahrzeuge, die innerhalb des Verbotsbereiches Kunden beliefern müssen. Es ist 
geplant, in Stuttgart-Zuffenhausen ebenfalls ein LKW-Durchfahrtsverbot einzurichten. Bisher 
wurde diese Maßnahme allerdings noch nicht realisiert. 
Weitere wichtige Maßnahmen waren u.a. Fahrbahnerneuerungen, Geschwindig-
keitsbegrenzungen,  Kreisverkehre und verkehrslenkende Maßnahmen wie z.B. längere 
Rotphasen an Ampelanlagen, die das Einfahren in eine bestimmte Straße verhindern sollen. 
Nach der Fertigstellung des Lärmminderungsplans Stuttgart-Vaihingen wurde mit den 
Lärmminderungsplänen für die Stadtteile Stuttgart-Zuffenhausen (Fertigstellung des Planes 
2003) und Stuttgart Bad-Cannstatt (Fertigstellung des Planes 2008) begonnen. Die 
Maßnahmen dieser Pläne ähneln denen in Stuttgart-Vaihingen.  
 
Frage: Gab es daraufhin eine Überprüfung (Messung), ob sich durch die Maßnahme die 
Lärmsituation gebessert hat? 
Schene: Messungen werden grundsätzlich im Lärmschutzbereich keine durchgeführt. Wenn 
der Lärm gemessen wird, dann nur in ganz kniffligen Situation, in denen keine Berechnungen 
möglich sind. Da die berechneten Werte häufig über den Werten der Messungen liegen, kann 
meistens auf eine separate Messung verzichtet werden. 
Nach der Umsetzung der Maßnahme wurde keine Berechnung der neuen Lärmsituation 
durchgeführt. Es gab aber vorher Wirkungsanalysen, die herausfinden sollten, ob die 
Maßnahme überhaupt eine Lärmminderung zur Folge hat. Dabei wurde festgestellt, dass nicht 
jede Maßnahme überall einsetzbar ist. Zum Beispiel ist eine Lärmschutzwand nicht 
zweckmäßig, wenn das Wohngebiet höher als die Lärmquelle liegt, da sich der Lärm über die 
Wand ausbreiten kann.  
 
Frage: Lärm, vor allem Straßenverkehrslärm, ist ja eher ein örtliches Problem. Finden Sie es 
trotzdem richtig, dass die EU sich in den Lärmschutz „eingemischt“ hat und durch die ULR 
europaweit einheitliche Lärmschutzregelungen geschaffen hat? 
Schene: Prinzipiell ja, da dadurch der Druck auf die Politik wächst. Da auch der Bund über 
die Finanzierung entscheiden muss, ist es sinnvoll, wenn die Vorgaben von noch höherer 
Ebene (der EU) kommen.  
 
Frage: Finden Sie die neuen Regelungen sinnvoll, vielleicht sogar notwendig, um auch in 
Zukunft eine effektive Lärmminderungsplanung gestalten zu können, oder hätten Ihrer 
Meinung nach, die alten Regelungen auf Dauer ausgereicht? 
Schene: Für Stuttgart wären die neuen Regelungen nicht notwendig gewesen, da der 
Stuttgarter Gemeinderat schon im Jahr 2001 beschlossen hatte, für das gesamte Stadtgebiet 
Lärmminderungspläne aufzustellen. Allerdings war geplant, bis 2012 15 kleine Lärmmin-
derungspläne (für jeden Stadtteil einen) aufzustellen, die zeitversetzt umgesetzt werden 
sollten.  
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Frage: Was hat sich aufgrund der ULR und der darauf folgenden Gesetzesänderung des 
BImSchG für Ihre Arbeit im Lärmschutzbereich geändert? 
Schene: Der Arbeitsaufwand ist nun erheblich größer, da wir aufgrund der vorgegebenen 
Fristen unter starkem Zeitdruck stehen. Um den zusätzlichen Arbeitsaufwand bewältigen zu 
können, wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen, mehr Fördergelder vom Land beantragt und 
das Projektteam „Lärmaktionsplanung“ gebildet.  
Der Ablauf der Lärmaktionsplanung ist im Vergleich zu den alten Plänen grundsätzlich  
gleich geblieben. Allerdings sind die Vorgaben in Bezug auf die Beteiligung der 
Öffentlichkeit wesentlich strenger als früher. Daher wurde ein neues Konzept entwickelt, das 
eine sehr intensive Mitwirkung der Bevölkerung ermöglicht, aber auch viel Arbeit und Zeit in 
Anspruch nimmt. Um die geplanten Workshops professionell gestalten zu können, wurden 
dafür externe Moderatoren engagiert.  
 
Frage: Wesentliche Änderung ist die Beteiligung der Öffentlichkeit. Finden Sie es sinnvoll, 
dass die Öffentlichkeit über die Lärmkarten informiert und bei der Erarbeitung von Lärm-
aktionsplänen mitwirken muss? 
Schene: Ja, das finde ich sehr sinnvoll. 
Wir hatten auch schon bei den Lärmminderungsplänen nach altem Recht eine beschränkte 
Beteiligung vorgesehen. Es ist auch für uns sehr wichtig und hilfreich, wenn Bürger 
Maßnahmen vorschlagen, da wir dadurch neue Kenntnisse über Probleme erlangen, die wir 
nur durch die Interpretation der Lärmkarten nicht erfahren hätten.  
 
Frage: Was wurde an Werbemaßnahmen getan, um die Öffentlichkeit über die Lärmkarten 
und die Mitwirkungsmöglichkeiten zu informieren? 
Schene: Es wurden Informationsblätter gedruckt, die an alle Haushalte der Stadt Stuttgart 
verteilt wurden. Außerdem wurde die regionale Presse über das geplante Vorgehen informiert 
und ausführliche Informationen im Internet hinterlegt.  
 
Frage: Wie wurden die Workshops von der Bevölkerung aufgenommen? Haben sich viele 
Bürger beteiligt? 
Schene: Bei den Workshops haben sich insgesamt ca. 200 Bürgerinnen und Bürger beteiligt. 
Das bedeutet 13 bis 36 Teilnehmer je Workshops. Die Workshops waren auf 25 Teilnehmer 
begrenzt. Die Anzahl der Anmeldungen war allerdings nicht so hoch, dass Anmeldungen 
abgelehnt werden mussten. Nur in einem Workshop wurde diese Teilnehmerzahl über-
schritten.  
Die Anzahl der Teilnehmer ist zwar im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl sehr gering, im 
Vergleich zur Beteiligung in anderen Städten ist die aber doch relativ hoch.  
 
Frage: Gab es außerhalb der Workshops viele Bürger, die die Möglichkeit der individuellen 
Beteiligung genutzt haben und schriftlich oder per E-Mail Maßnahmenvorschläge eingereicht 
haben? 
Schene: Bei der individuellen Beteiligung gab es ca. 700 Zuschriften. Ich hatte eigentlich 
mehr erwartet. Das Problem war, dass die Möglichkeit der Beteiligung auf das gesamte 
Stadtgebiet ausgelegt war. Vermutlich war das Gebiet viel zu groß, damit sich die 
Bürgerinnen und Bürger angesprochen gefühlt haben.  
 
Frage: Können Sie im Moment sagen, ob die Ideen und Vorschläge der Öffentlichkeit im 
Allgemeinen hilfreich sind, oder ob die Öffentlichkeitsbeteiligung für die Verwaltung lediglich 
eine Menge zusätzliche Arbeit gemacht hat und die Vorschläge der Öffentlichkeit praktisch 
nicht umsetzbar sind. 
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Schene: Sie haben Recht, die Beteiligung der Öffentlichkeit stellt für die Verwaltung eine 
Menge zusätzliche Arbeit dar. Allerdings bewerte ich die eingegangenen Vorschläge im 
Allgemeinen positiv.  
Die meisten Vorschläge bezogen sich auf Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber auch viele 
andere Maßnahmen wurden vorgeschlagen. Darunter waren natürlich auch viele Maßnahmen, 
die praktisch nicht umsetzbar sind. Trotzdem finde ich es wichtig, dass die Öffentlichkeit im 
Rahmen der Lärmaktionsplanung zu Wort melden kann, denn dadurch erhält die Verwaltung 
nicht nur neue Ideen für mögliche Maßnahmen, sondern hat auch die Möglichkeit von 
Problemen zu erfahren, die sie auf andere Art und Weise nicht hätte erkennen können. Nicht 
alle Lärmprobleme müssen im Rahmen der Lärmaktionsplanung gelöst werden. Zum Beispiel 
verursachen wackelnde Kanaldeckel einen unglaublichen Lärm. Der Austausch eines 
Kanaldeckels ist allerdings keine Maßnahme, die in einem Aktionsplan festgelegt werden 
muss. Über andere vorgeschlagene Maßnahmen müssen wir sehr wohl nachdenken. Ob sie 
dann schließlich in den Aktionsplan aufgenommen werden bzw. durchgeführt werden, hängt 
meistens von einer politischen Entscheidung ab.  
Vermutlich war die Vorgehensweise in Stuttgart nicht die Richtige. Wir haben den Bürgern 
keinerlei Vorgaben gemacht, wie die Vorschläge auszusehen haben. Dadurch sind viele (weit 
über 1.000) Vorschläge eingegangen, teilweise völlig unbrauchbare. Ich habe gehört, dass 
z.B. Frankfurt, Köln, Dresden, München und Düsseldorf erst intern ein Grobkonzept 
entwickelt haben, mit dem sie dann an die Öffentlichkeit gegangen sind. Bspw. wurden dort 
ein paar wenige Gebiete als „hochbelastete Gebiete“ ausgewiesen und die Bürger konnten nur 
für diese Gebiete Maßnahmen vorschlagen. Oder es wurde ein Rahmen für die Art der Maß-
nahme gesetzt, z.B. durften nur verkehrslenkende Maßnahmen vorgeschlagen werden. 
Betrachtet man den kurzen Zeitfaktor ist ein solches Vorgehen vermutlich sinnvoller als 
unseres.   
 
Frage: Wie ist momentan (Januar 2009) der Stand der Lärmaktionsplanung?  
Schene: Kurz vor Weihnachten 2008 wurde der erste Entwurf des Lärmaktionsplanes (= 200 
Seiten mit Tabellen und Auflistungen von Maßnahmen) fertig gestellt. Der Entwurf wurde 
durch ein externes Büro ausgearbeitet, da den Aktionsplan schon einmal grob bewerte hat. 
Daraufhin wurde der Entwurf den verschiedenen beteiligten Ämtern der Stadtverwaltung 
(z.B. Planungsamt, Tiefbauamt, Straßenverkehrsamt) weitergeleitet. Die Fachbereiche prüfen 
momentan die geplanten Maßnahmen und werden in den nächsten Wochen dem Amt für 
Umweltschutz ihre Stellungnahmen schicken. Nach dieser internen Prüfung wird der Entwurf 
dem RP vorgelegt.  
Am 27.01.2009 wird der BKLLS in einer Sitzung zu dem Entwurf Stellung nehmen.  
Es ist geplant, dass der Entwurf im April 2009 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden 
kann. Die Fertigstellung und der Beschluss durch den Gemeinderat ist momentan für Juli 
2009 geplant, aber ich befürchte, dass wir diesen Termin nicht einhalten werden können.  
 
Frage: Der Aktionsplan für Stuttgart sollte laut § 47d BImSchG bis Juli 2008 fertig gestellt 
sein. Bis jetzt (Januar 2009) liegt gerade mal der erste Entwurf vor. Aus welchen Gründen 
konnte die vorgegebene Frist nicht eingehalten werden? 
Schene: Schon im Jahr 2002, als ich das erste Mal die ULR las, wurde mir klar, dass die 
Fristen sehr eng festgelegt sind. Einen Aktionsplan innerhalb eines Jahres nach der Erstellung 
der Lärmkarten zu erarbeiten, ist praktisch einfach nicht möglich. Wir haben zwar sofort mehr 
Geld und Personal beantragt, allerdings wollte der Gemeinderat vor der Bereitstellung neuer 
Mittel abwarten, ob es noch eine weitere Rechtsverordnung nach § 47e BImSchG für die 
Lärmaktionspläne geben wird. Schließlich wurde bekannt, dass diese Rechtsverordnung von 
der Bundesregierung überhaupt nicht vorgesehen ist. Das hat natürlich die Arbeit am 
Lärmaktionsplan stark verzögert.  
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Frage: Wie hat sich der Beraterkreis Lärmschutz und Luftreinhaltung gebildet und was sind 
seine Aufgaben? 
Schene: Der BKLLS entwickelte sich aus dem „Runden Tisch“, welcher sich für die Er-
stellung der Lärmminderungspläne Stuttgart-Vaihingen und –Zuffenhausen gebildet hatte. 
Der „Runde Tisch“ bestand aus verschiedenen Bürgervereinen und Bürgerinitiativen, dem 
Bund der Fachgeschäfte, Vertretern von BUND, VCD, ADAC, VVS und verschiedenen 
städtischen Ämtern (Stadtverwaltung). Da sich der neue Lärmaktionsplan auf das gesamte 
Stadtgebiet bezieht und die meisten Vertreter der verschiedenen Organisationen für alle 
Stadtteile verantwortlich sind, wurde im Jahr 2004 der BKLLS gegründet. Er kommt ca.        
3-mal im Jahr zusammen und berät über alle wichtigen Dinge, die den Lärmschutz und die 
Luftreinhaltung betreffen. 
 
Frage: Wie ist die Finanzierung der Lärmaktionsplanung in Stuttgart geregelt? 
Schene: Da gesetzlich geregelt ist, dass die Gemeinden für die Aufstellung des Lärmaktions-
plans zuständig sind, muss die Stadt Stuttgart die Lärmaktionsplanung auch bezahlen. Das 
bedeutet, dass sowohl Personal- als auch Sachkosten (z.B. für Gutachten) im Haushaltsplan 
dafür bereitgestellt werden müssen.  
Die Stadt Stuttgart erhält Zuschüsse vom Land. Diese betragen 50 Cent pro Einwohner und 
werden in mehreren Raten, je nach Fortschritt der Planung, ausgezahlt. Das die Zusicherung 
der Zuschüsse nur noch bis Ende 2009 gilt, muss die Fertigstellung auf jeden Fall noch in 
diesem Jahr erfolgen.  
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Quelle: Hoffmann/von Lüpke/Maue, S. 68 ff.; Moradi Karkaj, S. 37f. (eigene Darstellung). 

 

Rechenbeispiele zur Berechnung von Summenpegeln 

Da die Einheit dB(A) logarithmisch aufgebaut ist, muss für jeden Summanden L der 

Ausdruck 100,1L angesetzt und das Ergebnis logarithmiert werden. 

 

Rechenbeispiel 1: 

Zwei Geräusche mit den Schalldruckpegeln L1= 90dB(A), L2 = 80dB(A) treffen 

aufeinander. Dies ergibt einen Summenpegel von: 

Lges=10 lg (109,0 + 108,0) dB(A)  

Lges=10 lg (1,1 * 109,0) dB(A)  

Lges=10 * 9,041dB(A) 

Lges=90,41dB(A) 

Der Gesamtpegel ist also nur um 0,41dB(A) größer als L1.  

 

Rechenbeispiel 2: 

Drei Geräusche mit den Schalldruckpegeln L1=35dB(A), L2=40dB(A) und L3=45dB(A) 

treffen aufeinander. Dies ergibt einen Summenpegel von:  

Lges=10 lg (103,5 + 104,0 + 104,5) dB(A) = 46,5dB(A) 

 

Rechenbeispiel 3:  

Bei der Addition zweier gleichlauter Schallquellen mit dem Schalldruckpegel L ergibt 

sich folgender Rechenweg: 

Lges = 10 lg(100,1*L+100,1*L)dB(A) 

Lges= 10 lg(100,1*L *2)dB(A) 

Lges=10 lg100,1*L dB(A) + 10 lg 2 dB(A) 

Lges=10*0,1*L dB(A) + 10*0,3 dB(A) 

Lges= 1*L dB(A) + 3 dB(A)  

Der Gesamtpegel ist also 3dB(A) höher als ein einzelner Schallpegel 

 

Tabelle: Pegelzunahme bei Vervielfachung von Schallquellen    

Anzahl gleicher Schallquellen Zunahme des Schallpegels gg. 1 Schallquelle 

2 

3 

4 

10 

100 

1000 

+ 3 dB(A) 

+ 4,8 dB(A) 

+ 6 dB(A) 

+ 10 dB(A) 

+ 20 dB(A) 

+ 30 dB(A) 
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Eventuelle Fehler in diesem Gutachten und Missinterpretationen von Interviewteilen gehen selbstverständ-
lich voll zu Lasten des Autors. 
Herzlich zu danken habe ich wiederum Frau Gabriele Krautschik, ESCP-EAP Berlin, für die sehr tatkräftige 
Unterstützung bei den vielfältigen Arbeiten für diese Untersuchung. L.W. 

Heubnerweg 6            
14059 Berlin 
Tel: (030) 3 20 07-159 (-0) Lärmgut//GutaEnd08 

Fax: (030) 3 20 07-112 (S.4, 63) 

 
Direktor: Prof. Dr. Lutz Wicke 
Stv. Dir.: Prof. Dr. jur. Jürgen Knebel 
Dr.-Ing. Jan-Uwe Lieback 
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Lärmschutz PLUS BW: Umfassende kommunale Verkehrslärmsanierung JETZT mit 
einem realisierbaren Konzept beginnen und mittelfristig verwirklichen! 

Der Lärm ist in Deutschland und in Baden-Württemberg das ungelöste Umweltproblem Nr. 1: 
Trotz erheblicher Bemühungen des Landes, die Lärmbelastungen zu begrenzen, stellt für 30% 
aller Baden-Württemberger der Lärm das wichtigste bzw. zweitwichtigste Umweltproblem dar. 
Vom Straßenverkehr fühlten sich 2004 31,7% aller Einwohner des Landes mittelmäßig bis äu-
ßerst stark belästigt. Lärm ist zugleich – er betrifft vor allem ärmere Schichten– das soziale Um-
weltproblem. 

Trotz bemerkenswerter Lärmschutz-Einzelerfolge muss konstatiert werden: An den meisten 
viel befahrenen bebauten Straßen, Plätzen und Eisenbahnlinien und auch anderswo ist das Ziel 
einer gesundheitsverträglichen Außenlärmbelastung von 65 bzw. 55 dB(A) tags bzw. nachts noch 
immer „in utopisch weiter Ferne“. 

Dennoch: Jetzt – das heißt ab 2007/2008 – sollte die bestehende Verpflichtung zur Umsetzung 
der EU-Umgebungslärmrichtlinie (ULR) in Ballungszentren und viel befahrenen Straßen, Bahnli-
nien und Flughäfen zum Anlass genommen werden, das Lärmproblem über einen Zeitraum von 
10 bis 15, maximal 20 Jahren tatsächlich weitestgehend zu lösen. Dazu müssen in 3 Schritten – 
überall – die Lärmschwerpunkte festgestellt und das nachfolgend quantifizierte und erreichbare 
„Lärmschutz-Doppelziel“ (Maximallärmwerte außen und innen) angestrebt werden: 
1. In allen Kommunen sollten die ‚Lärmschwerpunkte’ (Außenlärmbelastung über 65/55 dB(A)), 

die ‚Lärmbrennpunkte’ (über 70/60) und die ‚besonderen Lärmbrennpunkte’ (über 75/65 
dB(A)) ermittelt werden. Dies geschieht durch die obligatorische flächendeckende ULR-
„Lärmkartierung“. Die dieser Kartierung nicht unterworfenen Gemeinden können ihre ver-
kehrsbedingten Lärmschwerpunkte auch unbürokratischer und einfacher selbst ermitteln. 

Das realisierbare „Lärmschutz-Doppelziel“ besteht darin, ein wirksames Verkehrslärm-
Sanierungskonzept umzusetzen, durch das die Lärmbrenn- bzw. –schwerpunkte in 10 bis maxi-
mal 20 Jahren wie folgt beseitigt bzw. gesundheitsverträglich entschärft werden: 
2. Wo immer das möglich ist, wird die Außenlärmbelastung in den Kommunen – energischer als 

in der Vergangenheit – mit einem breiten Bündel von aktiven Lärmschutzmaßnahmen redu-
ziert. Dieses umfasst Minderung, angepasste Verlangsamung und Verlagerung der lauten 
Verkehrsarten aber auch verstärkter Lärmschutz an Straßen, Schienen und Flughäfen auf un-
ter 65/55 dB(A). Durch diese Maßnahmen ergeben sich über die eher moderate Reduzierung 
des Umgebungslärms hinaus vielfältige Verbesserungen der kommunalen Lebens- und Auf-
enthaltsqualität, der Verkehrssicherheit und der Stadtstruktur. 

3. Wo das genannte Lärmziel im Außenbereich auf diese Weise nicht erreicht werden kann, wird 
– darüber hinaus – den Lärmbetroffenen wirksame Hilfe zuteil. Eigentümer bzw. Mieter sollten 
von ihrer Kommune eine 75%ige Förderung zur Erreichung eines akzeptablen Innenlärmpe-
gels von 40/30 dB(A) bei guter Belüftung in ihren Schlaf- und Wohnräumen erhalten. Die För-
derung wird sukzessiv und belastungsabhängig gewährt: In den ‚besonderen Lärmbrenn-
punkt’ - Bereichen werden Zuschüsse für Lärmschutzlüfter und Lärmschutzfenster, in den an-
deren Schwerpunktbereichen Zuschüsse für Lärmschutzlüfter gewährt. 

Auf diese Weise können – mit hälftiger Landes– und Bundeshilfe – die Gemeinden bei tragba-
ren Kosten in relativ kurzer Zeit für gesunde Wohnverhältnisse ihrer Bürger sorgen. Flughafen-
betreiber sollten ihrerseits – wie das bereits in Friedrichshafen zur Akzeptanzförderung geschieht 
– weitergehende passive Lärmschutzmaßnahmen mitfinanzieren. Insbesondere das Bundespro-
gramm zur Sanierung der Schienenwege muss verbessert, erweitert und beschleunigt werden. 
Es trägt dann auch zur Beseitigung der kommunalen Lärmschwerpunkte innerhalb der genannten 
(maximal) 20-Jahresfrist bei. Gemeinden, die das oben genannte Lärmschutz-Doppelziel verwirk-
lichen, erhalten das Prädikat „lebenswert lärmarme Stadt“. Ein objektives Bewertungssystem cha-
rakterisiert den kommunalen Lärmschutz-Stand.  

Baden-Württemberg sollte seine Kommunen bei der Umsetzung ihrer zu erstellenden Lärmak-
tionspläne intensiv unterstützen - zunächst vor allem durch personelle Qualifikations- und Motiva-
tionsmaßnahmen sowie durch ein Lärmschutz-Bewertungssystem („lebenswerte lärmarme Stadt 
bzw. lebenswerte Lärmschutzstadt“) für Kommunen. Ergänzende zielgerichtete Finanzhilfen des 
Landes sollten den kommunalen Lärmschutz noch deutlich verstärken. So können kommunale 
und Landesanstrengungen zum skizzierten kommunalen Verkehrslärm-Sanierungskonzept zu-
sammengeführt werden. Baden-Württemberg kann und sollte dadurch – auch bundesweit bei-
spielgebend – zum Vorreiter beim Lärmschutz werden. 
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Executive Summary – Langfassung: Zum Ergebnis und den daraus resultierenden 
Empfehlungen der Grundlagenuntersuchung über erfolgreiche Lärmschutzkonzep-

tionen 
Lärmschutz PLUS für Baden-Württemberg: 

Ein Erfolg versprechendes kommunales Verkehrslärm-Sanierungskonzept 
für eine gesundheitsunbedenkliche Lärmbelastung 

UND zur 
Verbesserung der kommunalen Lebensqualität 

 
I. 
 

Die Lärmsanierung in Deutschland ist nur punktuell gelungen. Deshalb ist zweifellos – 
auch in Baden-Württemberg – der Lärmschutz das Stiefkind des Umweltschutzes. Trotz 
erheblicher Bemühungen des Landes, die Lärmbelastungen zu begrenzen, stellt für 30% 
aller Baden-Württemberger der Lärm das wichtigste bzw. zweitwichtigste Umweltproblem 
dar. Vom Straßenverkehr fühlten sich 2004 14,3% aller Einwohner des Landes stark oder 
äußerst stark und 18% mittelmäßig belästigt. Vom Flugverkehr waren 5,4 bzw. 13,2%, 
vom Schienenverkehr 3,9 bzw. 7,4% entsprechend stark belästigt. Die starke und äu-
ßerst starke Lärmbelästigung lag 2004 in Baden-Württemberg über dem Bundesdurch-
schnitt. 

Nicht nur die subjektive Lärmbelastung ist nach Ansicht der Betroffenen viel zu hoch. 
Legt man die klaren Aussagen der WHO und des Umweltrates RSU zu gesundheitsbe-
denklichen Lärmbelastungen von über 65/55 dB(A) Außenlärm tags bzw. nachts zugrun-
de, so sind – allein in Ballungszentren bzw. an besonders stark befahrenen Straßen und 
an Flughäfen – zehn- bis hunderttausende Baden-Württemberger1 dieser Lärmbelastung 
ausgesetzt, die das „gesundheitsverträgliche Maß“ (Umweltministerium BW 2007) über-
schreitet. 

Unbestritten ist zugleich, dass vor allem eher sozial Benachteiligte in ihren Wohnberei-
chen von zu hohem Lärm betroffen sind. Deshalb ist der Lärm zugleich auch ein Problem 
sozialer (Un-)Gerechtigkeit und damit auch ein Brennpunkt der sozialen Komponente ei-
ner nachhaltigen Entwicklung. Die genannten Zahlen belegen darüber hinaus, dass das 
Lärmproblem – so die Landesregierung – nach wie vor „ungelöst“ ist. War in den 60er 
Jahren „der blaue Himmel über der Ruhr“ die zentrale Forderung der Umwelt-Innenpolitik, 
so müsste die entsprechende Forderung heute „lebenswert lärmarme Städte und Dörfer“ 
lauten. 

II. 
 

Dennoch: Trotz dieser nach wie vor unbefriedigenden Situation sind in vielen engagier-
ten Kommunen – oft auf Basis eines sinnvoll konzipierten und umgesetzten Lärmminde-
rungskonzeptes – durch „klassische“ aktive kommunale Lärmschutzmaßnahmen wesent-
liche Verbesserungen erreicht worden. Diese Maßnahmen umfassen u.a.: 

• Umgesetzte planerische Konzepte zur Vermeidung oder Minderung von Verkehr; 
• bewohnerfreundlich gestaltete Fußgänger- und sonstige verkehrsberuhigte Zonen 

(z.B. Tempo 30 Zonen im Wohnstraßenbereich); 
• der Förderung des „Umweltverbundes“ (umweltfreundliche Verkehrsarten des Fuß-

gänger-, Fahrrad-, Bus- und Bahnverkehrs) und dadurch Reduzierung des indivi-
duellen Kfz-Verkehrs;  

                                                 
1 Die bis zum September 2007 von der LUBW ermittelten Zahlen aus der „Lärmkartierung“ wurden vom Umweltministe-

rium Baden-Württemberg bekannt gegeben. Die Deutsche Bahn hat bis zum September 2007 – entgegen dem kla-
ren Gesetzesauftrag des §47c BImSchG – in Baden-Württemberg weder die in vielen Gemeinden besonders hohe 
Lärmbelastungen kartiert noch die Belastungszahlen veröffentlicht. 
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• die Schaffung – zur Vermeidung großen Flächenverbrauchs und von Zerschnei-
dungseffekten – besonders lärmgeminderter Umgehungs- oder lärmunkritischer 
Umfahrungsstraßen; 

• die Drosselung und Verlagerung von besonders lautem LKW- Verkehr auf weniger 
lärmsensible Ausweich- und Umgehungsrouten; 

• situationsangepasste Geschwindigkeitsreduzierungen in lärmsensiblen Bereichen 
durch vielfältige Maßnahmen; 

• Fahrbahnverbesserungen durch Ersatz lauter (Pflaster-)Beläge; 
• Einsatz offenporiger lärmmindernder Fahrbahnbeläge; 
• Lärmschutz durch Wälle und Wände. 

Mit diesen Maßnahmen, die zum großen Teil nicht primär aus Lärmschutzgründen initiiert 
wurden, konnten auch in Baden-Württemberg in vielen Städten vor allem die Wohn- und 
Aufenthaltsqualität im Straßenraum sowie die Verkehrssicherheit und die Stadtstruktur 
verbessert werden. Aktive Lärmschutzmaßnahmen bewirken also über den Lärmschutz 
hinaus in der Regel einen sehr hohen Zusatznutzen für einen Großteil der Bevölkerung, 
in dessen Genuss vor allem Bewohner von beim Lärmschutz aktiven Städten und Ge-
meinden kommen.  
 

III. 
 

Allerdings: Eindeutiges Hauptziel des Schutzes vor Umgebungslärm muss – schon 
aus Gründen des Schutzes der körperlichen Unversehrtheit gemäß Art. 2, Abs. 2 Grund-
gesetz – die Sicherstellung einer gesundheitsunbedenklichen Lärmbelastung im Innenbe-
reich der Wohnungen sein, in dem sich die Menschen zu 90 bis 95% aufhalten. Deshalb 
kann der eben skizzierte aktive Lärmschutz – so lobenswert die erreichten Lärmminde-
rungen und die strukturellen Verbesserungen des kommunalen Umfeldes auch sein mö-
gen – oft bestenfalls nur als bedingt erfolgreicher („befriedigender“) Lärmschutz bezeich-
net werden. Denn: Zumeist können nicht für alle Einwohner die – gemäß WHO und Um-
welt-Sachverständigenrat (s. I.B.) – für die Gesundheit unbedenklichen Außenlärm-
Grenzen von 65/55 dB(A) tags bzw. nachts eingehalten werden (s. IV.C.7.b.). Nur wenn 
die genannten aktiven und weitere Lärmschutzmaßnahmen mindestens sicherstellen, 
dass für den ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung die genannten Grenzen eingehal-
ten werden und für die übrige, stark von Außenlärm belastete Bevölkerung in dem Wohn- 
bzw. Schlafzimmerbereich ein Maximalpegel (innen) von 40 bzw. 30 dB(A) tags bzw. 
nachts sichergestellt wird, kann von einer „guten Lärmsituation“ bzw. von erreichtem „gu-
ten Lärmschutz“ gesprochen werden. 

Selbst bei Einbeziehung der Lärm mindernden technischen Maßnahmen an Straßen- 
und Schienenfahrzeugen, an Straßen und Gleiskörpern sowie an Flugzeugen und Flug-
häfen, die von den Kommunen nur in sehr geringem Umfang direkt beeinflusst werden 
können, gilt also: Insbesondere an stark befahrenen und dicht bebauten (Schnell-) Stra-
ßen- und Schienenwegen aber auch im Bereich von Flughäfen reichen zumeist die ge-
nannten wichtigen aktiven Schallschutzmaßnahmen zur Sicherstellung der 65/55 dB(A)-
Zielwerte und damit für den lärmbezogenen Gesundheitsschutz bei weitem (!) nicht aus – 
die Lärmbelastung bleibt dort trotz dieser Maßnahmen viel zu hoch. Diese „kurzfristigen“ 
Zielwerte des RSU – vor allem aber die längerfristigen, noch um 10 dB(A) niedriger lie-
genden Vorsorgewerte des RSU – sind bei der heutigen Verkehrsbelastung und dem 
Stand der Fahrzeugtechnik, um es pointiert in Anlehnung an den Heidelberger Lärm-
schutzpionier Dr. Winkler auszudrücken, „in utopisch weiter Ferne“ (Winkler 2000, S.124). 
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IV. 
 

Deshalb muss ein primär auf aktive kommunale Maßnahmen setzender Lärmschutz 
zwingend um ein kommunales „Programm passiver Lärmschutz“ ergänzt werden: Mit sei-
ner Hilfe müssen die in nicht sanierbaren Lärmbelastungsgebieten und Straßenzügen 
wohnenden Einwohner ausreichend vor den Gesundheitsgefährdungen durch Lärm im 
Innenbereich der Wohnungen geschützt werden. 

Die in dieser Grundlagenstudie ausgewertete „Lärmschutzliteratur“ (vertieft durch 
knapp 30 ausführliche Interviews mit besonders Lärmschutzengagierten Partnerinnen 
und Partnern), die vielfältigen positiven Erfahrungen und Beispiele der Kommunen, die 
sich auf dem Sektor des aktiven und passiven Lärmschutzes – auch auf Basis einer um-
weltorientierten Verkehrsplanung und Stadtgestaltung – stark engagiert haben, zeigen 
klar auf: Das bei weitem wichtigste nationale Umweltproblem, der die Menschen unmit-
telbar betreffende Umgebungslärm, kann wirkungsvoll bekämpft und zugleich das kom-
munale Wohnumfeld der Menschen wesentlich verbessert werden. 

Bisher sind in vielen Gemeinden vor allem lärmschutzbedeutsame Einzelmaßnahmen 
realisiert worden. Nur ein relativ kleiner Teil aller Kommunen in Deutschland hat die gro-
ßen Chancen, die sich aus einem aktiv gestalteten und systematisch erarbeiteten Lärm-
minderungskonzept nach §47a (alt) BImSchG ergeben, in vollem Umfang wahrgenom-
men. Seit 1978 existiert ein Lärmsanierungsprogramm für die Bundesfernstraßen und 
seit 1999 ein Gesamtkonzept zur Lärmsanierung an den Schienenwegen des Bundes. 
Tatsächlich gibt es bis heute weder einer klare Lärmschutz-Zielsetzung noch ist eine um-
fassende und durchgreifende Lärmsanierung in den Kommunen in Deutschland durchge-
führt worden. 

V. 
 

Nur wenn die genannten aktiven und weitere Lärmschutzmaßnahmen mindestens si-
cherstellen, dass für den ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung die genannten Gren-
zen eingehalten werden und für die übrige, stark von Außenlärm belastete Bevölkerung 
innerhalb des Wohn- bzw. Schlafzimmerbereichs ein Maximalpegel von 40 bzw. 30 dB(A) 
tags bzw. nachts sichergestellt wird, kann von einer „guten Lärmsituation“ bzw. von er-
reichtem „guten Lärmschutz“ gesprochen werden. 

Das heißt: Die Minimierung der Außenschallpegel für die (empfundene) Wohnqualität 
im Allgemeinen und beim Aufenthalt im Freien im Besonderen ist zweifellos wichtig. Da 
sich der Mensch jedoch den weitaus größten Teil seiner Zeit in Innenräumen aufhält, ist 
der Innenschallpegel das dominierende Kriterium für den gesundheitlichen Lärmschutz: 
Der Autor unterstützt deshalb ausdrücklich den pragmatischen Ansatz des Düsseldorfer 
Lärmschutzkonzeptes „Ein ruhiges und damit gesundheitsverträgliches Wohnen ist … 
auch an lärmbelasteten Straßen möglich, wenn es gelingt, die Schalldämmung der Au-
ßenbauteile (u.a. Fenster, Rollladenkästen, Lüftungseinrichtungen, Außenwände) so zu 
optimieren, dass der Außenlärm nicht in die Wohnräume dringen kann. Im Innenraum 
sollten Schallpegel von 40 dB(A) am Tage und 30 dB(A) in der Nacht nicht überschritten 
werden“ (Düsseldorf 2007a). Diese Auffassung begründet sich auch auf den nachfolgen-
den umweltrechtlichen Ausführungen, denen zufolge „ein Anspruch auf Wohnen und vor 
allem Schlafen bei … geöffnetem Fenster … nach der gefestigten Rechtssprechung we-
der zu einer eigentumsrechtlich angemessenen Grundstücksnutzung noch zu dem, was 
der gesundheitliche Grundrechtsschutz insoweit fordert, gehört. … Das Geschlossenhal-
ten von Fenstern stellt sich damit als eine denkbare, in der Rechtssprechung vielfach als 
zumutbar erachtete Abhilfe gegen störenden Außenlärm dar.“ (Klöpfer u.a. 2006, S. 
341f.) Zur besseren Akzeptanz dieser nach Meinung des Autors eindeutig nicht optimalen 
„Abhilfe“ (nicht der Lärm wird beseitigt, sondern durch das Schließen der Fenster der In-
nenlärm vermindert) sollte allerdings eine angemessene schallgedämmte Belüftung bei 
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geschlossenen Fenstern hinzukommen, damit ein gesundheitsverträgliches Wohnen im 
oben genannten Sinne ermöglicht wird. Und: Die Fenster sollten prinzipiell geöffnet wer-
den können, um das Eingeschlossenheits-Gefühl vieler Menschen zu vermeiden oder 
zumindest deutlich abzumildern. Geschlossene Fenster bei dennoch guter Belüftung be-
deuten zugleich auch Schutz vor Nachbarschafts- und Kneipenlärm, Hundegebell und 
sonstigen starken Lärmspitzen. 

Daraus ergibt sich, dass zum Zwecke einer „Begrenzung der Lärmbelastung auf ein 
gesundheitsverträgliches Maß“ (Umweltplan Baden-Württemberg) Hauseigentümer (ggf. 
auch Mieter) und die öffentliche Hand – vornehmlich die Kommune – gemeinsam dafür 
sorgen sollten, dass durch Einbau lärmgedämmter Lüfter ein ausreichend leises und an-
genehmes Raumklima entsteht und damit zumindest bei geschlossenen Fenstern die o.g. 
Innenraumpegel (40 bzw. 30 dB(A)) - so gut wie immer erreicht werden können. Diese 
Werte können – bei Außenlärmbelastungen von bis zu 75 dB(A) – mit vorhandenen 
Wärmeschutzfenstern eingehalten werden, da diese Fenster eine Dämmwirkung von ca. 
32 dB(A) bis 37 dB(A) entfalten. Eine wichtige Aufgabe der Städte (mit Unterstützung der 
Länder und des Bundes) muss es also sein, durch wirkungsvolle Fördermaßnahmen und 
mit anderen Anreiz- und Ansporn-Maßnahmen, ihren Bürgern zumindest zu ermöglichen, 
bei geschlossenen Fenstern ruhig und in guter Luft schlafen zu können.  

 
VI. 

 
Die Beauftragung der Kommunen durch EU und den Bundesgesetzgeber, ab 1. Juli 

2007 kommunale Lärmaktionspläne aufzustellen, sollte der Auslöser dafür sein, das bis-
her noch fehlende Konzept zur durchschlagenden kommunalen Lärmsanierung zu initiie-
ren. Deshalb wird in diesem Gutachten vorgeschlagen, in den kommenden 10 bis 15, 
maximal 20 Jahren „ein kommunales Verkehrslärm-Sanierungskonzept für eine gesund-
heitsunbedenkliche Lärmbelastung und zur Verbesserung der kommunalen Lebensquali-
tät“ zu realisieren. 

Dieser Vorschlag wird vor allem auch vor dem eingangs erwähnten Hintergrund der 
nach wie vor sehr hohen subjektiv empfundenen Lärmbelastungen als auch der – durch 
die Lärmkartierung inzwischen so auch festgestellten – oft objektiv zu hohen Lärmbelas-
tung (mit Werten von 65/55dB(A) tags bzw. nachts) großer Bevölkerungskreise gemacht. 

Ein weiterer Grund für das hier vorgeschlagene umfassende und durchgreifende 
Lärmsanierungskonzept liegt schließlich im Folgenden: Bereits im Umweltplan 2000 wur-
de von der Landesregierung ein Programm zu den „Möglichkeiten der Lärmsanierung an 
bestehenden Verkehrswegen“ und eine „beschleunigt durchzuführende“ Sanierung ange-
kündigt, dieses aber bisher nicht – bzw. allenfalls ansatzweise – realisiert. Alle diese 
Gründe zusammen genommen und der neue Anstoß, der von der Umgebungslärmrichtli-
nie (ULR) und von den erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Umsetzung in den Jahren 
2007 bis 2015 und danach ausgeht, sollte – überall (auch in den „Nicht–ULR-
Gemeinden“) – dazu genutzt werden, das Lärmproblem in 10 bis 15, spätestens in 20 
Jahren mit dem genannten und nachfolgend näher skizzierten Ansatz weitestgehend zu 
lösen. 

VII. 
 

Das „kommunale Verkehrslärm-Sanierungskonzept“, das einer realisierbaren en-
gagierten Erweiterung der Fortschreibung des Umweltplans BW entspricht, sollte dazu in 
Anlehnung an die genannten beiden Bundes-Verkehrslärmsanierungskonzepte wie folgt 
in folgenden drei Schritten konzipiert, wobei die nachfolgend in Abschnitt XII. genann-
ten weiteren Zusatzaktivitäten (personellen Qualifikations-, Ausstattungs- und Anreiz-
maßnahmen für Kommunen) für die tatsächliche Umsetzung des Konzeptes zumindest 
gleich wichtig sein werden. 
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Vorstufe: In allen Kommunen sollten die ‚Lärmschwerpunkte’ (Außenlärmbelastung 
über 65/55 dB(A)), die ‚Lärmbrennpunkte’ (über 70/60) und die ‚besonderen Lärmbrenn-
punkte’ (über 75/65 dB(A)) ermittelt werden. Hierzu existiert die obligatorische ULR-
„Lärmkartierung“, die in sehr vielen von der ULR erfassten Städten und Gemeinden durch 
die flächendeckende Lärmkartierung gemäß § 47c BImSchG bereits durchgeführt wurde. 
Wo dies nicht geschehen ist, kann jede Gemeinde durch ein relativ einfaches, in Greifs-
wald bereits erfolgreich erprobtes System die Belastungshöhe an den sie interessieren-
den Lärmschwerpunkten wie folgt selbst ermitteln (IV.0.): Mit einer so genannten Ver-
kehrsmessstelle wird die Zahl und die Geschwindigkeit der Pkw- und LKW-Ströme ermit-
telt. Unter Nutzung der digitalen Stadtmodelle kann mit Hilfe vorhandener Schallausbrei-
tungsmodelle und nach Eingabe der zuvor ermittelten Verkehrsdaten der Außenlärmpe-
gel an den betroffenen Häusern berechnet werden. Damit erhalten die Kommunen die 
benötigte Übersicht all der sukzessive zu sanierenden besonderen Lärmbrennpunkte und 
der später zu sanierenden Lärmbrenn- und sonstigen Lärmschwerpunkte (Gebiete mit zu 
hoher Lärmbelastung) und die jeweilige genauere Höhe der dort vorhandenen Belastun-
gen. („Lärmschwerpunkte–Ermittlung“ als Vorstufe des kommunalen Verkehrslärm-
Sanierungskonzeptes.) 

Für das kommunale Verkehrslärm-Sanierungskonzept stehen damit alle interessieren-
den und relevanten Grunddaten – in ULR- wie (falls erwünscht) in Nicht-ULR-Gemeinden 
zur Verfügung. Damit können die prioritären, durch aktive Maßnahmen zu verbessernden 
Sanierungsabschnitte und –gebiete anhand einer Prioritätensetzung, die sich aus der 
dort vorhandenen Außenlärmbelastung und der Zahl der betroffenen Bewohner ergibt 
(die bei den Meldeämtern vorliegen dürften), festgelegt werden. 

 
VIII. 

 
Die zur Sanierung dieser Lärmbrenn- bzw. -schwerpunkte am besten geeigneten akti-

ven Maßnahmen und Maßnahmenbündel sollten im Maßnahmenpaket aktiver Lärm-
schutz von mehreren Fachleuten der unterschiedlich zuständigen Ämter und zuständi-
gen Fachpolitikern aus dem Gemeinderat ermittelt werden. In einem intensiven Dialog-
prozess mit möglichst allen Beteiligten – wie dies z.B. in Greifswald mit einem ämter-
übergreifenden Arbeitskreis Lärmminderungsplanung (aber auch an Runden Tischen in 
Ravensburg und Stuttgart-Vaihingen) beispielhaft durchgeführt und sehr gut dokumentiert 
wurde – sollten die jeweils am besten geeigneten aktiven wie – sekundär – auch passi-
ven Maßnahmen möglichst einvernehmlich beschlossen und dann vor den städtischen 
Gremien auch entschieden vertreten und danach durchgesetzt werden. 

Vorrang muss – daran kann wegen der vielen positiven Nebenwirkungen bzw. den so-
zialen Zusatznutzen kein Zweifel bestehen – die Lärmsanierung durch aktive Lärm-
schutzmaßnahmen haben. Eine Vielzahl der dabei zur Verfügung stehenden Maßnah-
men wurden bereits in Abschnitt II. angesprochen. Den allermeisten in den Kommunen 
für den Lärmschutz aber auch für die Verkehrs- und Stadtplanung Verantwortlichen sind 
die umfangreichen, prinzipiell überall einsetzbaren Maßnahmen(bündel) bekannt. Sie 
sind aber auch in den Abschnitten IV.C.2 bis IV.C.6. als Empfehlungen verschiedener 
Autoren unter folgenden Überschriften subsumiert und kurz zusammengefasst: 

• Lokal wirksame verkehrsplanerische Maßnahmen; 
• Gesamtstädtisch wirkende verkehrsplanerische Maßnahmen; 
• Kommunal nur bedingt beeinflussbare Fahrzeugtechnik; 
• Einsatz von lärmarmen Straßenoberflächen und von Schallschutzwänden; 
• Aktiver Lärmschutz in Wohn- und Sammelstraßen; 
• Lärmminderungen an innerörtlichen Verkehrs- und Geschäftsstraßen; 
• Lärmminderungen an Ortsein-, Ortsdurch- und Ortsausfahrten. 
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denen starken Überschreitungen der Grenzwerte von 65/55 dB(A) vor den Häusern eines 
großen Teils der Heidelberger Bürger (kleiner 25%?) dieser sehr bemühten Stadt noch 
nicht einmal „bedingt erfolgreicher Lärmschutz“ sondern (allenfalls (?)) „ausreichender 
Lärmschutz“ bescheinigt werden. 

Selbst der zuständige, äußerst engagierte für den Lärmschutz primär verantwortliche 
Kommunalbeamte und Lärmschutzpionier Dr. Winkler resümiert: „Ernüchternd jedoch ist 
die Bewertung Lärmminderungspotentials: Vertretbare Lärmminderungspotentiale gibt es 
lediglich im Bereich der Emission (Geschwindigkeits- und Verkehrsmengenreduzierung).“ 
…. Gesundheitsunbedenkliche Zielwerte „sind bei der heutigen Verkehrsbelastung der 
Städte und dem aktuellen Stand der Fahrzeugtechnik noch in utopisch weiter Ferne.“ 
(Winkler S. 122, 124) 

In eine bessere „Beurteilungsklasse“ kann – nach dem eingangs vorgestellten Bewer-
tungssystem (I.C.) – die Stadt einerseits nur durch die konsequente Fortführung der akti-
ven Lärmschutzvorsorge und –sanierung, andererseits aber durch ein konsequent konzi-
piertes und finanziell gut ausgestattetes Förderprogramm für passiven Lärmschutz an 
den Häusern und Wohnungen gelangen – eines passiven Lärmschutzprogramms, das 
von den Hauseigentümern und Mietern wesentlich besser „angenommen wird“ als das 
bei den diesbezüglichen Bemühungen gegenwärtig der Fall ist. (Auskunft von Dr. Wink-
ler). Nur dadurch können die Heidelberger Bürger zumindest in den Wohnungen ausrei-
chenden Lärmschutz erhalten. 

(Düsseldorf (2006) geht diesen Weg – bezogen primär auf den passiven Lärmschutz – 
seit 2004 konsequent: Eigentümern von Häusern in nicht-lärmsanierungsfähigen Straßen 
bzw. Gebieten werden Finanzhilfen zur Mit-Finanzierung einer lärmgedämmten Belüftung 
und von Schallschutzfenstern der Lärmschutzklasse 4 zur Verfügung gestellt.5) 
 

II.B.2. Stuttgart – Beispiele Lärmminderungspläne Vaihingen und Zuffenhausen  
 

Die baden-württembergische Landeshauptstadt hatte – für städtische Teilgebiete und 
auch im Vergleich mit anderen Groß- und Hauptstädten – bereits sehr früh begonnen, 
Lärmminderungspläne zu erarbeiten und umzusetzen. So wurde mit dem Pilotprojekt 
Lärmminderungsplan (LMP) für den Stadtbezirk Vaihingen bereits im Jahr 1997 begon-
nen (Stuttgart 1999 und 2006b, zuvor wurden auch bereits durch Messungen die Lärm-
belastungen ermittelt). Vaihingen wurde ausgewählt, weil hier sämtliche Arten von Lärm-
quellen wie Autobahn, Bundesstraßen, städtische Hauptverkehrsstraßen, Stadtbahnen, 
Eisenbahnen, Gewerbebetrieben sowie Sport- und Freizeitanlagen vorhanden waren. 
Deshalb waren die Auslöse-Kriterien zur Aufstellung von Lärmminderungsplänen nach 
§47a (alt) komplett erfüllt. 

Im Februar 97 wurden Arbeiten für diesen LMP aufgenommen, im Mai 2000 wurde er 
dem Gemeinderat vorgestellt und dann verabschiedet. Vorherrschende Lärmquellen sind 
die innerörtlichen 4 Hauptverkehrsstraßen, die Autobahnen A 8 und A 831 und die auto-
bahnähnlich ausgebaute B 14. An diesen Straßen werden Beurteilungspegel von bis zu 
75 dB(A) tagsüber und über 65 dB(A) nachts erreicht. Damit werden die Richtwerte um 
bis zu 15 dB(A) überschritten (es wird von Richt- bzw. Zielwerten von 60/50 dB(A) aus-
gegangen). Abgesehen von der Gäubahnstrecke traten Lärmkonflikte nur durch Straßen-
verkehr auf. 

Um diejenigen Stellen, die bei Aufstellung des Maßnahmenkatalogs zu beteiligen sind 
und die die Maßnahmen umsetzen sollen oder von ihnen betroffen sind, wurde ein Run-

                                                 
5 Hinweis: Ob die relativ (teure) Schallschutzfenster-Finanzierung jeweils erforderlich ist, müsste in einer „Optimie-

rungsrechnung“ – statt „optimalen“ nur ausreichender Lärmschutz durch geschlossene Normal-Wärmeschutzfenster 
(Wirkung ca. 32 bis 37dB(A)) plus Belüftung und damit breitflächigere Förderung eines wesentlichen größeren Krei-
ses von lärmbetroffenen Häusern bzw. Einwohnern – jeweils ermittelt werden. (s. V.C.) 
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der Tisch (moderiert von der Akademie für Technikfolgenabschätzung) gebildet (Bürger-
vereine, örtliche Handels- und Wirtschaftsverbände, Umweltorganisationen, Experten für 
Verkehr und Lärmschutz, Verkehrsunternehmen und städtische Ämter). 

Als wichtigste und wirksamste Maßnahme nennt der Plan für Vaihingen ein flächende-
ckendes Fahrverbot für LKW über 3,5 Tonnen, das ab 2006 gilt. (Lieferverkehr ausge-
nommen.) Für die anderen LKW über 3,5t besteht eine Fahrtalternative über den Umfah-
rungsring (A 8, A 831 - B 14 – Ortsumfahrung Vaihingen – Nord-Süd-Straße – A 8). 

Weitere kurz- und mittelfristige Maßnahmen sind Zuflussdosierungen („Pförtneram-
peln“), Verstetigung der Geschwindigkeit auf möglichst niedrigem Niveau durch …., Stra-
ßenrückbau, Kreisverkehr, Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV, Verbesserung 
des Fahrbahnbelags. Schallschutzwände bzw. – wälle an der A 8 und B 14 und Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen. (Es wurden aber auch an relativ nachrangigen Verkehrs-
straßen wie der Universitätsstraße optisch recht ansprechende Lärmschutzwände errich-
tet.) 

Nach der Verabschiedung des Lärmminderungsplans Vaihingen durch den Stuttgarter 
Gemeinde rat am 18.5.2000 sind inzwischen erste Maßnahmen dieses Plans – z.B. das 
Durchfahrtsverbot von LKW über 3,5 t ab 2006 – bereits durchgeführt. Die kurz- und mit-
telfristigen Maßnahmen mindern zusammen den Schallbeurteilungspegel in den meisten 
Gebieten Vaihingens um 3-5 dB(A), zum Teil auch um 6 dB(A). Bei den langfristigen 
Maßnahmen erzielen vor allem die Fahrbahnüberdeckelungen (A 8, B 14) hohe Lärm-
minderungen von bis zu 15 dB(A). 

Einschätzung des Lärmminderungserfolges: Trotz sehr frühzeitiger Lärmminderungs-
planung und anerkennenswerten Erfolg versprechender Lärmschutzaktivitäten kann bei 
der oben genannten Ausgangsbelastung (von tags/nachts über 75 bzw. 65 dB(A) und der 
Minderung um kurz- bis mittelfristig 3 bis maximal 6 dB(A) kaum von einem erfolgreichen 
Lärmschutz gesprochen werden, da die Mindestzielwerte des SRU (1999) von 65/55 
dB(A) tags bzw. nachts nicht (annähernd) erreicht werden. Die langfristig angedachten 
Überdeckelungen von Autobahnen helfen den gegenwärtigen Bewohnern nicht. Deshalb 
könnten den Stuttgarter Bürgern, die an nicht oder durch aktive Maßnahmen nicht sa-
nierbaren Lärmschwerpunkten bzw. Lärmbrennpunkten wohnen, relativ kurzfristig nur 
passive Lärmschutzmaßnahmen helfen, wie das – bereits zitiert - von der Stadt Düssel-
dorf ganz pragmatisch wie folgt beschrieben wird: „Ein ruhiges und damit gesundheitsver-
trägliches Wohnen ist jedoch auch an lärmbelasteten Straßen möglich, wenn es gelingt, 
die Schalldämmung der Außenbauteile (u.a. Fenster, Rollladenkästen, Lüftungseinrich-
tungen, Außenwände) so zu optimieren, dass der Außenlärm nicht in die Wohnräume 
dringen kann. Im Innenraum sollten Schallpegel von 40 dB(A) am Tage und 30 dB(A) in 
der Nacht nicht überschritten werden.“ (Düsseldorf 2006) Dies kann durch Schallschutz-
fenster und/oder –lüfterprogramme umgesetzt werden (s. V.E. und V.F.). 

Beurteilung: Gegenwärtig kann vermutlich (dem Autor liegen keine exakten Belas-
tungszahlen der Vaihinger Bürger vor, was sich allerdings nach der Stuttgarter Lärmkar-
tierung ändern wird) nur von „ausreichendem Lärmschutz“ gesprochen werden, da ver-
mutlich über 10% der Bürger über 65/55 dB(A) außen bzw. über 40/30 dB(A) innen ertra-
gen müssen. Bei einem konsequenten weiterem aktiven (vornehmlich aber auch passi-
ven) Lärmsanierungsprogramm könnte Stuttgart-Vaihingen als stark Lärm-vorbelasteter 
Stadtbezirk vermutlich das Prädikat „bedingt erfolgreicher ggf. auch guter Lärmschutz“ 
zugebilligt werden. 

Auf den in den Jahren 2000 bis 2003 erstellten Lärmminderungsplan Stuttgart-
Zuffenhausen (der zusätzliche Plan für Stuttgart Bad Cannstatt steht kurz vor der Vollen-
dung) soll nur sehr kurz eingegangen werden (Stuttgart 2006c und 2004). Auf seiner Ba-
sis wurde die Ludwigsburger Straße auf eine Fahrspur je Richtung eingeengt … später 
soll es zum Teil nur noch einen durchgehenden Fahrstreifen geben. Bestimmte weitere 
Straßenabschnitte werden umgestaltet. Die Lärmschutzwand an der B 10 zum Schutz 
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des Wohngebietes Elbelen ist bereits im Bau. Zurzeit wird geprüft, ob ein flächendecken-
des Fahrverbot für LKWs über 3,5 Tonnen nach Vaihinger Vorbild umgesetzt werden 
kann. 

Anders als in Vaihingen besteht in Zuffenhausen auch das Lärmproblem durch Schie-
nenverkehr. Zu seiner Minderung werden hauptsächlich Lärmschutzwände vorgeschla-
gen. Die Deutsche Bahn will Zuschüsse für Schallschutzfenster und Lärmschutzwände 
an den Wohngebieten Ebelen und „Im Salzweg“ bis 2008 gewähren. 

Die Anwohner der B10 und B27 wünschen sich dringend Verbesserungen der bisheri-
gen Lärmschutzbauwerke: Auch hier wird die Option „Überdeckelung oder Tieferlegung 
und Eintunnelung der B10/B27 zwischen Friedrichswahl und Zabergäubrücke“ mit sehr 
hohem Lärmminderungseffekt (z.T. über 10 dB(A)) und sehr hohen Kosten (je nach Aus-
führung 120 bis 560 Mio. €) angesprochen (Landeshauptstadt Stuttgart 2004, S. 101). 
Allerdings bleibt es – anders als bei der Lärmminderungsplanung Vaihingen – nicht nur 
bei Vertröstungen auf eine ungewisse, hoffentlich erfreuliche Zukunft – mit einer Überde-
ckelung der A 8: Beim LMP Zuffenhausen wird immerhin die Immissionsschutzmaßnah-
me „Schallschutzfenster in Wohngebäuden an Hauptverkehrsstraßen“ (S. 98) mit einem 
Lärmminderungseffekt (‚im Gebäudeinneren hoch’) und (‚mittleren’) Kosten angeführt. 
(Allerdings findet eine notwendige Nutzen-Kosten-Abwägung der unterschiedlichen Maß-
nahmen nicht statt.) 

Beurteilung: Angesichts fehlender Belastungs- und Betroffenen-Zahlen kann die Wirk-
samkeit des LMPs Zuffenhausen mit zwischen „bedingt erfolgreicher“ oder „ausreichen-
der Lärmschutz“ (unter 20% mit Außenbelastungen über 65/55 dB(A)) eingeschätzt wer-
den. (Aufgrund der Stuttgarter Topographie („Kessellage“) ist von einem gegenüber 
„Durchschnitts“-Großstädten größerem Bevölkerungsanteil mit höheren Lärmpegeln aus-
zugehen.) 

II.B.3. Berlin: Lärmminderungspläne Köpenick und Pankow 
 
Die Berliner Verkehrslärmkarten zeigen eine hohe Lärmbelastung, der insbesondere 

Anwohner von Hauptverkehrsstraßen ausgesetzt sind. Der Verkehr ist im Vergleich zu 
anderen Lärmverursachern – wie Gewerbe, Bautätigkeiten und Freizeitaktivitäten – der 
Hauptlärmverursacher im Berliner Stadtgebiet. „So sind tagsüber 70% der Anwohner von 
Hauptverkehrsstraßen von Lärmpegeln über 65 dB(A), im Nachtzeitraum sogar mehr als 
85% von Pegeln über 55 dB(A) betroffen. Diese Richtwerte werden von der Lärmwir-
kungsforschung als Schwelle für die Belastung genannt, ab der gesundheitliche Beein-
trächtigungen nicht auszuschließen sind“. (Berlin 2006) 

Die Umsetzung der Maßnahmeempfehlungen soll zu einer spürbaren Verbesserung 
der Wohnqualität sowie der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum beitragen. Eine 
solch umfangreiche Lärmminderungsplanung kann nicht gleichzeitig für das gesamte 
Stadtgebiet entwickelt und umgesetzt werden. Der Senat hat deshalb zunächst für zwei 
Bereiche mit hohem Handlungsbedarf - Mitte und Altstadt Köpenick - die Erstellung von 
zwei Lärmminderungsplänen beauftragt“. 

Verkehrskonzept Altstadt Berlin-Köpenick: Mit dem Verkehrskonzept (Unterbindung 
der Durchfahrung der Altstadt durch großräumige Umleitung des Verkehrs) für die Alt-
stadt Köpenick konnte – in Ergänzung zum Neubau einer Umfahrungsstraße – durch ver-
kehrslenkende und verkehrsorganisatorische Maßnahmen eine Reduzierung der Lärmbe-
lastung in der Größenordnung von 8 - 10 dB(A) auf einer Fläche von ca. 7 km² erreicht 
werden. Die Maßnahmen wurden im Zusammenhang mit der Sanierung des Altstadtbe-
reiches mit Mitteln des Denkmalschutzes umgesetzt (Aufnahme und Neuverlegung des 
Kopfsteinpflasters). Die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h 
kompensiert die gegenüber glatten Asphaltbelägen erhöhte Geräuschentwicklung eines 
eben verlegten Kopfsteinpflasters (LAI 2007 i.E., S. 45f., Berlin 2006a). In den Randbe-
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Radar-Geschwindigkeitsmessstellen (‚Blitzer’) könnte dann nicht nur eine 
Lärmminderung durch Geschwindigkeitsminderung sondern auch Bußgeldein-
nahmen ermöglicht werden. Auf diese Weise könnte sich die Anschaffung der 
Verkehrsmessstelle durch spätere Radarkontrollen „selbst amortisieren“.) 

o In sehr vielen Kommunen wird bereits mit digitalen Stadtgrundkarten gearbei-
tet. In der Regel enthalten diese Karten die Gebäudedaten sowie Höhenpunk-
te. Aus diesen Daten kann mit Hilfe eines Schallausbreitungsprogramms (LI-
MA, IMMI, Soundplan u.a.) ein dreidimensionales Stadtmodell erzeugt werden. 
Nach der Eingabe der zuvor erhobenen Verkehrsdaten kann nun der Außen-
lärmpegel an den betroffenen Häusern berechnet werden. Damit erhält die 
Kommune die benötigte Übersicht all der zu sanierenden Lärmbrenn- und der 
später zu sanierenden Lärmschwerpunkte (Gebiete mit zu hoher Lärmbelas-
tung über 70/60 bzw. 65/55 dB(A)) und die jeweilige Höhe der dort vorhande-
nen Belastungen. 

• In der Regel, d.h. bei nicht komplizierten Geländeformationen wie Trog-, Tal- oder 
Höhenlagen und in relativ kompakten städtischen Lagen, werden (ggf. auch ohne 
Geographisches Informationssystem, GIS) die so – preiswert – gewonnenen Informa-
tionen ausreichen, um die notwendigen aktiven Lärmminderungsmaßnahmen auszu-
wählen, ggf. auch das notwendige ergänzende passive Maßnahmenprogramm (siehe 
V.C./V.F.) aufstellen zu können. Das kommunale Verkehrslärm-Sanierungskonzept 
erhielte damit die benötigten Grunddaten. Damit können die prioritären Sanierungs-
abschnitte und –gebiete anhand einer Prioritätensetzung, die sich aus der dort vor-
handenen Außenlärmbelastung und der Zahl der betroffenen Bewohner ergibt (die bei 
den Meldeämtern vorliegen dürften), festgelegt werden.  

Die zur Sanierung dieser Lärmbrenn- bzw. -schwerpunkte geeigneten Maßnahmen und 
Maßnahmenbündel sollten von mehreren Fachleuten der unterschiedlich zuständigen 
Ämter und zuständigen Fachpolitikern aus dem Gemeinderat ermittelt werden. In einem 
intensiven Dialogprozess mit möglichst allen Beteiligten – wie z.B. in Greifswald beispiel-
haft durchgeführt  und sehr gut dokumentiert  – sollten die jeweils am besten geeigneten 
aktiven wie – sekundär – auch passiven Maßnahmen möglichst einvernehmlich be-
schlossen und dann vor den städtischen Gremien auch entschieden vertreten werden. 
(siehe dazu die Kurzdarstellung in II.A.3. und die ausführliche Wiedergabe in 
LUNG 2002) 
 
IV.A. Aktiver und passiver Lärmschutz zur Erreichung der Gesundheitsunbe-

denklichkeit 
 

Die Kommunen können Lärmschutz auf aktiven oder passiven Wege betreiben. Dabei 
werden unter aktivem Lärmschutz im Folgenden alle Maßnahmen verstanden, die  
a) den direkt entstehenden Lärm der Lärmquellen Straßen-, Schienenfahrzeuge sowie 

der Flugzeuge und ihrer Komponenten mindern (primärer oder aktiver Lärmschutz im 
engeren Sinne) und  

b) die mit Hilfe Lärmmindernder Hindernisse an den Straßen- und Schienenwegen 
sowie an den Flugplätzen dafür sorgen, dass der Lärm dieser Lärmquellen nicht oder 
nur deutlich reduziert an den Hausfassaden bzw. auf die in Reichweite liegenden 
Grundstücke auftrifft (sekundärer oder aktiver Lärmschutz im weiteren Sinne). 

Beide Teilbereiche a) und b) werden als aktiver Lärmschutz im weiteren Sinne ver-
standen. 

Demgegenüber werden im Folgenden alle die Maßnahmen an den Häusern und 
Grundstücken als passiver Lärmschutz bezeichnet, die dafür sorgen, dass der Lärm in 
den Häusern und Wohnungen bzw. in den sonstigen Aufenthaltsbereichen auf den 
Grundstücken gemindert wird. 
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Mit Recht wird immer wieder betont, dass ein ganz wesentliches Hauptziel des Lärm-
schutzes darin besteht, zunächst und zu allererst aktive Lärmschutzmaßnahmen zu er-
greifen, weil dadurch im gesamten Lebens- und Aufenthaltsbereich (einschließlich des 
Wohnbereichs) in den Kommunen (einschließlich bisher ruhiger Bereiche) ein höheres 
Maß an Ruhe sichergestellt werden oder die bestehenden ruhigen Gebiete vor einer Ver-
lärmung geschützt werden können. Diese Notwendigkeit unterstreicht auch die 
zuständige Arbeitsgruppe der EU: „Source oriented measures are by far the most effec-
tive because they exert their effects everywhere and so they are most likely to be cost 
effective“ (WHGSEA 2005) 

Aus diesem Grunde sind aktive Lärmschutzmaßnahmen auch nach Meinung des Au-
tors immer die erste Option. Sie sollen möglichst immer realisiert werden, um die gesam-
ten Lebensverhältnisse in einem belasteten Gebiet zu verbessern. Sie haben die absolu-
te Priorität, wenn und soweit damit – ohne exorbitante hohe Kosten – die in Abschnitt I.B. 
genannten gesundheitsunbedenklichen Zielwerte von 65/55dB(A) in einem Gebiet unter-
schritten werden können. 

Trotz dieses berechtigten und hier nochmals unterstrichenen Vorrangs des aktiven 
Lärmschutzes sollten dann – auch unabhängig von aktiven Maßnahmen – passive Maß-
nahmen ergriffen werden, wenn offensichtlich aktiver Lärmschutz nicht für einen ausrei-
chenden, d.h. gesundheitsunbedenklichen Lärmschutz an und damit auch innerhalb der 
Häuser und Wohnungen sorgen kann. (siehe dazu den Abschnitt V.C. Diese Meinung 
vertreten auch alle Befragten im Durchschnitt, die kommunalen Lärmexperten halten die-
se Position für ‚richtig’ bis ‚sehr richtig’, siehe III.C.7.) Wie bereits in Abschnitt I.A. betont 
und erläutert, wird in diesem Gutachten als primäres Ziel des Lärmschutzes die Sicher-
stellung einer gesundheitsunbedenklichen Lärmbelastung angestrebt. 

Ziel des passiven Lärmschutzes an den Häusern muss es sein, in den Innenräumen 
den Innen-Lärm bei geschlossenen Fenstern und belüfteten Räumen auf das gesund-
heitsverträgliche Maß von 40 bzw. 30 dB(A) (tags bzw. nachts) zu senken (vgl. I.B. und 
Düsseldorf 2006). Mit der Unterstützung der Kommunen sollten die Hauseigentümer (ggf. 
auch die Mieter) entsprechend wirksame passive Lärmschutzmaßnahmen an den Häu-
sern installieren. Wie man dies am besten erreicht, wird in den Abschnitt V.C. bis V.D. 
näher dargestellt. 
 
IV.B. Abschätzung des direkten kommunalen Einflusses auf den Verkehrs-

Umgebungslärm 
 

Auch wenn prinzipiell ein hohes Lärmminderungspotential im Straßenverkehrssektor 
durch aktiven Lärmschutz besteht: Insgesamt sind die tatsächlichen kommunalen Einwir-
kungsmöglichkeiten auf die Lärmminderung stark begrenzt. Die zur Evaluierung der Ef-
fektivität von Lärmschutzmaßnahmen von der EU eingesetzte Arbeitsgruppe schätzt die 
Verantwortungs-/ Beeinflussungs- Anteile verschiedener staatlicher oder über-staatlicher 
Ebenen an Lärmminderungen wie folgt ein (WGHSEA 2005. Dabei bedeutet K = Kom-
munal, N = National, I = International (darunter wird der Einfluss der EU und anderer in-
ternationaler Fachvereinigungen wie die ICAO oder die UIC verstanden) bedeutet: 

• Straßenlärm: I: 35%, N: 30%, Kommunal: ca. 25% 
• Bahn: I: maximal 65%, N: 25%, Kommunal: ca. 10% 
• Fluglärm: I:55%, N: 35%, Kommunal: ca. 10% 
• Industrielärm (Nicht Gegenstand dieser Untersuchung): I: 8%, N: 8%, Kommunal: 

ca. 85%  
Die kommunalen Möglichkeiten, Schienen- und Luftverkehrslärmminderungen zu er-

reichen sind offenkundig ziemlich beschränkt, „beim Straßenverkehr kann eine wesentli-
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che Verbesserung nur durch die Kombination mit nationalen und internationalen (EU-) 
Anstrengungen erreicht werden.“ (WGHSEA 2005, S. 17) 

Diese Einschätzungen geben einen weiteren Hinweis auf die zu reduzierenden Erwar-
tungen in Hinblick auf eine – starken – Erfolg versprechende kommunale Lärmaktions-
planung vor allem durch aktive Lärmminderungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden. 

Wie aus den oben zitierten Schätzungen hervorgeht, haben die Kommunen bei der 
Lärmaktionsplanung zur Minderung des überregionalen Schienenlärms einen noch weit 
geringeren Einfluss (IV.E.2.) als beim Straßenlärm im Hinblick auf aktiven Lärmschutz an 
der Quelle (das heißt an den Fahrzeugen oder den Schienen-Verkehrswegen.) 

Generell haben Kommunen auch beim Fluglärm einen sehr geringen Einfluss (IV.F.). 
Allerdings zeigt die Stadt Friedrichshafen (2005) (siehe II.D.), dass über freiwillige Finan-
zierungshilfen auch bei Lärmimmissionswerten, die deutlich unter denen nach dem Flug-
lärmgesetz liegen, eine weitgehende Sicherstellung des gesunden Wohnens in stärker 
von Lärm belasteten Häusern möglich ist.  

 
 
IV.C. Aktive Maßnahmen zur Verminderung des Straßenverkehrslärms im kommu-

nalen Bereich 
 
Die folgende Darstellung bezieht sich – ähnlich wie dies auch vom LAI (2006) getan 

worden ist – zu großen Teilen auf die Zusammenfassung sehr wichtiger Teile von zwei 
sehr überzeugenden „Untersuchungen im Rahmen des Arbeitsprogramms Umwelt und 
Gesundheit NRW (APUG) zur Berechnung der „Auswirkungen von technischen emissi-
onsmindernder Maßnahmen bei Kraftfahrzeugen sowie von lokal wirksamen Verkehrs-
lenkungsmaßnahmen auf Straßenverkehrslärm und Schadstoffimmissionen in Nordrhein-
Westfalen (MUNLV 2004) sowie die „Schwester-Untersuchung“ zu „Möglichkeiten und 
Grenzen der Stadtplanung am Beispiel Bottrop-Ebel“ (MUNLV 2006). Die wiedergegebe-
nen Maßnahmen werden zumeist anhand von schon geplanten und „durchgerechneten“ 
Anwendungsbeispielen bei insgesamt acht stark belasteten Straßen(abschnitten) in den 
drei bzw. vier (mit MUNL 2006) nordrheinwestfälischen Beispielsstädten illustriert. Außer-
dem bezieht der Autor den Entwurf der „LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung“ mit ein 
(die ihm in Vorfassung bzw. im Entwurf vom Dezember 2006 (LAI i.V., 2006) sowie vom 
Mai 2007 (LAI i.E., 2007) vorliegen), und weitere praxisorientierte Literaturquellen mit ein. 
(Die genannten LAI-Vorfassung bzw. dieser LAI-Entwurf, die dem Autor von Mitgliedern 
bzw. Autoren als sachkundige Beiträge zur aktuellen Lärmdiskussion überlassen wurden, 
stellen deshalb ausdrücklich keine Verlautbarung der LAI dar, zumal die Länderarbeits-
gemeinschaft insgesamt und auch die Umweltministerkonferenz den dann aktuellsten 
Entwurf noch billigen muss, was noch zu Veränderungen führen kann.) 

 
 

IV.C.1. Lokal wirksame verkehrsplanerische Maßnahmen 
IV.C.1.a. Verkehrslenkende Maßnahmen   
 

Durch verkehrslenkende Maßnahmen kann z.B. durch das Verbot des Einfahrens in 
eine bestimmte Straße in einer Richtung und das Umlenken des Verkehrs auf andere 
Straßen in der betroffenen Ludenberger Straße eine Verkehrsreduzierung von 21% er-
reicht werden, was bei einem Ausgangspegel von 78,1 bzw. 70 dB(A) bei Tag bzw. Nacht 
einen Lärmminderungseffekt in dieser Straße von jeweils 0,7 dB(A) nach sich zieht. 

Allerdings gibt es auch Verkehrslenkungs- und Umfahrungskonzepte (kombiniert mit 
weiteren lokalen Maßnahmen), die zu wesentlich höheren Entlastungen führen. „Mit dem 
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Verkehrskonzept (Unterbindung (!) der Durchfahrungen der Altstadt durch großräumige 
Umleitung des Verkehrs) für die Altstadt Berlin-Köpenick – in Ergänzung zum Neubau 
einer Umfahrungsstraße – durch verkehrslenkende und verkehrsorganisatorische Maß-
nahmen kann eine Reduzierung der Lärmbelastung in der Größenordnung von 8-10 
dB(A) auf einer Fläche von ca. 7 km2 erreicht werden. Die Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Sanierung des Altstadtbereiches wurden mit Mitteln des Denkmalschutzes 
umgesetzt (Aufnahme und Neuverlegung des Kopfsteinpflasters), Ausweisung von Tem-
po 30 – was in Verbindung mit eben verlegtem Kopfsteinpflaster gleiche Lärmwirkung wie 
die Asphaltierung und die Umfahrungsweg-Wegweisung“ hatte. (LAI i.V. 2006, Abschnitt 
2.4.3.1.) 

 
IV.C.1.b. Straßennetzergänzungen und Umverteilung von Verkehrsmengen 
 

Zwei Beispiele solcher Maßnahmen aus Nordrhein-Westfalen: Die Stadt Hagen konnte 
durch die so genannte Bahnhofshinterfahrung eine Entlastung der viel befahrenen Corne-
liusstraße um 20% des Verkehrs erreichen, was bei einem Ausgangsbelastungspegel 
von 76,2 bzw. 68,5 dB(A) eine Entlastung von jeweils 0,8 dB(A) tags bzw. nachts bedeu-
ten würde. In Düsseldorf war eine Entlastung der Ludenberger Straße durch eines Stra-
ßentunnel im Verlauf der B 7 mit gleichzeitiger Reduzierung von 4 auf 2 Fahrstreifen in 
der Ludenberger Straße geplant. Die Maßnahme hätte dann dort eine Minderung der 
Verkehrsbelastung um 51% und bei einer Ausgangsbelastung von 76,7 bzw. 68,9 dB(A) 
bei Tag bzw. Nacht eine Lärmreduzierung um immerhin 2,1 bzw. 1,8 dB(A) zu diesen 
Tageszeiten zur Folge. 
 
IV.C.1.c. Reduzierung der LKW-Anteile 
 

Der starke, von LKWs ausgehende Lärm (bei Tempo 50 verursacht ein schwerer LKW 
die gleiche Geräuschbelastung wie 19 PKW, Richard/Steven 2000) kann nicht nur durch 
technische sondern auch durch kommunale Maßnahmen beeinflusst werden. Dabei sind 
3 Methoden möglich: 

i. LKW-Lenkung durch Routenkonzept (Statisch oder dynamisch (zeitlich begrenzba-
re) Hinweise oder Verbote): Beim ‚Hagen-Routing’ werden durch statische Wegwei-
sung die LKW-Verkehre ganztägig zu den Gewerbestandorten gelenkt. Zwar wird der 
LKW-Anteil um 4% im Märkischen Ring gesenkt (mit einer Reduzierungswirkung um 
minimale 0,1 bis 0,2 dB(A)) – bei einer Ausgangslärmbelastung von 80,0 bzw. 72,7 
dB(A) bei Tag bzw. Nacht, allerdings steigt dann auf einer anderen Ringstraße der 
LKW-Anteil und der Lärm geringfügig an. 

ii. LKW-Verbote: In Hagen wurden an 3 LKW-Routen dynamisch-kurzzeitige LKW-
Verbote wegen der Überschreitung von bestimmten Stickoxid-Konzentrationen 
durchgerechnet. Bezogen auf den Lärm ergaben sich Minderungen von 0.7 dB(A) 
über 0 dB(A) und eine Erhöhung um 0,5 dB(A) in dem Ring, in den der LKW-Verkehr 
kurzzeitig abgeleitet wurde. 

iii. LKW-Verbote nachts (außer für Busse). Dieses Szenario wurde für die LKW-
Sperrung der Düsseldorfer Corneliusstraße durchgerechnet mit dem Ergebnis, dass 
statt 11 LKW (inklusive Busse) – nachts nur noch 4 Busse gefahren sind. Das redu-
ziert einerseits die oft sehr lästigen und den Schlaf störenden hohen Spitzenbelas-
tungen durch diese Fahrzeuge und sorgt für eine Senkung des Mittelungspegels um 
1,1 dB(A) von ursprünglich 65,6 dB(A) nachts. 

 



 75

IV.C.1.d. Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit/Verstetigung des Verkehrs-
flusses 

 
Laut Umweltbundesamt, stellt die Verlangsamung der Geschwindigkeit ein entschei-

dendes Instrument zur Stadtqualität, der Umweltbelastung und der Verkehrssicherheit 
dar. „Eine Verlangsamung und Verstetigung des Verkehrsflusses bewirkt pro Geschwin-
digkeitsabnahme um 10 km/h eine Reduzierung von etwas mehr als 1 dB(A). Durch eine 
Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h kann die Lärmbelastung um ca. 
3dB(A) reduziert werden, was rein rechnerisch dem Lärmminderungseffekt einer Halbie-
rung der Verkehrsmenge entspricht.“ (UBA 1999, S. 44) (Die Europäische Kommission 
präzisiert: Bei einem 20%igen LKW-Anteil liegt die Reduktion bei 1,6 dB(A), bei 0% LKW-
Anteil bei 2,4 dB(A). Allerdings gilt dies nur, wenn keine Gang-Änderung beim Langsam-
erfahren stattfindet. (EC 2002, S.12.)9 
 
IV.C.1.e. Verstetigung des Verkehrsflusses 

 
Bei koordinierter Steuerung der Lichtsignalanlagen (grüne Welle) entfallen Anfahr- und 

Abbremsvorgänge. Dies wird rechnerisch „abgebildet“ durch den Wegfall des so genann-
ten Belästigungszuschlages zwischen 1 und 3 dB(A) (in Abhängigkeit von der Entfernung 
zur Ampel). Dies ist die Maximalentlastung, da es auch bei „Grünen Wellen“ immer 
Abbrems- und Anfuhrvorgänge geben wird. In zwei Beispielsstraßen in Hagen und in 
Düsseldorf wurden Entlastungen von ca. 1,3 bis 1,4 dB(A) tags und 1,1 dB(A) nachts er-
mittelt. Eine weitere Methode zur Verstetigung des Verkehrsflusses sind auch Kreisver-
kehre statt Lichtsignalanlagen: Sie werden langsamer durchfahren, Brems- und Be-
schleunigungsvorgänge sind weniger stark ausgeprägt und in verkehrsschwachen Zeiten 
entfallen die Wartezeiten mit starkem Abbremsen und Anfahren. 
 
IV.C.1.f. Immissionsminderungen durch Neuordnung des Straßenraumes 
 
Durch die Neuordnung des Straßenraumes können Lärmminderungen auf die folgende 
Weise geschehen: 

• Reduzierung auf 1 Fahrspur, 
• Konzentration des Verkehrs auf die Straßenmitte (Vergrößerung des Abstand zu 

den Immissionspunkten an den Fassaden der Häuser), 
• Erweiterung der Seitenbereiche. 

Oft werden, wie die durchgerechneten Beispiele in NRW zeigen (MUNLV 04 S.120), 
diese Maßnahmen wenig Wirkung zeitigen oder sie können oft auch nicht durchgesetzt 
werden: Aufgrund beengter Straßenverhältnisse ist ein wirksames Abrücken des Stra-
ßenverkehrs von den Gebäuden nicht möglich bzw. die Verkehrsverhältnisse lassen eine 
Reduzierung der Fahrspuren und damit die massive Reduzierung der notwendigen Ver-
kehrskapazität der Straße nicht zu.  

Allerdings können allein Maßnahmen wie die Verbreiterung der Geh- und Fahrradwe-
ge, das Anlegen von Parkbuchten und die Verbesserung des Straßenbegleitgrüns dafür 
sorgen, dass die Lärmbelästigung von den Bewohnern – trotz wirklich minimaler Lärmre-
duzierung – als nicht mehr so stark empfunden werden. (Lärmbelästigung ist eine (stark) 
subjektive Größe!). 
                                                 
9 Hinweis: Die Geschwindigkeitsreduzierungen von 130 auf 100 km/h auf Bundesautobahnen bewirken eine Lärment-

lastung von 77,9dB(A) auf 76,9 dB(A) bei 25% LKW-Anteil und 50000 Kfz pro Tag. Auf einer Bundesstraße wirkt die 
Tempodrosselung von 100 auf 70 km/h eine Lärmentlastung von 72,5 dB(A) auf 70,8dB(A) bei täglich 25000 Kfz und 
einem LKW-Anteil von 15%. (MUNLV 06, S. 89) 
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(In diese Kategorie von aktiven Lärmschutzmaßnahmen könnten auch die Einrichtung 
von Fußgänger- oder Tempo 30-Zonen bzw. von Wohnstraßen genannt werden. Diese 
werden aber gemäß der hier zugrunde liegenden APUG-Veröffentlichung (MUNLV 2004) 
in der nachfolgenden Kategorie der „Gesamtstädtisch wirkenden Maßnahmen“ aufge-
führt.)  

 
 

IV.C.2. Gesamtstädtisch wirkende verkehrsplanerische Maßnahmen 
 
Die Kommunen können auch den Lärm mindernde Maßnahmen ergreifen, die in ihrem 

gesamten Gebiet und nicht nur in bestimmten Straßenbereichen zu Lärmminderungen 
führen. Das sind zum einen die Reduzierung der gesamten Fahrzeugmenge bzw. die der 
besonders lauten LKW. 

 
IV.C.2.a. Die Lärm-Reduzierung der Gesamt-Kfz-Menge durch Modal-Split-

Änderungen  
 
Modal split Änderungen, d.h. Verschiebung vom individuellen motorisierten Verkehr 

(IMV) zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kann man durch ein Bündel von 
Maßnahmen erreichen. Beispiele liegen in einer verbesserten Bauleitplanung und ihrer 
Umsetzung: Z.B. durch Schaffung von Fußgänger- und sonstige verkehrsberuhigte Zo-
nen, aber auch kostenpflichtige Parksysteme kann die Kfz-Nutzung in den (Innen-) Städ-
ten unattraktiver werden. Dies kann auch durch eine gezielte Förderung des Fußgänger-, 
des Fahrrad- und des öffentlichen Personennahverkehrs erreicht werden: Die Nutzung 
dieser so genannten „Umweltverbunds“-Verkehrsarten wird dann mit wesentlichen Zeit-, 
Kosten- und Bequemlichkeitsvorteilen verbunden sein, die die Nutzung des individuellen 
motorisierten Verkehrs als nachteilig erscheinen lassen kann.  

Zielsetzung eines solchen Bündels von Maßnahmen könnte es, so wie das in Freiburg 
oder Bremen gelungen ist, den Bewohner-Individual-Kraftfahrzeugverkehr auf 29 bis 31% 
zu drücken. Dies gilt auch für die „Bestmarke“ von Freiburg 1992, bei der die Umlandbe-
wohner „nur“ zu 67% ihr eigenes Kraftfahrzeug benutzten, aber zu 30% den ÖPNV und 
zu 3% das Fahrrad nutzten. Allerdings wurde an Praxisbeispielen in NRW festgestellt, 
dass selbst bei Erreichung der genannten Best-Marken am Modal Split die „Reduktionen 
des Beurteilungspegels … mit Werten zwischen 0,1 und 0,3 dB(A) unterhalb der Wahr-
nehmungsschwelle liegen. Da kein Einfluss auf die LKW-Verkehre genommen wird, blei-
ben die Lärmspitzen erhalten bzw. treten noch deutlicher hervor“. (MUNLV 2006, S. 107) 

 
IV.C.2.b. Gesamtstädtische Reduzierung des LKW-Anteils  

 
Da der LKW-Verkehr die dominierende Lärmquelle in den Städten darstellt und diese 

auch die Lärmbelastungs-Spitzen bestimmt (der Vorbeifahrtspegel eines LKW über 7,5t 
liegt 14 dB(A) höher als der eines PKW), sollten die Kommunen alles daran setzen, die-
sen Anteil zu mindern.  

Zum einen kann durch Telematik - gestützte Logistikkonzepte die Auslastung der LKW 
deutlich erhöht und die Anzahl der Fahrten deutlich vermindert werden. Das Konzept der 
„Citylogistik“ kann für eine umweltverträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschafts-
verkehrs führen: „Meist finden sich mehrere Transporteure (Speditionen) zusammen, um 
ihre Fahrten gemeinsam durchzuführen. Dabei tauschen die Teilnehmer untereinander 
Frachten aus und erhöhen so durch Bündelung die Auslastung der Fahrzeuge, die Sen-
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dungsgröße je Stopp und Zahl der Empfänger pro Tour.“ (BUND/Pless (2004), S.13). 
Solche LKW-Minderungen sollten nicht nur im Lieferverkehr sondern auch beim Produk-
tions- und Bauverkehr angestrebt werden.  

In den Untersuchungsabschnitten in Nordrhein-Westfalen konnte festgestellt werden, 
dass „die generelle Senkung des LKW-Anteil eine relativ hohe Wirkung (zwischen – 0,1 
bis – 0,9 dB(A) in Untersuchungsabschnitten hatten, die hohe LKW-Anteile hatten“ (LKW-
Verkehrreduzierungen zwischen 12 und 30%, MUNLV 2006, S. 109)). Die letztgenannte 
Studie hat auch gegeben, dass bei einer Verringerung der LKW-Anteile am Verkehr die 
‚Lärm-Zufriedenheit’ der Bewohner gestiegen ist, vermutlich weil – trotz relativ geringer 
Verringerung des Gesamtpegels – die stark belästigenden Lärmspitzen geringer wurden 
und der als besonders unangenehm oder als bedrohlich empfundene LKW-Verkehr ab-
nahm. 

IV.C.3. Vorbeugender und nachjustierender Lärmschutz durch Bau(leit-)Planung 
 
Für die Regionalplanung und die kommunale Bauleitplanung (sowie bei der Neuanlage 

von Verkehrswegen) gilt der Trennungsgrundsatz des § 50BImSchG. (Hierzu und zum 
weiteren Bund/Pless 2004, S. 3ff.) Danach sollten Flächen einander so zugeordnet wer-
den, dass schädliche Umwelteinwirkungen und damit auch der Lärm so weit wie möglich 
vermieden werden. Demnach sind laute Gebiete (Industrie- und Gewerbegebiete) zu 
trennen. Außerdem sollen laute Gebiete möglichst an Verkehrswegen liegen, die den 
Verkehr so abführen, dass er keine empfindlichen Nutzungen berührt.  

§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB lässt die Festlegung von Schutzflächen oder Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Bebauungsplan zu (z.B. Lärm-
schutzwände oder –wälle bzw. Lärmschutzfenster oder schalldämmende Bauteile). „Die 
von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für be-
sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetze sowie die zum Schutz vor solchen Einwir-
kungen oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen 
technischen Vorkehrungen“ können demnach im Bebauungsplan festgelegt werden.  

Die kommunalen Möglichkeiten zur Verminderung des Verkehrslärms im Rahmen der 
Bauleitplanung sind also sehr groß, z.B. durch: Festsetzung von einzuhaltenden Abstän-
den zwischen Lärmquellen und Wohngebieten, Verbot von Wohnbauten in der Nähe von 
starken Lärmquellen, die lärmoptimierte Festsetzung von Verkehrsflächen, Schließung 
von Baulücken, Festsetzung einer geschlossenen Bauweise bzw. der Gebäudehöhe, 
Nutzungsmischung in der Kernstadt statt Neuausweisung im Außenbereich, Festlegung 
von Zweck- oder lärmoptimierte Bauten sowie Flächen für Schallschutzeinrichtungen, die 
eine Lärmabschirmung neuer oder bestehender Gebäude hervorrufen. Auch durch die 
Einrichtung bzw. Ausdehnung von Fußgängerzonen, Fahrradstraßen und verkehrsberu-
higten Straßen kann Lärm vermieden oder deutlich vermindert werden. 

Damit kann und sollte – möglichst bereits bei der Neuplanung bestimmter Wohn- und 
anderer Gebiete –, aber auch bei einer späteren Umplanung der Lärmschutz durch pla-
nerische Vorgaben vorangetrieben werden. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens sollte darauf geachtet werden, dass bei der Grundrissgestaltung der Wohnungen die 
schutzbedürftigen Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer möglichst der „ruhigen“ Seite zuge-
wandt sind. (vgl. dazu u.a. Lebensministerium 2007, S. 90ff. und S.113ff.) Außerdem soll-
te darauf geachtet werden, dass durch Neu- oder Zubauten nut lärmunempfindliche Ge-
werberäume, aber auch Garagen, Wintergärten, Gerätehaus und –schuppen sowie durch 
Balkon- und Loggienverglasungen eine ausreichende Lärmabschirmung zustande 
kommt. Durch Nachverdichtungen mit lärmquellennahen Gebäuden, die ihrerseits lärm-
technisch optimal konzipiert sind, oder durch Schließung von Baulücken an lauten Ver-
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kehrswegen können hohe Lärmminderungswirkungen für die dahinter liegenden Wohn-
bauten erreicht werden (ADAC 2007, S. 56ff.). 

 

IV.C.4. Kommunal nur bedingt beeinflussbare Fahrzeugtechnik  
 

Auf Basis von Untersuchungen zu lärmtechnischen Verbesserungen des Umweltbun-
desamtes wird in einem realistischen bzw. prinzipiell realisierbaren Szenario (z.B. durch 
Kapselungen von Motoren, aber auch durch die Vorgabe von besseren 
(EU)Geräuschvorschriften bei Reifen-Fahrbahngeräusche) in der NRW-Studie davon 
ausgegangen, dass „eine Verringerung des Emissionspegels für Pkw um 3 dB(A) und für 
LKW um 2 dB(A)“ möglich ist. In einem – weniger realistischen – Maximalszenario wird 
für PKW (weiter verbesserte Motortechnik und Reifentechnologie sowie verbesserte Be-
läge der Innerortstraßen) von einer um insgesamt 4 dB(A) möglichen Reduktion ausge-
gangen. In den untersuchten Straßenabschnitten in NRW würde das genannte realisti-
sche Szenario zu „Minderungen der Lärmbelastung zwischen 1,6 und 2,6 dB(A)“ führen 
(MUNLV 2006, S. 56 und S.99). 

Auch die Erhöhung des Anteils lärmarmer LKW ist durch die Kommunen auf der ge-
genwärtigen Rechtsbasis nur in beschränktem Umfang anwendbar, obwohl nach §45 
Abs. 1 Straßenverkehrsordnung prinzipiell Verkehrsverbote für LKW und Ausnahmerege-
lungen für lärmarme Fahrzeuge möglich sind. Da alle seit Oktober 1996 gebauten Lkw 
mit Geräuschgrenzwerten von 77 – 80 dB(A) als „lärmarm“ gelten dürften inzwischen 
mindestens zwei Drittel aller Lkw lärmarm sein. Das genannte Verkehrsverbot (inklusive 
Ausnahmeregelungen) wird deshalb kaum zu einer wesentlichen Lärmreduktion bzw. 
nicht zu einer wesentlichen Beschleunigung der Außer-Dienststellung alter, sehr lauter 
Lkw (ca. 12 dB(A) höhere Geräuschgrenzwerte) führen. Allerdings: Geeignet ist die Sper-
rung für nicht lärmarme Lkw „für den Abbau von Lärmspitzen durch Lkw-Verkehre in sen-
siblen Bereichen. Je nach verkehrlicher Funktion ist auch der Einsatz solcher Sperrungen 
nur zu den Nachstunden sinnvoll.“ (MUNLV 2004, S. 103) 

 

IV.C.5. Der Einsatz von lärmarmen Straßenoberflächen und von Schallschutzwän-
den 

 
Die Kommunen können bei kürzeren oder längeren Straßenabschnitten deutliche 

Lärmminderungen durch die Sanierung von lärmintensiven Belägen erzielen. „So bewirkt 
z.B. der Ersatz von Kopfsteinpflaster durch Asphalt bei einer Fahrgeschwindigkeit von 30 
km/h eine Geräuschminderung von 3 bis 8 dB(A), bei 50 km/h 6 bis 12 dB(A). Erfordert 
die Straßenraumgestaltung einen Pflasterbelag, so kann bei Auswahl geeigneter ebener 
Pflasterbeläge in Verbindung mit Tempo 30 der gleiche Effekt wie bei Asphalt erzielt wer-
den.“ (LAI i.V. 2006, S. 27) 

Prinzipiell können Kommunen auch offenporige Straßenbeläge (so genannte Flüster- 
oder Drain-Asphalte bzw. –betone) einsetzen, bei dem durch die Hohlräume bestimmte 
Lärmeffekte zwischen Fahrbahnoberfläche und Reifen nicht entstehen bzw. gemildert 
werden bzw. Geräusche von Motor und Antriebsstrang geschluckt statt reflektiert werden. 
(Dazu und zum Weiteren: ADAC 2006, S. 32 bis 35.) Dadurch werden Lärmminderungen 
von 5 bis maximal 8 dB(A) erreicht; die Lärmemissionen steigen bei Nässe nicht; bei 
Nässe ist die Sicht wesentlich besser, weil keine Sprühfahnen und Gischt entsteht; es 
gibt kein Aquaplaning und es sind keine oder wesentlich niedrigere Lärmschutzwände 
bzw. –wälle erforderlich. Allerdings hat offenporiger Asphalt (OPA) einige Nachteile: Er ist 
teurer im Bau und Unterhalt, er benötigt einen speziellen Winterdienst mit mehr Salz und 
spezielle Ölbindemittel bei Unfällen. Sehr nachteilig ist auch, dass bisher bei schadhaften 
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Fahrbahnen nur Gesamtreparaturen möglich sind. Außerdem: OPA verschmutzt sehr 
stark (Hohlräume werden ausgefüllt), weshalb nur von eine „akustischen Lebensdauer“ 
von 6 Jahren ausgegangen werden kann, während die „bautechnische Lebensdauer“ 10 
Jahre beträgt. Durch hohe Geschwindigkeiten wird die Verschmutzung gemildert, die a-
kustische Lebensdauer also erhöht.  

Im innerstädtischen Bereich ist der Einsatz von OPA derzeit allerdings wenig sinnvoll: 
Die Poren werden relativ schnell verschmutzt (niedrige innerstädtische Geschwindigkei-
ten ohne ‚Reinigungseffekt’), die akustische Lebensdauer ist gering. Durch die häufigen 
Brems- und Beschleunigungsvorgänge an Ampeln oder Bushaltestellen wird auch die 
bautechnische Lebensdauer gesenkt, man benötigt einen speziellen Winterdienst mit 
mehr Salz. „Wegen des bei niedrigen Geschwindigkeiten geringeren Wirkungsgrades 
sowie aufgrund verschiedener weiterer Nachteile (s.o.) kommt der offenporige Asphalt im 
städtischen Raum bisher in der Regel nicht zum Einsatz.“ (MUNLV 06, S.84) 

Durch die aktive Maßnahme „Abschirmung“ der Geräuschquelle Straße können bei 
Einsatz von Schallschutzwänden und –wällen – bei Höhen von 8 und mehr Metern – sehr 
hohe Geräuschminderungen von bis zu 20 dB(A) erreicht werden. (LAI i.V. 2006, S. 28f.). 
Die Abschirmeinrichtung steigt in ihrer Wirkung, je höher sie ist bzw. je näher sie entwe-
der an der Quelle bzw. am Empfänger steht. An dieser Stelle sei nur auf die ADAC-
Broschüre zum Straßenverkehrlärm (2006, S. 42-52)) verwiesen, in der man  einen sehr 
guten Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Schallabschirmung und ihrer Ges-
taltung erhalten kann. 

 

IV.C.6. Praxisbezogene Empfehlungen für eine wirksame Lärmminderungsplanung 
in verschiedenen kommunalen Situationen gemäß Richard/Steven 

 
In einem bemerkenswerten Forschungsbericht, der vom Umweltbundesamt in der Rei-

he Texte (52/00) veröffentlicht wurde, geben die Autoren Richard/Steven konkrete und 
praxisorientierte Planungshinweise zum Zwecke der Lärmminderung für verschiedene 
Straßentypen und örtliche Situationen. Diese Empfehlungen werden nachfolgend in Kurz-
fassung wiedergegeben. (Richard/Steven 2000, S. 47ff.) 

 
IV.C.6.a. Guter aktiver Lärmschutz in Wohn- und Sammelstraßen 

 
In Wohn- und Sammelstraßen, in denen in der Regel von relativ geringen Verkehrs-

mengen ausgegangen werden kann, sollte zum Zwecke einer weitgehenden Lärmminde-
rung eine Zielgeschwindigkeit zwischen Schrittgeschwindigkeit und 30 km/h angestrebt 
werden. Dazu sollten 

• die Vorfahrtsregel wo immer möglich „rechts vor links“ gelten; 
• die Fahrbahnflächen zwecks Verlangsamung reduziert werden und diese Verringe-

rung der Fahrbahnflächen für die Verbesserung der Aufenthalts- und der ökologi-
schen Bedingungen genutzt werden; 

• Kreuzungen und Einmündungen sollten verkehrsberuhigt werden insbesondere 
durch 

o die Aufpflasterung der gesamten Kreuzungsfläche und  
o den Rückbau der Kreuzungsfläche. 
o Da es bei Aufpflasterungen immer wieder zu Zielkonflikten mit Radfahrern, 

Rettungsdiensten und dem Bus-ÖPNV (und Auseinandersetzungen mit ver-
ärgerten Autofahrern) kommt, schlagen die UBA-Gutachter vor, „Pflasterkis-
sen“ oder „Plateauaufpflasterungen“ nur für die Fahrbahnmitte einzusetzen, 
damit die seitlichen Flächen auf Fahrbahnniveau bleiben und die genannten 
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1. Begrüßung 

Sehr geehrter Herr Petz,  

sehr geehrter Herr Probst,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

ich begrüße Sie herzlich zum Lärmkongress 2007 in Stuttgart. 

Das große Interesse an diesem Kongress zeigt, dass Lärmaktionsplanung ein aktuelles 

und wichtiges Thema ist. Gleichzeitig hören wir aber immer wieder, dass es noch einen 

großen Bedarf an Handlungshilfen, an praktischen Hinweisen und an Beispielen gibt. Mit 

dem Lärmkongress wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, wie eine 

Lärmaktionsplanung sinnvoll durchgeführt werden kann und welche Maßnahmen in 

Betracht kommen. 

Dieser Lärmkongress wird im Rahmen des Quiet City Projekts der EU durchgeführt. 27 

Partner aus ganz Europa untersuchen in diesem Projekt die unterschiedlichsten Aspekte 

der Umgebungslärmrichtlinie – von der Lärmkartierung bis zu Schallschutz an 

Straßenbahnen. Teil von Quiet City war die Lärmkartierung des Großraums Stuttgart durch 

die Firma ACCON als Pilotprojekt. Es sollte gezeigt werden, wie die Kartierung der neuen 

Richtlinie funktionieren kann. Teil des Projektes ist aber auch dieser Lärmkongress, in dem 

viele Ergebnisse der sonstigen Arbeiten vorgestellt werden. 

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Firma ACCON diesen Kongress ausrichten 

können. So profitieren wir alle nicht nur von hervorragenden Lärmkarten, sondern auch 

von vielen anderen Ergebnissen des Quiet-City-Projekts. 

 

2. Trendwende im Lärmbereich? 

Seit den 50er Jahren nimmt die Lärmbelastung in Deutschland ständig zu. In erster Linie 

liegt dies an der Zunahme des Verkehrs. Dieser Trend ist seit Jahrzehnten ungebrochen. 

Demgegenüber haben wir in derselben Zeit in anderen Bereichen, etwa bei der 

Luftverschmutzung oder bei der Wasserqualität, erhebliche Fortschritte erzielt.  

Aber der Hauptgrund scheint mir darin zu liegen, dass der Verkehr und damit der 

Deutschen liebstes Kind, zunächst das Auto, in der Zwischenzeit auch das Flugzeug, 

möglichst wenig eingeschränkt werden sollte.  

Beim Lärm von Industrieanlagen haben wir schon seit Langem klare rechtliche Vorgaben 
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und deshalb recht wenig Probleme. Für den Verkehrsbereich fehlt es dagegen bis heute 

zum Teil an verbindlichen Regelungen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Manko fehlender verbindlicher Regelungen wird auch die Umgebungslärmrichtlinie 

nicht beseitigen. Sie wird aber - und davon bin ich überzeugt – den Trend zu immer mehr 

Lärm stoppen und helfen, Lärmschwerpunkte abzubauen.  

Wer mit dem Auto oder der Bahn unterwegs ist, kann es immer wieder beobachten: 

Entlang vielbefahrener Strecken entstehen auch heute noch Wohnhäuser oder ganze 

Neubaugebiete, ohne dass ausreichender Lärmschutz erkennbar wäre. Diese 

„hausgemachten“ Lärmprobleme dürfte es eigentlich schon jetzt nicht mehr geben. Es darf 

sie aber künftig erst recht nicht mehr geben, wenn sich die Bevölkerung, Stadtplaner und 

Gemeinderäte verstärkt mit dem Thema Lärm beschäftigen. 

 

3. Lärmschwerpunkte sind Handlungsschwerpunkte 

Aus umweltpolitischer Sicht kann es nicht das alleinige Ziel sein, den Trend zur 

Verlärmung nur zu stoppen. Wichtig ist vor allem eine spürbare Entlastung der 

Bevölkerung. Denn langfristig muss unser Ziel sein, allen Bürgerinnen und Bürgern 

gesunde Lebensbedingungen zu ermöglichen. Die Realität sieht leider anders aus. 

Lärmkarten und Lärmaktionspläne allein reduzieren den Lärm um kein einziges Dezibel. 

Lärmreduzierung bringen nur reale Lärmschutzmaßnahmen.  

Was gesunde Lebensverhältnisse betrifft kennen wir alle die Werte, deren 

flächendeckende Einhaltung das Umweltbundesamt für notwendig hält. Und wir wissen 

auch, dass die WHO langfristig noch deutlich niedrigere Werte vorschlagen möchte.   

Aber: Solange es in Baden-Württemberg noch Zehntausende von Menschen gibt, die 

deutlich höheren Lärmpegeln ausgesetzt sind, ist es aus meiner Sicht unerlässlich, 

zunächst bei diesen Menschen den Schwerpunkt zu setzen. Es hilft niemandem weiter, 

wenn wir flächendeckend eine Vielzahl von Lärmaktionsplänen mit einer noch größeren 

Menge an möglichen Lärmschutzmaßnahmen aufstellen, aber nur einen Bruchteil dieser 

Maßnahmen durchführen können, weil mehr schlicht nicht finanzierbar wäre. 

Deshalb halte ich ein gestuftes Vorgehen für richtig, sowohl unter gesundheitlichen 

Aspekten, als auch im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit: Wir wollen, dass zunächst in den 

Bereichen mit der höchsten Lärmbelastung und sehr hohen Lärmpegeln Lärmaktionspläne 
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aufgestellt werden. Und vor allem: In diesen Bereichen sollen dann aber, soweit irgend 

möglich, auch Maßnahmen durchgeführt werden. 

Wir wollen aber auch, dass in einem zweiten und vielleicht sogar in einem dritten Schritt 

stufenweise immer niedrigere Lärmpegel ausschlaggebend sind: und zwar für die 

Aufstellung von Aktionsplänen wie für die Maßnahmen. Nur so, das ist meine 

Überzeugung, lässt sich die Mammutaufgabe der Lärmsanierung für Bund, Länder und 

Gemeinden schultern. 

Unser Vorschlag entlässt die Gemeinden nicht aus ihrer Verantwortung:  

Es hat wenig Sinn, sich sklavisch nur an Dezibel-Werten zu orientieren und nicht nach 

links und rechts zu schauen. Eine sinnvolle stufenweise Lärmaktionsplanung ist in meinen 

Augen, wenn man die Lärmschwerpunkte in einer Gemeinde beseitigt und die eigenen 

Ortskenntnisse nutzt, um diese Schwerpunkte richtig zu setzen. Gleichzeitig sollte aber 

bereits jetzt vorausschauend mögliche Synergieeffekte nutzen und mir auch überlegen, 

wie die Entwicklung weitergehen soll. 

 

4. Lärmschutz als Daueraufgabe 

Eine Trendwende im Lärmschutz wird nur dann gelingen, wenn Lärmaspekte dauerhaft 

und bei allen Planungen beachtet werden. Es wird nicht genügen, einmal einen 

Lärmaktionsplan aufzustellen und das Thema dann ad acta zu legen. 

Lärmschutz in der Gemeinde darf sich künftig auch nicht allein auf die Aktionsplanung 

beschränken. In vielen anderen Planungen, der Bauleitplanung, der Verkehrsplanung, 

aber auch in der Grünflächenplanung muss Lärmschutz künftig eine größere Rolle spielen. 

Nicht ohne Grund legt die EU in der Umgebungslärmrichtlinie einen Schwerpunkt auf 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie erhofft sich davon einen Motor für eine ständige 

Verbesserung der Situation vor Ort. 

 

5. Lärmschutz an der Quelle 

Es ist und bleibt daneben eine wichtige Aufgabe, den Lärm bereits an der Quelle zu 

reduzieren. Ein Problem zu vermeiden ist immer effektiver und billiger, als es hinterher 

mühsam zu sanieren. Deshalb wird Lärmschutz an der Quelle eine wichtige Aufgabe der 

Europäischen Union, des Bundes und – eingeschränkt – auch des Landes werden. Und 
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auch dies ist eine Daueraufgabe, da wir den technischen Fortschritt möglichst rasch auch 

in technische Vorschriften umsetzen müssen.  

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen: 

Leisere Reifen haben einen hörbaren Effekt. Der Charme dieser leisen Reifen liegt darin, 

dass der Effekt flächendeckend auftritt und die Kosten gering sind. Deshalb ist es 

unerlässlich, dass die Emissionsgrenzwerte für Reifen in der Reifen-Richtlinie der EU 

schnell und abgesenkt werden. Ich habe über den Bundesrat darauf gedrängt, dass es 

eine rasche Verschärfung der Lärmgrenzwerte geben sollte.  

Vielversprechend sind auch lärmmindernde Fahrbahnbeläge, der sogenannte 

Flüsterasphalt. Vielleicht sollten wir uns hier die Niederlande zum Vorbild nehmen. Dort 

wird seit Jahren nur noch mit Flüsterasphalt gebaut. Auch in Japan sind bereits 17.000 km 

Straße mit lärmarmen Belägen gebaut. Und: Die Niederlande gehen bereits einen Schritt 

weiter und erproben mit Hilfe japanischer Spezialisten die nächste „Generation“ eines 

noch leiseren Asphalts. Warum sind die Niederlande diesen Weg gegangen? Ganz einfach 

deshalb, weil Lärmschutzwände die deutlich teurere – und die deutlich hässlichere – 

Alternative gewesen wären. 

Dieses Argument gilt natürlich nicht nur in den Niederlanden. 

Deshalb muss es – und wird es hoffentlich – auch in Deutschland ein Umdenken beim Bau 

und bei der Instandhaltung von Straßen geben. Flüsterasphalt muss dort, wo Menschen 

wohnen, zum Standard werden. 

Auch auf der Schiene ist die Technik der Realität weit voraus. Speziell die Güterwaggons, 

die nachts besonders viel Lärm verursachen, verwenden seit vielen Jahrzehnten völlig 

veraltete Bremssysteme. Verglichen mit anderen Bereichen, etwa der Abgasreinigung, ist 

es nur schwer zu begreifen, wie lange es dauert, den technischen Fortschritt auch auf die 

Schiene zu bringen. 

Lassen Sie mich als letzten Bereich noch den Flugverkehr nennen. Hier sehen Experten 

das größte Potential für weniger Lärm durch leisere Flugzeuge. Wir müssen jedoch 

aufpassen – und das sage ich auch im Hinblick auf den Klimaschutz - dass 

Lärmminderungen nicht durch ständig ungebremst wachsende Flugbewegungen 

aufgefressen werden. 

 

 

 



 6

6. Wer soll das bezahlen? 

Wer von Lärmschutz spricht, spricht auch von Geld und zwar von viel Geld. Sicher ist auch 

dies ein Grund, warum das Thema in den letzten Jahren nicht immer mit dem nötigen 

Nachdruck angegangen wurde. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen und nicht 

alle sind teuer. Zwei Beispiele: Schallschutz im Städtebau und Schallschutz durch 

Städtebau kann für die öffentliche Hand kostenneutral sein. Auch verkehrslenkende oder 

verkehrsberuhigende Maßnahmen sind vergleichsweise günstig.  

Dennoch werden Investitionen erforderlich. Und diese Investitionen können nur 

gemeinsam bewältigt werden. Bund, Länder und Gemeinden müssen sich dieser Aufgabe 

stellen.  Ich möchte in diesem Zusammenhang an die Koalitionsvereinbarung erinnern. 

Gerade im Hinblick auf diese Aufgabe haben wir dort eine Umschichtung der kommunalen 

Mittel als Beitrag der Kommunen zum Lärmschutz gefordert. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

als Verkehrsteilnehmer sind wir selbst auch Verursacher der Lärmbelastung. Was uns 

nutzt, um von A nach B zu kommen, stört uns als Anwohner einer Hauptstraße oder eines 

Flughafens. Man muss sich deshalb auch fragen, was der Einzelne zur Lärmminderung 

beitragen kann. Und wie in anderen Umweltbereichen das Verursacherprinzip gilt, muss 

auch beim Lärm diskutiert werden, ob und wie die Verursacher sich an der Sanierung 

beteiligen können. 

Vielleicht hilft ja ein Blick zurück: Auch bei der Abfallentsorgung oder bei der 

Abwasserreinigung ist es uns gelungen die Finanz- und die Umweltprobleme schrittweise 

anzugehen und zu lösen. Warum sollte es uns also beim Lärmschutz nicht gelingen? Wir 

sollten uns in der Finanzdebatte auch vor einer einseitigen Betrachtungsweise hüten: 

Lärmschutz bedeutet nicht nur Kosten, er bedeutet auch wirtschaftlichen Nutzen. 

Ein Blick in die Zeitung genügt: Begehrt und teuer sind ruhige Lagen. Die Folgen für laute 

Gegenden liegen auf der Hand: Geringere Mieterträge, geringerer Wert der Häuser, 

geringere Investitionen. Dies zeigt auch soziale Folgen. Wer es sich leisten kann, zieht 

aus lauten Gebieten weg. In der Schweiz wird dieses Phänomen als „soziale Segregation“ 

bezeichnet. Dass dies keine Schweizer Spezialität ist, ist aus vielen Kommunen auch hier 

im Land bekannt. So betrachtet ist Lärmschutz ein klassisches Beispiel für nachhaltige 

Politik, indem gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt und 

verbessert werden. 
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Ich wünsche mir, dass Lärmschutz in Zukunft nicht nur als lästige und teure Pflicht 

betrachtet wird. Lärmschutz ist die Chance, die Attraktivität einer Kommune durch höhere 

Lebensqualität zu steigern und Standortvorteile zu erzielen. Lassen Sie uns diese Chance 

gemeinsam nutzen. 

 

7. Schluss 

Bevor es jetzt konkret um die Umsetzung der Aktionsplanung in der Praxis geht, möchte 

ich mich bei der Firma ACCON für die Gestaltung und Organisation dieser Konferenz und 

den Referentinnen und Referenten für ihre Beiträge zu dieser Konferenz bedanken. 

Ihnen, wünsche ich eine interessante Veranstaltung. Ich bin sicher, dass Sie viele 

Anregungen und praktische Hinweise mit nach Hause nehmen, die Sie in Ihrer Arbeit vor 

Ort unterstützen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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"Lärm ist Umweltproblem Nummer Eins" 
Nachhaltigkeitsbeirat fordert Hilfen für kommunalen Lärmschutz und "energisches 
Handeln" 
  
Stuttgart - Von "gravierenden Versäumnissen" in der Lärmschutzpolitik sprechen die 
Experten des von der Landesregierung eingesetzten Nachhaltigkeitsbeirats. Das Land müsse 
Lärmschutzziele "energisch umsetzen" und die Kommunen unterstützen. 
 
Das Land solle die EU-Vorschrift als Chance nutzen und die "gravierenden kollektiven 
Versäumnisse der Lärmschutzpolitik der letzten 30 Jahre beseitigen", erklärte Ortwin Renn. 
Er ist der Vorsitzende des neunköpfigen, unabhängigen wissenschaftlichen Beratergremiums. 
Die im Umweltplan 2000 selbst gesteckten Ziele habe das Land nicht erreicht. Der Beirat 
forderte die Landesregierung auf, für die nächsten zehn bis 20 Jahre ein "kommunales 
Verkehrslärm-Sanierungsprogramm" aufzulegen. Das Land solle die Kommunen dabei 
finanziell unterstützen. 

Ein entsprechendes Konzept, ausgearbeitet von Lutz Wicke, Umweltökonom an der 
Europäischen Wirtschaftshochschule Berlin, übergab der Beirat gestern der Umweltministerin 
Tanja Gönner (CDU). "Lärm ist aktuellen Umfragen zufolge für 30 Prozent der Bevölkerung 
das am stärksten wahrgenommene lokale Umweltproblem", erklärte Wicke. 
 
Gleichzeitig jedoch sei Lärm "das ungelöste Umweltproblem Nummer Eins". Absoluten 
Vorrang müsse die Lärmsanierung durch aktive Schutzmaßnahmen haben. Dazu zählt ein 
ganzes Bündel von bekannten Maßnahmen - etwa Verkehrslenkung, Temporeduzierung, 
Flüsterasphalt, Lärmschutzwände. Weil der Verkehr, gleich ob Auto, Eisenbahn oder 
Flugzeug, zumeist nicht verlagert werden kann, müsse zwingend auch passiver Lärmschutz 
eingesetzt werden. Dazu zählten nicht nur Lärmschutzfenster, sondern auch Schallschutzlüfter 
oder die Dämmung von Hausfassaden. Bund und Land sollten sich mit Förderprogrammen an 
der Finanzierung beteiligen. "Gesundes Wohnen muss auch an lauten Straßen möglich sein", 
sagte Wicke. 
 
Mehr als 150.000 Menschen in Baden-Württemberg sind einer dauerhaften Lärmbelastung 
ausgesetzt, die als potenziell gesundheitsgefährdend gilt. Das gehe aus den bisherigen 
Ergebnissen der Lärmkartierung hervor, erklärte Gönner. Allein in der Landeshauptstadt seien 
rund 27.000 Menschen einem als Gesundheitsrisiko geltenden Lärmpegel von mehr als 65 
Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht ausgesetzt. 
 
Solche dauerhaft hohen Geräuschpegel können zu Konzentrations-, Leistungs- und 
Schlafstörungen führen. Das Land habe mit dieser Lärmkartierung einen wichtigen Schritt zur 
Lärmbekämpfung gemacht, sagte die Ministerin. Nun sei es Aufgabe der Kommunen, gemäß 
der EU-Vorschrift bis Mitte des Jahres Aktionspläne aufzustellen. "Ein wirksamer 
Lärmschutz kann nicht überall gleichzeitig realisiert werden", betonte die Ministerin. "Die 
Kosten würden alle Haushalte sprengen." Die Kommunen im Land sollten sich deshalb auf 
die Lärmschwerpunkte konzentrieren und zunächst Aktionspläne erstellen bei 
Belastungswerten von mehr als 70 Dezibel tagsüber und mehr als 60 Dezibel nachts. 
 
Das stößt auf Kritik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Das Land verhindere 
mit diesen Schwellenwerten einen gesundheitsorientierten Lärmschutz, monierte dessen 
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Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender. Auch die Grünen im Landtag fordern niedrigere 
Lärmwerte. Deren umweltpolitische Sprecherin, Gisela Splett, forderte die Bevölkerung auf, 
sich an der Erstellung der Lärmaktionspläne zu beteiligen. Die SPD-Opposition forderte eine 
finanzielle Unterstützung für die Kommunen statt schöner Pläne und Konferenzen. 
 
Der Städtetag begrüßte die Forderung des Nachhaltigkeitsbeirats. "Das Land und der Bund 
müssen einen finanziellen Beitrag leisten", sagte der Sprecher Manfred Stehle. Die 
Kommunen seien nicht Ausfallbürge für eine jahrzehntelang versäumte Lärmschutzpolitik. 
Eine Finanzierung aus dem kommunalen Investitionsfonds lehnt der Verband "strikt ab". Die 
Bemühungen, Lärm an der Quelle zu bekämpfen, müssten stattdessen forciert werden. 
  

Andrea Koch-Widmann 
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Die Heilkraft der Mönche
Stress richtet mehr seelische und körperliche Schäden an als bekannt. Neurowissen-

schaftler haben jetzt im Detail entschlüsselt, wie das Massenleiden des 
21. Jahrhunderts das menschliche Gehirn verwüstet. Die gute Nachricht: Bewegung

und wohl auch Meditation sorgen dafür, dass neue Nervenzellen sprießen. 

Psychologin Hölzel (bei Yoga-Übung vor Kernspintomograf)

Titel



B
ritta Hölzel verschränkt die Beine
zum Schneidersitz, dreht die Hand-
flächen nach oben und schließt ihre

braunen Augen. „Achtet auf die Stille im
Körper“, sagt sie. „Wenn eure Gedanken
abwandern, dann holt sie zurück zu diesem
Augenblick.“

Vier Frauen und der Mann, der vorhin
noch hastig aus dem Taxi gesprungen ist,
sitzen jetzt auf bunten Yoga-Matten. Sie
sind barfuß, haben die Augen geschlossen
und atmen tief durch.

Ihren Entspannungskurs bietet Britta
Hölzel, 31, an einer Universitätsklinik mit
900 Betten an, in der viele Helfer selbst zu
Hilfesuchenden werden: Krankenschwes-
tern und Ärzte reiben sich im Schichtdienst
auf; Wissenschaftler schreiben bis tief in
die Nacht an Anträgen und Aufsätzen.

Da ist etwa Patrizia, eine ehrgeizige Bio-
login, die im Februar aus Stockholm hier-
hergekommen ist. Ihren Start hatte sie sich
wahrlich anders vorgestellt. „Mein Ar-
beitsplatz war auf drei Labors verteilt. Ich
hetzte von Termin zu Termin und fühlte
mich vollkommen ausgeliefert“, sagt die
33-Jährige. Nachts konnte sie vor lauter
Grübelei nicht schlafen, morgens sprang
sie aufgedreht aus dem Bett.

Doch egal wie belastet die Teilnehmer in
die Kurse kämen, sagt die ausgebildete
Yoga-Lehrerin Hölzel, schon nach ein paar
Wochen blühen sie auf. „Die Leute“, ver-
sichert sie, „sind auf einmal viel fröhlicher
und strahlender.“

Die hohe Erfolgsrate sei weniger ihren
besonderen pädagogischen Fähigkeiten 
zu verdanken, fügt sie bescheiden hinzu.
Der Stressabbau durch mentales Training
sei nichts anderes als ein wissenschaft-
lich erklärbares Phänomen. „Ein gestress-
ter Mensch“, sagt Hölzel, „kann sein Ge-
hirn durch Meditation regelrecht umtrai-
nieren.“

Die junge Deutsche weiß, wovon sie
spricht. Ihre Kurse – eine Mischung aus
Meditation und Yoga – gibt sie hier am

Massachusetts General Hospital im Bos-
toner Stadtteil Charlestown nämlich nur
in den Abendstunden. Den größten Teil
des Tages arbeitet sie als promovierte Psy-
chologin im zweiten Stock der Klinik an
einem einzigartigen Vorhaben: Mit einem
hochmodernen Kernspintomografen un-
tersucht sie, inwiefern Antistressprogram-
me die Struktur des menschlichen Gehirns
positiv verändern.

Für die Studie haben Hölzel und ihre
Kollegin Sara Lazar 26 Frauen und Männer
gewonnen, auf die zweierlei zutrifft: Sie
fühlten sich äußerst gestresst – aber keiner
von ihnen hatte je zuvor versucht, den
Überdruck im Kopf durch Meditieren ab-
zubauen.

Vor Beginn des Experiments haben 
Hölzel und Lazar in den vergangenen 
Wochen zunächst das Gehirn der Proban-
den, zu denen auch die Biologin Patrizia
zählt, mit dem Kernspin untersucht. Dann
haben die Forscher den Testpersonen 
ein achtwöchiges Trainingsprogramm ver-
schrieben, das auf uralte buddhistische
Übungen zurückgeht und von westlichen
Psychologen als „achtsamkeitsbasierte
Stressreduktion“ bezeichnet wird. Ziel ist
es dabei, die eigene Aufmerksamkeit auf
das Hier und Jetzt zu lenken, um jedes
Wegdriften in düsteres Sinnieren zu ver-
hindern.

Einen Abend pro Woche versuchten Pa-
trizia und die anderen Probanden, diese
innere Distanz in einem 90-minütigen Kurs
mit anderen Stressopfern zu erlangen; an
den übrigen Tagen haben sie das Medi-
tieren zu Hause allein geübt, mindestens 
45 Minuten lang.

Nach acht Wochen, das ergab eine Be-
fragung, ging es den Teilnehmern deutlich
besser. Nun haben Hölzel und Lazar die
Gehirne ein zweites Mal untersucht – wa-
ren die guten Gefühle mit biologischen
Veränderungen einhergegangen?

Mit dem Kernspin maßen die Hirnfor-
scher die Dichte der grauen Substanz –
und diese war in einigen Winkeln des
Denkorgans deutlich erhöht. „In den Ge-
hirnen hat sich eine Menge getan“, sagt
Britta Hölzel.

Diese Zunahme der grauen Substanz
deutet auf eine Erneuerung der betreffen-
den Areale: Verschrumpelte Neuronen
wurden offenbar wieder größer und ha-
ben vermutlich neue Fortsätze ausgebil-
det. Im Hippocampus, der für das Lernen
und für das Gedächtnis wichtig ist, sind
womöglich sogar zusätzliche Nervenzellen
herangereift.

Alles zusammengenommen legt das
spektakuläre Ergebnis nahe: Die kognitive
Belastbarkeit ist dank regenerierter und
neuer Nervenzellen wieder gestiegen – das
Meditieren hat den Stress gleichsam aus
dem Kopf gefegt.

Der frische Befund macht Hoffnung im
Kampf gegen eine Befindlichkeit, die sich
wie eine Seuche über die moderne Zeit

145d e r  s p i e g e l 4 8 / 2 0 0 8

Der Stress-Faktor

rund 40%
der Bundesbürger fühlen sich von ihrer

Arbeit überfordert und gestresst.

50 bis 60%
aller Arbeitsfehltage in vielen europäischen
Ländern gehen auf Stress zurück.

ca. 54000
Menschen in Deutschland sind 2007

aufgrund psychischer Erkrankungen
vorzeitig in Rente gegangen.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Eurobarometer, WHO
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ÜBERGEWICHT
Stress schaltet im Hirn ein Hormon an, das Heiß-
hunger macht, das Ansetzen von Fett fördert und 
dadurch auch Diabetes Typ 2 begünstigt.

NEURONALE STÖRUNGEN

Stress mindert die Plastizität
des Gehirns – und führt dadurch
zu Depression, Angststörung, 
Gedächtnisverlust und Schlaf-
störungen.

INFEKTIONEN
Stress schwächt das Immun-
system und führt vermehrt zu 
Infektionen und Asthma.

BLUTKREISLAUF
Stresshormone stoßen in Blutgefäßen 
entzündliche Prozesse an, was Arterio-
sklerose und Herzinfarkte begünstigt.

AUSLÖSER
sozialer Stress, Krankheit,
Drogenmissbrauch

Depression

THERAPIE

körperliche Bewegung,

Yoga, Meditation,

MedikamenteNeubildung von 
Nervenzellen

verminderte
Neubildung

vermehrte
Neubildung

Neubildung unter kritischem Schwellenwert

Hippo-
campus

Mensch unter Druck
Wie Dauerstress auf den Körper wirkt

HIPPOCAMPUS: NEUBILDUNG VON NERVENZELLEN (Neurogenese)

In Teilen des Vorderhirns sowie des Hippocampus entstehen jeden Tag neue Nervenzellen

GEHEMMTE 

NEUROGENESE

1. Neurale Stamm-

zellen vermehren sich 
durch Zellteilung.

3. Andere reifen zu Nervenzellen heran. Am Ende ihrer lan-
gen Leitungsbahnen verzweigen sie sich zu einem Geflecht, 
das mit anderen Nervenzellen Verbindungen bildet. 

2. Sie entwickeln 
sich zum Teil zu 
Gliazellen, dem 
Stützgewebe des 
Nervensystems.

4. An diesen Kontakt-
stellen (Synapsen) 
werden unentwegt 
Signale übermittelt. 

gelegt hat. Rund 40 Prozent der Deut-
schen, das ergeben Umfragen, fühlen sich
von der Arbeit überfordert und gestresst.
Jeder zehnte klagt gar über einen gestörten
Schlaf, weil ihn Stress bis in die Kissen ver-
folgt.

Und die grassierende Wirtschaftskrise
erhöht die Ängste derzeit gewaltig, wie
eine Umfrage der American Psychological
Association unter mehr als 2500 US-Bür-
gern offenbart hat: 80 Prozent der Leute
fühlen sich demnach durch die wirtschaft-
liche Unsicherheit erheblich gestresst; im
April waren es noch 66 Prozent.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat Stress sogar als eine der größten Ge-
sundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts
ausgemacht. Seine medizinischen Folgen
betreffen Leib und Seele gleichermaßen:
Stress macht nicht nur traurig und ver-
gesslich, er kann auch Arterienverkal-
kung sowie Asthma, Fettsucht und Diabetes
begünstigen. Zwischen 50 und 60 Prozent
aller Arbeitsausfälle seien auf stress-
bedingte Erkrankungen zurückzuführen –
in vielen Ländern der EU sind diese Lei-

den inzwischen die Hauptursache für Fehl-
zeiten.

Von „desk rage“ sprechen die Amerika-
ner, wenn Büroangestellte ihren Computer
zerdeppern oder dem Kollegen an die Gur-
gel gehen. Die Japaner hingegen neigen
dazu, den Frust in sich aufzustauen –
manchmal bis zum physiologischen Total-
ausfall: Hunderte Beschäftigte sacken je-
des Jahr leblos zusammen. Das Phänomen
ist inzwischen als beruflich bedingt an-
erkannt: „Karoshi“ – Tod durch Über-
arbeitung.

In Deutschland fordert der Stress eben-
falls seinen Tribut. Zur ständigen Plage ist
zum Beispiel sein Auslöser „Lärm“ ge-
worden. Etwa 13 Millionen Deutsche sind
durch einen Geräuschpegel belastet, der
ihre Gesundheit gefährdet: Ihr Risiko, ei-
nen Herzinfarkt zu erleiden, ist dadurch
erheblich erhöht.

Besonders schlimm ist es, wenn der
Krach den Schlaf raubt, zumal Körper und
Seele durch den Schlafentzug noch zu-
sätzlich gemartert werden. Eine Studie in
der Umgebung des Flughafens Köln/Bonn

hat ergeben: Menschen, die zwischen drei
und fünf Uhr nachts dem Fluglärm aus-
gesetzt sind, greifen überdurchschnittlich
häufig zu Blutdrucksenkern, Tranquilizern
und Antidepressiva.

Wie sehr Überforderung schon unter
Kindern und Jugendlichen umgeht, lässt
eine Umfrage im Auftrag der Deutschen
Angestellten-Krankenkasse unter tausend
Müttern und Vätern erahnen. Demnach
gaben 42 Prozent der Eltern an, sie hätten
Stresssymptome bei ihren Kindern ent-
deckt: Unkonzentriert seien diese, nervös
oder überdreht.

Unter den Erwachsenen empfinden vie-
le Menschen vor allem den Job als einen
Krankmacher. Mieses Betriebsklima, Zeit-
druck, Über-, aber auch Unterforderung
und vor allem ausbleibende Anerkennung
zählen zu den entscheidenden Ursachen
dafür, dass die Fälle seelisch bedingter Ar-
beitsunfähigkeit innerhalb von nur sieben
Jahren um 70 Prozent zugenommen ha-
ben – Psychologen konstatieren ein Vor-Al-
tern, das die Wirtschaftskraft eines Landes
empfindlich schwächt: Rund 160000 Bun-

Titel



desbürger sind allein im vergangenen Jahr
vorzeitig in Rente gegangen, ein Drittel da-
von aufgrund seelischer Erkrankungen. 

Um das berüchtigte Burn-out-Syndrom
zu vermeiden, schicken Firmen ihre Mit-
arbeiter zunehmend zu Antistresskursen.
An der Berliner Charité etwa räkeln sich
geschlauchte Manager auf Matten und lau-
schen Meeresrauschen, das aus den Laut-
sprechern einer Stereoanlage kommt. Seit
vier Jahren biete man die Kurse mittler-
weile an, sagt der Charité-Psychiater
Mazda Adli: „Die Nachfrage ist riesig.“

Einer, der ebenfalls einen Ansturm an
Kundschaft verzeichnet, ist der Nerven-
arzt Tarique Perera. Abends und an den
Wochenenden betreut der Doktor krank-
haft niedergeschlagene und verängstigte
Menschen in seiner Praxis in Danbury 
im US-Bundesstaat Connecticut; an den
Werktagen pendelt er im blauen BMW
eine Stunde lang zum New York State
Psychiatric Institute im Norden Manhat-
tans, wo er den Ursprung von Depressio-
nen ergründet.

Seine Patienten, von denen viele heim-
lich zu ihm kommen, führen ein verein-
samtes Leben, haben Ärger auf der Arbeit,
durchleben Psychodramen mit dem Part-
ner und klagen – nicht erst seit Ausbruch
der Finanzkrise – über Geldsorgen im teu-
ren New York.

Unlängst ist Perera auf eine ungewöhn-
liche Idee gekommen: Müsste es nicht
möglich sein, die Leiden der Großstadt-
neurotiker in einem Tierversuch nach-
zustellen? Der Forscher beschloss, ein Ex-
periment mit Indischen Hutaffen zu ver-
suchen.

Diese graubraunen Primaten sind von
Natur aus auf soziale Kontakte gepolt. Ähn-
lich wie Menschen, so Pereras Überle-
gung, dürften sie umgekehrt bitterlich unter
Vereinsamung leiden. Um also den psycho-
sozialen Stress des urbanen Einzelkämp-
fers zu simulieren, trennte er die Affen über
einen Zeitraum von mehr als drei Monaten
wieder und wieder voneinander und ließ
sie zwei Tage pro Woche jeweils allein im
Käfig schmoren.

Während er davon erzählt, lässt Perera
die Schultern hängen, den Kopf hält er
schief, seine dunklen Augen wirken plötz-
lich gebrochen. „Genau so sahen die Affen
nach einer Weile aus“, berichtet er. „Die
haben nur noch teilnahmslos vor sich hin
gestarrt.“

Doch nicht alle Primaten waren ver-
zweifelt. Einigen von ihnen hatte Perera
zu Beginn des Experiments ein Psycho-
pharmakon ins Futter gemischt – trotz der
Isolation blieben sie putzmunter.

Wie bei den Meditationsübungen der Psy-
chologin Hölzel, so waren auch hier keine
Zauberkräfte, sondern schlicht biologische

Prozesse am Werk: Die von Pe-
rera verabreichte Sub-

stanz ließ im
Hippo-

campus neue Nervenzellen
wachsen.

Diese an der Innenseite
des Schläfenlappens gelege-
ne Struktur zieht derzeit wie
kaum eine andere das Inter-
esse der Hirnforscher auf
sich. Vom Riechkolben ein-
mal abgesehen, ist der Hip-
pocampus der einzige Ort im
Gehirn ausgewachsener Säu-
getiere, in dem neue Ner-
venzellen heranreifen kön-
nen.

Die Entdeckung dieses
Jungbrunnens im Kopf gilt
als Sensation. Denn die meis-
te Zeit war in den Lehr-
büchern der Neurologie zu
lesen, das menschliche Ge-
hirn sei mit der Kindheit aus-
gereift und könne im Er-
wachsenenalter nimmermehr
neue Zellen hervorbringen.

Nun aber weisen die Be-
funde der Stressforscher aus-
gerechnet dem so lange ver-
kannten Hippocampus eine
zentrale Bedeutung zu:
„Chronischer Stress verhin-
dert, dass im Hippocampus
neue Nervenzellen entste-
hen“, erklärt Perera. „Das
führt dazu, dass ein Mensch
gerade kleine Veränderun-
gen in seiner Umgebung
nicht mehr wahrnimmt. Er
merkt es gar nicht, wenn sich
die Dinge allmählich zum
Besseren wenden, sondern
er bleibt dauerhaft in düste-
rer Verfassung – und genau
das nennen wir Psychiater
eine Depression.“

Ganz Ähnliches hatte
einst schon Sigmund Freud
postuliert: Wenn der Mensch
seine Trauer nicht über-
winde, verfestige sich diese
zur – krankhaften – Melan-
cholie.

Jetzt entlarvt die moder-
ne Hirnforschung den chro-
nischen Stress als genau je-
ne zerstörerische Kraft, die
den grübelnden in einen
kranken Geist verwandelt:
Dauerstress trübt die Neu-
gier und die mentale Auf-
nahmefähigkeit, verschlech-
tert das Gedächtnis und
führt dazu, dass Sorgen nicht
mehr normal verarbeitet
werden. Das alles macht den
Stress zum wichtigen Grund
für Vergesslichkeit, Angst-
störungen und krankhaf-
te Niedergeschlagenheit. „90
Prozent aller Depressionen“,
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Der Stadtbezirk Vaihingen erschien aus mehreren Gründen für

das Pilotprojekt besonders geeignet: Zum einen bietet der 

Südwesten Stuttgarts eine gute Datengrundlage, um die Lärm-

belastung zu errechnen. Zum anderen bildet dieser Stadtbezirk

eine räumlich relativ geschlossene Einheit, in der sämtliche Arten

von Lärmquellen vorkommen: Autobahnen, Bundesstraßen, 

städtische Hauptverkehrsstraßen, Stadtbahnen, Eisenbahnen,

Gewerbebetriebe, Sport- und Freizeitanlagen. 

Die Schallimmissionspläne zeigen, dass in Stuttgart-Vaihingen der

Straßenverkehr die vorherrschende Lärmquelle ist. Stadtbahn,

Gewerbebetriebe, Sport- und Freizeitanlagen verursachen allen-

falls in unmittelbarer Nachbarschaft Konflikte (das heißt: Über-

schreitung der Richtwerte). Meist wird dieser Lärm jedoch vom

Straßenverkehrslärm überlagert. Der Schienenverkehr erzeugt

Konflikte entlang der Gäubahnlinie, die sich jedoch weitgehend

auf die erste Häuserreihe beschränken. Die höchsten Lärmbelas-

tungen treten an den beiden Hauptverkehrsachsen in Vaihingen

auf. Weiter klagen die Anwohner der anderen Hauptverkehrs-

straßen und einiger Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen über zu

viel Krach.

Hohe Lärmbelastungen gehen auch von den Autobahnen A 8

und A 831 sowie der Bundesstraße 14 aus. An den betroffenen

Wohngebäuden werden trotz größerer Entfernung und teilweise

umfangreichen Lärmschutzbauwerken ähnlich hohe Pegel wie an

den innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen erreicht.

GEMEINSAM MASSNAHMEN ENTWICKELN

Die Maßnahmenplanung konzentriert sich auf die Hauptlärm-

quelle Straßenverkehr. Um die Betroffenen zu beteiligen, wurde

ein Runder Tisch mit neutraler Moderation eingerichtet. Daran

Aus der Praxis

Lärmminderungsplan Stuttgart

KOMMUNALER LÄRMSCHUTZ

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart beschloss 1996, zunächst für den Stadtbezirk Vaihingen einen Lärm-

minderungsplan nach § 47a BImSchG aufzustellen. In diesem Pilotprojekt sollten methodische Erfahrungen für die Erstel-

lung von Lärmminderungsplänen gesammelt werden.

haben unter anderem Bürgervereine sowie Handels- und Wirt-

schaftsverbände aus Vaihingen teilgenommen. Der Runde Tisch

hat ein umfassendes Maßnahmenkonzept zur Lärmminderung

erarbeitet und in einem Ergebnisbericht veröffentlicht. Die Ver-

waltung hat die Vorschläge des Runden Tisches auf ihre Wirk-

samkeit und Durchführbarkeit geprüft und bei positivem Ergeb-

nis in den Lärmminderungsplan aufgenommen.

Die Maßnahmen werden in kurz- und mittelfristige Maßnahmen

und langfristige Optionen unterschieden. Die wichtigste, weil

wirksamste Lärmminderungsmaßnahme ist das flächendeckende

Fahrverbot für Lkw über 3,5 t in Vaihingen. Anlieger sind vom

Verbot ausgenommen.

Als weitere kurz- und mittelfristige Maßnahmen sind unter ande-

rem vorgesehen: Pförtnerampeln, Fahrbahnverengungen, Kreis-

verkehre, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Lärmschutzwände, 

Verbesserung des Fahrbahnbelags und des ÖPNV. Als langfristige

Option kommen vor allem Fahrbahnüberdeckelungen in Be-

tracht.

(Foto: Stadt Stuttgart)
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STUTTGARTER EMPFEHLUNGEN 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist unbedingt zu empfehlen.

Dadurch erfährt die Verwaltung, welche Maßnahmen gewünscht,

akzeptiert oder abgelehnt werden. Wenn ein runder Tisch unter

Beteiligung aller relevanten Interessengruppen ein Maßnahmen-

konzept erarbeitet hat, erhöht das die Akzeptanz bzw. den Druck

bei den zuständigen Handlungsträgern, diese Maßnahmen auch

umzusetzen. Daneben bedarf es ständiger Aufklärung der Bürger

darüber, welche Verbindlichkeit der Lärmminderungsplan hat.

Wichtig ist auch, zuständige Handlungsträger außerhalb der

Stadtverwaltung (zum Beispiel Bundes- und Landesbehörden,

Deutsche Bahn AG) bei der Lärmminderungsplanung frühzeitig

mit einzubeziehen.

Um die öffentlichen Haushalte nicht zu sehr zu strapazieren,

könnte der Lärmminderungsplan zwischen verbindlich umzu-

setzenden kurzfristigen Maßnahmen einerseits und langfristigen

Optionen andererseits unterscheiden. Eine regelmäßige Erfolgs-

kontrolle, zum Beispiel nach fünf Jahren, prüft die Umsetzung.

Während die verkehrsregelnden Maßnahmen, für die die Voraus-

setzungen nach § 45 StVO vorliegen müssen, meist nur zu relativ

geringen Lärmminderungen führen (i.d.R. bis drei dB(A), in Aus-

nahmefällen bis sechs dB(A)), können Lärmschutzbauwerke ein

hohes Lärmminderungspotenzial entfalten (zum Teil über 

zehn dB(A)). 

Zur Umsetzung von Lärmminderungsmaßnahmen bedarf es 

entsprechender Beschlüsse der zuständigen Stellen (Behörden,

Gemeinderat), wobei in diesem Zusammenhang auch über die

Finanzierung zu entscheiden ist. Der Bürger hat aufgrund der 

nur verwaltungsinternen Wirkung des Lärmminderungsplans 

keinen Rechtsanspruch auf Realisierung bestimmter Maß-

nahmen. Die Stadt Stuttgart stellt sukzessive für das ganze Stadt-

gebiet einen Lärmminderungsplan auf. Für den Stadtbezirk

Zuffenhausen wurde der Lärmminderungsplan im Sommer

2003 fertig gestellt, für Bad Cannstatt sind die Arbeiten im

Gange.

KOMMUNALER LÄRMSCHUTZ© LfU

(Foto: Stadt Stuttgart)
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GESAMTÜBERSICHT ZU GRENZ- UND RICHTWERTEN – „TAGTABELLE“ (6-22 UHR). ALLE ANGABEN IN DB(A).

Nutzungsart Straße/Schiene Straßen1 Industrie- und Baulärm2 Sportlärm3 Freizeitlärm4 Fluglärm5 Gesamtlärm
Lärmvorsorge Lärmsanierung Gewerbelärm im Städtebau6

Grenzwerte Grenzwerte Richtwerte Richtwerte Richtwerte Richtwerte Dauerschallpegel Orientierungs-
nach nach nach nach nach nach nach werte nach

16. BImSchV VLärmSchR 97 TA Lärm AVV Baulärm 18. BImSchV MVV Fluglärmgesetz DIN 18005/1

Krankenhäuser, 
Schulen, Kur-, 57 70 (70) 45 45 45 45 457

Erholungsorte

Reine Wohn- 59 70 (70) 50 50 50 50 50
gebiete

Allg. Wohn- 59 70 (70) 55 55 55 55 55
gebiete

Kern-, Dorf-, 64 72 (75) 60 60 60 60 608

Mischgebiete

Gewerbe- 69 75 (75) 65 65 65 65 658

gebiete

Industriegebiete 70 70 70

Seltene 709 709 70
Ereignisse 

Schutzzone 1 ≥ 75

Schutzzone 2 ≥ 67 bis < 75

Erläuterungen
1 Für verkehrsrechtliche Maßnahmen gelten die Klammerwerte gemäß den Lärmschutzrichtlinien-StV
2 Tagzeitraum von 7- 20 Uhr
3 Bei Sportlärm sind während der gesetzlichen Ruhezeiten strengere Richtwerte einzuhalten.
4 MVV: Musterverwaltungsvorschrift des LAI. Bei Freizeitlärm sind während der Ruhezeiten und an Sonn- und Feiertagen strengere Richtwerte einzuhalten.
5 Äquivalenter Dauerschallpegel laut Fluglärmgesetz
6 Orientierungswerte sind bei der Planung von Neubaugebieten zu berücksichtigen.
7 Diese Gebietsarten sind nicht explizit ausgewiesen, es wurde der untere Wert für Sondergebiete angegeben. Die Orientierungswerte bei „sonstigen Sondergebieten“können 

je nach Art der Nutzung zwischen 45- 65 liegen.
8 Der Richtwert für Kerngebiet entspricht hier dem für Gewerbegebiete 
9 Gilt nicht für Industriegebiete

GESAMTÜBERSICHT ZU GRENZ- UND RICHTWERTEN – „NACHTTABELLE“ (22-6 UHR). ALLE ANGABEN IN DB(A).

Nutzungsart Straße/Schiene Straßen1 Industrie- und Baulärm3 Sportlärm2 Freizeitlärm2, 4 Fluglärm5 Gesamtlärm
Lärmvorsorge Lärmsanierung Gewerbelärm2 im Städtebau6

Grenzwerte Grenzwerte Richtwerte Richtwerte Richtwerte Richtwerte Dauerschallpegel Orientierungs-
nach nach nach nach nach nach nach werte nach

16. BImSchV VLärmSchR 97 TA Lärm AVV Baulärm 18. BImSchV MVV Fluglärmgesetz DIN 18005/1

Krankenhäuser, 
Schulen, Kur-, 47 60 (60) 35 35 35 35 35 7

Erholungsorte

Reine Wohn- 49 60 (60) 35 35 35 35 408 / 35
gebiete

Allg. Wohn- 49 60 (60) 40 40 40 40 458 / 40
gebiete

Kern-, Dorf-, 54 62 (65) 45 45 45 45 (508 / 45)9

Mischgebiete

Gewerbe- 59 65 (65) 50 50 50 50 (558 / 50)9

gebiete

Industriegebiete 70 70 70

Seltene 5510 5510 55
Ereignisse 

Schutzzone 1 ≥ 75

Schutzzone 2 ≥ 67 bis < 75

Erläuterungen
1 Für verkehrsrechtliche Maßnahmen gelten die Klammerwerte gemäß den Lärmschutzrichtlinien-StV
2 Maßgebend ist die lauteste Nachtstunde.
3 Nachtzeitraum von 20-7 Uhr
4 MVV: Musterverwaltungsvorschrift des LAI. 
5 Äquivalenter Dauerschallpegel laut Fluglärmgesetz
6 Orientierungswerte sind bei der Planung von Neubaugebieten zu berücksichtigen.
7 Diese Gebietsarten sind nicht explizit ausgewiesen, es wurde der untere Wert für Sondergebiete angegeben. Die Orientierungswerte bei „sonstigen Sondergebieten“ können 

je nach Art der Nutzung zwischen 35- 65 liegen. 
8 Der Lärmquelle Verkehr werden in der Bauleitplanung 5 dB(A) mehr zugestanden als den anderen Lärmquellen.
9 Der Richtwert für Kerngebiet entspricht hier dem für Gewerbegebiete

10 Gilt nicht für Industriegebiete
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2		 Lärmkartierung	Baden-Württemberg

UMgeBUNgsLärMkartierUNg

Im Rahmen der Umgebungslärmkartierung Stufe 1 wur-

den in Baden-Württemberg über 950 Lärmkarten erstellt. 

Diese umfassen die Umgebung der am stärksten befah-

renen Straßen des Landes (Hauptverkehrsstraßen mit 

mehr als 6 Mio Kfz/Jahr) mit einer Gesamtlänge von über 

2300 km, die von der LUBW kartiert wurden. Weiter wur-

den mit Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe die Ballungs-

räume Stufe 1 (Einwohner > 250.000) durch die jeweilige 

Kommune vollständig kartiert. Außerdem hat die LUBW 

den Flughafen Stuttgart und die nicht-bundeseigenen 

Haupteisenbahnstrecken (NE-Bahnen) kartiert. Die Lärm-

kartierung der Haupteisenbahnstrecken erfolgt durch das 

Eisenbahnbundesamt; Ergebnisse werden voraussichtlich 

Anfang 2008 vorliegen. Über den genauen Umfang und 

die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung Baden-

Württemberg sowie deren gesetzlichen Hintergrund infor-

mieren ausführlich die Lärmseiten der LUBW im Internet 

unter http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/

is/19330/.

Beispiel für eine Rasterlärmkarte, die im Rahmen der Umgebungslärmkartierung Baden-Württemberg erstellt wurde (LUBW, Accon)
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LärMkarteN

Die Lärmkarten werden entsprechend den gesetzlichen 

Regelungen jeweils getrennt nach den Lärmarten

Straßenverkehr �

Schienenverkehr  �

Flugverkehr   �

Industrie und Gewerbe (nur in den Ballungsräumen) �

berechnet und ausgewiesen. Es findet dabei keine Über-

lagerung der Schallpegel für unterschiedliche Lärmar-

ten statt, auch wenn eine solche Überlagerung faktisch 

gegeben ist, wie z. B. bei parallel laufenden Straßen und 

Eisenbahnabschnitten. Es werden zwei unterschiedliche 

Zeiträume betrachtet. Der Lärmindex LDEN (Day – Eve-

ning – Night) umfasst den Tages-, Abend- und Nacht-

zeitraum, also die vollen 24 Stunden, während der Lärm-

index LNight lediglich den Nachtzeitraum zwischen 22 

und 6 Uhr beschreibt. Grundlage für die Erstellung der 

Lärmkarten sind die vorläufigen nationalen Berechnungs-

vorschriften VBUSch, VBUS, VBUF und VBUI (siehe 

Anhang 1 – Schall und Lärm). 

Die Lärmkarten stellen flächenhaft die auftretenden 

Schallimmissionen farbig in sogenannten Isophonenbän-

dern dar, das sind Bänder gleicher Schallpegel. Die Schall-

pegel werden berechnet und nicht durch Messungen 

ermittelt. Die Berechnungsmethoden beinhalten jedoch 

Erkenntnisse aus realen Messungen, so dass bekannte Kor-

relationen bestehen. Messungen bilden in der Regel lokal 

begrenzte Momentaufnahmen einer Geräuschsituation ab. 

Die in die Berechnung der Lärmkarten einfließenden Aus-

gangsdaten und die Ergebnisdaten stellen dagegen Mittel-

werte dar, die flächenhafte Aussagen ermöglichen.  

Durch die Einführung von Mittelungspegeln werden  zeit-

lich schwankende Geräusche durch einen Einzahlwert 

ersetzt. Dadurch können unterschiedliche Geräuschsitu-

ationen verglichen werden. Nähere Informationen hierzu 

finden Sie im Anhang 1 - Schall und Lärm. Das dreidi-

mensionale und zeitlich veränderliche Phänomen Lärm 

wird dabei in einer einfacheren zweidimensionalen Form 

visualisiert. Lärmkarten objektivieren nachvollziehbar die 

vorhandenen Situationen.  

Durch Variation der Ausgangsdaten können mit der 

Methodik der Lärmkarten unterschiedliche Szenarien dar-

gestellt und miteinander verglichen werden. Besondere 

Bedeutung kommt dabei der Berechnung und Abbildung 

von Schallschutz- bzw. Lärmminderungsmaßnahmen zu. 

Lärmkarten eignen sich daher gut für Immissionsprogno-

sen.

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgen computer-

unterstützt mittels validierter Software. Ausgangspunkt 

dieser Berechnungen ist ein dreidimensionales Gelände-

modell, welches alle relevanten Gegebenheiten beinhal-

ten muss. Dazu gehören die Lage der Straßenabschnitte, 

die aktuelle Bebauung, der Geländeverlauf sowie eine 

Reihe schalltechnischer Parametern. 

Die Qualität einer Schallimmissionsberechnung hängt  

entscheidend von der Güte der Daten ab, welche die 

Lärmquelle  und den Ausbreitungsweg beschreiben.

Für die Umgebungslärmkartierung mussten Daten aus 

unterschiedlichen Fachbereichen zusammengetragen, um 

eigene Daten ergänzt und in ein brauchbares Rechenmo-

dell integriert werden. Am Beispiel der Hauptverkehrs-

straßen sind nachfolgend die wichtigsten Daten genannt:  

Laserscandaten zur Bestimmung der Gebäudehöhen    �

und der Geländeform einschließlich Lärmschutzwäl-

len (Landesvermessungsamt Baden-Württemberg)

Liegenschaftskatasterdaten zur Zuordnung von   �

Gebäudelage, Gebäudeart und zugehöriger Adressen 

(Landesvermessungsamt Baden-Württemberg)

3-D-Gelände- und Rechenmodell für die Umgebungslärmkartierung 
(Quelle Accon)
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Daten über Ausmaß und Lage von Schallschutzwän- �

den (Abfrage bei den Kommunen, Befahrungen mit-

tels Videokameras mit anschließender Auswertung)

Verkehrsdaten der Bundesverkehrszählung, erweitert    �

und plausibilisiert durch die Landesstelle für Straßen-  

technik (LST)

Verkehrsdaten der Kommunen (Abfrage, Abgleich    �

und Integration)

Einwohnerdaten für die Betroffenheitsanalyse (Zen-   �

trale kommunale Melderegister) 

Zur Erzeugung einer Lärmkarte werden in einem festge-

legten Raster von 10 x 10 Metern für eine Vielzahl von 

Aufpunkten Berechnungen der Schallpegel durchgeführt. 

Das Ergebnis wird daher oft auch als Rasterlärmkarte 

bezeichnet. Die Höhe der Aufpunkte beträgt 4 Meter 

über Gelände. Für die Bildung von Isolinien, das sind 

Linien gleicher Schallpegel, muss zwischen den Raster-

punkten interpoliert werden. Bei der Umgebungslärm-

kartierung werden in der Darstellung der Lärmkarten, 

entsprechend den Vorgaben der Richtlinie, 5-dB-Bänder 

farbig abgebildet. Zu beachten ist, dass bei einem Zonen-

wechsel keine sprunghafte Änderung der Lärmbelastung 

erfolgt. Vielmehr gestalten sich alle Übergänge stetig und 

fließend. 

BetroffeNeNzaHLeN

Zu den im Rahmen der Umgebungslärmkartierung erstell-

ten Lärmkarten gehören auch Angaben über die vom  

Lärm betroffenen Menschen. Diese Betroffenenzahlen 

werden in Baden-Württemberg für jede von der Kartie-

rung tangierte Gemeinde getrennt veröffentlicht. 

Grundlage für die Ermittlung dieser Zahlen sind die für 

jedes Gebäude im Kartierungsgebiet errechneten so 

genannten Fassadenpegel. Das sind diejenigen Schallpegel, 

die direkt vor den verschiedenen Fassaden eines Gebäu-

des auftreten. Die Anzahl der in den Wohnungen leben-

den Menschen wird dann nach einem bundeseinheitlich 

festgelegten Berechnungsverfahren (VBEB) gleichmäßig 

über alle auftretenden Fassadenpegel "verteilt". Schließ-

lich erfolgt eine Summation aller Betroffenen entspre-

chend den ihnen zugewiesenen Pegeln bzw. Pegelbändern. 

Am Ende steht eine Tabelle, die angibt, wieviele Men-

schen einer Gemeinde von welchem Lärm betroffen sind. 

Daraus kann man dann beispielsweise die Personenzahl 

ablesen, die einem Lärmpegel von nachts 60 - 65 dB(A) 

durch die Hauptverkehrsstraßen ausgesetzt sind.

Aufgrund dieser Berechnungsmethode entspricht die Zahl 

der Betroffenen in einer Pegelklasse ungefähr einem Drit-

tel bis der Hälfte der Bewohner der Gebäude in dieser 

Pegelklasse.

Weitere LärMkarteN

Weitere Kartendarstellungen können im Einzelfall sinn-

voll sein. So können etwa aus den Rasterlärmkarten durch 

Differenzbildung so genannte Differenzkarten hergestellt 

werden, in denen zum Beispiel Grenz- oder Richtwerte 

arithmetisch subtrahiert wurden. Die Ergebniskarten stel-

len dann die auftretenden Überschreitungen und Unter-

schreitungen des Richtwertes dar. Dabei werden die Kon-

flikte besonders deutlich. 

Wichtig kann die Bildung von Differenzkarten insbeson-

dere bei der Szenarienbetrachtung von Lärmminderungs-

maßnahmen im Rahmen der Aktionsplanung sein. Dabei 

wird die bestehende Situation mit einer zukünftigen, 

Lärm geminderten verglichen, z. B. einer simulierten 

Schallschutzwand. Die Differenzkarte zeigt dabei auf, wo 

welche Lärmminderungen auftreten.

Weitere iNforMatioNeN

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,  �

Umwelt- und Wasserwirtschaft, Österreich, Wien 

(2007): "Handbuch Umgebungslärm – Minderung 

und Ruhevorsorge", Kapitel 5 (Seiten 37-56) herun-

terladbar (12 MB) unter lebensministerium.at (Navi-

gation: Umwelt / Publikationen / Umwelt) oder direkt:  

http://gpool.lfrz.at/gpool/main.cgi?catid=13735&rq=cat

&catt=fs&tfqs=catt
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3	 Durchführung	der	Aktionsplanung

In den kartierten Bereichen sind bis zum 18. Juli 2008 

Lärmaktionspläne zur Regelung von Lärmproblemen und 

Lärmauswirkungen aufzustellen. Ein Aktionsplan ist ein 

strategisches Planwerk, um Ziele, Strategien und Maßnah-

men zur Lärmminderung und zum Schutz ruhiger Gebiete 

zu formulieren. Ob dies erforderlich ist, lässt sich erst 

beurteilen, wenn die örtliche Situation anhand der Lärm-

karten analysiert wurde.

3.1 BeUrteiLUNg der ÖrtLicHeN  
sitUatioN
Grundlage für den Lärmaktionsplan sind die Lärmkar-

ten mit der Bestandsaufnahme der Lärmsituation an den 

Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflug-

häfen und in den Ballungsräumen. Die wesentlichen 

In halte sind:

eine farbliche Darstellung der Lärmbelastung �

die geschätzte Zahl der lärmbelasteten Menschen und  �

der lärmbelasteten Flächen, Wohnungen, Schulen 

und Krankenhäuser in tabellarischer Darstellung

eine Beschreibung der Hauptlärmquellen bzw. der  �

Ballungsräume und deren Umgebung

Aus der Analyse der Lärmkarten können die wesentlichen 

Kriterien zur Bewertung der Lärmbelastung abgeleitet 

werden:

die Höhe der Lärmpegel �

die Anzahl der von Lärm Betroffenen �

die Nutzung und damit die Schutzwürdigkeit der  �

betroffenen Flächen

HÖHe der LärMPegeL

Die Ermittlung der in den Lärmkarten dargestellten 

Lärmpegel basiert auf europaweit harmonisierten Berech-

nungsverfahren. Ein direkter Vergleich mit in Deutsch-

land vorhandenen Grenz- und Richtwerten ist nur sehr 

eingeschränkt möglich, da sich deren Berechnungsverfah-

ren zum Teil deutlich unterscheiden. So wird es wegen 

unterschiedlicher Berechnungszeiträume und Abschlägen 

zu teilweise erheblichen Unterschieden zwischen Lärmpe-

geln nach Umgebungslärmrichtlinie und nach nationalen 

Vorschriften kommen (z. B. für Neubau von Schienenwe-

gen, Straßen oder für die Lärmsanierung).

Anhaltspunkte für die Einordnung der Pegelbereiche bie-

tet folgende Tabelle:

Lärmindizes für die Umgebungslärmkartierung

Pegelbereich Bewertung

> 70 dB(A) LDEN
*1 > 60 dB(A) Lnight

*2 Sehr hohe Belastung

65 - 70 dB(A) LDEN
*1 55 - 60 dB(A) Lnight

*2 hohe Belastung

< 65 dB(A) LDEN
*1 < 55 dB(A) Lnight

*2 Belastung / Belästigung

 

In Baden-Württemberg als dicht besiedeltem und indus-

trialisiertem Bundesland mit einigen Transitstrecken gibt 

es immer noch eine Vielzahl von Menschen, die in Gebie-

ten mit Lärmpegeln LDEN über 70 dB(A) und/oder Lnight  

über 60 dB(A) leben. Diese Gebiete bilden die Lärm-

schwerpunkte im Land.

Kurzfristiges Ziel im Land ist es deshalb, primär bei die-

sem Personenkreis möglichst rasch und wirksam für eine 

spürbare Verminderung der Lärmbelastung zu sorgen. 

Hier ist es deshalb in jedem Fall erforderlich, Aktionsplä-

ne mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung festzulegen.

Die Betrachtung kann sich im Interesse einer sinnvollen 

und vorausschauenden Lärmaktionsplanung aber nicht 

nur auf die Lärmschwerpunkte beschränken. In dieser 

Phase der Beurteilung der örtlichen Lärmsituation sollten 

auch benachbarte Bereiche mit hoher Belastung betrach-

tet werden.

aNzaHL der BetroffeNeN

Die tatsächliche Anzahl an Personen, die von einer Akti-

onsplanung und Maßnahmen erfasst werden, liegt deut-

*1  LDEN  Lärmbelastung, gemittelt über Tag, Abend und Nacht mit 
               Zuschlägen für den Abend und die Nacht

*2  Lnight Lärmbelastung, gemittelt über die Nacht
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lich höher als die Betroffenenzahl, die im Rahmen der 

Kartierung errechnet wurden (vgl. S. 11).

Dies liegt daran, dass nach der Berechnungsvorschrift 

VBEB nicht alle Bewohner eines Gebäudes auch als 

Betroffene gezählt werden, sondern nur ein Teil dieser 

Bewohner. Aber: Die Lärmaktionsplanung bezieht sich im 

Gegensatz zu dieser Rechenmethode auf ein Gebiet und 

damit auf alle Bewohner eines Gebäudes.

Die Betroffenenzahl kann deshalb nur einen Anhalts-

punkt für die Notwendigkeit von Maßnahmen bieten. 

Weitere Kriterien können herangezogen werden, wie etwa 

Mehrfachbelastungen oder Lärmbelastungen aus anderen 

Lärmquellen im Gemeindegebiet, die bei der Kartierung 

nicht erfasst wurden.

keiNe eiNzeLfaLLPLaNUNgeN

Die Aktionsplanung bezieht sich auf "Orte" in der Umge-

bung von Hauptlärmquellen. Daraus ist abzuleiten, dass 

Einzelfallplanungen für einzelne oder wenige Gebäude in 

der Regel nicht erforderlich sind. Dies ist auch sinnvoll, 

da das Verfahren bei Einzelfällen, bei denen häufig nur 

eine einzige Maßnahme in Betracht kommt, die direkt 

realisiert werden kann, einen unverhältnismäßig großen 

Aufwand bedeuten würde.

NUtzUNg der geBiete

Für die Bewertung der betroffenen Flächen sind die Fest-

setzungen im Bebauungsplan heranzuziehen. Liegt ein 

Bebauungsplan nicht vor, ist zu entscheiden, welchem 

Gebietscharakter entsprechend der Baunutzungsverord-

nung der Bereich am Ehesten entspricht. Neben der der-

zeitigen Nutzung können auch zukünftige Nutzungen 

nach Flächennutzungsplan und/oder das städtebauliche 

Entwicklungskonzept zu beachten sein.

Eine zahlenmäßig gleiche Lärmbelastung der Bevölkerung 

ist in Wohngebieten stärker als in Mischgebieten und 

erheblich stärker als in Gewerbegebieten zu gewichten.

gesaMtBeUrteiLUNg

Wie das Gebiet der Maßnahmenplanung vor Ort genau 

ausgewählt werden soll, lässt sich nicht pauschal beant-

worten, sondern hängt von der Bewertung der jeweiligen 

Situation vor Ort ab.

Bei der Auswahl des Gebietes sollte man sich aber nicht 

starr an Dezibel-Werten orientieren. Gerade im Hinblick 

auf die weitere Entwicklung wird es häufig sinnvoller und 

effektiver sein, vorausschauend bereits größere Einheiten 

zu betrachten. Dies gilt z. B. auch, wenn mehrere Lärm-

quellen vorliegen oder im Hinblick darauf, dass für Maß-

nahmen wie Verkehrslenkung oder städtebauliche Neu-

ordnung ein größerer Zusammenhang zu betrachten ist. 

Eine sinnvolle Ausgestaltung muss die jeweiligen ört-

lichen und tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigen. 

So kann die Lärmaktionsplanung auch als Chance gese-

hen werden, Lärmprobleme, die durch die Kartierung 

nicht erfasst wurden, aber mit den kartierten Gebieten in 

Zusammenhang stehen (z. B. Nebenstraßen) ebenfalls in 

die Planung einzubeziehen. Weitere Erwägungen bei der 

Auswahl umfassen folgende Aspekte:

sehr hohe Belastungen mit einer geringen Zahl von  �

Betroffenen

hohe Belastungen mit einer hohen Zahl von Betrof- �

fenen

hohe Belastungen durch mehrere Lärmquellen �

Letztlich kann nur die Gemeinde aufgrund der Gegeben-

heiten vor Ort eine Bewertung der Lärmsituation durch-

führen und wichtige Bereiche für die Maßnahmenplanung 

identifizieren, zumal ein Lärmaktionsplan als planerisches 

Instrument in der Planungshoheit der Gemeinde liegt.

3.2 das verfaHreN zUr aUfsteLLUNg 
eiNes LärMaktioNsPLaNs   
Um den knappen Zeitrahmen für die Aktionsplanung 

bestmöglich zu nutzen, sollten in den Gemeinden früh-

zeitig die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden. 

Wichtig ist zunächst die Klärung der verwaltungsinternen 

Zuständigkeiten und Abläufe. Ein dauerhafter Ansprech-

partner oder Koordinator in der Gemeinde ist sinnvoll. 
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Zur Steuerung eines umfangreicheren Planungsprozesses 

kann zudem ein Projektmanagement geeignet sein. Die 

gemeindlichen Gremien sollten frühzeitig informiert und 

gegebenenfalls in den anstehenden Haushaltsberatungen 

Mittel eingeworben werden.

aUfsteLLUNgsverfaHreN

In den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften ist nicht 

detailliert vorgeschrieben, wie die Aufstellung des Lärm-

aktionsplans verfahrensmäßig zu erfolgen hat. Damit hat 

die zuständige Gemeinde weitgehende Auswahlmöglich-

keiten, wie sie vorgehen möchte. Es bleibt der Kommune 

freigestellt, ob sie auf bewährte Verfahren wie etwa das 

Verfahren zur Aufstellung eines Flächennutzungsplanes 

zurückgreifen möchte oder nicht.

Als Mindestanforderungen sind folgende Schritte zu 

beachten:

Bekanntmachung der Aufstellung einschließlich der  �

Mitwirkungsmöglichkeit der Öffentlichkeit bereits bei 

der Erarbeitung des Entwurfs

Auslegung des Entwurfs eines Aktionsplans (1 Monat)  �

Stellungnahme bis 14 Tage nach Ende der Auslegung �

Bekanntmachung und Veröffentlichung des Lärmakti- �

onsplans

Es ist nicht vorgeschrieben, wie die Bekanntmachung 

jeweils zu erfolgen hat. Neben der Bekanntmachung in 

den amtlichen Mitteilungsblättern kommt deshalb vor 

allem auch die Bekanntmachung im Internet ggf. mit 

begleitender Pressearbeit in Betracht.

Es ist ebenfalls nicht vorgeschrieben, dass eine Beschluss-

fassung des Gemeinderats erforderlich wäre. Es wird 

jedoch empfohlen, über den abgestimmten Entwurf des 

Aktionsplans einen Gemeinderatsbeschluss herbeizufüh-

ren, da

Lärmaktionspläne Regelungen zu Lärmproblemen und  �

Lärmauswirkungen enthalten, die Bindungs- und Be-

rücksichtigungswirkung entfalten,

kostenwirksame Entscheidungen der Zustimmung der  �

politischen Gremien bedürfen.

BeteiLigUNg der träger ÖffeNtLicHer BeLaNge

Die Gemeinden sind in Baden-Württemberg zuständige 

Behörden für die Erstellung der Lärmaktionspläne. Sie 

sind aber häufig für die Umsetzung der Maßnahmen und 

teilweise auch für die Durchführung anschließender Pla-

nungen nicht selbst zuständig. 

Welche Bindungswirkung die Maßnahmen eines Lärm-

aktionsplans gegenüber den für die Umsetzung zustän-

digen Behörden und Planungsträgern entfalten, ist nicht 

abschließend geklärt (vgl. unten 3.3). Umso wichtiger ist 

es, die zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung und 

die Planungsträger frühzeitig, umfassend und sachgerecht 

an der Erarbeitung des Lärmaktionsplans zu beteiligen. 

Dabei sind die möglichen Planinhalte im Wege der gegen-

seitigen Kooperation gemeinsam zu erörtern. Es sollen 

möglichst konsensuale Lösungen gefunden werden.

Umgekehrt sollten bereits unabhängig von der Planung 

vorgesehene Maßnahmen seitens der Träger öffentlicher 

Belange den Gemeinden mitgeteilt werden.

Neben den Straßenverkehrs- und Immissionsschutzbehör-

den können je nach Maßnahmenspektrum verschiedenste 

weitere Behörden und Planungsträger, wie z. B. Regional- 

und Fachplanungsbehörden, Straßenbaubehörden, Natur-

schutz- oder Bodenschutzbehörden betroffen sein. Es 

empfiehlt sich deshalb eine möglichst breite Beteiligung.

BeteiLigUNg der ÖffeNtLicHkeit

Nach § 47 d Abs. 3 BImSchG ist die Öffentlichkeit zu 

Vorschlägen für Aktionspläne zu hören und ihr rechtzeitig 

und effektiv die Möglichkeit zu geben, an der Ausarbei-

tung und Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. 

Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit, also der einzelnen 

Bürgerinnen und Bürger, der Verbände, Organisationen 

oder Gruppen, ist ein zentrales Element der Lärmaktions-

planung.

Bürgerinnen, Bürger und Verbände sind durch Umge-

bungslärm und zum Teil durch die vorgesehenen Maßnah-

men direkt betroffen. Sie kennen die Situation vor Ort am 
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besten und können vielfach sinnvolle Lösungen vorschla-

gen. Die frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit schon 

bei der Bewertung der Lärmsituation sollte genutzt wer-

den, um eine allseits akzeptierte Maßnahmenplanung zu 

erreichen.

Bei Maßnahmen, die einen Rahmen für Entscheidungen 

über die Zulässigkeit für Vorhaben nach Anlage 1 des 

UVPG setzen und damit einer strategischen Umweltprü-

fung bedürfen, erfolgt ein Öffentlichkeitsbeteiligungsver-

fahren nach Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Die 

Länder gehen davon aus, dass das Spektrum der Maßnah-

men eines Lärmaktionsplans im Regelfall keine strate-

gische Umweltprüfung erfordern dürfte.

Ergänzend können auch andere Formen der Öffentlich-

keitsbeteiligung, wie öffentliche Anhörungs- oder Erörte-

rungstermine, Workshops, Runde Tische, Informations-

veranstaltungen oder Internetforen gewählt werden.

verÖffeNtLicHUNg des aktioNsPLaNs

Aktionspläne sind der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Dabei sind das überplante Gebiet und eine Übersicht 

über die wesentlichen Maßnahmen darzustellen. Anzu-

schließen ist auch eine Darstellung des Ablaufs des Betei-

ligungsverfahrens und der Gründe und Erwägungen, auf 

denen die getroffenen Entscheidungen beruhen. Die 

Information muss deutlich und verständlich sein.

Die Veröffentlichung kann in folgender Weise erfolgen:

Bekanntmachung wesentlicher Inhalte im amtlichen  �

Mitteilungsblatt und/oder

Veröffentlichung im Internet ggf. mit Pressearbeit und/ �

oder

öffentliche Auslegung / Bereithaltung zur dauernden  �

Einsichtnahme

Der Aktionsplan soll in der verabschiedeten Form an die 

LUBW übersandt werden. Die LUBW wird die Melde-

pflicht gemäß § 47 d Abs. 7 BImSchG für das Land Baden-

Württemberg übernehmen.

3.3 MiNdestiNHaLte des LärM- 
aktioNsPLaNs
Ein Aktionsplan ist ein strategisches Planwerk, um Ziele, 

Strategien und Maßnahmen zur Lärmminderung und zum 

Schutz ruhiger Gebiete zu formulieren.

Der Aktionsplan kann sich primär auf den vordringlichen 

und im bestehenden Zeitrahmen zu bewältigenden Hand-

lungsbedarf konzentrieren. Nicht alle Zielsetzungen wer-

den kurz- und mittelfristig realisierbar sein, so dass auch 

langfristige Perspektiven dargestellt werden können. Wel-

che Zielsetzung eine Kommune konkret verfolgt, hängt 

von vielen Umständen im Einzelfall ab, etwa vom Ausmaß 

der Lärmbelastung, von der Größe der Gemeinde und von 

der Komplexität der Aufgabe.

Die formalen Vorgaben für Inhalte eines Aktionsplans 

sind im Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie vorgege-

ben. Elemente eines Lärmaktionsplans sind:

die Bewertung der Lärmsituation �

eine Darstellung der vorhandenen und geplanten  �

Lärmminderungsmaßnahmen

ein Maßnahmenkatalog �

Aussagen zu Kosten und Nutzen �

eine Dokumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung �

die weiteren im Anhang V der Umgebungslärmrichtli- �

nie genannten Angaben

eNtWickLUNg des MaßNaHMeNkataLogs

Das Kernelement des Aktionsplans ist der Maßnahmenka-

talog, in den mögliche Lärmminderungsmaßnahmen auf-

genommen werden. Dabei sollten Maßnahmen von hoher 

Effizienz und Akzeptanz im Vordergrund stehen. Welche 

Maßnahmen konkret in Betracht kommen, wird detailliert 

in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Nicht unproblematisch ist die Tatsache, dass für die Auf-

stellung des Lärmaktionsplanes die Kommunen zuständig 

sind, für die Umsetzung der Maßnahmen jedoch häufig 

andere Behörden. Hier gilt nach § 47 d Abs. 6 BImSchG 

i. V. m. § 47 Abs. 6 BImSchG : "Maßnahmen, die (Lärmak-

tions-) Pläne ... festlegen, sind durch Anordnungen oder 

sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffent-
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licher Verwaltung ... durchzusetzen." Und weiter: "Sind in 

den Plänen planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen, 

haben die zuständigen Planungsträger dies bei ihren Pla-

nungen zu berücksichtigen." 

Dies wirft natürlich vor allem die Frage auf, in welchem 

Umfang eine Maßnahme im Lärmaktionsplan die zustän-

dige Behörde bindet, diese Maßnahme umzusetzen. Die 

Frage wird in der Fachliteratur zwar diskutiert, sie ist 

aber noch nicht abschließend geklärt. Im Hinblick darauf 

ist bei Aufstellung des Maßnahmenkatalogs, wie oben 

erwähnt, die enge Kooperation mit den zuständigen Be-

hörden besonders wichtig. Im Hinblick auf die Auswahl 

der Maßnahmen bedeutet dies zudem, dass diese strikt 

am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgerichtet sein 

müssen. Die Maßnahmen müssen demnach angemessen 

und erforderlich sein, um das mit dem Lärmaktionsplan 

verfolgte Ziel zu erreichen.

Eine frühzeitige Aufstellung der Umsetzungskosten und 

der Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine Kosten/Nut-

zen-Analyse schaffen eine Voraussetzung, Maßnahmen 

nach diesem Maßstab zu beurteilen. Die rechtliche und 

die technische Realisierbarkeit sind ebenfalls aufzuzeigen.

Neben der textlichen Darstellung und Bewertung der 

Maßnahmen kann eine tabellarische Übersicht hilfreich 

sein, siehe nachfolgendes Muster. Auf Maßnahmen, die 

im Rahmen der Abwägung zurück gestellt wurden, kann 

einschließlich einer Begründung gesondert eingegangen 

werden, um auch diese Ergebnisse des Planungsprozesses 

festzuhalten.

Muster für tabellarische Darstellung

Maßnahme Wo? Wann? Wer ist für die 
Umsetzung 
zuständig?

Wirkung / 
Ziel

Kosten

3.4 aUsWirkUNgeN aUf aNdere  
PLaNUNgeN
Die Lärmaktionsplanung steht in Beziehung zu anderen 

Fachplanungen. Planungsrechtliche Vorgaben eines Lärm-

aktionsplans sind in anderen Planungen zu "berücksich-

tigen". Damit wird dem Lärmschutz auf der planerischen 

Ebene mehr Gewicht beigemessen.

Wechselwirkungen, Synergien und auch mögliche Ziel-

konflikte erfordern eine enge Abstimmung mit diesen 

Planungen (siehe Diagramm).

Wechselwirkungen der Fachplanungen mit der Lärmaktionsplanung (Quelle PGT)

Verkehrsentwicklungsplanung

Übergeordnetes Straßennetz �

Parkraumbewirtschaftung �

ÖPNV-Konzept �

Fahrradroutennetz �

Lkw-Lenkung �

Entwurfsplanung

Neu-, Um-, Ausbau- und Erhaltungs                                                        �
       maßnahmen z.B.

an Straßen �

an Eisenbahnen �

im Hochbau �

Entwicklungsplanung

Regionalplan �

Integriertes Stadtentwicklungskonzept �

Städtebauliche Planung

Städtebauliche Rahmenpläne �

Bebauungsplan �

Flächennutzungsplan �

Umweltplanung

Landschaftsprogramm �

Landschaftsplan �

Luftreinhalteplan �

LÄRMAKTIONSPLANUNG
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Die Lärmaktionsplanung sollte auch mit Blick auf die 

Verpflichtung, den Plan bei bedeutsamen Entwicklungen, 

ansonsten alle fünf Jahre zu überprüfen und erforderli-

chenfalls zu überarbeiten (§ 47 d Abs. 5 BImSchG), als 

ein mit anderen Planungen vernetzter Planungsprozess 

betrachtet werden.

Weitere iNforMatioNeN

Länderausschuss für Immissionsschutz (2007): LAI- �

Hinweise zur Lärmaktionsplanung herunterladbar un-

ter http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/

is/21643/

Bundesamt für Umwelt (BAFU) Schweiz: "Wirtschaft- �

liche Tragbarkeit und Verhältnissmäßigkeit von Lärm-

schutzmaßnahmen" herunterladbar unter http://www.

bafu.admin.ch/publikationen/index.html?action=show_

publ&lang=de&id_thema=17&ser ies=UV&nr_

publ=0609
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Straßenverkehrslärm ist in unserer mobilen Gesellschaft 

nahezu allgegenwärtig. Er ist die Hauptlärmquelle des 

Umgebungslärms. Über 30 % der Baden-Württemberger 

fühlen sich durch Straßenverkehrslärm in einem nicht 

unerheblichen Umfang belästigt. 

In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen 

Lärmschutz- und Lärmminderungsmaßnahmen im Bereich 

des Straßenverkehrs vorgestellt. Nicht näher eingegangen 

wird dabei auf technische Verbesserungen, die am Fahr-

zeuggeräusch (Motor, Typprüfung, Reifen) ansetzen und 

auf europäischer Ebene zu regeln sind. Als Maßnahmen-

felder und kommunale Strategien der Lärmaktionsplanung 

sind im Wesentlichen zu nennen:

Reduzierung der Verkehrsmenge �

Reduzierung des Schwerverkehrs �

Reduzierung der Geschwindigkeit �

Homogenisierung des Fahrverlaufs  �

Verbesserung des Fahrbahnbelags  �

Abstandsvergrößerung �

Abschirmungen �

Konkret handelt es sich dabei um:

Punktuelle Maßnahmen: Fahrbahneinbauten, Quer- �

schnittsreduzierung, verkehrsregelnde Maßnahmen, 

baulicher Lärmschutz

Linienhafte Maßnahmen: städtebauliche Maßnahmen,  �

verkehrliche Maßnahmen (Verkehrsregelung, Ver-

kehrsverlagerung), bauliche Maßnahmen (Lärmschutz-

einrichtungen, Straßenbelag), passiver Lärmschutz

Flächenhafte Maßnahmen: städtebauliche Maßnah- �

men wie z. B. Nutzungszuordnung, verkehrliche Maß-

nahmen (z. B. ÖPNV, Förderung des Radfahrverkehrs, 

Leitsysteme, Parkraumkonzepte) 

Wir unterteilen im Folgenden die Maßnahmen in drei 

Gruppen: Aktive Maßnahmen, die an der Quelle anset-

zen (z. B. geräuschmindernder Fahrbahnbelag), passive 

Maßnahmen am Immissionsort (z. B. Schallschutzfenster)   

 

sowie planerische und organisatorische Maßnahmen (z. B. 

Ortsumfahrung, Verkehrsmanagement). 

4.1 aktive scHaLLscHUtz-  
MaßNaHMeN
Aktive Maßnahmen sind Maßnahmen, die an der Lärm-

quelle oder zumindest quellennah ansetzen, wie z. B. 

geräuschmindernde Straßenbeläge, aber auch Lärm-

schutzwände. Wir folgen dabei der Einteilung nach den 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen. 

4	 Lärmminderung	beim	Straßenverkehr

Bundesstraße B10 in Karlsruhe-Durlach (Foto LUBW)
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4.1.1 LärMMiNderNde offeNPorige faHrBaHN-

deckscHicHteN

Für die Entstehung des Reifen-Fahrbahn-Geräusches ist 

neben dem Reifen auch der Fahrbahnbelag von entschei-

dender Bedeutung. Die Fahrbahndeckschicht hat sowohl 

Einfluss auf die Schallentstehung als auch auf die Schall-

abstrahlung und Schallausbreitung. Herkömmliche Fahr-

bahnen sind mit dichten Deckschichten ausgeführt. So 

genannte offenporige Fahrbahnbeläge, die es in Asphalt- 

oder Betonbauweise gibt, enthalten Hohlräume. 

Hierdurch kann beim Abrollen der Autoreifen die einge-

schlossene Luft nach unten über die offenporige Deck-

schicht entweichen, was die Ausbildung des Reifen-Fahr-

bahn-Geräusches vermindert und somit den Lärm deut-

lich reduziert. Außerdem besitzen offenporige Beläge eine 

schallabsorbierende Wirkung.

Zweilagig-offenporige Asphaltdeckschicht ("Flüsterasphalt"), innerstäd-
tisch mit Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h (Augsburg, Foto 
LUBW)

         

Probleme mit offenporigen Deckschichten sind bei der 

lärmtechnischen und bautechnischen Dauerhaftigkeit und 

den teilweise höheren Aufwendungen beim Winterdienst 

zu beobachten. Verschmutzungen der Poren erfordern 

zumindest im innerstädtischen Bereich eine meist alljähr-

liche Reinigung, um die Wirkungsweise des Belags weiter 

zu gewährleisten. Auch bei notwendigen Reparaturen des 

Fahrbahnbelags sind höhere Aufwendungen erforderlich. 

Aufgrund des komplexen Aufbaus von offenporigen Fahr-

bahnbelägen ist bei der Herstellung eine besondere Sorg-

falt nötig. 

Dennoch liegen inzwischen in Deutschland vielfältige 

Erfahrungen sowohl mit einlagigen als auch mit zweila-

gigen offenporigen Deckschichten vor. Der Einsatzbe-

reich liegt in einem Geschwindigkeitssektor oberhalb von 

60 km/h, was durchaus auch innerorts erfüllt sein kann. 

Unterhalb treten vermehrt Probleme mit Verschmut-

zungen auf und der lärmmindernde Effekt ist aufgrund 

des höheren Motorengeräuschanteils bei kleinen Fahrge-

schwindigkeiten geringer. Dennoch zeigen Erfahrungen 

mit einem zweilagigen offenporigen Asphaltbelag in Ingol-

stadt, dass bei geringem Lkw-Anteil auch im Geschwin-

digkeitsbereich um 50 km/h große Minderungserfolge 

erreichbar sind. Deckschichten der neuesten Bauart errei-

chen Lärmminderungen von 5-8 dB(A).   

Nahaufnahme der Oberfläche eines zweilagig offenporigen Asphaltes 
- zum Größenvergleich dient eine Zigarettenkippe - (Augsburg, Foto 
LUBW)

Die Kosten für offenporige Deckschichten sind im allge-

meinen deutlich höher als für herkömmliche dichte Belä-

ge. Dennoch muss für jede Anwendung eine am Einzel-

fall orientierte Vergleichsrechnung durchgeführt werden. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen lassen erkennen, dass 

sich offenporige Asphalte durchaus rechnen können  – 

auch bei geringerer Nutzungsdauer. Die Kosten für den 

sekundären und passiven Schallschutz sind situations-

abhängig und stellen den entscheidenden Kostenfaktor 

einer Vergleichsrechnung dar, so dass in der Gesamtkon-

zeption ein offenporiger Asphalt konkurrenzfähig werden 

kann. Es gibt auch Situationen, bei denen herkömmliche 

Lärmschutzmaßnahmen, z. B. Schallschutzwände nicht 

möglich oder sinnvoll sind und der lärmmindernde Belag, 

neben passivem Schallschutz, als einzige Alternative übrig 

bleiben kann. Weitere positive Effekte wie die reduzierten 
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Sprühfahnen und geringere Gefahren durch Aquaplaning 

lassen sich monetär hierbei ebenso wenig bewerten wie 

die Vermeidung einer Beeinträchtigung des Landschafts-

bildes durch hohe Lärmschutzwände.

Offenporige Betonfahrbahndeckschicht. Derzeit liegen weniger Erfah-
rungen und Anwendungsbeispiele für Betonbauweisen vor als bei 
Asphalt (Hockenheimring, Teststrecke, Foto LUBW)

Bewertung: Lärmmindernde, offenporige Fahrbahndeckschichten

Wirkung: groß (5-8 dB(A))

Aufwand für die Umsetzung: groß

Zeitmaß: lang - mittelfristig

Kosten: hoch, jedoch Einzelfallbetrachtung notwendig

Weitere iNforMatioNeN

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und  �

Naturschutz Baden-Württemberg (2004):  "Lärmarme 

Reifen und geräuschmindernde Fahrbahnbelä-

ge – Erkenntnisse, Maßnahmen, Konzepte", Studie, 

78 Seiten, herunterladbar unter:  http://www.lubw.

baden-wuerttemberg.de/servlet/is/357/ (Navigation: 

Experten-Infos / Reifen-Fahrbahnstudie)

Bayerisches Landesamt für Umwelt: �  http://www.lfu.

bayern.de/laerm/index.htm  unter "Lärmminderung an 

Straßen mit OPA" finden sich aktuelle Informationen 

über realisierte offenporige Asphaltdeckschichten 

(OPA) in Augsburg, Ingolstadt und auf der Bundesau-

tobahn A9 bei Garching

Schulte, W. (2004): "Offenporiger Asphalt  – Lärm- �

schutzwirkung, -bedingungen und -dauer", asphalt 

Heft 2/2004: http://www.asphalt.de/media/exe/134/81e

27b3dbb5ff126e631dfeadaec977d/opa_dr_schulte.pdf 

Holldorb, C. (2003): "Ökonomische Bewertung der  �

lärmmindernden Wirkung offenporiger Asphaltdeck-

schichten – Bericht incl. Vergleich mit geräuschopti-

miertem Splittmastixasphalt": http://www.asphalt.de/

media/exe/134/7e2ab90fcc0934ca4b56e68fb13c6e6e/

drcgut0903.pdf 

4.1.2 verBesserUNg BesteHeNder  

 faHrBaHNBeLäge     

Art und Zustand der Fahrbahnoberfläche haben große 

Auswirkungen auf  die jeweiligen Geräuschemissionen. 

Der Austausch bzw. die Sanierung lärmintensiver Beläge 

kann somit effektiv sein. Schadhafte Fahrbahnen führen 

zu erhöhten Emissionen, allein die Instandsetzung der 

Oberfläche kann daher zu spürbaren Verbesserungen füh-

ren.

Der Ersatz von Pflasterbelägen durch Asphaltdeck-

schichten wird bei 30 km/h mit einer durchschnittlichen 

Minderung von 2-3 dB(A), bei 50 km/h mit 3-6 dB(A) 

veranschlagt. Der tatsächliche Effekt kann, in Abhängig-

keit von ursprünglichen Straßenzustand, sogar noch darü-

ber liegen. Der Einsatz geeigneter Pflasterbeläge (groß-

formatig, eben, mit Diagonalfuge oder Bogen) an Stellen, 

wo auf die Pflasterung nicht verzichtet werden soll, kann 

Minderungen erzielen, die dem Einsatz einer Asphalt-

deckschicht kaum nachstehen.

Betonkopfsteinpflaster (Kämpfelbach, Foto LUBW)

Die bei der Lärmkartierung angewandten Berechnungs-

vorschriften enthalten Korrekturwerte für unterschied-
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liche Straßenoberflächen. So ergibt sich etwa bei die Ver-

wendung eines lärmmindernden Splittmastixasphaltes (0/8 

und 0/11) gegenüber einem herkömmlichen Fahrbahnbe-

lag eine Reduktion von 2 dB(A) – siehe obige Tabelle.

Bewertung: Verbesserung bestehender Fahrbahnbeläge

Wirkung: mittel (2-6dB(A), in Einzelfällen auch darüber)

Aufwand für die Umsetzung: groß; in Verbindung mit anstehender 
Sanierung aber gering

Zeitmaß: mittel - langfristig

Kosten: hoch; bei anstehendem Austausch aber geringer

4.1.3 LärMscHUtzWäNde UNd -WäLLe

Durch die abschirmende Wirkung von Lärmschutzwänden 

und –wällen lassen sich in der Praxis hohe bis sehr hohe 

Pegelminderungen erreichen. Lärmschutzwände beinhal-

ten aber auch, sofern sie nicht mit durchsichtigen Mate-

rialien ausgeführt werden, eine optische Trennwirkung, 

die einerseits die Sicht auf die unerwünschte Lärmquelle 

unterbindet, aber auch eine massive Sichteinschränkung 

mit sich bringen kann. 

Die Lärmschutzwand unterbricht die direkte Lärmausbrei-

tung von der Quelle zum Immissionsort. Die lärmmin-

dernde Wirkung hängt von verschiedenen Faktoren ab, 

wesentlich sind dabei die Höhe der Wand und das Mate-

rial, aus dem sie besteht. Eine Abschirmung, welche gera-

de die Sichtlinie zwischen Quelle und Immissionspunkt 

unterbricht, mindert den Lärm um lediglich rund 5 dB(A). 

Mit höheren Wänden lassen sich Pegelminderungen von 

15 dB(A) und darüber erreichen. Dabei ist es günstig, die 

Wand möglichst quellennah zu platzieren. 

Eine Lärmschutzwand mindert nicht nur den Lärm, son-

dern verändert auch dessen Frequenz, indem höherfre-

quente Anteile stärker abgeschirmt werden als tiefere. Die 

resultierenden Geräusche werden somit zu tieferen Fre-

quenzen hin verschoben, was meistens auch als weniger 

belästigend wahrgenommen wird. 

Straßenoberfläche DStrO in dB(A) bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 

30 km/h 40 km/h ≥ 50 km/h > 60 km/h 

1 nicht geriffelte Gussasphalte, Asphaltbetone oder Splittmastixas-
phalte

0,0 0,0 0,0

2 Betone oder geriffelte Gussasphalte 1,0 1,5 2,0

3 Pflaster mit ebener Oberfläche 2,0 2,5 3,0

4 Sonstiges Pflaster 3,0 4,5 6,0

5 Betone nach ZTV Beton 78 mit Stahlbesenstrich mit Längsglätter 1,0

6 Betone nach ZTV Beton-StB 01 mit Waschbetonoberfläche sowie 
mit Jutetuch-Längstexturierung

-2,0

7 Asphaltbetone < 0/11 und Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 ohne 
Absplittung

-2,0

8 Offenporige Asphaltdeckschichten , die im Neubau einen Hohl-
raumgehalt > 15 % aufweisen

- mit Kornaufbau 0/11 -4,0

- mit Kornaufbau 0/8 -5,0

Tabelle: Korrekturwerte DStrO für unterschiedliche (intakte) Straßenoberflächen bei der Lärmberechnung (VBUS 2006).

Lärmschutzwand aus unterschiedlichen Materialien. Hier sind undurch-
sichtige und durchsichtige Elemente miteinander kombiniert. Durch-
sichtige Elemente haben den Nachteil, dass sie über keine schallabsor-
bierenden Eigenschaften verfügen, vermeiden aber eine durch Lärm-
schutzwände ansonsten auftretende optische Trennwirkung. Ggf. sind 
zum Schutz von Vögeln geeignete Maßnahmen vorzusehen (Vermeidung 
von Vogelschlag). (Foto LUBW)
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Die konkreten Ausführungen von Lärmschutzwänden 

sind vielfältig. Es kommen dabei verschiedene Materialien 

und Konstruktionen zur Anwendung. Die Angebote auf 

dem Markt sind reichhaltig. Sie reichen von einfachen 

Holzkonstruktionen bis zu bepflanzbaren Steilwänden 

oder Konstruktionen mit  Drahtkörben, so genannten 

Gabionen. An Bundesautobahnen sollte die zusätzliche 

Errichtung von Mittelwänden zwischen den gegenläu-

figen Fahrspuren erwogen werden. Die besonders große 

Breite des Verkehrsweges führt dazu, dass randliche Lärm-

schutzwände für die entfernt gelegenen Fahrspuren eine 

geringere lärmmindernde Wirkung erzielen. Zusätzliche 

Mittelwände sind vor allem, bei beidseitiger Bebauung 

entlang der Straße von Vorteil. Auch die Nutzung der 

Wandflächen für die Installation von Solarzellen zur Stro-

merzeugung kommt in Betracht.

Entscheidend für die umfassende Wirksamkeit dieser 

Maßnahme ist die richtige Dimensionierung der Wand 

sowohl in ihrer Länge als auch in ihrer Höhe und die 

Vermeidung von Lücken. Es sind letztlich die konkreten 

Umstände vor Ort, die zu der einen oder anderen Lösung 

führen. Die Kosten für eine Lärmschutzwand liegen bei 

mehreren hundert Euro pro m² Wandfläche.

Lärmschutzwälle sind ebenfalls geeignet, hohe Pegelmin-

derungen zu erzielen. Sie nehmen dabei jedoch deutlich 

mehr Raum ein als eine Wand. Durch geeignete Bepflan-

zung lassen sie sich wiederum meist einfacher ins Land-

schaftsbild integrieren. Bei gleicher Höhe hat ein Wall 

in der Regel eine etwas geringere Abschirmwirkung als 

eine Wand. Der Vorteil eines Lärmschutzwalles sind seine 

geringeren Kosten.

Wirkung der im Titelbild dieser Broschüre groß dargestellten Lärm-
schutzwand an der A5 bei Sandweier zwischen Baden-Baden und 
Rastatt nach Umgebungslärmkartierung (LDEN). Deutlich erkennbar ist, 
dass die hohen Pegelbänder (blau, violett und dunkelrot - entspre-
chend den Pegeln > 75; 75-70; 70-65 dB(A) am Ortsrand durch die 
Wirkung der hohen Lärmschutzwand (in der Karte entlang der Straße 
grün dargestellt) nicht mehr vorkommen. Der Pegelverlauf ohne 
Lärmschutzwand ist an der gegenüberliegenden Seite erkennbar.

Bewertung: Lärmschutzwände und -wälle

Wirkung: groß - sehr groß (5-15 dB(A), in Einzelfällen auch darüber)

Aufwand für die Umsetzung: mittel - groß je nach Ausführung

Zeitmaß: mittel - langfristig

Kosten Lärmschutzwände: hoch, je nach Ausführung zwischen 200,- und 
500,- € / m2

Kosten Lärmschutzwälle: bei vorhandenem Material und günstigem 
Grunderwerb deutlich geringer als bei Wänden 
(Größenordnung 50-60 € / m2  bzw. 10 € / m3)

Abstand Quelle - Immissionsort 

 Lärmquelle 

   Lärmschutzwand 

Direkte Sichtlinie 

Umweg des Schalls 
(Beugung) 

Immissionsort 

   

Wirkschema einer Lärmschutzwand (Grafik: LUBW)

Schallpegelminderung in 4 m Höhe durch eine Lärmschutzwand 
entlang einer Straße in Abhängigkeit vom Abstand Quelle - Immissi-
onsort. Dabei wurde ausschließlich die pegelmindernde Wirkung der 
Wand dargestellt. Die zusätzliche Pegelminderung, die allein durch 
den Einfluss des Abstandes hinzu kommt, ist hier nicht enthalten (sie-
he auch Diagramm in Abschnitt 4.3.7).
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4.2 Passive scHaLLscHUtz-  
MaßNaHMeN
Im Gegensatz zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen, die 

an der Lärmquelle ansetzen, werden passive Maßnahmen 

quellenfern am Immissionsort, also bei den Betroffenen 

am Haus oder an der Wohnung angebracht. 

Insbesondere wenn aktive Lärmminderungsmaßnahmen 

nicht ausreichen oder nicht möglich sind, können passive 

Maßnahmen, wie etwa Schallschutzfenster, zumindest 

den Innenraum wirksam vor Lärm schützen. So sind bei-

spielsweise hohe Wohngebäude in Straßennähe in den 

oberen Stockwerken nicht mehr durch Schallschutzwän-

de geschützt oder die Schallschutzwände müssten in der 

Dimensionierung unrealistisch hoch ausgeführt  werden. 

Auch dem von oben kommenden Fluglärm kann nur mit 

passiven Maßnahmen begegnet werden. 

Auf einige passive Maßnahmen soll im folgenden einge-

gangen werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den 

Schallschutzfenstern, da diesen in der Praxis die größte 

Bedeutung zukommt. 

Auch eine optimierte Raumnutzung zählt zu den Möglich-

keiten eines passiven Schallschutzes gegenüber störenden 

Immissionen. Sofern möglich sollten etwa die Schlafräume 

der leisesten Fassade eines Hauses bzw. einer Wohnung 

zugewiesen werden und nicht auf der Seite eingerichtet 

werden, auf welcher z. B. die verkehrsreiche Straße vor-

beiführt.  

4.2.1 LärMscHUtzfeNster UNd scHaLL- 

däMMLüfter

Lärm von außen kann durch unzureichend schallge-

dämmte Gebäudeöffnungen ins Wohnungsinnere eindrin-

gen. Die lärmdurchlässigsten Bauteile sind dabei in aller 

Regel die Fenster. In vielen Fällen bestimmt die Qualität 

der Fenster die Schalldämmung, also die Differenz zwi-

schen Außenlärmpegel und Innenlärmpegel.    

Einfache Fenster genügen häufig nur der Schallschutzklas-

se 1 (siehe Tabelle), normale marktübliche Fenster mit 

Isolierverglasung erreichen die Schallschutzklasse 2 bis 3. 

Zwischen einem einfachen älteren Fenster der Schall-

schutzklasse 1, das ein Schalldämm-Maß von rund 25 dB 

aufweist, und einer Wand mit einem Schalldämm-Maß 

von 55 dB besteht ein enormes Schalldämm-Verhältnis 

von 1:1000.  

Einflussgrößen auf die Schalldämmung von Fenstern sind:

Querschnitt und Material des Rahmens �

Scheibe(n) �

Fugendichtigkeit �

Dabei kommt den Scheiben die größe Bedeutung zu. 

Maßgeblich sind:

Scheibendicke (Masse)   �

Abstand zwischen den Scheiben �

Aufbau und Steifigkeit der Scheiben �

Grundsätzlich gilt: Je dicker die Scheiben und je größer 

der Scheibenabstand desto besser. Dünnes Fensterglas 

gerät durch Verkehrsgeräusche leichter in Schwingungen 

als dickeres Glas. Ein asymmetrischer Scheibenaufbau 

verhindert Resonanzerscheinungen und je elastischer die 

Scheiben sind, desto größer ist ihre Dämmwirkung.

Tabelle Lärmschutzfenster (Schallschutzklassen nach VDI 2719 – 
Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, 1987)

Klasse Schalldämmmaß RW,R Schalldämmmaß RW,P

1 25 - 29 dB(A) 27 dB(A)

2 30 - 34 dB(A) 32 dB(A)

3 35 - 39 dB(A) 37 dB(A)

4 40 - 44 dB(A) 42 dB(A)

5 45 - 49 dB(A) 47 dB(A)

6 50 - 54 dB(A) 52 dB(A)

RW,R bewertetes Schalldämm-Maß des am Bau funktionsfähig einge- 
       bauten Fensters
RW,P erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß des im Prüfstand                                                                                      
       eingebauten Fensters

Die erforderliche Schallschutzklasse richtet sich einerseits 

nach dem gewünschten Innenpegel und hängt anderer-

seits vom vorhandenen Außenpegel ab. Schallschutz-

fenster für stark durch Verkehrslärm belastete Wohnge-

biete gehören den Klassen 3-5 an. 
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Aufbau eines Schallschutzfensters (Quelle: Städtebauliche Lärmfibel 
Baden-Württemberg)

Als Ziel sollten im Innenraum durch den Verkehrslärm 

Schallpegel von 40 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts nicht 

überschritten werden. Als Anhaltspunkt hierfür können 

die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" oder die TA 

Lärm – "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" 

herangezogen werden. Die DIN 4109 empfiehlt in Wohn- 

und Schlafräumen für Geräusche haustechnischer Anlagen 

Schallpegel von 30 dB(A) oder darunter, wobei einzelne 

Geräuschspitzen diesen Wert um maximal 10 dB(A) über-

schreiten können. Die TA Lärm fordert für Industrie- und 

Gewerbelärm, bei Geräuschübertragung innerhalb von 

Gebäuden oder bei Körperschallübertragung, innerhalb 

von schutzbedürftigen Räumen als Richtwerte für den 

Beurteilungspegel tags 35 dB (A) und nachts 25 dB(A), 

wobei wiederum einzelne Geräuschspitzen die Immissi-

onsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten 

dürfen.  

Damit sind bei Außenpegeln von über 75 dB(A)  tags 

und 65 dB(A) nachts oft Fenster der Schallschutzklas-

se 4 oder 5 notwendig. Ausreichender Schallschutz wird 

allerdings nur bei geschlossenen Fenstern erzielt. Sobald 

Fenster aufgrund bestimmter Witterungssituationen, etwa 

im Sommer, gekippt werden, um einen notwendigen 

Luftaustausch zu erzielen, schwindet ihre Lärmschutzwir-

kung.

Die Wirkung und der Nutzen von Schallschutzfenstern 

kann daher durch den Einbau von schallgedämmten Lüf-

tungssystemen in den Schlafräumen wesentlich unterstützt 

werden. Zur Nachrüstung geeignete, regelbare schallge-

dämmte Wandlüfter mit einem Eigengeräusch im Schlaf-

raum zwischen 25 und 29 dB(A) sind für einige hundert 

Euro zu erhalten (Kostenbeispiel siehe Infokasten). Je 

nach System sind eine Bohrung für die Zuluft am Wand-

lüfter oder eine zweite zusätzliche Abluftbohrung z. B. in 

Bad oder Küche notwendig.

Wichtig ist außerdem, dass einbaubedingte Hohlräume 

zwischen Fensterrahmen und Wand in jedem Fall sowohl 

außen als auch innen speziell abzudichten sind. Eine ein-

fache Ausschäumung genügt hier nicht. Davon hängt auch 

das erzielte Ergebnis der Lärmdämmung ganz wesentlich 

ab.

Es besteht eine Synergie zwischen Schalldämmung und 

Wärmedämmung. Insofern kann bei anstehendem Fen-

steraustausch im Rahmen eines verbesserten Wärme-

schutzes der Schallschutz mit integriert werden.  

Kostenbeispiel für den Einbau von Schallschutzfenstern der Klasse 4 
mit schallgedämmtem Wandlüfter:

Kosten je m2 Fenster (Klasse 4): ca. 490 €

Kosten Aus- und Einbau, je m2: ca. 80 €

ggf. Renovierungskosten je Fenster: ca. 50 €

Schalldämmlüfter (inkl. Einbau), je Raum: 350 - 400 €

       

4.2.2 däMMUNg aM HaUs

Die Schalldämmung wird letztlich durch das Gesamtsy-

stem "Haus" bzw. "Wohnung" bestimmt. Entscheidend 

sind die Außenbauteile. Als in der Regel schwächstes 

Glied wurden in Abschnitt 4.2.1 die Fenster genannt. 

Dabei wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Dich-

tigkeit der Hohlräume zwischen Fensterrahmen und Bau-

werk für den Eintritt von Schall und Lärm von Bedeutung 

ist. 
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In unmittelbarem Zusammenhang mit den Fenstern ste-

hen die Rollladenkästen. Mit schlecht isolierten Rollladen-

kästen wird letztlich die Wirksamkeit des Dämmsystemsy-

stems Schallschutzfenster mit Rollladenkasten gemindert. 

Ausführungsbeispiele und Informationen hierzu finden 

sich in der DIN 4109 und VDI 2719. So ist etwa für Rollä-

denkästen mit den höchsten Schalldämm-Maßen (RW von 

40 dB oder mehr) an den Innenflächen schallabsorbie-

rendes Material genügender Dicke anzubringen. 

Als weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Schalldäm-

mung sind zu nennen:

Verbesserung der Schalldämmung von Außentüren   �

Vebesserung der Schalldämmung von Dächern  �

Anbringen schallschluckender Verkleidungen an Teras- �

sen und Balkonen  

Verbesserung der Schalldämmung von Außenwänden  �

(nur bei besonderem Bedarf sinnvoll und wirksam)

Die genannten Maßnahmen führen im Grunde alle auch 

zu einer Verbesserung der Wärmedämmung. Hier treten 

also wichtige Synergien auf, die unbedingt genutzt wer-

den sollten. Steht etwa eine Sanierung aus Wärmeschutz-

gründen ohnehin an, so lässt sich dabei durch Integration 

einer entsprechenden Fachplanung die Schalldämmung 

kostengünstig umsetzen.   

Bei der Durchführung der genannten Maßnahmen inkl. 

dem Einbau von Schallschutzfenstern ist zu beachten, dass 

bei Vorhandensein von Gas-, Öl- oder Kohleöfen aber 

auch Gasdurchlauferhitzern oder sonstigen offenen Feu-

erstellen die für eine ordnungsgemäße Verbrennung not-

wendigen Luftmengen zugeführt werden müssen. Dazu 

müssen ggf. unverschließbare Öffnungen für das Nach-

strömen ausreichender Verbrennungsluft vorhanden sein. 

In diesen Fällen sollte unbedingt der zuständige Bezirks-

schornsteinfegermeister konsultiert werden.

Weitere iNforMatioNeN

VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern  �

und deren Zusatzeinrichtungen" (1987) 

Die Richtlinie gibt die notwendigen Hinweise über 

die Schalldämmung von Fenstern und Zusatzeinrich-

tungen wie Rollläden und Lüftungsreinrichtungen. 

In einer Sammlung von Beispielen für Schallschutz-

fensterkonstruktionen ordnet die Richtlinie die gän-

gigen Fenster vom Einfachfenster über das Verbund-

fenster bis zum Kastenfenster den entsprechenden 

Schallschutzklassen zu.

DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (1989) mit Bei- �

blatt 2 "Hinweise für Planung und Ausführung - Vor-

schläge für einen erhöhten Schallschutz – Empfeh-

lungen für den Schallschutz im eigenen Wohn- oder 

Arbeitsbereich".

Pelikan, P. (2001): "Das erforderliche Schalldämm-Maß  �

von Schallschutzfenstern – Vergleich verschiedener 

Regelwerke" (13 Seiten) in: Umwelt und Verkehr, 

Schreiftenreihe Heft 147 des bayerischen Landesamtes 

für Umweltschutz (dort beziehbar). Auszugsweise ent-

halten und herunterladbar unter: http://www.staedte-

bauliche-laermfibel.de/pdf/S-D-Mass.pdf

Kötz, W.-D.: "Wissenswertes über die Schalldämmung  �

von Fenstern" (25 Seiten) herunterladbar unter: http://

www.staedtebauliche-laermfibel.de/pdf/S-Fenster.pdf

4.2.3 koMMUNaLe LärMscHUtzfeNster- 

PrograMMe

In vielen Fällen sind aktive Schallschutzmaßnahmen nicht 

möglich oder nicht ausreichend. Als Maßnahmen zur 

Gewährleistung eines erträglichen Innenpegels kommen 

dann noch passive Maßnahmen und hier insbesonders der 

Einbau von Schallschutzfenstern in Frage, siehe Kapitel 

4.2.1. Insbesondere zur Vermeidung nächtlicher Schlafstö-

rungen sollte der Zielwert für den mittleren Innenpegel 

nachts 30 dB(A) betragen. Dieser Wert entspricht dem 

Schwellenwert für mögliche Schlafstörungen nach WHO, 

vgl. Umweltsondergutachten des Rates von Sachverstän-

digen für Umweltfragen.

Die Finanzierung des Einbaus von Schallschutzfenstern 

findet bereits jetzt lokal statt, etwa im Zusammenhang 

mit auftretendem Fluglärm in besonders betroffenen 

Zonen oder beim Straßenverkehrslärm, wenn bei einem 

Straßenneubau aktive Maßnahmen nicht ausreichen. Die 

Anforderungen an den Schallschutz werden durch die 24. 

Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz geregelt 

(24. BImSchV – Verkehrswege Schallschutzmaßnahmen-
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verordnung). Diese Maßnahmen werden in der Regel im 

Planfeststellungsbeschluß festgeschrieben, so dass für die 

Betroffenenen ein Rechtsanspruch besteht. 

Auch im Bereich der freiwilligen Sanierungsprogramme 

des Bundes (Straßenlärmsanierung nach den "Richtlinien 

für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der 

Baulast des Bundes" – VlärmSchR 97) werden an beson-

ders belasteten Streckenabschnitten neben aktiven Maß-

nahmen passive Maßnahmen gefördert. Voraussetzung 

sind je nach Gebietsausweisung Lärmpegel von 70-75 

dB(A) tags und 60-65 dB(A) nachts.

Vereinzelt sind auch regionale oder kommunale Schall-

schutzfensterprogramme durchgeführt worden bzw. wer-

den noch durchgeführt, von denen einige hier beispielhaft 

genannt werden sollen. Es besteht insgesamt die Proble-

matik, dass bei einer zu geringen Förderhöhe pro Antrag 

die Akzeptanz der Maßnahme gering bleibt. In vielen Fäl-

len, in denen Wohnungen oder Gebäude vermietet sind, 

besteht seitens des Eigentümers nur ein reduziertes Inte-

resse, bei zu hoher Eigenbeteiligung Fenster austauschen 

zu lassen. 

scHaLLscHUtzfeNsterPrograMM fiLderN

In Baden-Württemberg wurde ein solches Programm im 

Filderraum durchgeführt und im Oktober 2007 beendet. 

Innerhalb eines begrenzten, durch verschiedene Lärmar-

ten stark belasteten Gebietes (Filderraum) wurde der 

Einbau von Schallschutzfenstern durch das Land Baden-

Württemberg mit einem Kostenanteil von 50 Prozent 

gefördert. Die übrigen 50 Prozent musste der Eigentümer 

selbst tragen. Das Programm förderte auch den Einbau 

von schallgedämmten Lüftern. Zuständig für die Durch-

führung war das Umweltministerium Baden-Württemberg.

scHaLLscHUtzfeNsterPrograMM friedricHs-

HafeN

In Friedrichshafen existiert ein rein kommunales, freiwilli-

ges Lärmschutzfensterprogramm auf Zuschussbasis. Einer-

seits werden Fenster im Einwirkungsbereich des Flugha-

fens über die Anforderungen nach dem Fluglärmgesetz 

hinausgehend gefördert, zusätzlich werden auch Fenster 

an lauten Straßen bezuschusst. Voraussetzung ist die 

Überschreitung der Pegel 69,5 tags und 59,5 nachts. Das 

seit 1994 bestehende kommunale Förderprogramm wur-

de immer wieder den aktuellen Verhältnissen angepasst. 

Derzeit beträgt die maximale Förderhöhe 75 Euro pro m² 

(früher 145 Euro pro m²), siehe hierzu auch Kapitel 8.6.

scHaLLscHUtzfeNsterPrograMM düsseLdorf

In Düsseldorf besteht seit 2004 an besonders benannten, 

durch den Straßenverkehr hoch belasteten Straßen eine 

Förderung von Schallschutzfenstern für die Eigentümer. 

Voraussetzung ist, dass die Baugenehmigung für das betref-

fende Gebäude vor dem 1.4.1974 erteilt wurde. Gefördert 

wird der erstmalige Einbau schallgedämmter Fenster und 

Balkontüren ab Schallschutzklasse 4. In Schlaf- und Kin-

derzimmern wird zusätzlich der Einbau schallgedämmter 

Lüftungsanlagen gefördert. 

Die Förderung beträgt 225 Euro pro m² Fensterfläche 

und 225 Euro pro Lüfter. Es besteht kein Anspruch auf 

Zuwendungen. Die Zuschüsse werden im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in der Reihen-

folge der Antragseingänge vergeben.

Weitere iNforMatioNeN

Informationen über das mittlerweile abgelaufene  �

Schallschutzfensterprogramm in der Region Fildern 

finden sich unter: http://www.accon.de/Pss-Kaf/Popup.

html

Beim Umweltamt der Stadt Düsseldorf sind ausführ- �

liche Informationen über das Schallschutzförderpro-

gramm abrufbar, darunter auch die Förderrichtlinien 

und Antragsformulare. http://www.duesseldorf.de/um-

weltamt/laerm/schallschutzfensterfoerderung.shtml

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU): Um- �

weltgutachten 1999 und 2004 http://umweltrat.de/fra-

me02.htm – enthalten Angaben über Innenpegel und 

Wirkschwellen.
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4.3 PLaNeriscHe UNd     
orgaNisatoriscHe MaßNaHMeN
Es gibt eine Reihe organisatorischer und planerischer 

Maßnahmen, welche letztlich darauf abzielen, die Stär-

ke des Straßenverkehrs zu reduzieren, Fahrgeschwindig-

keiten zu senken oder durch städteplanerische und städ-

tebauliche Maßnahmen Minderungseffekte zu erzielen. 

Die Reduktion des Straßenverkehrs lässt sich einerseits 

über verkehrsregelnde Maßnahmen erreichen, wie z. B. 

Verkehrslenkung, darunter fallen Lkw-Routenkonzepte, 

Parkleitsysteme, Einbahnstraßensysteme zur Verhinderung 

von Durchgangsverkehr, Zuflussdosierungen mit Pförtne-

rampeln als Erschwernis der Einfahrt und andere. Weitere 

Möglichkeiten sind Verkehrsbeschränkung, wie z. B. Lkw 

Fahrverbote zu bestimmten Zeiten oder auf bestimmten 

Strecken oder die Einführung von verkehrsberuhigten 

Zonen, welche für den Durchgangsverkehr meist unat-

traktiv sind. Aber auch die Förderung des ÖPNV und die 

Schaffung attraktiver Bedingungen für Fahrradfahrer kön-

nen zur Reduktion des Straßenverkehrs beitragen.  

Die Senkung von Fahrgeschwindigkeiten erfolgt über 

Geschwindigkeitsbeschränkungen. Bei Außerortsmaß-

nahmen sollten diese überwacht werden. Die Innerorts-

maßnahmen, wie z. B. Tempo-30-Zonen oder verkehrs-

beruhigte Zonen sollten von baulichen Maßnahmen zur 

Straßenraumgestaltung begleitet werden.   

Städteplanerische und städtebauliche Maßnahmen können 

im Bereich des Straßenverkehrs insbesondere sein: Schlie-

ßung von Baulücken, Abschirmung sensibler Nutzungen 

(Wohnungen) durch weniger sensible Nutzungen (Büro-

gebäude) oder die Konzipierung von Umgehungsstraßen.     

In den folgenden Abschnitten werden einige Maßnahmen  

näher dargestellt. 

4.3.1 gescHWiNdigkeit BescHräNkeN

Die Geräuschemissionen des Straßenverkehrs steigen im 

Allgemeinen mit der tatsächlich gefahrenen Geschwindig-

keit der Fahrzeuge an. Insofern stellen Geschwindigkeits-

begrenzungen wirksame Maßnahmen zur Minderung des 

Straßenverkehrslärms dar. Zu beachten ist aber, dass auch 

der Geschwindigkeitsverlauf einen merklichen Einfluss auf 

Geschwindigkeitsbeschränkung für den Lärmschutz (Karlsruhe, Foto 
LUBW)

die Geräuschemissionen haben kann. Dies kann durchaus 

einen Unterschied von 2 dB(A) ausmachen, vergleiche 

auch Abschnitt 4.3.2. Es ist daher zu beachten, dass die 

Wirkung zusätzlicher Geschwindigkeitsbeschränkungen 

nicht zu einer Verunstetigung des Verkehrsflusses führt 

und damit zunichte gemacht wird. Etwas vereinfacht kann 

man  daher sagen: Die Höhe des Fahrzeuggeräusches wird 

sowohl von der Geschwindigkeit als auch vom Geschwin-

digkeitsverlauf bestimmt. 

Die Wirkung von Geschwindigkeitsbegrenzungen hängt 

jeweils auch von den lokalen Gegebenheiten ab, insbe-

sondere von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und 

vom Lkw-Anteil des Verkehrs.

Auf Grundlage der bestehenden Höchstgeschwindigkeiten 

der betrachteten Streckenabschnitte und der Verkehrs-

zusammensetzung können die Potenziale für eine mög-

liche Geschwindigkeitsdämpfung untersucht werden. Die 

möglichen  Pegelminderungen werden dabei rechnerisch 

ermittelt. Entscheidend für die optimale Wirkung solcher 

Maßnahmen ist aber oftmals auch die Gewährleistung, 

dass die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten mit 

den in der Berechnung angesetzten übereinstimmen. Dies 
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ist insbesondere durch eine automatische Überwachung 

oder durch zusätzliche, den Straßenraum gestaltende Maß-

nahmen sicherzustellen.

Bei niedrigen bis mittleren Verkehrsstärken ist eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung zur Reduzierung der 

Pegelspitzen schnell fahrender Pkw sinnvoll. Bei höherem 

Verkehrsaufkommen und Lkw-Anteilen von über 10 Pro-

zent, was auf Bundesstraßen üblich ist, dominiert der 

Lkw-Geräuschanteil. Hier führt eine Senkung der Lkw-

Geschwindigkeiten zu einer merklichen Pegelminderung. 

Allerdings sind hier auch verkehrstechnische Aspekte zu 

beachten. Eine Absenkung der Lkw-Fahrgeschwindig-

keiten unter 60 km/h kommt daher nicht in Frage. Bei 

sehr hohen Verkehrsaufkommen vermindern sich die 

tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge 

durch ihre gegenseitige Beeinflussung. Hier bewirken ver-

kehrsrechtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen wenig. 

Die rein schalltechnische Wirkung von Geschwindig-

keitsbeschränkungen ist manchmal nur gering. Bei einer 

Reduktion von 50 km/h auf 30 km/h ist bei einem Lkw-

Anteil von 10 Prozent ein um 2,6 dB(A) geringerer Mitte-

lungspegel zu erwarten. Dennoch zeigen Untersuchungen, 

dass der Einfluss auf die Belästigungssituation der Anwoh-

ner meist sehr positiv zu bewerten ist. In aller Regel ist 

dieser Einfluss sogar höher als es die rein schalltechnische 

Maßnahme erwarten lässt.

Man darf in diesem Zusammenhang auch nicht außer Acht 

lassen, dass etwa die nächtlich lärmenden Raser durch 

eine überwachte Geschwindigkeitsbegrenzung nahezu 

entfallen, was von den Anwohnern sehr begrüßt wird. Im 

Mittelungspegel schlägt sich dieser Effekt aber nicht stark 

nieder. In solchen Fällen sollten also die bekannten Reak-

tionsmuster mit berücksichtigt werden.

Bewertung: Geschwindigkeit beschränken

Wirkung: gering - mittel

Aufwand für die Umsetzung: gering

Zeitmaß: kurzfristig

Kosten: gering

4.3.2 verkeHrsfLUss verstetigeN

Bei Straßenabschnitten mit frei fließendem Verkehr, z. B. 

außerörtlichen und innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, 

wird das Gesamtgeräusch vom Rollgeräusch der Reifen 

dominiert. Bei Pkw überwiegt oberhalb von 40-50 km/h 

das so genannte Reifen-Fahrbahn-Geräusch gegenüber 

den Antriebsgeräuschen des Motors. Verkehrssituati-

onen, bei denen häufiger angefahren oder beschleunigt 

wird, wie es z. B. typisch ist für Kreuzungen, Ampelan-

lagen oder Einmündungen, sind dagegen mehr durch 

die Antriebsgeräusche des Motors geprägt. Für die 

Beschleunigung des Fahrzeugs ist eine erheblich höhere 

Motorleistung nötig  als für das Fahren mit gleichmäßiger 

Geschwindigkeit. Das häufige Benutzen niedriger Gänge 

und die höhere Motorbelastung führen auch zu einem 

höheren Gesamtgeräusch. 

Eine gleichmäßigere Fahrweise kann durchaus zu Pegel-

minderungen von einigen dB(A) führen. So verursachen 

die Motoren von 32 Pkw bei einer Motorendrehzahl von 

2000 U/min genausoviel Lärm wie der Motor eines ein-

zigen Autos bei einer Drehzahl von 4000 U/min (jeweils 

ohne Rollgeräusche). 

Das Ziel, einen möglichst stetigen Verkehsfluss und eine 

Reduktion von Brems- und Beschleunigungsvorgängen zu 

erreichen, kann beispielhaft etwa durch folgende Maßnah-

men gefördert werden: 

Einführung von Kreisverkehren statt Ampelschal- �

tungen

Kreuzungsgestaltung mit gesteuerter Abschaltung und  �

Pegelminderung durch Geschwindigkeitsreduzierung nach RLS-90. 
Fallbeispiel: Reduzierung ausgehend von v(Pkw) = 130 und v(Lkw) = 
80 km/h auf v(Pkw) = 80 und v(Lkw) = 60 km/h.

Pegelminderung durch Geschwindigkeitsreduzierung nach RLS-90.
Fallbeispiel: Reduzierung ausgehend von v(Pkw) = 130 und v(Lkw) = 80 km/h
auf v(Pkw) = 80 und v(Lkw) = 60 km/h.
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Optimierung der Ampelanlagen, z. B. "Grüne Welle" 

mit Anzeige der empfohlenen Geschwindigkeit und 

Einführung von ampelfreien Rechtsabbiegerspuren

Die Einführung von Kreisverkehren kann eine Pegel-

minderung im Mittel von bis zu 3 dB(A) gegenüber her-

kömmlichen Kreuzungen erbringen. Außerdem werden 

die besonders störenden Geräuschspitzen durch den 

Kreisverkehr gemindert.

Bewertung: Verkehrsfluss verstetigen

Wirkung: gering (1-3 dB(A))

Aufwand für die Umsetzung: gering bis mittel

Zeitmaß: kurz bis mittel

Kosten: gering bis mittel

  

        

Weitere iNforMatioNeN    

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg (2004): "Aus der Praxis: Kreis-

verkehre reduzieren Straßenlärm" in der Fachbroschüre 

"Lärm bekämpfen – Ruhe schützen" (Seite 54) herunter-

ladbar unter http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ser-

vlet/is/380/

4.3.3 verkeHr MaNageN

verkeHrsLeNkUNg- UNd verLagerUNg

Verkehrslenkende Maßnahmen dienen letztlich dazu, Teile 

des Verkehrs aus Konfliktzonen herauszuhalten und über 

alternative Strecken umzuleiten. Dabei sollten jedoch kei-

ne neuen Konfliktgebiete entstehen.

Aus schalltechnischer Sicht sind hierbei große Erfolge 

durch Ortsumgehungen zu erzielen, siehe Abschnitt 4.3.4. 

Werden durch die Maßnahme hingegen nur geringe Ver-

kehrsanteile von weniger als 20 Prozent umgeleitet, bleibt 

sie fast wirkungslos.

Das folgende Diagramm zeigt die mögliche Pegelminde-

rung in Abhängigkeit von der erreichten Reduktion der 

Verkehrsmenge (bei gleich bleibender Verkehrszusam-

mensetzung).

Bei einer Veränderung der Verkehrszusammensetzung 

sind andere Pegelminderungen anzusetzen. Verringert 

sich etwa der Lkw-Anteil, so werden durch die Maßnah-

me höhere Minderungen erzielt.

Als konkrete Maßnahmen sind zu nennen:

Bündelung von Verkehrsströmen auf weniger konflikt- �

trächtige Ortsteile

Ortsumgehung bzw. veränderte Verkehrsführung für  �

den Durchgangsverkehr

Straßennetzergänzungen in Verbindung mit Rückbau  �

von Straßen in Konfliktzonen

Verkehrslenkung zu einer optimierten Zielführung �

Verkehrslenkung zur Verringerung von Schleichweg- �

verkehr

 

verkeHrsBescHräNkUNg

Hierunter fallen Maßnahmen, die Teilen des Verkehrs ggf. 

zu bestimmten Zeiten die Durchfahrt verbieten, wie z.B. 

Lkw-Nachtfahrverbot oder Anliegerverkehr. Hierdurch 

können insbesondere zu lärmsensiblen Zeiten merkliche 

Entlastungen erzielt werden.

Durch ein Verkehrsmanagement können auch Synergien 

zu Luftreinhaltungsmaßnahmen und somit zu einer Ver-

besserung der Luftqualität entstehen.
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Lkw-Nachtfahrverbot in Karlsruhe (Foto LUBW)

Bewertung: Verkehr managen

Wirkung: gering bis groß (0-7 dB(A))

Aufwand für die Umsetzung: gering bis groß (bei Baumaßnahmen)

Zeitmaß: kurzfristig bis langfristig

Kosten: gering bis groß

4.3.4 dUrcHgaNgsverkeHr koMPLett UMLeiteN - 

UMgeHUNgsstrasse

Die wirksamste Lösung zur Reduktion der Verkehrsstärke 

ist eine Umgehungsstraße. Der Durchgangsverkehr wird 

dabei völlig umgeleitet. Gerade in kleineren Gemeinden, 

durch die Bundes- oder Landesstraßen mit hohen Ver-

kehrsdichten verlaufen, bringt eine solche Maßnahme 

eine direkt spürbare erhebliche Entlastung für die Anwoh-

ner. Aus diesem Grund sind in der Vergangenheit bereits 

in vielen Fällen Umgehungsstraßen geplant und gebaut 

worden. Von der ersten Überlegung und Planung bis zum 

Abschluss der Maßnahme vergehen in der Regel Jahre. Es 

sind aufwändige Genehmigungsverfahren abzuwickeln, 

in denen unterschiedliche Belange abzuwägen sind. Und 

nicht zuletzt ist oftmals die Kostenfrage entscheidend. 

Da eine neue Umgehungsstraße am nächst gelegenen 

Ortsrand zu zusätzlichen Immissionen führen wird, sind 

hier in der Regel Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Bei Einhaltung eines ausreichenden Abstand zwischen 

Straße und Bebauung lässt sich eine erhebliche Lärm-

minderung erzielen. Ist er beim innerörtlichen Verlauf 

der Durchgangsstraße sehr klein (direkte Angrenzung 

von Wohngebäuden), so wird die Umgehungsstraße oft 

in einem gewissen Abstand zur nächsten Bebauung kon-

zipiert. Über die lärmmindernde Wirkung des Abstandes 

zwischen Straße und Immissionsort gibt das Diagramm in 

Abschnitt 4.3.7 Auskunft.

Bewertung: Durchgangsverkehr komplett umleiten

Wirkung: groß (7 dB(A) bei 80 % Umleitung)

Aufwand für die Umsetzung: groß

Zeitmaß: langfristig

Kosten: sehr hoch

4.3.5 strasseNraUM gestaLteN

Die Gestaltung des Straßenraumes dient unter den hier 

betrachteten Aspekten letztlich dazu, das Fahrverhalten 

der Autofahrer zu beeinflussen. So kann durch gestal-

terische Maßnahmen das durchschnittliche tatsächlich 

gefahrene Tempo der Kraftfahrzeuge reduziert werden 

(vgl. auch Kapitel 4.3.1). Zusätzlich kann der Effekt auf-

treten, dass Teilverkehre auf andere Routen ausweichen 

(vgl. auch Kapitel 4.3.3). 

Die positive Wirkung, die bei einer ansprechenden 

Gestaltung einer Straße durch Bepflanzung und Begrü-

nung durch Hecken und Bäume bei den Anwohnern 

auftritt, ist zwar mehr psychologischer Natur, sollte aber 

nicht unterschätzt werden. Dieser Effekt lässt sich aller-

dings nicht in Dezibel ausdrücken und in Lärmkarten 

darstellen. Folgende Maßnahmen kommen dabei in Frage: 

Man kann die Straße verengen, indem seitliche oder mit-

tige Bepflanzungen ausgedehnt werden. Auch die Verbrei-

terung von Gehwegen oder die Anlage von Radwegen mit 

entsprechenden Bodenmarkierungen sind denkbar. Die 

Maßnahmen dienen letztlich dazu, die positive Wirkung 

in Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigten Zonen zu 

unterstützen. 
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Die Einführung ungünstig platzierter und zudem noch 

zu hoher Bodenschwellen kann kontraproduktiv wirken, 

indem dadurch verstärkt Brems- und Beschleunigungs-

manöver hervorgerufen werden und außerdem Klapper-

geräusche bei Lkw-Aufbauten ausgelöst werden können. 

Prinzipiell sind Bodenschwellen gut geeignet, um das 

Fahrverhalten der Autofaher im Hinblick auf eine redu-

zierte Fahrgeschwindigkeit zu ändern. Solche Maßnahmen 

sollten aber gut geplant werden.   

Bei sehr  breiten Straßen führt eine merkliche Verengung 

und mittige Konzentration des Verkehrs auch dazu, dass 

der Abstand zwischen den Fahrzeugen und den nächsten 

Wohngebäuden größer wird. Dieser Effekt führt allein 

schon zu einer Lärmminderung. Aus schalltechnischer 

Sicht bewirkt eine Verdoppelung des Abstandes eine 

Pegelreduktion von rund 3 dB(A).     

4.3.6 ParksUcHverkeHr verriNgerN

Die Einrichtung von Parkleitsystemen für Parkhäuser und 

Parkplätze verfolgt das Ziel, den Parkplatzsuchverkehr zu 

minimieren, indem Informationen über verfügbare freie 

Parkplätze mitgeteilt werden. 

Hinsichtlich der Auswirkungen von Parkraumkonzep-

ten auf Fahrleistungen und Geräuschemissionen liegen 

– bezogen auf gesamte Stadtgebiete – keine quantitativen 

Daten vor.

Zur Entlastung von Stadtzentren führt die Einrichtung 

von Leitsystemen zu Park+Ride-Plätzen an der Periphe-

rie mit entsprechender ÖPNV-Anbindung. Möglich und 

attraktivitätssteigernd ist hier etwa die kostenlose Abgabe 

eines ÖPNV-Tickets in Kombination mit der Parkgebühr 

(Beispiel Straßburg). Erfasst wird von dieser Maßnahme  

ein geringer Teil der Pkw, aber keine Lkw. Daher bleibt 

die Wirkung insgesamt gering.

Lokal können Parkhäuser jedoch auch kontraproduktiv 

wirken, da sie vermehrt Verkehr anziehen und aufgrund 

der vielen Parkvorgänge konzentriert Lärm freisetzen.

Bewertung: Parksuchverkehr verringern

Wirkung: gering, kleiner 1dB(A)

Aufwand für die Umsetzung: mittel

Zeitmaß: kurz- bis mittelfristig

Kosten: mittel

Parkleitsystem im Zentrum von Karlsruhe (Karlsruhe, Foto 
LUBW)
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4.3.7 fÖrderUNg LärMarMer UNd ÖffeNtLicHer  

verkeHrsMitteL

Lärmschutz im innerstädtischen Bereich sollte im Rahmen 

eines Gesamtkonzeptes stets auch Maßnahmen enthalten, 

die dafür sorgen, dass lärmarme Verkehrsmittel wie z. B. 

Fahrräder und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel  

attraktiv sind und bleiben. Ziel sollte es sein, den moto-

risierten Individualverkehr zu reduzieren. Dies kann bei-

spielhaft durch eine Reihe von Maßnahmen unterstützt 

werden. Dazu gehören:

Erstellung bzw. Ausbau eines Fahrradwegekonzeptes  �

mit einem ausreichend dichtem Wegenetz und at-

traktiven Routen. Dazu gehören auch gute Fahrrad-

stellplätzen, gerade auch in Zusammenhang mit dem 

öffentlichen Personenfern- und -nahverkehr.  

Interessant ist auch die Förderung bzw. der Ausbau 

eines Verleihs von Fahrrädern. Beispiele hierfür sind 

die Städte Paris, Karlsruhe und Stuttgart sowie Ange-

bote der Deutschen Bahn AG (bahndeutsch: "Call a 

Bike").

Verbesserung des ÖPNV durch: �

attraktive Taktzeiten –

optimierte Umsteigebeziehungen –

günstige Preisgestaltung –

gute Erreichbarkeit der Haltestellen für Anwohner –

Fahrkompfort –

Park and Ride Service –

schnelle Busspuren –

Förderung von CarSharing �

Förderung der Anschaffung besonders lärmarmer  �

Fahrzeuge im kommunalen Nutzungsbereich und 

öffentlichkeitswirksame Kommunikation dieser Maß-

nahmen als Vorbildfunktion. Dazu zählt auch die An-

schaffung lärmarmer Reifen, die für kommunale Fahr-

zeuge selbstverständlich sein bzw. werden sollte  

         

Bei all diesen Maßnahmen bestehen wiederum Synergien 

mit den Zielen der Luftreinhaltung. Die Wirkung solcher 

Maßnahmen auf die Lärmsituation exakt in Dezibel zu 

quantifizieren und zu lokalisieren ist nicht möglich.

Weitere iNforMatioNeN

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re- �

aktorsicherheit (2003): "Leitlinien für eine nachhaltige 

Mobilität", herunterladbar unter (1,6 MB): http://www.

reiselust-deutschland.de/fileadmin/user_upload/con-

tent/Nachhaltige_Entwicklung/leitlinien_nachh_mobi.

pdf

Deutsches Institut für Urbanistik, im Auftrag des Um- �

weltbundesamtes (2005): "Umweltfreundlicher, attrak-

tiver und leistungsfähiger ÖPNV – ein Handbuch",  

herunterladbar unter http://www.umweltbundesamt.

de/verkehr/verkehrstraeg/oepnv/oepnv.htm

 

4.3.8 LärMscHUtz dUrcH städteBaULicHe 

MaßNaHMeN

Es ist eine Aufgabe des Städtebaus, schon in der Planung 

vorbeugenden Schallschutz zu betreiben. Aber auch nach-

träglich kann durch Umplanungen verstärkter Schallschutz 

erreicht werden. Dabei kommen zwei wichtige Prinzipien 

zur Geltung: Abstand und Abschirmung.

PegeLMiNderUNg dUrcH aBstaNd

Wo immer es möglich ist, zwischen Lärmquelle und sen-

siblen Nutzungen einen ausreichenden Abstand zu reali-

sieren, wird dies deutlich zur Lärmminderung beitragen. 

Das folgende Diagramm zeigt, wie der Schallpegel an 

einer Straße mit wachsendem Abstand von der Straße 
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Schallpegelminderung (freie Schallausbreitung) durch Abstandsvergrö-
ßerung am Beispiel einer Straße (Linienquelle). Durch weitere Dämp-
fungseffekte (z. B. Bodendämpfung) kann es zu einer zusätzlichen 
Pegelminderung in der Größenordnung von bis zu 5 dB(A) kommen 
(hier nicht dargestellt)
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abnimmt. Dabei sind keinerlei Schallschutzmaßnahmen 

berücksichtigt.

PegeLMiNderUNg dUrcH aBscHirMUNg

Man kann die abschirmende Wirkung von Gebäudetei-

len oder von ganzen Gebäuden nutzen, um Lärmminde-

rungen an anderer Stelle zu erzielen, wie folgende Bei-

spiele zeigen:

Durch die Schließung von Baulücken entlang einer  �

stark befahrenen Straße werden die dahinter liegen-

den Bereiche geschützt. Es tritt eine merkliche Lärm-

minderung auf.

Sensible Nutzungen können durch Gebäude mit we- �

niger sensiblen Nutzungen abgeschirmt werden. Da-

bei schirmt etwa ein Bürogebäude entlang einer Straße 

die dahinter liegenden Wohngebäude ab.

Durch die Gebäudeorientierung schirmt ein der Straße  �

zugewandter Gebäudeteil die hinteren Gebäudeteile 

ab. Es ist daher sinnvoll, weniger lärmempfindliche 

Räume wie z. B. Küchen, Bäder oder Treppenräume 

zur Straße hin zu orientieren. Im Bebauungsplan kön-

nen entsprechende Festsetzungen verankert werden.

 
Bewertung: Lärmschutz durch städtebauliche Maßnahmen

Wirkung: mittel bis groß

Aufwand für die Umsetzung: bei frühzeitiger Integration in anstehende 
Planungen gering

Zeitmaß: mittel- bis langfristig

Kosten: bei frühzeitiger Integration in anstehende Planungen können 
Kosten gering gehalten werden

   

Weitere iNforMatioNeN

DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grund- �

lagen und Hinweise für die Planung" (2002) mit Bei-

blatt 1 "Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung"

Innenministerium Baden-Württemberg (Stand 2007):  �

Städtebauliche Lärmfibel, online verfügbar unter: 

http://www.staedtebauliche-laermfibel.de/

Lärmkongress 2006 in Leinfelden-Echterdingen (Ba- �

den-Württemberg) http://www.accon.de/laermkon-

gress/Info.htm

Lärmkongress 2007 in Stuttgart  � http://www.accon.de/

laermkongress_2007/Info.htm 

Umweltbundesamt (2006): "PULS – Praxisorientierter  �

Umgang mit Lärm in der räumlichen Planung und im 

Städtebau" – Handbuch zum Forschungs- und Ent-

wicklungsvorhaben des Umweltbundesamtes "Minde-

rung des Lärms und seiner Auswirkungen in der raum-

bezogenen Planung und im Städtebau" (78 Seiten). 

Bezug:  Über das UBA
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Besonders innovativ war auch das bereits in den 1980er 

Jahren begonnene Projekt, in 10 Lärmschutzzonen nur 

noch lärmarme Nutzfahrzeuge einfahren zu lassen. Es 

wurden Benutzervorteile für diese Fahrzeuge geschaffen, 

was zu erheblichen Neuanschaffungen von leisen Lkws 

und anderen Nutzfahrzeugen, wie z.B. Müllfahrzeuge im 

gewerblichen, aber auch im kommunalen Bereich geführt 

hat. Dieses Konzept konnte allerdings nicht weiterge-

führt werden, weil ab 1994 alle neuen Lkw EU-weit diese 

Anforderungen einhalten müssen.

Heidelberg hat auch schon im Jahre 1993 mit der Erfas-

sung der Lärmsituation in seinem Stadtgebiet durch einen 

Schallimmissionsplan begonnen. Dieser wurde 1998 fertig 

gestellt. Damit war Heidelberg unter den ersten Kommu-

nen Baden-Württembergs, die eine das ganze Stadtgebiet 

umfassende Lärmkartierung vorgenommen hatte.

Das Beispiel Heidelberg zeigt aber auch, dass trotz groß-

em Engagement noch viele Lärmbelastungsprobleme im 

Bereich der Hauptverkehrsstraßen und der Fernbahn-

strecken vorhanden sein können. Deshalb versucht Hei-

delberg konsequent, weiteren Lärmschutz durchzusetzen. 

So soll der schon so weit wie möglich reduzierte Ver-

kehr über eine bessere Verkehrsgestaltung, über weitere 

ÖPNV-Förderung, auch durch Park- und Ride-Plätze und 

die gemeinsame Nutzung des Straßenraumes durch den 

Kfz- und Straßenbahnverkehr so umweltfreundlich wie 

möglich abgewickelt werden. Durch städtebauliche Pla-

nungen und spätere Bebauungen soll so viel "Lärmschat-

ten" wie möglich zur Verfügung gestellt werden.

In einer weiteren Stufe soll eine Prioritätenliste zwecks 

Beseitigung oder Reduzierung insbesondere von sieben 

identifizierten Lärm-"Hotspots"  mit hohem bzw. mittle-

rem Lärmminderungspotenzial umgesetzt werden. Dies 

soll im Rahmen der um fünf Jahre vorgezogenen Umset-

zung der Umgebungslärmrichtlinie angegangen werden. 

Heidelberg ist als Ballungsgebiet der 2. Stufe eigentlich 

erst ab 2012 zu einer umfassenden Umsetzung der Umge-

bungslärmrichtlinie verpflichtet.

8.5 stUttgart-vaiHiNgeN
Die baden-württembergische Landeshauptstadt hatte für 

das städtische Teilgebiet Vaihingen bereits im Jahr 1997 

begonnen einen Lärmminderungsplan zu erarbeiten und 

umzusetzen. 

Vorherrschende Lärmquellen sind die innerörtlichen vier 

Hauptverkehrsstraßen, die Autobahnen A 8 und A 831 

und die autobahnähnlich ausgebaute B 14. An diesen 

Straßen werden Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) 

tagsüber und über 65 dB(A) nachts erreicht. Abgesehen 

von der Gäubahnstrecke traten Lärmkonflikte nur durch 

den Straßenverkehr auf. 

Um diejenigen Stellen bei der Aufstellung des Maßnah-

menkatalogs zu beteiligen, die die Maßnahmen umset-

zen sollen oder von ihnen betroffen sind, wurde ein so 

genannter "Runder Tisch" gebildet, der von der damaligen 

Akademie für Technikfolgenabschätzung moderiert wurde. 

Darin arbeiteten Bürgervereine, örtliche Handels- und 

Wirtschaftsverbände, Umweltorganisationen, Experten für 

Verkehr und Lärmschutz, Verkehrsunternehmen und städ-

tische Ämter mit.

Schallschutztunnel Stuttgart-Vaihingen, Ortsumfahrung Vaihingen 
(Quelle: Städtebauliche Lärmfibel Baden-Württemberg)

Als wichtigste Maßnahme nennt der Plan für Vaihingen 

ein flächendeckendes Fahrverbot für Lkw über 3,5 Ton-

nen, das ab 2006 gilt (Lieferverkehr ausgenommen). Wei-

tere kurz- und mittelfristige Maßnahmen sind:
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Zuflussdosierungen ("Pförtnerampeln") �

Verstetigung der Geschwindigkeit auf niedrigem Ni- �

veau u. a. durch Straßenrückbau und Kreisverkehr

Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV �

Verbesserung des Fahrbahnbelags �

Schallschutzwände bzw. -wälle an der A 8 und B 14  �

Geschwindigkeitsbegrenzungen �

Inzwischen sind erste Maßnahmen dieses Plans durchge-

führt. Die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen mindern 

zusammen den Beurteilungspegel in den meisten Gebie-

ten Vaihingens um 3-5 dB(A), zum Teil auch um 6 dB(A). 

Bei den langfristigen Maßnahmen erzielen vor allem die 

Fahrbahnüberdeckelungen (A 8, B 14) hohe Lärmminde-

rungen von bis zu 15 dB(A).

8.6 friedricHsHafeN
Die Stadt Friedrichshafen (Baden-Württemberg, 57.200 

Einwohner) tritt insbesondere durch eine kommunale 

Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen gegen Flug- 

und Straßenlärm hervor. 

Friedrichshafen ist mit zwei mitten durch das Siedlungs-

gebiet führenden stark befahrenen Bundesstraßen sowie 

einem stetig wachsenden Regionalflughafen in erheb-

lichem Maß von Verkehrslärm betroffen. Als aktive Lärm-

schutzmaßnahmen sind hervorzuheben:

Lkw-Beschränkungen �

Tempo 30 Zonen �

Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs  �

Ausbau des Radwegenetzes �

Ersatz von Signalanlagen durch weitere Kreisverkehre �

Geschwindigkeitsmessanlagen �

Parkraumkonzept mit elektronischer Anzeige  �

Diese aktiven Maßnahmen haben nach Ansicht der Stadt-

verwaltung Friedrichshafen nicht gegen die zwei städ-

tischen Hauptlärmquellen ausgereicht. Deshalb wurde  ein 

Lärmschutzfensterprogramm auf Basis freiwilliger, eigener 

Vorsorgewerte geschaffen. Das auch für den Straßenver-

kehr geltende Programm fördert passiven Schallschutz bei 

Pegeln oberhalb 69,5 tags bzw. 59,5 dB(A) nachts. 

Voraussetzung für die Bezuschussung in der Einflugschnei-

se war von 1994 bis 2001 die 16-malige Überschreitung 

eines Maximalpegels von 82 dB(A) durch Einzelereignisse 

tagsüber im Bezugsjahr 1992; das entspricht einem Dau-

erschallpegel von 62 dB(A). Ab 2002 wurde das Förder-

gebiet für Schallschutzfenster in der Einflugschneise ver-

größert und in drei nach Lärmintensität gestaffelte Zonen 

aufgeteilt. Der Hauptgrund dafür war die Verlagerung der 

vom Flughafen verursachten Lärmspitzen hin zu einer 

höheren Dauerbelastung bei geringeren Maximalpegeln. 

Gleichzeitig wurde die Zuschusshöhe von 145 Euro pro 

m2 Fensterfläche auf maximal 75 Euro pro m2 gesenkt, da 

der Preis für Lärmschutzfenster deutlich gesunken sei. 

Seit 1994 bis 2000 gab es insgesamt 165 Anträge auf För-

derung an Wohngebäuden, 143 für Fluglärm und 22 für 

Straßenlärm. Von 2001 bis 2004 gab es insgesamt 143 

Anträge auf Förderung in der Einflugschneise, davon 14 

für Wohngebäude. 

Interessant ist, dass in Friedrichshafen im Gegensatz zu 

anderen Kommunen das Angebot von geschätzten 15 

bis 30 Prozent der Gesamtkosten ausreichend ist, damit 

die Schallschutzfensterförderung in Anspruch genom-

men wird, und zwar auch von kommunalen und privaten 

Wohnbaugesellschaften.

8.7 greifsWaLd
Die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald (Mecklen-

burg-Vorpommern, 53.100 Einwohner) hat eine beispiel-

hafte Lärmminderungsplanung auf der Basis des § 47a 

(alt) BImSchG durchgeführt und diese – in enger Zusam-

menarbeit mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie Mecklenburg-Vorpommern – auch aufberei-

tet und dokumentiert. 

Aufgrund der möglichen beispielgebenden Wirkung auch 

im Hinblick auf die Erstellung der Lärmaktionsplanung 

nach § 47e BImSchG werden die wesentlichen Aspekte 

dieser Planung recht ausführlich wiedergegeben. 

Entscheidend war die Integration der Lärmminderungs-

planung in das gesamte Verwaltungshandeln. Deshalb hat 

sich das Amt für Bauwesen und Umwelt in Greifswald als 
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Anhang	1	 Schall	und	Lärm

Im folgenden werden einige wichtige akustische Grundla-

gen und Zusammenhänge in einfacher Weise dargestellt. 

Das Kapitel dient insbesondere zur ersten Orientierung. 

Für weiterführende Informationen wird am Ende des 

Kapitels auf entsprechende Internetseiten oder Literatur 

hingewiesen.

scHaLL

Schall besteht – vereinfacht gesagt – aus Druckwellen. 

Luftschall ist die Fortpflanzung von Druckschwankungen 

in der Luft als Wellenbewegung. Geschieht dieser Vor-

gang in einem festen Gegenstand (z. B. Boden oder Mau-

erwerk), so spricht man von Körperschall. 

Zur Messung der Stärke des Luftschalls benötigt man 

ein Mikrofon, das die Schwingungen seiner Membrane 

in elektrische Signale umwandelt. Das Messystem ver-

gleicht die erfassten Druckschwankungen mit einem 

Bezugsdruck, der in etwa der menschlichen Hörschwelle 

entspricht, und bildet Verhältniszahlen. Da die Empfind-

lichkeit unseres Ohres dank einer erstaunlichen Dynamik 

zwischen Hörschwelle und Schmerzgrenze eine riesige 

Spanne der entsprechenden Schallintensitäten (rund 13 

Zehnerpotenzen) abdeckt, formt man die Werte noch 

mathematisch um. Aus unhandlichen Verhältniszahlen 

entstehen übersichtliche Schallpegel zwischen 0 (Hör-

schwelle) und 130 (Schmerzgrenze) Dezibel (dB). 

Ob Schall für den Menschen hörbar ist hängt einerseits 

von der Höhe des Schalldrucks ab, andererseits von 

der Frequenz der Schallwellen, also von der Anzahl der 

Druckschwankungen pro Sekunde (Einheit Hertz, Hz). 

Das menschliche Gehör nimmt Frequenzen von etwa 

16-16.000 Hz wahr. Kinder und Jugendliche können 

auch noch Frequenzen bis zu 20.000 Hz erhören. Dies 

entspricht rund zehn Oktaven. Die Empfindlichkeit des 

Gehöres ist dabei stark frequenzabhängig. Tiefe und sehr 

hohe Töne werden bei gleicher Intensität schwächer 

wahrgenommen als Töne mittlerer Frequenzen. Dieser 

Sachverhalt wird bei der A-Bewertung von Schallpegeln 

berücksichtigt (abgekürzt dB(A)).

        

LärM

Lärm kann als unerwünschter, störender oder belästi-

gender Schall aufgefasst werden. Während Schall als phy-

sikalisches Phänomen gut mess- und charakterisierbar ist, 

kommt beim Lärm das menschliche Empfinden mit ins 

Spiel. So unterliegt die individuelle Beurteilung von Lärm 

und seiner Belästigungswirkung einem breiten Feld Fak-

toren. Dazu gehört etwa auch die persönliche Einstellung 

zum Geräusch bzw. zu dessen Verursacher. So kann etwa 

das Meeresrauschen als "ruhig" empfunden werden, wäh-

rend der gleich laute Straßenverkehr stark belästigt. 

In den gesetzlichen Regelwerken wird versucht, den Lärm 

durch mess- oder berechenbare Größen objektivierbar zu 

machen (Schallpegel, Tonhöhen, besondere Geräusch-

charakteristika, zeitliches Auftreten etc.). Durch die Bil-

Orientierende Beispiele unterschiedlicher Schallpegel für Lärm 
und "Ruhe"
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Mittelung von Schallereignissen durch Bildung des energieäquiva-
lenten Dauerschallpegels (blaue Linie) am Beispiel gemessener Ver-
kehrsgeräusche (KfZ, Straßenbahn) in Mannheim (LUBW)

dung von Mittelungspegeln über bestimmte Zeiten (tags, 

nachts) soll eine bessere Vergleichbarkeit unterschied-

licher Geräuschsituationen ermöglicht werden.

Bei der Bildung des sog. energieäquivalenten Dauerschall-

pegels (LA,eq) wird ein schwankendes andauerndes Schal-

lereignis stellvertretend durch einen Pegel eines gleich-

bleibenden Dauergeräusches ersetzt, der bei ununterbro-

chener Andauer den selben Energieinhalt aufweist, also 

die gleiche Schallenergie auf das menschliche Ohr bringen 

würde. 

 

Die Definition des Schalldruckpegels L bei einem 

Schalldruck p lautet:                                                                        

L = 10 lg  
²
²

Op
p

 (dB) = 20 lg 
Op

p
  (dB)

Dabei ist p0 der Bezugsschalldruck an der Hörschwelle 

(2  10-5 Pa).

Ein Schallpegelunterschied von

1 dB(A)          ist gerade noch wahrnehmbar

3 dB(A)          ist deutlich wahrnehmbar

10 dB(A)        entspricht etwa dem doppelten bzw. halb-

                      en Lautheitseindruck

Die Addition  zweier gleicher Schallpegel (Ver- �

doppelung der Schallleistung) führt zu einem um                       

3 dB(A) höheren Summenpegel

Die Verminderung der Verkehrsstärke einer Straße  �

auf die Hälfte bewirkt einen um etwa 3 dB(A) ge-

ringeren Pegel

Eine Abstandsverdoppelung bewirkt bei einer  �

punktförmigen Schallquelle eine Verringerung des 

Schallpegels um 6 dB(A)

Eine Abstandsverdoppelung bewirkt bei einer lini- �

enförmigen Schallquelle (Straße) eine Verringerung 

des Schallpegels um rund 3 dB(A)

Das Mittelungsverfahren ist Auswertegrundlage für die  

Lärmbeurteilung. Der energieäquivalente Dauerschall-

pegel ist aber auch für Prognosen von Schallsituationen  

bedeutsam. Erst durch die Beschreibung eines schwan-

kenden Geräusches durch eine einzige Zahl ist es relativ 

einfach möglich Schallausbreitungsberechnungen vorzu-

nehmen, diese in Lärmkarten darzustellen und verglei-

chende Szenarien zu betrachten.

Die Berechnungsverfahren nach der Umgebungslärmricht-

linie sind in der Verordnung über die Lärmkartierung (34. 

BImSchV) sowie in den vorläufigen nationalen Berech-

nungsvorschriften

VBUSch (Vorläufige Berech- �

nungsmethode für den Umgebungslärm an Schienen-

wegen)

VBUS (Vorläufige Berechnungsmethode für den  �

Umgebungslärm an Straßen)

VBUF (Vorläufige Berechnungsmethode für den  �

Umgebungslärm an Flugplätzen)

VBUI (Vorläufige Berechnungsmethode für den Um- �

gebungslärm durch Industrie und Gewerbe) 

         

niedergelegt. In diesen Regelwerken werden Lärmindizes 

definiert. Dabei handelt es sich um A-bewertete äqui-

valente Dauerschallpegel in Dezibel, die sich auf einen 

Beurteilungszeitraum von einem Jahr beziehen und für 

unterschiedliche Zeiträume des Tages, Abends bzw. der 

Nacht bestimmt werden.

Infokasten: Wichtige Eigenschaften von Schallpegeln
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Lärmindex Tag:     L � Day (12 Stunden, 6 – 18 Uhr)

Lärmindex Abend: L � Evening (4 Stunden, 18 – 22 Uhr)

Lärmindex Nacht:  L � Night (8 Stunden, 22 – 6 Uhr)  

In den Lärmkarten der Umgebungslärmkartierung (siehe 

Kapitel 2) wird der Lärmindex LNight sowie der Lärmin-

dex LDEN dargestellt. Der LDEN wird aus den Mittelungs-

pegeln in den Zeitphasen Tag, Abend und Nacht gebildet, 

mit einer abgestuften Höhergewichtung der Abend- und 

Nachtwerte (siehe Infokasten). Diese nach Umgebungs-

lärmrichtlinie ermittelten Lärmindizes unterscheiden sich 

von den Werten, die nach den langjährig eingeführten 

deutschen Berechnungsvorschriften ermittelt wurden. So 

finden sich etwa bei den neuen Indizes weder ein Schie-

nenbonus, der in der deutschen Verkehrslärmschutzver-

ordnung (16. BImSch mit Schall03) noch mit 5 dB(A) 

zu Buche schlägt, noch eine "lauteste Nachtstunde", wie 

sie die TA Lärm für die Beurteilung nächlichen Gewer-

belärms kennt. Daher ist eine direkte Vergleichbarkeit 

von Immissionswerten z. B. aus Planfeststellungsverfah-

ren, anderen Genehmigungsverfahren oder behördlichen 

Überwachungen mit den Lärmkarten nach Umgebungs-

lärmrichtlinie nicht ohne Weiteres möglich.

 

LDEN = 10 lg

Weitere iNforMatioNeN

Internetseiten über Lärm der LUBW Landesanstalt für  �

Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württ-

emberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/serv-

let/is/1198/

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Na- �

turschutz Baden-Württemberg (2004): Fachbroschüre 

"Lärm bekämpfen – Ruhe schützen" http://www.lubw.

baden-wuerttemberg.de/servlet/is/380/

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,  �

Umwelt- und Wasserwirtschaft, Österreich, Wien 

(2007): Handbuch Umgebungslärm – Minderung und 

Ruhevorsorge, Kapitel 3 (Seiten 23-31) herunterlad-

bar (12 MB) unter lebensministerium.at (Navigati-

on: Umwelt / Publikationen / Umwelt) oder direkt:  

http://gpool.lfrz.at/gpool/main.cgi?catid=13735&rq=cat

&catt=fs&tfqs=catt

Vorläufige Berechnungsverfahren nach Umgebungslärm- �

richtlinie herunterladbar (2,6 MB) auf den Info-Seiten der 

LUBW (Navigation: www.lubw.baden-wuerttemberg.

de  / Lärm / Umgebungslärmkartierung / Materialien)  

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/

is/21643/

Lärmseiten des Umweltbundesamtes (UBA) (Naviga- �

tion: www.umweltbundesamt.de / Lärm) http://www.

umweltbundesamt.de/laermprobleme/index.html

Lärmseiten des bayerischen Landesamtes für Umwelt  �

(Navigation: www.lfu.bayern.de / Lärm / Fachinforma-

tionen) http://www.lfu.bayern.de/laerm/index.htm

Innenministerium Baden-Württemberg (Stand 2007):  �

Städtebauliche Lärmfibel, online verfügbar unter: 

http://www.staedtebauliche-laermfibel.de/

Martina Kremer – Ars auditus: Informationen (mit  �

Hörbeispielen) zu Akustik – Gehör – Psychoakustik 

(Univ. Wuppertal) http://www.dasp.uni-wuppertal.de/

ars_auditus/

Auf den Internetseiten "Lärmorama" �  der Fachstelle 

Lärmschutz des Kantons Zürich (Schweiz) findet sich 

eine interaktive Plattform rund um das Thema Schall 

und Lärm mit Hörbeispielen. http://www.laermorama.
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Geleitwort

Lärm kann krank machen. Das belegen viele
medizinische Studien. Das Risiko, einen Herzin-
farkt zu erleiden, steigt bei Männern um etwa 30
Prozent, wenn sie längere Zeit in Gebieten mit
einem Verkehrslärm-Pegel über 65 Dezibel
wohnen. Es gibt einen direkten Zusammenhang
zwischen Fluglärm und erhöhtem Verbrauch von
Arzneimitteln, die zur Behandlung von Bluthoch-
druck, Herz- und Kreislauferkrankungen oder
Depressionen zum Einsatz kommen. Menschen, die
erhöhtem Nachtfluglärm ausgesetzt sind, haben
häufiger hohen Blutdruck als Personen in ruhigeren
Wohngebieten. Ein Anstieg des nächtlichen Flug-
lärmpegels um zehn Dezibel erhöht das Risiko für
einen hohen Blutdruck um rund 14 Prozent.

Besonders in Städten sind viele Menschen dem
Gesundheitsrisiko Lärm ausgesetzt. Grund genug
für die Politik und die Behörden zu handeln.
Kurzfristig sind - beispielsweise mit Geschwin-
digkeitsreduzierungen und Lkw-Nachtfahrverboten
in Innenstädten - Geräuschquellen zu reduzieren,
die gesundheitliche Gefahren mit sich bringen.
Langfristig ist es notwendig, auch die - häufig
fälschlicherweise - als harmlos eingestuften Belästi-
gungen durch Lärm, wie beispielsweise die
Beeinträchtigung der notwendigen Erholung, zu
reduzieren. Wir wissen nämlich mittlerweile, dass
auch chronische Belästigungen auf Dauer krank
machen können.

Mit der EG-Umgebungsrichtlinie gibt es nunmehr
ein rechtliches Instrument, die Lärmbelastung vor
allem in den Kommunen zu senken. So lassen sich

nicht nur Gesundheitsrisiken verringern, die Städte
werden durch weniger Lärm auch lebenswerter. Das
kann auch einen positiven Effekt für die Kom-
munen im Wettbewerb um die Ansiedlung von
Unternehmen haben. Umweltfaktoren spielen eine
immer größere Rolle bei der Standortwahl einiger,
vor allem innovativer Unternehmen. Und schließ-
lich können wir, da Lärm hohe Kosten für die
Volkswirtschaft sowie direkt für die Kommunen
verursacht, mit der Lärmminderung mittel- und
langfristig Geld im Gesundheitswesen sparen -
Geld, das man woanders einsetzen kann.

Dieses Handbuch will Kommunen helfen, die
Umgebungslärmrichtlinie effektiv umzusetzen, um
die Vorteile der Lärmminderung nutzen zu können.
Das Umweltbundesamt förderte die Erstellung mit
Geldern des Bundesumweltministeriums.

Ich wünsche dem Handbuch eine weite Verbreitung
und vor allem eine rege Anwendung.

Prof. Dr. Andreas Troge
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Hintergrund:
Umgebungslärmrichtlinie - ein neues
rechtliches Instrumentarium

Lärm verursacht Krankheiten, mindert die Arbeits-
leistung und das Wohlbefinden von Menschen,
drückt Immobilienpreise, reduziert die Einnahmen
von Kommunen und verursacht allein in Deutsch-
land jährlich mehrere Milliarden Euro Folgekosten.
Auf europäischer Ebene wurde bislang versucht, die
negativen Wirkungen von Lärm an der Quelle,
durch gesetzliche Regelungen über die Schallleis-
tungen von Emittenten zu mindern.

Mit der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung
und Bekämpfung von Umgebungslärm vom
25.6.2002 wurde ein EU-weiter rechtlicher Rahmen
zur Regulierung der Umweltauswirkungen von
Lärm geschaffen. Neben die Vielzahl gesetzlicher
Regelungen zu Geräuschemissionen treten damit
europäische Vorgaben im Bereich der Immissionen.
Dieser Ansatz ist dem deutschen Recht nicht fremd.
Bereits der frühere § 47a des - inzwischen der EG-
Umgebungslärmrichtlinie angepassten - Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) forderte die
Erstellung von Lärmminderungsplänen. Die Anfor-
derungen der Umgebungslärmrichtlinie gehen
jedoch teilweise darüber hinaus. Im Wesentlichen
wird Folgendes gefordert:

• Ermittlung der Belastung durch Umgebungs-
lärm anhand strategischer Lärmkarten nach
einheitlichen Bewertungsmethoden,

• Aufstellung von Aktionsplänen mit dem Ziel,
Umgebungslärm insbesondere dort, wo gesund-
heitliche oder belästigende Auswirkungen zu
erwarten sind, zu vermindern und eine Erhö-
hung in Gebieten mit zufriedenstellenden
Belastungen zu verhindern,

• Information der Öffentlichkeit über die Auswir-
kungen von Umgebungslärm, die Veröffent-
lichung der Lärmkarten und die öffentliche
Mitwirkung an Aktionsplänen.

Strategische Lärmkarten müssen für Hauptver-
kehrsstraßen und -eisenbahnstrecken, für Groß-
flughäfen und für Ballungsräume erstellt werden.
Dabei werden, je nach Größe des Ballungsraumes
oder der Verkehrsstärke, zwei zeitliche Phasen
festgelegt. (vgl. Abb. 1.1).1

Unter einem Ballungsraum versteht die Richtlinie
ein Gebiet, das sich durch einen weitgehend
geschlossenen städtischen Charakter auszeichnet.
Aber nicht nur Großstädte sind von der Umge-
bungslärmrichtlinie betroffen. Auch in kleineren
Gemeinden müssen Aktionspläne erstellt werden -
sei es, weil sie Teil eines Ballungsraumes sind oder
im Wirkungsbereich einer der drei Hauptlärm-
quellen liegen.

Dennoch konzentriert sich das vorliegende Hand-
buch auf den Umgang mit Straßenverkehrslärm in
Städten. Kleinere Gemeinden werden oft von
übergeordneten Gebietskörperschaften wie den
Ländern z.B. durch die Erstellung von Lärmkarten
unterstützt, während große Kommunen i. d. R.
selbst verantwortliche Akteure sind. In größeren Abb. 1.1: Phasen der Umgebungslärmrichtlinie

mit > 60.000 Zügen/Jahr 

Ballungsräume 
mit > 250.000 Einwohner 
Hauptverkehrsstraßen 
mit > 6 Mio. Kfz/Jahr 

Haupteisenbahnstrecken 
mit > 60.000 Zügen/Jahr 

Großflughäfen 
mit > 50.000 Bewegungen/Jahr 

30. Juni 2007: 
strategische Lärmkarten 

18. Juli 2008: 
Lärmaktionspläne 

30. Juni 2012: 
strategische Lärmkarten 

18. Juli 2013: 
Lärmaktionspläne 

mind. alle 5 Jahre: 
Überprüfung  und ggf.  Aktualisierung  der Lärmkarten 

und Aktionspläne 

Ballungsräume 
mit > 100.000 Einwohner 
Hauptverkehrsstraßen 

mit > 3 Mio. Kfz/Jahr 
Haupteisenbahnstrecken 
mit > 30.000 Zügen/Jahr 
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Städten sind außerdem - bei erfolgreicher
Umsetzung der Aktionspläne - die größten
Lärmminderungen bezogen auf die Zahl der
betroffenen Menschen zu erwarten. Die Hauptlärm-
quelle, die direkt von den Kommunen zu beein-
flussen ist, ist hier eindeutig der Straßenverkehr.

Ziel, Aufbau und Verwendung
des Handbuches

Ziel des Handbuches ist es, Städte bei der Aufstel-
lung und auch bei der Umsetzung von Lärmak-
tionsplänen zu unterstützen und ihnen Hinweise
für eine erfolgreiche Lärmminderung zu geben.

Lärmaktionsplanung ist eine komplexe, quer-
schnittsorientierte Aufgabe. Sie kann Auswirkun-
gen auf andere Handlungsfelder wie Verkehrs- oder
Bebauungsplanung oder auch Luftreinhaltung
haben. Umgekehrt können diese Planungsfelder
maßgeblich den Erfolg oder Misserfolg der Lärm-
minderungsplanung beeinflussen. Zudem ergibt
sich aus der Überlagerung der in der Umgebungs-
lärmrichtlinie genannten Lärmquellen die Notwen-
digkeit zur Kooperation unterschiedlichster Akteure
und Verantwortlichen bei der Aktionsplanung. Sie
kann auch Auswirkungen außerhalb eines Pla-
nungsgebietes zeitigen - z.B. bei großräumigen
Verkehrsumlenkungen - und die Einbeziehung
weiterer Verwaltungen notwendig machen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Umgebungslärm-
richtlinie ist die Forderung nach Information der
Öffentlichkeit und deren Mitwirkung bei der Auf-

stellung von Aktionsplänen. Wie bei kaum einer
anderen Umweltplanung ist die Öffentlichkeits-
beteiligung notwendige Voraussetzung für die
erfolgreiche Umsetzung: Bürgerinnen und Bürger
können durch ihre Kenntnis vor Ort dazu beitragen,
Lärmminderungsmaßnahmen möglichst optimal zu
gestalten. Die Kommunikation mit der Öffentlich-
keit erhöht die Akzeptanz von Maßnahmen und die
Transparenz von Entscheidungen. Da Lärmbelästi-
gung und -belastung eine starke "subjektive"
Komponente haben, die nicht nur in Dezibel zu
erfassen ist, ist bei erfolgreicher Öffentlichkeits-
arbeit auch eine größere Wirksamkeit der Lärm-
minderung zu erwarten.

Das vorliegende Handbuch richtet sich daher nicht
nur an die verantwortlichen Verwaltungen, meist
die kommunalen Umweltämter. Es will auch ande-
ren Beteiligten Hilfestellung für einen erfolg-
reichen und möglichst effektiven Prozess der Lärm-
minderungsplanung geben.

Die Richtlinie verfolgt einen Managementansatz,
durch den in den Kommunen ein Prozess initiiert
werden soll, der dauerhaft zu einer leiseren Umge-
bung führt. Dieser Ansatz bestimmt maßgeblich den
Aufbau der Handreichungen.

Dabei sind diese Handreichungen kein Kochbuch.
Lärmminderungsplanung ist kein Prozess, der nach
dem Motto "Man nehme..." erfolgreich zu gestalten
ist. Die Problemlagen, die einzubeziehenden Akteu-
re und auch die sich daraus ergebenden Lösungen
sind von Ort zu Ort verschieden. Vielmehr sollen
Hinweise gegeben werden, wie Prioritäten gesetztDie Realität unserer Städte ...

Der Managementansatz der
Umgebungslärmrichtlinie

Die Umgebungslärmrichtlinie verzichtet auf
Auslöseschwellen für Lärmminderungsmaß-
nahmen. Vielmehr initiiert sie vor allem in den
Kommunen einen andauernden Prozess, der
die Belange des Lärmschutzes in allen Pla-
nungsbereichen, in der Politik und im Bewusst-
sein der Bevölkerung stärker verankern kann.
Sie verfolgt damit einen vergleichsweise
weichen Steuerungsansatz, der aber aufgrund
ihrer Vorgaben zu dauerhaften Lärmminde-
rungen führen kann. Zu diesen Vorgaben
zählen z.B. die Notwendigkeit zur Überprüfung
von Kartierungen und Aktionsplänen spätes-
tens alle fünf Jahre, zur mehr als nur formalen
Einbeziehung der Öffentlichkeit und der
Kooperation verschiedener Fachämter.
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werden können, welche Schritte möglich, wie
einzelne Aktionen sinnvoll zu kombinieren sind,
wer wie und wann einzubeziehen ist, wie Fehler
vermieden werden können - kurz: wie der
Lärmminderungsprozess sinnvoll und erfolgreich
gestaltet werden kann.

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Prozesses und
der unterschiedlichen Ausgangslagen in den Kom-
munen haben sich die Autoren und die Autorin
bemüht, die einzelnen Kapitel dieser Handrei-
chungen so zu verfassen, dass sie auch einzeln, dem
jeweiligen Bedarf entsprechend zu lesen sind.
Redundanzen lassen sich dadurch nicht immer
vermeiden. Das Handbuch ist modular aufgebaut
und besteht aus folgenden Teilen:

• Die Umgebungslärmrichtlinie
(Überblick über die Umgebungslärmrichtlinie,
die geforderten Schritte und über die Vorteile
der Lärmminderung),

• Aktionsplanung und Wirkungsanalyse mögli-
cher Maßnahmen
(Hinweise auf Maßnahmen, Prioritäten und
Auswirkungen),

• Information und Beteiligung der Öffentlichkeit
(Hinweise auf die Vorteile der Öffentlich-
keitsarbeit und auf erfolgreiche Durchführung),

• Prozessorganisation
(Hinweise für erfolgreiche Lärmaktionsplanung
als Querschnittsaufgabe).

In einem weiteren Modul werden am Beispiel der
Modellstadt "Silent City" einzelne Maßnahmen und
Schritte, deren Abfolge und Wirksamkeit und die

Auswirkungen der Lärmminderung auf andere
Bereiche (z.B. die Immobilienpreise) beispielhaft
konkretisiert und in einem Aktionsplan (als Kurz-
fassung im Anhang) zusammengefasst.

In einem weiteren Modul sollen Empfehlungen für
eine erfolgreiche Vorgehensweise bei der Lärm-
minderungsplanung und im Anhang Hinweise auf
weitere Informationsquellen gegeben werden.

Die vorgelegten Empfehlungen basieren auf der
Auswertung von Praxisfällen und kommunalen
Erfahrungen. Dazu wurden im Sommer 2007 nicht
nur fast alle deutschen Kommunen mit mehr als
250.000 Einwohnern befragt, die von der ersten
Phase der Umgebungslärmrichtlinie betroffen sind,
sondern auch weitere Gemeinden, die auf der
Grundlage des ehemaligen  § 47a BImSchG Erfah-
rungen mit der Lärmminderungsplanung haben.
Eine Reihe von Kommunen wurden zu zwei
Workshops eingeladen, um über ihre Erfahrungen
zu berichten und sich darüber auszutauschen. Die
Ergebnisse dieser Veranstaltungen sind ebenso in
diese Handreichungen eingeflossen wie eine
umfangreiche Auswertung von Literatur und
Datenbanken.

____________________

1 Einige Bundesländer und Kommunen gehen über diese
zeitlichen Vorgaben hinaus. Das Land Baden-Württemberg
beispielsweise versucht, durch finanzielle Anreize
Kommunen, die erst von der zweiten Phase betroffen sind,
zu Lärmkartierung und Aktionsplanung bereits in der ersten
Phase zu bewegen.

... erfordert Handeln.
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Anlass: Die EG-
Umgebungslärmrichtlinie

"Schätzungen zufolge sind rund 20 % der Bevöl-
kerung in der (Europäischen) Union, d.h. annähernd
80 Millionen Menschen, Lärmpegeln ausgesetzt,
die von Wissenschaftlern und Medizinern als
untragbar angesehen werden, von denen sich die
meisten Menschen gestört fühlen, die zu
Schlafstörungen führen und bei denen gesund-
heitsschädliche Auswirkungen zu befürchten sind.
Weitere 170 Millionen Bürgerinnen und Bürger
leben in sogenannten 'grauen Zonen', in denen die
Lärmbelastung tagsüber zu starken Belästigungen
führt... Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit
den externen Kosten des Lärms, ...wobei die
Schätzungen von 0,2 % bis 2 % des BIP reichen
(ca. 12 Mrd. €; d. Verf.)." Dies stellt die
Europäische Kommission in ihrem Grünbuch
"Zukünftige Lärmschutzpolitik"1 fest. In Deutsch-
land sind nach Berechnungen des Umweltbundes-
amtes (UBA) etwas 13 Mio. Menschen allein durch
Straßenverkehr Lärmpegeln ausgesetzt, die Gesund-
heitsschäden und Schlafstörungen verursachen.2

Im Jahr 2002 wurde vom Europäischen Parlament
und vom Rat die "Richtlinie 2002/49/EG über die
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm"
(kurz: EG-Umgebungslärmrichtlinie) verabschiedet.
Mit ihr wurde für die Europäische Union ein
"gemeinsames Konzept festgelegt .., um vorzugs-
weise schädliche Auswirkungen, einschließlich
Belästigungen, durch Umgebungslärm zu ver-
hindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern".

Als Umgebungslärm werden vom Menschen ver-
ursachte belästigende oder gesundheitsschädliche
Geräusche im Freien definiert. Die Richtlinie
erfasst dabei im Wesentlichen Straßen-, Schienen-
verkehrs- sowie Fluglärm. Sie gilt aber nicht für
Nachbarschaftslärm, von den betroffenen Personen
selbst verursachten Lärm, Lärm innerhalb von
Wohnungen, Lärm am Arbeitsplatz oder in Ver-
kehrsmitteln, auch nicht für Lärm in militärischen
Gebieten oder aufgrund militärischer Aktivitäten.

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten

• zur Erfassung der Lärmbelastung durch Lärm-
karten,

• zur Information der Öffentlichkeit über die
Belastung durch Umgebungslärm (z.B. durch
Lärmkarten) und seine Auswirkungen,

• zur Aufstellung von Aktionsplänen bei proble-
matischen Lärmsituationen unter Mitwirkung
der Öffentlichkeit und

• zur Information der EU-Kommission über Kar-
tierung und Aktionsplanung.

Die Lärmbelastung ist in Ballungsräumen und in
Gebieten zu erfassen, die von den drei genannten
Hauptlärmquellen betroffen sind. In Ballungsräu-
men sind Lärmkarten - nach Anhang IV der Umge-
bungslärmrichtlinie - zudem auch für Industrie-
anlagen und Häfen und sonstige relevante Lärm-
quellen zu erstellen. Die Definition eines Ballungs-
raumes wird weitgehend den Mitgliedsstaaten
überlassen. In Deutschland werden darunter Gebiete
mit über 100.000 Einwohnern verstanden, die eine
Bevölkerungsdichte von mehr als 1000 Einw./km2Nachtfahrverbot für LKW
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aufweisen.

Die Umgebungslärmrichtlinie setzt für die geforder-
ten Schritte Fristen in zwei Phasen, die sich nach
der Größe des Ballungsraumes  und der Verkehrs-
menge der genannten Verkehrswege richten. Bal-
lungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern sind
schon von der ersten Phase 2007/08 erfasst. Die
zweite Phase 2012/13 betrifft kleinere Ballungs-
räume mit 100.000 bis 250.000 Einwohnern. Alle
Großflughäfen sind schon von der ersten Phase
betroffen (vgl. Tab. 2.1).

Das deutsche Recht der Lärmminde-
rungsplanung - §§ 47a-f BImSchG

Die Umgebungslärmrichtlinie wurde in Deutsch-
land mit dem "Gesetz zur Umsetzung der EG-
Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung
von Umgebungslärm"3 vom 24. Juni 2005 durch
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§§ 47a-f BImSchG) in nationales Recht umgesetzt.

Lärmkartierung

Danach sind Lärmkarten für

• Ballungsräume,
• Hauptverkehrsstraßen,
• Haupteisenbahnstrecken,
• Großflughäfen

zu erarbeiten.

 Lärmquelle / Gebiet Lärmkarten zu erstellen bis
(zuständige Institution)

Aktionspläne zu erstellen bis
(zuständige Institution)

Ballungsräume
(Haupt- und sonstigen
Lärmquellen)
>250.000 Einwohner
>100.000 Einwohner

30. Juni 2007 (i. d. R. Kommunen)
30. Juni 2012 (i. d. R. Kommunen)

18. Juli 2008 (i. d. R. Kommunen)
18. Juli 2013 (i. d. R. Kommunen)

Hauptverkehrsstraßen
>6 Mio. Fahrzeuge/Jahr
>3 Mio. Fahrzeuge/Jahr

30. Juni 2007 (i. d. R. Kommunen)
30. Juni 2012 (i. d. R. Kommunen)

18. Juli 2008 (i. d. R. Kommunen)
18. Juli 2013 (i. d. R. Kommunen)

Haupteisenbahnstrecken
>60.000 Züge/Jahr
>30.000 Züge/Jahr

30. Juni 2007 (Eisenbahn-
Bundesamt)
30. Juni 2012 (Eisenbahn-
Bundesamt)

18. Juli 2008 (i. d. R. Kommunen)
18. Juli 2013 (i. d. R. Kommunen)

Lärmkarten haben die Mindestanforderungen des
Anhangs IV der EG-Umgebungslärmrichtlinie zu
erfüllen. Mit der 34. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verord-
nung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) vom
6. März 2006 wurden nähere Bestimmungen
erlassen, die die Lärmkartierung regeln. Danach
sind für Ballungsräume zusätzlich folgende
Lärmquellen einzubeziehen sofern sie erheblichen
Umgebungslärm hervorrufen:
• sonstige Straßen,
• sonstige Schienenwege und Schienenwege von

Straßenbahnen,
• sonstige Zivil-Flugplätze,
• Industrie- und Gewerbegebiete, einschließlich

Häfen mit einem Umschlag von mehr als 1,5
Mio. t/Jahr.

Tab. 2.1:  Umgebungslärmrichtlinie. Fristen
 und Zuständigkeiten

(Großflughäfen sind grundsätzlich schon von
der ersten Phase betroffen.)
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Lärmkarten sind getrennt für die genannten Quellen
als Isophonen-Karten (vgl. Kasten S. 6f.) zu erstel-
len und müssen u. a. folgende Informationen
enthalten:

• graphische Darstellung der Überschreitung
eines Wertes, bei dem Lärmschutzmaßnahmen
in Erwägung gezogen werden,4

• tabellarische Angaben über die geschätzte Zahl
von Menschen, die in den jeweiligen
Isophonen-Bändern leben,

• tabellarische Angaben über lärmbelastete
Flächen und über die geschätzte Zahl der
betroffenen Wohnungen, Schulen und Kranken-
häuser,

• Angaben über durchgeführte und laufende
Lärmaktionspläne.

Die Lärmkarten sind zu veröffentlichen. Dies hat in
einer für die Öffentlichkeit verständlichen Form zu
erfolgen. Es ist daher sinnvoll, die Isophonen-
Karten dieser Zielgruppe anzupassen (vgl. Kasten
S. 6f.). Die Lärmkarten dienen als Grundlage für
die Aktionsplanung, die das Ziel hat, problema-
tischen Umgebungslärm zu reduzieren und ruhige
Gebiete vor einer Lärmzunahme zu schützen.

Zuständig für die Lärmkartierung und die anschlie-
ßende Aktionsplanung sind grundsätzlich die
Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen
Behörden. Ausgenommen hiervon sind Erstellung
und Veröffentlichung von Lärmkarten für Schie-
nenwege von Eisenbahnen des Bundes (nicht aber
die Aktionspläne für solche Strecken), für die nach
§ 47e BImSchG das Eisenbahn-Bundesamt zustän-

dig ist. Die Kartierung von Großflughäfen obliegt
oft den Landesumwelt- oder vergleichbaren Lan-
desämtern. Die zuständigen Behörden können
anordnen, dass ihnen vorhandene, für die Erstellung
der Lärmkarten erforderlichen Daten und bereits
existierende Ergebnisdaten von den Verkehrsbetrei-
bern und Baulastträgern kostenlos zur Verfügung
gestellt werden. Soweit Daten nicht vorhanden sind,
sind diese Einrichtungen auch zur Mitwirkung bei
der Datenerhebung verpflichtet.

Lärmkarten und Aktionspläne sind bei bedeutsamen
Entwicklungen für die Lärmsituation, mindestens
jedoch alle fünf Jahre zu überprüfen und ggf. zu
überarbeiten. Informationen über die Lärmkarten
und Aktionspläne (und später über deren Aktuali-
sierungen) werden einschließlich eines Berichts
über die Öffentlichkeitsbeteiligung über von den
Ländern bestimmte Einrichtungen von der Bundes-
regierung an die Europäische Kommission übermit-
telt. Die Anforderungen an die zu übermittelnden
Informationen sind in Anhang VI der Umgebungs-
lärmrichtlinie zusammengefasst. Die Informations-
pflicht dient der Weiterentwicklung und Ausge-
staltung der Lärmschutzpolitik der Gemeinschaft.

Aktionsplanung

Lärmkarten sind kein Selbstzweck. Sie bilden die
Grundlage für die Aufstellung von Aktionsplänen
zur Lärmminderung und zum Erhalt ruhiger
Gebiete. § 47d BImSchG regelt in Verbindung mit
Anhang V der EG-Umgebungslärmrichtlinie Min-
destanforderung und Form eines solchen Aktions-

Lärmindizes und Lärmkarten

Die Umgebungslärmrichtlinie unterscheidet drei
Lärmindizes, den Lday, den Levening und den
Lnight, die in Dezibel (dB(A)) angegeben
werden. Diese dem Frequenzbereich des
menschlichen Gehörs angepassten Mittelungs-
pegel beziehen sich auf einen Beurteilungs-
zeitraum von einem Jahr und sind für
verschiedene Tageszeiten zu berechnen (Lday :
6:00 - 18:00; Lev ening: 18:00 - 22.00; Lnight: 22:00
- 6:00; aus diesen drei Werten ist für die
Lärmkarten ein Index für den gesamten Tag,
Lden, zu berechnen). Gesamttag- und Nacht-
index müssen - für jede Lärmart getrennt - in
Lärmkarten dargestellt werden. Dabei erfolgt
die Darstellung in 5 dB(A)-Stufen (farblich zu
kennzeichnende, sog. Isophonen-Bänder;
Isophonen sind Kurven gleicher Pegel), die für
den Lden bei 55 dB(A) und für den Lnight bei 50
dB(A) - optional bei 45 dB(A) - beginnen und in
einer Stufe "über 75 dB(A)", bzw. "über 70
dB(A)" enden.

Für die Beurteilung von Lärmminderungs-
maßnahmen reichen die von der Umge-
bungslärmrichtlinie und der 34. BImSchV
vorgegebenen 5 dB(A)-Bänder u. U. nicht aus.
Da 3 dB(A) eine Halbierung des Schalldruckes
bedeuten, schlagen sich u.U. Maßnahmen, die
bereits eine deutliche Lärmreduzierung zur
Folge haben, in der kartenmäßigen und

(weiter: nächste Seite)
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planes, der mindestens für die kartierten Gebiete
und unter Beteiligung der Öffentlichkeit aufzu-
stellen ist. Ein solcher Plan enthält i. d. R. folgende
Angaben:

• Beschreibung des Ballungsraumes und der zu
berücksichtigenden Lärmquellen,

• Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten,
• Informationen über zuständige Behörden, recht-

liche Rahmenbedingungen, geltende Grenz-
werte,

• Analyse der Lärm- und Konfliktsituationen und
der betroffenen Personen,

• existierende Maßnahmen und Pläne,
• Lösungsmöglichkeiten und geplante Maßnah-

men einschließlich Kosten-Nutzen-Analysen
und zeitlicher Abläufe,

• Überlegungen zu Implementierung und Erfolgs-
kontrolle,

• Abschätzungen der Lärmreduzierung und der
betroffenen Personen.

Wenngleich § 47d BImSchG grundsätzlich für Bal-
lungsräume und für die Umgebung der Hauptlärm-
quellen eine Aufstellung von Aktionsplänen vor-
sieht, müssen gleichwohl Kommunen in Abstim-
mung mit der Öffentlichkeit Prioritäten für einzelne
Teilgebiete und bei den geplanten Maßnahmen
setzen. Dabei erweist es sich als Schwäche, für
einige Gemeinden aber auch als Stärke der
gesetzlichen Regelung, dass es keine Auslöse-
schwelle für die Aktionsplanung gibt. Engagierte
Gemeinden sind durch Auslösewerte nicht
gehindert, in die Aktionsplanung einzusteigen, wo

immer sie Lärmprobleme und Lärmauswirkungen
sehen und aufgreifen wollen. Andererseits besteht
die Gefahr, dass in der Praxis eine Aktionsplanung
erst aufgrund öffentlichen Drucks eingeleitet wird.

Ein erster Schritt für die Erstellung einer Maßnah-
menplanung ist die Analyse der Lärmkarten und die
Erfassung und Beschreibung von Konfliktsituatio-
nen. Die zusätzliche Erstellung von Konflikt- und
Betroffenenkarten ist - auch für die Diskussion mit
der Öffentlichkeit und mit der Politik - hilfreich.

Sinnvollerweise geschieht eine zumeist notwendige
Prioritätensetzung in Abwägung der Größe des be-
troffenen Gebiets, der Anzahl der betroffenen Per-
sonen und der Höhe der Lärmbelastung (gesund-
heitliche Risiken, erhebliche Belästigungen etc.).
Dabei ist nicht nur die Belastung durch eine einzel-
ne Lärmquelle, sondern auch die Gesamtbelastung
durch mehrere Quellen zu berücksichtigen.

In die Prioritätensetzung ist auch der Schutz ruhiger
Gebiete (vgl. Kasten S. 7) einzubeziehen.
Außerdem unterliegen einzelne Maßnahmen der
Lärmaktionspläne u. U. der UVP-Pflicht,5 woraus
sich weitere Bewertungskriterien ergeben können.

Bei der Beurteilung der Lärmbelastung ist zu
bedenken, dass die Immissionsgrenzwerte der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) auf-
grund unterschiedlicher Lärmindizes nicht direkt
vergleichbar sind mit den Belastungsangaben, die
aus der Umgebungslärmrichtlinie resultieren. Sie
können aber Orientierungshilfe sein.

tabellarischen Darstellung nicht nieder. Insbe-
sondere für die Öffentlichkeitsinformation und
-beteiligung, aber auch für die politische Ab-
stimmung, sollten daher andere Darstel-
lungsformen gewählt werden (vgl. S. 31ff.).

Schutz ruhiger Gebiete

Ziel der Aktionsplanung soll es auch sein,
"ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms
zu schützen" (§ 47d Abs. 2 Satz 2 BImSchG).
Feste Kriterien für "ruhige Gebiete" gibt es
nicht. Sie können nicht nur aufgrund der
Lärmindizes identifiziert werden. Auch ihre
Funktion für die Bevölkerung spielt eine ent-
scheidende Rolle, wie verschiedene Unter-
suchungen gezeigt haben. Der Bürgerbe-
teiligung kommt hier große Bedeutung zu.

Fluglärmgesetz und Aktionsplanung

Für Großflughäfen und in Ballungsräumen
auch für sonstige Flughäfen und Flugplätze ist
am  1. Juni 2007 eine Regelung über Schutz-
ziele für die Lärmaktionsplanung in das Gesetz
zum Schutz gegen Fluglärm eingefügt worden
(§ 14). Danach sind bei der Aktionsplanung für
Flugplätze die jeweils anwendbaren Werte des
§ 2 Abs. 2 des genannten Gesetzes zu
beachten. Diese Regelung setzt voraus, dass
eine Aktionsplanung zumindest eingeleitet wird,
wenn diese Werte erreicht oder gar
überschritten sind.
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Das Umweltbundesamt (UBA) schlägt Auslöse-
werte für die Lärmaktionsplanung für alle einzelnen
Lärmquellen und eine Gesamtbelastung für Gebiete
mit Wohnnutzung vor (Tab. 2.2). 6

In der kommunalen Praxis kommt der Vermeidung
von Gesundheitsgefährdungen Priorität zu.
Beispielsweise geben die Länder Brandenburg,
Sachsen und Schleswig-Holstein ihren Gemeinden
Schwellen- oder Orientierungswerte an die Hand,
die sich an die kurz- und mittelfristigen Empfehlun-
gen des UBA anlehnen.7 Andere Bundesländer
operieren mit Werten, bei denen Gesundheitsrisiken
nicht auszuschließen sind.

Mit den vom UBA empfohlenen Werten verfügen
die zuständigen Behörden über eine Grundlage für
die öffentliche Diskussion und die Beteiligung der
Bevölkerung bei der Aufstellung von Aktions-
plänen, die der aktuellen Lärmwirkungsforschung
entsprechen (vgl. S. 9ff.).

Aktionsplanung und
Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Aufstel-
lung von Aktionsplänen ist gesetzlich vorgeschrie-
ben ( § 47d Abs. 3 BImSchG). Daraus ergeben sich
zwar keine konkreten Vorgaben für die Durch-
führung des Beteiligungserfahrens, dennoch muss
eine Reihe von Anforderungen erfüllt werden:

• Möglichkeit, rechtzeitig und effektiv an der
Ausarbeitung und Überprüfung der Aktions-
pläne mitzuwirken,

• Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse,
• angemessene Fristen und Zeitspannen für jede

Phase der Beteiligung,
• Information der Öffentlichkeit über die getrof-

fenen Entscheidungen und die Aktionspläne.

Über die Beteiligung ist ein Bericht zu fertigen, der
gemäß Anlage V der EG-Umgebungslärmrichtlinie
Bestandteil der Mitteilung über die Aktionspläne an
die Europäische Kommission ist.

Aus den rechtlichen Vorgaben ergibt sich, dass die
Beteiligung nicht nur "formal" durchgeführt werden
darf. Wenngleich Einzelergebnisse der Beteiligung
nicht zwingend in die Aktionspläne einfließen
müssen, muss sich die zuständige Behörde doch
inhaltlich damit auseinandersetzen und ihre
Entscheidung begründen. Öffentlichkeitsbeteiligung
ist damit integrativer Bestandteil der Aktions-
planung. Sie bietet eine Reihe potenzieller Vorteile
für das Gesamtergebnis des Lärmminderungs-
prozesses, die vom Österreichischen Arbeitsring für

Umwelthandlungsziel Zeitraum Lden Lnight

Vermeidung von
Gesundheitsgefährdung

kurzfristig 65 dB(A) 55 dB(A)

Minderung der erheblichen
Belästigung

mittelfristig 60 dB(A) 50 dB(A)

Vermeidung von erheblicher
Belästigung

langfristig 55 dB(A) 45 dB(A)

 Tab. 2.2: Auslösekriterien des Umweltbundesamtes für die Aktionsplanung

Folgen von Lärm

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Lärm wirkt auf das Herz-Kreislaufsystem und
kann zum Herzinfarkt führen. Das ist das Er-
gebnis der Auswertung von 61 internationalen
epidemiologischen Studien, die das Umwelt-
bundesamt 2006 durchgeführt hat. Wenn die
Lärmbelastung durch Straßenverkehr am Tage
über einem Mittelungspegel von 65 dB(A) liegt,
steigt die Beanspruchung des Herz-Kreislauf-
Systems deutlich an. Dazu gehören Bluthoch-
druck, Durchblutungsstörungen des Herzens,
Herzinfarkt und die medikamentöse Behand-
lungen wegen Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das
Herzinfarkt-Risiko steigt oberhalb von
Tagesmittelungspegeln von 60 dB(A) zunächst

(weiter: nächste Seite)

Quelle: vgl. Anm. 6
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Lärmbekämpfung8 folgendermaßen zusammenge-
fasst sind:

• Entscheidungen werden durch "vervielfachtes"
Wissen der Beteiligten unterstützt und besser
vorbereitet,

• stärkere Akzeptanz und Legitimität von poli-
tischen bzw. behördlichen Maßnahmen bei den
beteiligten Akteuren,

• Entscheidungen können von den "Betroffenen"
selbst mitgestaltet bzw. mitbeeinflusst werden,

• Konflikten kann vorgebeugt werden,
• beschleunigte Abwicklung von Verfahren ist

möglich,
• Informationsfluss zwischen den beteiligten

Akteuren verbessert sich,
• Verständnis für die jeweils andere Sichtweise

(z.B. Lärmverursacher / Lärmbetroffene) steigt.

Darüber hinaus führt ein erfolgreicher Beteiligungs-
prozess u. U. dazu, dass die lärmentlastenden Ef-
fekte einer Lärmminderungsmaßnahme größer aus-
fallen, als es die reinen Schallpegelsenkungen ver-
muten lassen (vgl. Kap. 4).9

Vorteile der Lärmminderung

Lärm verursacht nicht nur Gesundheitsschäden,
sondern auch hohe volkswirtschaftliche Kosten, die
sich nur z.T. monetär spezifizieren lassen, aber
dennoch in der Abwägung von Lärmminderungs-
maßnahmen zu berücksichtigen sind. Beispiel-
rechnungen und Fallstudien zeigen, dass sich
Lärmminderungsmaßnahmen i. d. R. kurzfristig
amortisieren und für die Kommunen mittel- und

langfristig zu zusätzlichen Einnahmen führen
können.10

Lärm und Gesundheit

Lärm und Lärmstress können zu zahlreichen Beein-
trächtigungen und Erkrankungen des Menschen
führen. Allein Verkehrslärm gefährdet nach Schät-
zungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
die Gesundheit von fast jedem dritten Europäer
oder schränkt zumindest dessen Wohlbefinden
ein.11 Das Umweltbundesamt schätzt, dass in
Deutschland jährlich 4.000 Herzinfarkte allein auf
Straßenverkehrslärm zurückzuführen sind.12

Die wichtigsten Beeinträchtigungen, die durch
Lärm entstehen, sind aus Sicht der WHO:13

• Schmerzen und Hörermüdung,
• Hörschäden, inklusive Tinnitus,
• Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigung,
• Schlafstörungen mit allen kurz- bis langfris-

tigen Konsequenzen,
• kreislaufbedingte Erkrankungen,
• hormonelle Reaktionen (z.B. Stresshormone)

und ihre möglichen Konsequenzen für den
menschlichen Stoffwechsel und das Immun-
system,

• Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit in
Schule und Arbeit,

• Beeinträchtigung im sozialen Verhalten (Ag-
gressivität, Hilflosigkeit etc.),

• Belästigung.

leicht, oberhalb von 65 dB(A) stärker an.

Schlafstörungen

Der Rat der Sachverständigen für Umweltfra-
gen hat im Umweltgutachten 2004 internationa-
le Studien seit 1980 ausgewertet. Danach kann
nächtlicher Verkehrslärm den Schlaf bereits bei
relativ niedrigen Schallpegeln stören (ab 36
dB(A)). Die Schlafdauer wird verkürzt, die
Einschlaf- und Tiefschlaflatenz (Zeit bis zum
Eintreten des Tiefschlafs) verlängert, es kommt
zu unbewussten Aufwachreaktionen.

Hormonelle Veränderungen

Dauerhafte und auch kurzfristige Lärmbelas-
tung kann zur erhöhten Ausschüttung von
Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol führen.
Diese Hormone beeinflussen Stoffwechselvor-
gänge, die Regelung lebenswichtiger Körper-
funktionen und das Immunsystem.

Lärm und Medikamentenverbrauch

Eine Studie des Umweltbundesamtes von 2006
zeigt, dass der Nachtflugbetrieb das gesund-
heitliche Wohlbefinden stört. Nächtlicher Flug-
lärm führt demnach dazu, dass die Betroffenen
häufiger den Arzt aufsuchen und die Ärzte
ihnen mehr Medikamente verschreiben. Bei
nächtlichem Lärm ausgesetzten Probanden ist
eine deutlich erhöhte Verordnung von Arz-
neimitteln mit blutdrucksenkender Wirkung, zur
Behandlung von Herz- und Kreislauferkran-
kungen, zur Beruhigung sowie zur Behandlung

(weiter: nächste Seite)
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Die Mehrzahl dieser Auswirkungen sind auch im
Kontext von Umgebungslärm relevant. Lärmwir-
kungen reichen damit von Belästigung bis hin zu
sehr ernsthaften gesundheitlichen Folgen. Die
Differenzierung zwischen Belästigung und Gesund-
heitsfolgen liegt auch den vom Umweltbundesamt
vorgeschlagenen Auslösewerten für die Aktionspla-
nung zugrunde (Tab. 2.2). Es sei allerdings darauf
verwiesen, dass auch chronische Belästigungen zu
einem signifikanten Anstieg des Erkrankungsrisikos
führen.14

Lärmbelastung und -belästigung verursachen damit
erhebliche volkswirtschaftliche Kosten. Sie reichen
von direkten Gesundheitskosten für die Behandlung
von Krankheiten über verringerte Produktivität,
Produktionsausfall und erhöhte Unfallzahlen durch
Stress und Konzentrationsstörungen bis hin zu
einem verringerten Wohlbefinden betroffener Men-
schen.

Auf der Grundlage einer Reihe von kommunalen
Fallstudien werden die externen Kosten, die in
Deutschland allein durch Straßenverkehrslärm ver-
ursacht werden, vom Institut für Energiewirtschaft
und Rationelle Energieanwendung an der Univer-
sität Stuttgart auf jährlich 3,4 bis 4,5 Mrd. €
geschätzt. Für eine Stadt von 250.000 Einwohnern
entspricht das ca. 12,5 Mio. €/Jahr. Andere Schät-
zungen gehen von noch deutlich höheren Kosten
aus.15

Lärm als Standort- und Kostenfaktor

Neben den Kosten durch Gesundheitsschäden sind
eine Reihe weiterer negativer Folgen durch
Lärmbelastung feststellbar. Dass Lärm für die
Ansiedlung von einigen Gewerben oder vor allem
auch für die Wohnungswirtschaft ein negativer
Standortfaktor ist, ist vielfach belegt.16 Er ist ein
bedeutender Faktor für die Beurteilung des Wohn-
umfeldes und des Standortes. Lärm kann dazu
führen, dass laute Wohngebiete durch Wegzug z.B.
mittlerer und oberer Einkommensgruppen sozial
entmischt werden, sich Geschäfte für den geho-
benen Bedarf nicht ansiedeln oder auch andere
Dienstleister fernbleiben oder wegziehen.

Insbesondere die Auswirkungen auf Mieteinnah-
men und Immobilienpreise - und damit letztlich
auf die Steuereinnahmen auch von Kommunen -
lassen sich recht gut abschätzen.

Effekte auf Immobilenwerte sind ab einem Tages-
mittelungspegel von 45 dB(A) nachweisbar.17

Untersuchungen zu Wohnungsmiet- und Immobi-
lienpreisunterschieden zwischen lauten und leiseren
Gebieten kommen zu einer Differenz von 0,5 % bis
1,26 % der Wohnungsmieten pro dB(A).18 Nach
Untersuchungen des Umweltbundesamtes nimmt
der Wert eines Wohngebäudes mit jedem Dezibel
über 50 dB(A) um 0,5 % ab. Dänische Studien
kommen sogar zu einem Wertverlust von ca. 1,5 %.
Zudem kann der Einheitswert von Wohngebäuden
in lärmbelasteten Gebieten nach Untersuchungen
der Stiftung Warentest um bis zu 5 % abgesenkt
werden, wenn die Grenzwerte der Verkehrs-

von Depressionen zu beobachten. Die Studie
legt nahe, dass Zusammenhänge zwischen
Fluglärm und Herzgefäß-Erkrankungen sowie
psychischen Erkrankungen bestehen.

Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit

Lärm beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit von
Kindern. Das belegt die sog. RANCH Studie,
die in vier EU-Ländern durchgeführt wurde.
Lernfähigkeit und die Gedächtnis funktionen
 werden erheblich verschlechtert, wenn
Schulen in einem mit Fluglärm belasteten
Gebiet liegen. Experimentelle Studien legen
den Schluss nahe, dass die Leistungsfähigkeit
von Erwachsenen ebenfalls beeint rächtigt wird.

Sozialverhalten

Wohlbefinden und Sozialverhalten werden
ebenfalls durch Lärm beeinträchtigt. Eine
österreichische Studie aus dem Jahr 2002
untersuchte den Einfluss des umweltbedingten
Lärms auf Kinder und kommt zu dem Schluss,
dass Lärm sich nicht nur auf ihre Leistung,
sondern auch auf ihr soziales Verhalten und
ihre Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Die
belastete Schülergruppe berichtete über mehr
Stresssymptome im täglichen Leben, hatte
einen stärkeren Anstieg der Herz frequenz auf
Stressbelastung, einen höheren Ruheblutdruck
und erhöhte Werte bei Stresshormonen.

(Quelle: Forschungszentrum für Umwelt und
Gesundheit: Lärm: Krach, der uns krank macht.
Neuherberg o.J. (ca. 2007); geändert d. d.
Verf.)
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lärmschutzverordnung (16. BImSchV) überschritten
sind.19

Für die Anbieter von Wohnraum und für Immo-
bilienbesitzer bedeutet all dies Mindereinnahmen,
für die Kommunen weniger Umsatz-, Einkom-
mens-, Grund- und Grunderwerbssteuer. Aus
Kosten-Nutzen-Untersuchungen zu Lärmminde-
rungsplanungen und mit allen Unwägbarkeiten, die
mit Steuerschätzungen zusammenhängen, kann von
einem Verlust von mietebezogenen Steuern von 2
Euro je Dezibel über 50 dB(A) pro Einwohner und
Jahr ausgegangen werden.20

Dies bedeutet, dass beispielsweise eine Stadt, die
ihre 250.000 Einwohner durch Lärmminderungs-
maßnahmen um 2 dB(A) entlastet, zusätzliche Steu-
ereinnahmen auf Mieteinkünfte in Höhe von 1 Mio.
€ pro Jahr erzielen könnte. Hinzu kämen andere
Mehreinnahmen, z.B. aus der Grunderwerbssteuer,
die ausschließlich den Kommunen zufließt.

Kosten-Nutzen-Überlegungen

Die skizzierten negativen Effekte und die Folgekos-
ten von Lärm lassen sich durch die Verwirklichung
von Maßnahmen reduzieren, die in den Aktions-
plänen festgelegt werden. Lärmminderungsmaß-
nahmen können auch zu Mehreinnahmen führen,
die z.T. den Kommunen direkt zugute kommen.

Diese Effekte sind in einer Kosten-Nutzen-
Abschätzung der Aktionsplanung, einzelner Maß-
nahmen und Maßnahmenpakete zu berücksichtigen

und reduzieren die Kosten von Lärmminderungs-
maßnahmen erheblich.21

Lärmminderungskosten lassen sich obendrein
weiter verringern, wenn es gelingt, Synergien mit
anderen Handlungsfeldern herzustellen. Sie können
dazu beitragen, andere kommunale Ziele zu
verwirklichen, z.B.:

• Verbesserung der Luftqualität (im Zusam-
menhang mit verkehrlichen Maßnahmen),

• Verbesserung der Verkehrssicherheit (bei
verkehrlichen Maßnahmen),

• bessere verkehrliche Erschließung (z. B.
ÖPNV, Fuß-/Radwegenetz),

• Erhöhung der Standortattraktivität z. B. im
Bereich Wohnungsbau, Gewerbe, Tourismus.

Darauf wird weiter unten (S. 45ff. und 66ff.) näher
eingegangen.22

Fazit

Lärm ist - vor allem in Städten - eines der größten
Umweltprobleme mit weitreichenden gesundheit-
lichen, aber auch wirtschaftlichen Folgen. Zudem
hat Lärm, anders als die meisten anderen Umwelt-
faktoren, ein sozial-selektives Element. Er trifft
eher einkommensschwache Schichten. Damit ist
Lärmbekämpfung weit mehr als bloße
Umweltpolitik.

Mit der Umgebungslärmrichtlinie steht erstmals
europaweit ein rechtliches Instrument zur
Bekämpfung von Umgebungslärm zur Verfügung.

Lärm und Wohnungswirtschaft
Auszüge aus dem Positionspapier des
Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e.V. vom 7.2.2008

Der Straßenverkehr ist einer der Hauptverur-
sacher der Lärmbelastung in bebauten Berei-
chen. Er hat bei hohen Belastungen ... unmit-
telbare Auswirkungen auf die Gesundheit.
Auch bei niedrigeren Belastungen mindert
Lärm die Wohnzufriedenheit und beeinflusst
die Wohndauer, damit letztlich auch die Höhe
der erzielbaren Mieten. Erste Modelle zur
Berechnung von Verlusten durch geringere
Mieteinnahmen und durch Wertverluste von
Grundstücken und Wohnanlagen infolge von
Lärm weisen bereits für kleinere und mittlere
Gemeinden bei den Steuereinnahmen Verluste
in Millionenhöhe aus...

Wenn sich der Wohnungsbestand in stark
lärmbelasteten Bereichen am Markt also
zukünftig nur noch schwer behaupten kann,
besteht wohnungswirtschaftlicher Handlungs-
bedarf. Es kann kein Zweifel daran bestehen,
dass alle Aktivitäten zur Verringerung der
Lärmbelastung von Wohnungen und des
Wohnumfeldes eine hohe Bedeutung für die
Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit und
Werthaltigkeit der Wohnungsbestände haben...

Die vom GdW auf der Bundesebene vertrete-
nen Unternehmen sollten sich deshalb offensiv
in die Lärmaktionsplanungen der Kommunen

(weiter: nächste Seite)
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Erfasst werden von diesen in das deutsche Bundes-
Immissionsschutzgesetz (§§ 47a-f BImSchG) auf-
genommenen Regelungen vor allem Straßen- und
Schienenverkehrslärm sowie Fluglärm. Für diese
Lärmarten und in Ballungsräumen ist die Erfassung
durch Lärmkarten vorgeschrieben, aus denen - unter
Beteiligung der Öffentlichkeit - Lärmaktionspläne
zu entwickeln sind.

Der Öffentlichkeitsbeteiligung kommt dabei ein
hoher Stellenwert zu. Sie kann nicht nur zu
sinnvolleren Lärmminderungsmaßnahmen führen.
Sie kann auch zu einer höheren Akzeptanz dieser
Maßnahmen beitragen, erhöht das öffentliche
Bewusstsein über Lärm und seine Folgen und
unterstützt damit auch die tatsächliche Umsetzung
der Planung in konkrete Maßnahmen und Schritte.

____________________
1 Europäische Kommission: Künftige Lärmschutzpolitik.

Grünbuch der Europäischen Kommission
DE/11/96/03030100.P00 (EN), Brüssel 1996

2 Wende, H.  u.a.: Straßenverkehrslärm. Umweltqualitätsziel
Gesundheit.  Wege  zum  Abbau  gesundheitlicher Risiken.
Bonn (BMU) 1998

3 Bundesgesetzblatt, Jg. 2005, Teil 1, Nr. 38, 29.6.2005

4 Ein Schwellenwert wird allerdings weder vom BImSchG,
noch von der BImSchV genannt; darauf wird auf S. 15ff.
eingegangen.

5 Erfahrungen bei der Aufstellung von Luftreinhalteplänen,
deren Maßnahmen meist ähnlich denen der

Lärmminderungsplanung sind,  lassen allerdings den
Schluss zu, dass auch typische Maßnahmen der
Lärmaktionspläne i.d.R. nicht der UVP-Pflicht unterliegen
werden. Eine Prüfung aber muss in jedem Fall erfolgen.

6 Umweltbundesamt:
http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/ulr.html
vgl. auch: Umweltbundesamt: Richtlinie über die
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm -
Auslösekriterien für die Lärmaktionsplanung. o.O. März
2006

7 Ministerium für Ländliche Entwicklung des Landes
Brandenburg: Die Strategie der Lärmaktionsplanung im
Land Brandenburg. o.O. 17.4.2007
(http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2328/str
at_ap.pdf);
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein: Leitfaden für die
Aufstellung von Aktionsplänen zur Umsetzung der
Umgebungslärmrichtlinie. Kiel o.J. (ca. 2007);
Lebensministerium des Freistaates Sachsen: Hinweise für
die Lärmaktionsplanung. o.O., o.J. (ca. 2008)
Andere Bundesländer, wie etwa Baden-Württemberg oder
Hamburg, operieren mit Orientierungs-, bzw.
Auslösewerten, die über den vom UBA empfohlenen
Werten liegen. Hamburg strebt allerdings mittel- und vor
allem langfristig niedrigere Schwellen an.

8 Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung:
Information und Beteiligung der Öffentlichkeit bei
Maßnahmen zur Lärmminderung. ÖAL-Richtlinie Nr. 36
Blatt 5, 2007

9 Felscher-Suhr, U.; Höger, R.; Schreckenberg, D.:
Wirkungsbezogenes Lärmbeurteilungsverfahren -
Endbericht zum Projekt Nr: F&E-Vorhaben  298 532 65 im
Auftrag des UBA. Bochum (Zentrum für angewandte
Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung) o.J.

einbringen und das Thema  "Ruhiges Wohnen"
als Bestandteil der eigenen Unternehmens-
strategien gestalten...

Dabei geht es nicht um eine zusätzliche und
lästige Aufgabe mit Mehrkosten, sondern um
die Integration eines wesentlichen... Aspektes
guten Wohnens in ohnehin anstehende
Aufgaben der Modernisierung des Bestandes,
des Stadtumbaus und des Sozialmanage-
ments. So gesehen sollte die Lärmminderungs-
planung als integraler Bestandteil der
Portfoliomanagements der Unternehmen
gestaltet werden.

Diese ganzheitliche unternehmerische Sicht-
weise ist auch auf das kommunale Handeln
übertragbar. Der GdW setzt sich ein für eine
integrierte Stadt-, Verkehrs- und Umwelt-
planung, bei der Aspekte
-  der Luft reinhalteplanung
-  der Lärmminderungsplanung
-  der Verkehrsplanung
-  des Klimaschutzes und
-  des Stadtumbaus
in ihrem Zusammenhang beachtet und
abgewogen werden. Nur wenn die Aufsplittung
in getrennte Richtlinien und Zuständigkeiten
überwunden wird, sind wirtschaftlich tragbare
Maßnahmen in Kooperation von Wohnungs-
wirtschaft und öffentlicher Hand umsetzbar, die
in ganzheitlicher Weise die Wohn- und Lebens-
verhältnisse der Bewohnerinnen und Bewohner
verbessern.
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Mit Lärmaktionsplänen sollen Lärmprobleme und
Lärmauswirkungen bekämpft und sogenannte
"Ruhige Gebiete" vor einer Zunahme des Lärms
geschützt werden Das übergeordnete Ziel der
Planung ist eine höhere Lebensqualität in den
Kommunen.

Wann ist Aktionsplanung notwendig
und sinnvoll?

Gesetzliche Vorgaben

Laut § 47d BImSchG stellen die zuständigen Be-
hörden bis zum 18. Juli 2008 Lärmaktionspläne auf,
mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen
geregelt werden für

1. Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit
einem Verkehrsaufkommen von über sechs
Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, von Haupt-
eisenbahnstrecken mit einem Verkehrsauf-
kommen von über 60.000 Zügen pro Jahr und
von Großflughäfen,

2. Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwoh-
nern.

Gleiches gilt bis zum 18. Juli 2013 für sämtliche
Ballungsräume sowie für sämtliche Hauptverkehrs-
straßen und Haupteisenbahnstrecken. Die notwendi-
gen Inhalte der Aktionspläne werden in § 47d
BImSchG und Anhang V der EG-Umgebungs-
lärmrichtlinie genannt. Demnach müssen die Pläne
mindestens folgende Angaben und Unterlagen
enthalten:

• eine Beschreibung des Ballungsraums, der
Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisenbahnstre-
cken oder der Großflughäfen und anderer
Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind,

• eine Zusammenfassung der Daten der Lärm-
karten,

• eine Bewertung der geschätzten Anzahl von
Personen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie
Angabe von Problemen und verbesserungsbe-
dürftigen Situationen,

• einen Bericht über die Öffentlichkeitsbetei-
ligung gemäß Artikel 8 Absatz 7 Umgebungs-
lärmrichtlinie,

• die bereits vorhandenen oder geplanten Maß-
nahmen zur Lärmminderung,

• die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden
für die nächsten fünf Jahre geplant haben,
einschließlich der Maßnahmen zum Schutz
ruhiger Gebiete,

• die langfristige Strategie,
• finanzielle Informationen (falls verfügbar):

Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse,
Kosten-Nutzen-Analyse,

• die geplanten Bestimmungen für die Bewertung
der Durchführung und der Ergebnisse des
Aktionsplans.

Die für die Aktionsplanung in Frage kommenden
Maßnahmen sind in Anhang V der Richtlinie nur in
sehr allgemein gehaltener Form angeführt. Es wer-
den lediglich die Handlungsfelder wie Verkehrs-
planung, Raumordnung, technische Maßnahmen
usw. ohne konkretisierende Empfehlungen genannt.
Die Umgebungslärmrichtlinie überlässt somit den

Ein hoher LKW-
Anteil lässt sich
durch Ausweisung
konflik tärmerer
Routen verringern.
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Abb. 3.1: Unterschiedliche Netzdichten
oben: Kartierung der 1. Stufe ohne
Netzzusammenhang (keine Verlagerungs-
wirkung darstellbar); unten: Kartierung eines
zusammenhängenden Netzes

Quelle: Stadt Celle, Lärmkontor GmbH / LK Argus GmbH:
Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung der Stadt Celle

zuständigen Behörden die genaue Auswahl und
Festlegung von Maßnahmen.

In vielen Kommunen besteht Unsicherheit, wann
Aktionsplanung tatsächlich notwendig und sinnvoll
ist. Vielerorts wird bemängelt, dass weder die EU
noch der deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber
verbindliche Schwellenwerte für die Notwendigkeit
einer Lärmaktionsplanung formuliert haben. Darin
liegt andererseits aber auch eine Chance für eine
engagierte Aktionsplanung.

Für die Beantwortung der Frage, wann und wo
lärmmindernde Maßnahmen notwendig bzw. sinn-
voll sind, können daher - über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus - weitere Kriterien herangezogen
werden:

• Dichte des lärmkartierten Netzes,
• Höhe der Lärmbelastung (Schwellenwerte),1

• Betroffenheit durch Lärm,
• Qualitative Bewertung der Lärmsituation.

Dichte des lärmkartierten Netzes

Das Regelwerk definiert die zu kartierenden und zu
beplanenden Lärmquellen allein anhand der
Verkehrsmengen (Kfz / Züge / Starts und Landun-
gen pro Jahr). Für die tatsächliche Immissions-
belastung sind jedoch zahlreiche weitere Faktoren
entscheidend. Im Straßenverkehr sind dies
beispielsweise die Fahrbahnart, der Lkw-Anteil, die
zulässige Höchstgeschwindigkeit oder der Abstand
zwischen Lärmquelle und Immissionsort.

Bevor die Lärmbelastung (Schwellenwerte und
Betroffenheiten) bewertet und die Notwendigkeit
einer Maßnahmenplanung begründet werden kann,
muss daher sichergestellt werden, dass tatsächlich
alle wichtigen Bereiche in die Betrachtung
einbezogen werden. Es ist daher sinnvoll, die
Aktionsplanung für den Straßenverkehr grund-
sätzlich für dichte, zusammenhängende Netze
durchzuführen.

Dies ist nicht nur für die Analyse wichtig, sondern
auch für die Maßnahmenplanung und für die
Bewertung der Empfehlungen. Die Betrachtung von
Verkehrswegen der 1. Stufe (> 6 Mio. Kfz / Jahr)
allein erlaubt i. d. R. keine Planungen im Netz-
zusammenhang, was beispielsweise bei Maß-
nahmen mit räumlichen Verkehrsverlagerungen
problematisch ist. Die willkürlich erscheinende
Auswahl von lärmkartierten Straßenabschnitten ist
zudem in der Öffentlichkeit oft nur schwer
vermittelbar (Abb. 3.1).

Höhe der Lärmbelastung (Schwellenwerte)

Das Umweltbundesamt empfiehlt in einem
Positionspapier2 für alle einzelnen Quellen und eine
Gesamtbelastung für Gebiete mit Wohnnutzung
folgende "Auslösekriterien" (Außenpegel) für die
Lärmaktionsplanung in zwei Phasen:

1. Phase: Lden / Lnight � 65 / 55 dB(A)

2. Phase: Lden / Lnight � 60 / 50 dB(A).

Als Kriterium sieht das Umweltbundesamt die
Überschreitung einer der beiden Werte, des 24-
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Stunden-Wertes Lden oder des Nachtwertes Lnight.
Die genannten Werte berücksichtigen den aktuellen
Erkenntnisstand der Forschung zu den wichtigsten
Lärmwirkungsbereichen Belästigung, Kommunika-
tion, Erholung, Schlaf und Erkrankungen.

Das Land Brandenburg beispielsweise orientiert
sich ebenfalls an den Ergebnissen der Lärmwir-
kungsforschung, nach denen gesundheitliche Beein-
trächtigungen bei dauerhafter Exposition der betrof-
fenen Menschen über 65 (A) tags bzw. 55 dB(A)
nachts nicht mehr auszuschließen sind.3 Dement-
sprechend definiert das Land einen 'Prüfwert' von
65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts, bei dessen Über-
schreitung die Lärmaktionsplanung immer nach
Möglichkeiten der Lärmminderung suchen sollte.
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine
Lärmaktionsplanung auch bei niedrigerer Lärmbe-
lastung sinnvoll sein kann. Für den Fall, dass keine
Betroffenheiten und Konflikte vorliegen, kann die
Lärmaktionsplanung dagegen u. U. auch bei Über-
schreitung des Prüfwertes verzichtbar sein.

In Ballungsräumen werden häufig sehr große räum-
liche Bereiche mit Pegeln oberhalb der genannten
Schwellenwerte verlärmt. In diesen Fällen kann es
daher sinnvoll sein, Bereiche prioritär zu behan-
deln, in denen höhere Werte überschritten werden
(z.B. 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts) bzw. in
denen mehrere Lärmquellen zusammenwirken.4

Betroffenheit durch Lärm

Die Lärmkarten geben Auskunft über die Gesamt-
zahl der Lärmbetroffenen im Untersuchungsgebiet.

Im Regelwerk ist aber nicht ausdrücklich
vorgeschrieben, eine räumliche Zuordnung der
Betroffenen vorzunehmen. Dies ist für die Identi-
fizierung von Handlungsschwerpunkten jedoch
sinnvoll, weil die Lärmkarten alleine keine Rück-
schlüsse auf die Anzahl der Lärmbetroffenen in
bestimmten Bereichen erlauben (Abb. 3.2 u. 3.3).
Für eine zielgerichtete Aktionsplanung ist eine
räumliche Identifikation der Handlungsschwer-
punkte anhand der Betroffenendichten daher sehr
wichtig.

Qualitative Bewertung der Lärmsituation

Obwohl die Lärmkarten wertvolle und quantitative
Informationen über die Lärmsituation liefern, sind
sie häufig keine ausreichende Bewertungsgrundlage
für eine Gesamteinschätzung. Dies betrifft bei-
spielsweise

• die Bewertung von sogenannten "ruhigen
Gebieten", die aufgrund der relativ hohen Ein-
gangspegel in den Lärmkarten nur bedingt
möglich ist,

• die in der Lärmkartierung nicht betrachtete
Überlagerung von unterschiedlichen Lärmquel-
len oder

• die subjektive Wahrnehmung der jeweiligen
Situation durch die Betroffenen.

Erste Erfahrungen mit den vorliegenden Lärm-
karten zeigen auch, dass eine Kontrolle sinnvoll
sein kann, um mögliche Fehler in der Lärmkarte zu
identifizieren und zu beheben. So wurde mancher-
orts mit fehlerhaften Eingangsdaten gerechnet

Abb. 3.2: Lärmkarte

Abb. 3.3: Räumliche Betroffenenanalyse
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(Geschwindigkeitsregelungen, Lkw-Anteile, Fahr-
bahnbeläge oder Lage von Schallschutzwänden und
Einschnitten).

Zusätzlich zu der Analyse der Lärmkarten sollten
daher auch qualifizierte Bewertungen durch Fach-
leute und Anregungen aus der Öffentlichkeitsbetei-
ligung mit in die Identifizierung von Handlungs-
schwerpunkten einbezogen werden. Betroffene
Anwohner sind "Experten" der Situation vor Ort
und können oftmals wichtige Erkenntnisse für die
Aktionsplanung liefern (vgl. S. 31ff.).

Fazit

Grundsätzlich sind Aktionspläne für alle lärmkar-
tierten Quellen aufzustellen. Bei Aktionsplänen für
den Straßenverkehr sind zusammenhängende Netze
zu betrachten. In der Praxis sollten zunächst solche
Handlungsschwerpunkte prioritär behandelt wer-
den, in denen gesundheitsrelevante Schwellenwerte
überschritten werden (65 dB(A) tags / 55 dB(A)
nachts) und wo gleichzeitig hohe Betroffenen-
dichten auftreten. Darüber hinaus sollten auch
qualitative Einschätzungen mit herangezogen
werden. Mögliche Maßnahmen

Um eine wirksame Lärmminderung zu erzielen,
reichen i. d. R.  einzelne Maßnahmen nicht aus.
Notwendig sind daher Konzepte, die sich aus
unterschiedlichen Maßnahmen zusammensetzen
und verschiedene Potenziale nutzen. In Frage
kommen planerische, verkehrliche, technische, bau-
liche, gestalterische und organisatorische Maß-
nahmen. Hierbei sind vorbeugende Maßnahmen,

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Sonstige

Wasserverkehr

Parkplätze

Flugverkehr

Freizeitanlagen

Sportanlagen

Industrie und Gewerbe

Schienenverkehr

Fließender Straßenverkehr

Anteil an allen befragten Kommunen (n = 393)

Gesamtnennungen (Mehrfachnennungen möglich)
Größter Konflikt

Abb. 3.4: Lärmkonflik te in deutschen Kommunen
nach Verursachern

Quelle: Heinrichs, E.: Lärmminderungsplanung in
Deutschland – Evaluation eines kommunalen
Planungsverfahrens. Dortmunder Beiträge zur
Raumplanung. Verkehr Band 2. Dortmund 2002
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die bereits am Entstehungsort ansetzen, vorrangig
anzuwenden.

Die stärksten Belastungen und Belästigungen gehen
vom Verkehrslärm, und hier insbesondere vom
Straßenverkehrslärm, aus. Dies belegen verschie-
dene Bevölkerungsumfragen des Umweltbundes-
amtes. Auch eine Umfrage in deutschen Stadt- und
Gemeindeverwaltungen zeigt, dass der Verkehrs-
bereich hinsichtlich des Lärms die weitaus größte
Bedeutung hat (Abb. 3.4). Die Lärmaktionsplanung
konzentriert sich daher vor allem auf den
Straßenverkehrsbereich.

Lärmminderung im Straßenverkehr

Die Lärmaktionsplanung ist eine Querschnitts-
aufgabe, die in mehrere Arbeitsbereiche hineinwirkt
und i. d. R. mehrere, sich ergänzende Ansätze
verfolgt.

Vermeidung von Emissionen

Die Vermeidung von Kfz-Verkehr wird durch
Vermeidung und Verkürzung von Kfz-Fahrten und
durch Verlagerung auf die Verkehrsmittel des
Umweltverbundes (ÖV/Schiene, Rad, Fuß)
angestrebt. Günstige siedlungsstrukturelle Rahmen-
bedingungen (verträgliche Dichte, ausgewogene
Mischung, hohe Wohn- und Freiraumqualität)
müssen zu diesem Zweck mit Begleitmaßnahmen
wie MIV-Restriktionen (motorisierter Individual-
verkehr) und Verbesserungen im ÖV- und
Radverkehrsangebot kombiniert werden. Dies setzt
eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung

voraus, die über längere Zeit kontinuierlich
betrieben und umgesetzt wird.

Obwohl das direkte Lärmminderungspotenzial die-
ser Maßnahmen häufig nur gering ist, ist diese
Strategie ein elementarer Bestandteil der Lärmmin-
derungsplanung. Denn eine disperse Siedlungs-
entwicklung führt mit steigender Straßennetzdichte
und gleichmäßigerer (höherer) Netzauslastung zu
einer flächigeren Verlärmung. Bemühungen zu
einer dauerhaften Lärmminderung setzen daher wie
in der Verkehrsplanung bei der Kfz-Verkehrs-
vermeidung an.

Minderung von Emissionen

Die Lärmminderungspotenziale durch verringerte
Straßenverkehrsemissionen sind beträchtlich. Sie
können beispielsweise durch leisere Fahrbahnbe-
läge, die Senkung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit, die Verstetigung des Verkehrsflusses und
den Einsatz lärmarmer Technik erreicht werden.

Der Ersatz von Pflaster durch Asphalt bewirkt je
nach Geschwindigkeit eine Minderung um 2 bis 6
dB(A). Auch wenn aus gestalterischen Gründen
weiterhin Pflaster verwendet werden soll, kann bei
Auswahl geeigneter ebener Betonsteinpflasterbe-
läge in Verbindung mit Tempo 30 sowie möglichst
großformatigen Steinen mit Diagonalfugen der
gleiche Effekt wie bei Asphalt erzielt werden.5 Die
Sanierung von schadhaften Asphaltbelägen bewirkt
innerorts meist eine Minderung um etwa ein
dB(A). In Modellversuchen wird derzeit die darüber
hinaus gehende Minderungswirkung von
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lärmarmen Fahrbahnbelägen bei Innerortsgeschwin-
digkeiten und weitere Aspekte wie Haltbarkeit,
Langzeitwirkung und Kosten untersucht.

Eine Senkung der Fahrgeschwindigkeit von 50 auf
30 km/h bedeutet je nach Lkw-Anteil und Fahr-
bahnbelag eine Entlastung von rund 2 bis 3 dB(A).
Die vor allem durch verkehrsberuhigende Maß-
nahmen erzielbare Verstetigung des Verkehrs-
flusses (ohne Veränderung des Fahrbahnbelags und
der Geschwindigkeit) kann je nach Höhe der
zulässigen Geschwindigkeit und des Lkw-Anteils
innerorts 1 bis 2 dB(A) Entlastung bringen.

Der Einsatz lärmarmer Technik hat ein hohes
Lärmminderungspotenzial, kann jedoch kaum durch
kommunale Handlungen beeinflusst werden, weil
die Festsetzung von Emissionsgrenzwerten auf EU-
Ebene erfolgt. Die Kommunen haben aber die
Möglichkeit, lärmarme Fahrzeuge in kommunalen
Eigenbetrieben anzuschaffen, bzw. deren Anschaf-
fung durch ortsansässige Unternehmen zu fördern.
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz (LAI) empfiehlt in diesem Zusammen-
hang, bei der Vergabe von ÖPNV-Verkehrsleistun-
gen anspruchsvolle Umweltstandards festzulegen,
die sich nicht nur auf die Typprüfwerte stützen.6

Verlagerung und Bündelung von Emissionen

Verkehrsverlagerungen und -bündelungen können
aus akustischer Sicht die Situation in der Gesamt-
betrachtung, nicht nur lokal, wirksam verbessern.
Die Bündelung von Verkehrsströmen auf Haupt-
achsen kann zu einer Entlastung im Nebennetz

führen, ohne dass wesentliche Verschlechterungen
an den Hauptachsen auftreten. Dies verdeutlicht das
folgende Beispiel (Abb. 3.5) In diesem Fall werden
die Verkehrsmengen einer Nebennetzstraße durch
eine geeignete Planung von 4.000 Kfz auf 2.000
Kfz / 24 Stunden verringert, indem diese 2.000 Kfz
auf eine benachbarte Hauptverkehrsstraße verlagert
werden. Dort steigt die Verkehrsmenge von 10.000
auf 12.000 Kfz / 24 Stunden. Da Lärm mit einer
logarithmischen Funktion beschrieben werden
kann, bedeutet dies eine Pegelminderung um 3
dB(A) an der Nebenstraße und eine Zunahme um
lediglich rund 1 dB(A) an der Hauptstraße. Aus
akustischer Sicht ist dies also eine sinnvolle
Maßnahme. Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen,
ob an der höher belasteten Hauptstrecke Zielkon-
flikte mit der Luftreinhaltung auftreten und welche
lärmmindernden Maßnahmen dort angewandt
werden können.

Die Wirkung von Ortsumfahrungen bedarf jedoch
einer genauen Prüfung. Die Erfahrung zeigt, dass
bei der Diskussion von Ortsumfahrungen die
Bedeutung des stadteigenen Verkehrs häufig unter-
und die voraussichtliche Entlastungswirkung einer
Ortsumfahrung häufig überschätzt wird. Hinzu
kommt, dass der oft geringen innerörtlichen
Entlastung eine Neuverlärmung von peripher
gelegenen Siedlungsbereichen in der Nähe der
Ortsumfahrung oder ihrer Zubringer gegenüber
stehen kann. Ortsumfahrungen sind aus akustischer
Sicht daher vor allem dann sinnvoll, wenn eine
ortsnahe bzw. innerörtliche Führung die Aufnahme
stadteigenen Verkehrs ermöglicht und gleichzeitig

-4,0   -3,0   -2,0   -1,0   0,0   1,0   2,0   

Hauptstraße

Nebenstraße

Veränderung in dB(A)

Abb. 3.5:  Beispiel: Minderungspotenziale durch
Verkehrsbündelung
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eine Bündelung mit anderen Linienquellen wie
Schienenstrecken möglich ist. Zu beachten sind in
diesen Fällen immer auch mögliche Neuverlärmun-
gen an der neuen Trasse.

Im Rahmen der Bauleitplanung kann eine geeignete
Neuausweisung von Industrie- und Gewerbegebie-
ten nicht nur die Verträglichkeit der benachbarten
Nutzungen Gewerbe und Wohnen sichern, sondern
auch dazu beitragen, dass der durch Gewerbean-
siedlung induzierte (Lkw-)Verkehr auf konflikt-
armen Routen geführt werden kann. Die Auswei-
sung von Lkw-Routen im Stadtgebiet kann in
Verbindung mit widerstandserhöhenden Maßnah-
men wie Geschwindigkeitsreduzierungen oder ver-
kehrsberuhigenden Maßnahmen im Nebennetz zu
einer Bündelung des besonders lärmintensiven
Schwerverkehrs führen.

In Bestandsgebieten können auch kleinräumige
Verlagerungen innerhalb des Straßenraums zu einer
Verbesserung der Lärmsituation führen. Je nach
Bebauungsstruktur und Straßenraumgeometrie kann
das Abrücken der Fahrspur von der Bebauung -
beispielsweise durch die Anlage eines Radfahrstrei-
fens oder durch eine geänderte Stellplatzanordnung
- den Immissionspegel um 0,5 bis 1,5 dB(A)
senken.

Schallschutz

Städtebauliche Maßnahmen können bei der Über-
planung von Bestandsgebieten und bei der Neupla-
nung durch die Schaffung von abschirmenden
Gebäudestrukturen zu einer höheren Wohnruhe und

Aufenthaltsqualität beitragen. Einen Überblick über
städtebauliche Maßnahmen gibt beispielsweise ein
Leitfaden des Umweltbundesamtes.7

Schließlich wird auch die Möglichkeit von Schall-
schutzwänden, Tunneln oder Trögen geprüft. Das
Minderungspotenzial abschirmender Maßnahmen
wie Schallschutzwälle oder -wände auf dem Weg
der Schallausbreitung ist mit bis zu 20 dB(A)
erheblich. Nachteilig ist allerdings die aus
städtebaulichen und verkehrlichen Gründen oft ge-
ringe innerörtliche Anwendbarkeit. Die Gemeinde
kann außerdem passiven Schallschutz in Form von
Schallschutzfensterprogrammen fördern.8

Zusammenfassung: Mögliche Maßnahmen zur
Senkung des Straßenverkehrslärms

Mögliche und gängige Maßnahmen zur Senkung
des Straßenverkehrslärms auf kommunaler Ebene
sind in Tab. 3.1 zusammengefasst. Deren Lärmmin-
derungspotenziale verdeutlicht Abb. 3.6.

Bei der Maßnahmenplanung sollte berücksichtigt
werden, dass das subjektive Empfinden von Lärm
nicht immer mit dem Maß der Pegelreduktion
erklärt werden kann. Viele Maßnahmen zur Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität (z.B. Begrünung)
verringern zwar kaum die messbaren Pegel, können
aber deutlich die subjektive Belastung verringern
und somit erheblich zur Zufriedenheit der
Bewohnerinnen  und Bewohner beitragen.9

0 1 2 3 4 5

Größere Abstände zwischen
Straße und Fassaden

(15 statt 12 m)

Weniger Verkehr
(Reduzierung des LKW-
Anteils von 10% auf 5 %

bei 30 km/h)

Weniger Verkehr
(Reduzierung des LKW-
Anteils von 10% auf 5% 

bei 50 km/h)

Weniger Verkehr
(Reduzierung der Verkehrs-

menge um 20 %)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf

Asphalt

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf

Pflaster

Besserer Verkehrsfluss
(bei 30 km/h)

Besserer Verkehrsfluss
(bei 50 km/h)

Bessere Fahrbahnbeläge
(Sanierung einer schadhaften

Asphaltdecke

min. Reduzierung max. Reduzierung

Abb. 3.6: Lärmminderungspotenziale von ausge-
wählten Maßnahmen im Straßenverkehr

Quelle: in Anlehnung an: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung:
Konzept Tempo 30  nachts auf Berliner Hauptverkehrsstraßen.
Berlin 2007
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Der Lärmaktionsplan ist ein strategisches Planwerk,
das Ziele, Strategien und Maßnahmen zur
Lärmminderung und zum Schutz ruhiger Gebiete
formuliert. Davon sind auch andere Planungsfelder
betroffen. Umgekehrt wirken andere Planfestlegun-
gen auf die Lärmaktionsplanung und deren Umset-
zung ein. Insbesondere die Verkehrsentwicklungs-
planung, aber auch die Bauleitplanung und andere
Planungen bestimmen maßgeblich den Erfolg von
Lärmminderungsmaßnahmen.

Um eine effektive (und möglichst kostensparende)
Verwirklichung und Umsetzung der Ziele, Strate-
gien und Maßnahmen sicherzustellen, sind andere
Fachplanungen schon zu Beginn einzubeziehen.
Lärmaktionsplanung kann daher nicht im klas-
sischen Ressortdenken bewältigt werden. Sie ist
eine Querschnittsaufgabe.

Darüber hinaus erfordert der Managementansatz
der EG-Umgebungslärmrichtlinie die frühzeitige
Einbeziehung politischer Entscheidungsträger.
Insbesondere die mittel- und langfristigen Ziele und
Strategien der Lärmminderungsplanung sind - im
Diskurs mit anderen fachlichen und politischen
Zielfestlegungen - nur dann dauerhaft in Politik und
Verwaltung zu verankern, wenn die Kommunal-
politik einbezogen wird und sie Lärmminderung als
"ihre Sache" begreift. Dies gilt umso mehr, als
Lärmminderungsmaßnahmen Kosten verursachen
und u. U. Umwidmungen und andere Schwerpunkt-
setzungen in den kommunalen Haushalten notwen-
dig machen.

Lärmminderung als
Querschnittsaufgabe in der
Verwaltung

In der Mehrzahl der Ballungsräume sind in
Deutschland die kommunalen Umweltämter für
Lärmkartierung und Aktionsplanung verantwort-
lich. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen und
Maßnahmenpakete wird aber oft anderen Fachab-
teilungen obliegen. Nach § 47d Abs. 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Maßnah-
men der Aktionspläne durch Anordnungen oder
sonstige Entscheidungen von den zuständigen Trä-
gern öffentlicher Verwaltungen nach diesem Gesetz
oder anderen Rechtsvorschriften durchzusetzen.
Planrechtliche Festlegungen sind von anderen
Planungsträgern in ihren eigenen Plänen zu berück-
sichtigen. § 47d Abs. 6 enthält keine eigenständige
Rechtsgrundlage für die Anordnungen von Maß-
nahmen, sondern verweist auf andere gesetzliche
Eingriffsgrundlagen. Das dort eingeräumte Ermes-
sen für deren Träger wird allerdings durch § 47d
eingeschränkt. Daraus ergibt sich insgesamt eine
enge Verschränkung zwischen den gesetzlichen
Grundlagen der Lärmminderung und anderen
Gesetzen und Verordnungen (z.B. § 45 StVO).

Da der städtische Verkehr die Hauptlärmquelle in
den Kommunen ist und viele Maßnahmen hier
ansetzen, werden in der Praxis oft Verkehrsplanung
und Verkehrsaufsicht betroffen sein. Ohne ihre
Einbeziehung schon bei der Aufstellung der
Aktionspläne wird die Umsetzung von Maßnahmen
zumindest erschwert. Es kann sogar erwogen

Der Erfolg der Lärmminderung hängt
entscheidend von anderen Planungen ab.

Lärmaktionsplanung kann nicht im
klassischen Ressortdenken bewältigt
werden.

Ohne Einbeziehung der Verkehrsplanung
ist Lärmminderungsplanung nicht
vorstellbar.
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werden, ob die Federführung bei der Aktions-
planung nicht von vornherein bei den Verwaltungen
liegt, die maßgeblich von der Umsetzung von
Maßnahmen betroffen sein werden. Auf jeden Fall -
das zeigen Erfahrungen der Lärmminderungspla-
nung nach "altem Recht" - wird die bloße Unter-
richtung dieser Fachbehörden nicht ausreichen,

Maßnahmen effektiv zu verwirklichen und Planfest-
legungen angemessen zu berücksichtigen.

Als sinnvoll hat sich nach den Erfahrungen z.B. bei
der Luftreinhalteplanung, bei der Lärmminderungs-
planung oder auch nach den bereits vorliegenden
Erfahrungen bei der Lärmaktionsplanung erwiesen,
frühzeitig ressortübergreifende Steuerungsgruppen
einzurichten. Dadurch können andere Fachabtei-
lungen in die Entwicklung und in die Entschei-
dungsfindungen einbezogen, deren Fachkompetenz
genutzt, Widerstände, Interessen- und Zielkonflikte
frühzeitig erkannt und u. U. beseitigt werden.
Dieses Vorgehen erleichtert die spätere Umsetzung
von Maßnahmen.1 Unabhängig davon sollten - je
nach Art der Maßnahmen - folgende
Fachabteilungen oder Ämter in die Aktionsplanung
einbezogen werden, um ein integrativ abgestimmtes
Maßnahmenkonzept zu ermöglichen:

• Verkehrsplanung: Die Mehrzahl kommunaler
Maßnahmen wird sich auf die Reduzierung des
Verkehrslärms konzentrieren. Je nach Art und
zeitlicher Perspektive der Maßnahmen sind
unterschiedliche Referate der Verkehrsverwal-
tungen - u.  U. auch übergeordnete Straßenver-
kehrsbehörden - einzubeziehen. Für die mittel-
und langfristige Lärmminderungsplanung hat
die Verkehrsentwicklungsplanung besondere
Bedeutung. Von verkehrlichen Maßnahmen
sind u. U. auch andere Ämter oder Träger
betroffen, bei baulichen Maßnahmen z.B. die
Straßenbau- oder Tiefbauämter, bei der
Förderung des ÖPNV dessen Träger.
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• Stadt- und Bauleitplanung: Die Ergebnisse
der räumlichen Planung haben erhebliche Aus-
wirkungen auf den innerstädtischen Verkehr.
Langfristig sollte Lärmaktionsplanung auf eine
verkehrsreduzierende funktionale Gliederung
und Flächennutzung hinwirken. Die Ergebnisse
der Bauleitplanung und der Bebauung wirken u.
a. durch Bebauungsdichte, Fassadengestaltung
und andere Bebauungsmerkmale auf die
Lärmminderung ein. Die Schließung von
Baulücken oder auch die "Riegelbebauung"
kann zu erheblichen Lärmentlastungen der
dahinter liegenden Gebiete führen.

• Umweltplanung: Unabhängig davon, dass die
Lärmminderungsplanung in den meisten Groß-
städten beim für den Lärmschutz zuständigen
Referat der Umweltbehörde angesiedelt ist,
sollten andere Referate (z.B. Luftreinhaltung,
Umweltverträglichkeitsprüfung, ggf. Natur-
schutz und Grünflächen) einbezogen werden.
Hier ergeben sich nicht nur Verschränkungen
der gemeinsamen Zielvorstellungen, bei den
Maßnahmen, der Festlegung ruhiger Gebiete
oder auch aufgrund der für einzelne Maßnah-
men oder Maßnahmenpakete u. U. notwendigen
Umweltverträglichkeitsprüfung. Es können
auch Synergien - z.B. bei Maßnahmen zur
Luftreinhaltung und Lärmminderung - erzielt
und dadurch Kosten gesenkt werden (S. 45f.).

Darüber hinaus sind eine Reihe weiterer Behörden
und Ämter von der Lärmminderungsplanung betrof-
fen oder für deren Durchsetzung zuständig, z.B.:

• Verkehrsaufsicht / Polizei (Kontrollen: Fahr-
zeuglärm, Geschwindigkeit sowie Anordnun-
gen)

• Verkehrsgesellschaften (ÖPNV-Qualität)
• Baulastträger
• Wirtschaftsverwaltung (betriebliches Mobili-

tätsmanagement, Wohnungswirtschaft usw.)
• Deutsche Bahn AG

Außerdem können von der Aktionsplanung auch
andere Verwaltungen betroffen sein, die u. U. eben-
falls einzubeziehen sind. Das kann z.B. bei der
Aktionsplanung zur Reduzierung von Bahn- und
Fluglärm oder auch bei großflächigen Verkehrs-
lenkungsmaßnahmen, von denen benachbarte Kom-
munen betroffen sind, der Fall sein.

Es wird i. d. R. zwischen kurz-, mittel- und langfris-
tig durchzuführenden Maßnahmen zu unterscheiden
sein. Nicht alle o.g. Träger und Behörden sind dabei
gleichermaßen und zu jedem Zeitpunkt von Bedeu-
tung. So wird die Flächennutzungsplanung vor
allem bei längerfristigen Maßnahmen einzubezie-
hen sein, während bei kurzfristigen Schritten (z.B.
Geschwindigkeitsabsenkungen) wiederum andere
Einrichtungen von Bedeutung sind.

Auch existierende Planungen anderer Fachbehörden
haben Auswirkungen auf Zeitpunkt und Art ihrer
Einbeziehung. So ist es sinnvoll, ohnehin geplante
Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen in den
Lärmaktionsplan aufzunehmen und diese Maßnah-
men auf ihr Lärmminderungspotential hin zu prüfen
und zu optimieren.

Vor allem für die längerfristige
Lärmminderung sind Stadt- und
Bauleitplanung von Bedeutung.
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Umweltbundesamt 
Fachgebiet I 3.4 
„Lärmminderung bei Produkten, Lärmwirkungen“ 
 
März 2006 
 
 

Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm - Auslösekriterien für die Lärmaktionsplanung 
 
Kriterien 
Als Auslösekriterien für die Lärmaktionsplanung werden folgende Kriterien für alle 
einzelnen Quellen und eine Gesamtbelastung für Gebiete mit Wohnnutzung sowie 
eine Vorgehensweise in zwei Stufen vorgeschlagen: 

• 1. Phase: LDEN/LNight ≥ 65/55 dB(A) 

• 2. Phase: LDEN/LNight ≥ 60/50 dB(A) 
Als Kriterium wird die Überschreitung einer der beiden Werte, des 24-Stunden-
Wertes LDEN oder des Nachtwertes LNIGHT, angesehen. 
 
Begründung 
Die Ableitung von Auslösekriterien für die Aktionsplanung im Rahmen des Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm orientiert sich am Bundes-Immissionsschutzgesetz, am Schutz vor 
Gefahren, erheblichen Belästigungen und Beeinträchtigungen, aber auch an der 
Vorsorge sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des § 47a Bun-
des-Immissionsschutzgesetz und den Umweltqualitätszielen des Umweltbundesam-
tes. Bei ihrer Erarbeitung wurde weiterhin der aktuelle Erkenntnisstand zu den wich-
tigsten Lärmwirkungsbereichen Belästigung, Kommunikation, Erholung, Schlaf und 
Erkrankungen herangezogen. Ausreichende Erkenntnisse zu diesen Wirkungsberei-
chen liegen allerdings nicht für alle Lärmquellen vor, z. T. sind die Ergebnisse hete-
rogen. Hinsichtlich des Standes der Forschung zur Beeinträchtigung durch mehrere 
Quellen ist anzumerken, dass nach dem Stand der Forschung kein generelles Be-
wertungsverfahren existiert. Untersuchungen und Studien zu dieser Thematik sind 
entsprechend schwieriger. 
In methodisch unterschiedlichen Studien wurden in den 90er Jahren konsistente Be-
funde zu Risikoerhöhungen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei hohen Belastungen 
durch Straßenverkehrsgeräusche gefunden. Diese Risikoerhöhungen wurden teil-
weise in Zweifel gezogen, da der Signifikanznachweis für lärmbedingte relative Risi-
koerhöhungen auf dem 5 % Irrtumsniveau oft nicht erbracht werden konnte, es wur-
den Zufallseinflüsse unterstellt. Zweifel an dieser Deutung lieferten jedoch die beo-
bachteten relativ konsistenten Trends der Ergebnisse. Neuere und noch aufwändige-
re Studien ergaben in Abhängigkeit vom Belastungspegel z. T. eine signifikante Zu-
nahme des Risikos für Myokardinfarkt. Es wird vorgeschlagen, das o. a. Wertepaar 
auch bei der Bewertung von Belastungen durch andere einzelne Lärmquellen und 
beim Einwirken von mehreren Quellen heranzuziehen, auch wenn die Studienergeb-
nisse über Wirkungen von Straßenverkehrslärm nur bedingt auf Wirkungen anderer 
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Lärmquellen übertragbar sind und gegenwärtig nicht beantwortet werden kann, ob 
sich die unterschiedlichen Belästigungsreaktionen in gleicher Weise hinsichtlich der 
Erkrankungsrisiken zeigen. Es wird davon ausgegangen, dass entscheidend die 
„Dosis“ ist. Unter- oder Überschätzungen aufgrund dieser Vorgehensweise sowohl 
bei den Einzelquellen (außer Straßenverkehr) als auch bei der Überlagerung mehre-
rer Quellenarten können nicht ausgeschlossen werden. Eine Quantifizierung ist nicht 
möglich. 
Lästigkeit wird oft als Schlüsselbegriff der Umweltforschung bezeichnet. Belästi-
gungsurteile bilden sich im Allgemeinen aus längerfristigen Erfahrungen in und mit 
der Belastungssituation aus. Als Lärmbelästigung wird die Summe aller in einer be-
stimmten Situation erlebten Störungen, z. B. der Kommunikation, der Erholung und 
Entspannung und einhergehenden Empfindungen, z. B. Verärgerung, Erschrecken, 
aufgrund einer Geräuscheinwirkung bezeichnet. Durch Lärm ausgelöste Schlafstö-
rungen werden von den Betroffenen besonders gefürchtet. Bereits der Zwang, das 
Fenster wegen des Außenlärms schließen zu müssen, empfindet die Mehrzahl der 
Betroffenen als starke oder äußerst starke Belästigung. Die Lärmbelästigung tritt in 
der Regel vor der gesundheitlichen Beeinträchtigung ein. Sie nimmt kontinuierlich mit 
der Belastung zu. 
Die Frage, ab welcher Belastung Belästigungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) als erheblich zu werten sind, kann nicht ausschließlich 
seitens der Lärmwirkungsforschung beantwortet werden. Zumutbarkeitsgrenzen sind 
eher soziale und politische Setzungen aufgrund von Güterabwägungen mit anderen 
gesellschaftlichen Wertstellungen. Dies ist u. a. auch daran erkennbar, dass sich vor-
liegende Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse, in denen bisher Im-
missionsgrenzwerte oder -richtwerte zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche festgelegt worden sind, nicht unbedingt auf einheitliche Wir-
kungsmaßstäbe stützen, die für verschiedene Lärmquellen festgelegten Immissions-
richtwerte lassen jedoch Abschätzungen und Vergleiche zum Schutzniveau zu. 
Aus der Analyse der vorliegenden Studien lässt sich schlussfolgern, dass 

• Belästigungsreaktionen bei 50 dB(A) (Leq; 16h; außen) am Tage beginnen. 

• bei Mittelungspegeln (Leq; 16h; außen) > 55 dB(A) deutlich zunehmende Be-
lästigungsreaktionen beobachtet werden. Das psychische und soziale Wohl-
befinden wird beeinträchtigt. 

• oberhalb eines nächtlichen Mittelungspegels von 45 dB(A) außen bei zu Lüf-
tungszwecken geöffneten Fenstern mit zunehmenden Schlafstörungen zu 
rechnen ist. 

Erforderlich wäre demnach zur Vermeidung deutlicher Beeinträchtigungen durch 
Lärm eine Unterschreitung der Pegelwerte von LDEN/LNight = 55/45 dB(A). Ein solches 
Ziel erscheint für die nächsten Jahrzehnte unrealistisch, so dass vorgeschlagen wird, 
die Wertepaare LDEN/LNight = 60/50 dB(A) in Analogie der Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV bzw. 65/55 dB(A) als weitere vorgeschaltete Stufe heranzuziehen. 
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Nach Modellrechnungen des UBA sind etwa 13 Mio. Einwohner in Deutschland mit 
Pegeln von LTag(16h)/LNight ≥ 65/55 dB(A) durch den Straßenverkehr belastet, vgl. Ta-
belle 1. Diese Größenordnung ist etwa auch bei Verwendung der Indizes LDEN/LNight 
zu erwarten. 
Anmerkung: Beim Schienenverkehr wird sich bei Bezug auf den Index LDEN aufgrund 
der relativ hohen nächtlichen Belastung der Anteil der Bevölkerung mit hohen Belas-
tungen erhöhen. Eine quantitative Aussage ist zurzeit nicht möglich.  
 
Mittelungs- Anteil der Bevölkerung (%), belastet durch 
pegel Straßenverkehr im Jahr 1999 Schienenverkehr im Jahr 1997 
[dB(A)] tags nachts tags nachts 
> 75 1,5 0,0 0,1 0,1 
> 70 - 75 5,1 0,2 0,7 0,4 
> 65 - 70 9,0 2,9 2,3 0,9 
> 60 - 65 15,3 4,2 6,2 2,7 
> 55 - 60 18,0 9,3 10,4 6,2 
> 50 - 55 15,8 14,3 14,9 10,8 
> 45 - 50 16,4 17,6 12,4 15,5 
Tabelle 1: Berechnete Geräuschbelastung der Bevölkerung durch Straßen- und 

Schienenverkehr  

 
Im Bericht vom Dezember 1997 „Straßenverkehrslärm – Umweltqualitätsziel Ge-
sundheit, Wege zum Abbau gesundheitlicher Risiken, Handlungsempfehlungen“ hat-
te UBA gezeigt, dass z. T. umfangreiche Maßnahmenpakete erforderlich sind, um 
das Ziel, Vermeidung erhöhter Risiken für Erkrankungen durch Reduzierung der Be-
lastungen auf  Werte LTag(16h)/LNight < 65/55 dB(A), zu erreichen. Hierbei muss aber 
berücksichtigt werden, dass es sich bei Auslösekriterien um Kriterien handelt, die für 
die Frage nach der obligatorischen Aktionsplanung, also dem Einsteigen in die Pla-
nung, wichtig sind. Eine konkrete Umsetzung von Maßnahmen verbindet sich mit 
diesen Werten nicht. 
Mehr als 5 Mio. Einwohner sind durch Straßenverkehr mit Pegeln von LTag(16h)/LNight ≥ 
70/60 dB(A), für die ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko ermittelt wurde, belastet. 
Ein Auslösekriterium für Gebiete mit Wohnnutzung mit dem Wertepaar LTag(16h)/LNight 
≥ 70/60 dB(A) würde den Immissionsgrenzwerten der Richtlinien für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97 - für 
Wohngebiete entsprechen. Aus den genannten Gründen wird dies nicht empfohlen. 
Bezüglich einer Gesamtbelästigung sind die gegenwärtigen Modelle als pragmati-
sche Vorschläge (z. B. Entwurf der VDI 3722, Blatt 2 „Bewertung von Verkehrsge-
räuschen beim Einwirken mehrerer Quellenarten“ vom August 2005) für eine schall-
technische Bewertung von Planungsalternativen, als pragmatische einheitliche Ver-
fahren zur Schätzung einer Gesamtbelästigung auf der Basis wirkungsäquivalenter 
Pegel für die einzelnen Geräuschquellenarten zu werten, Rückschlüsse, z. B. auf 
den Prozentsatz tatsächlich belästigter Personen erlauben sie nicht. Die Gesamtbe-
lastung beim Einwirken mehrerer Geräuschquellenarten wird nach dem o. g. Entwurf 
ebenfalls durch energetische Addition der Pegel der einzelnen Quellen(arten) ermit-
telt und zwar ohne Zu- oder Abschläge (Malus, Bonus). 
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Es wird insgesamt vorgeschlagen, bei der Ermittlung der Belastung durch die ver-
schiedenen einzelnen Quellen und einer Gesamtbelastung die entsprechenden Mit-
telungspegel ohne Zu- oder Abschläge (Malus, Bonus) zu berücksichtigen und bei 
einer Gesamtbelastung energetisch zu addieren. 
Die energetische Addition ist teilweise vergleichbar mit der Vorgehensweise in der 
Muster-Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des § 47 a BImSchG, nach der Über- 
und Unterschreitungen von Zielwerten der Konfliktpläne für die verschiedenen Lärm-
quellen (energetisch) überlagert werden. Die Muster-Verwaltungsvorschrift oder de-
ren wesentlicher Inhalt wurde in den Bundesländern per Erlass eingeführt. Allerdings 
ist anzumerken, dass nach der Musterverwaltungsvorschrift bei der Ermittlung der 
Belastung o. g. Zu- oder Abschläge aufgrund der vorgeschriebenen Berechnungsver-
fahren berücksichtigt werden. Unter- oder Überschätzungen aufgrund dieser Vorge-
hensweise sind wie bei einer energetischen Addition der Mittelungspegel nicht aus-
zuschießen, eine Quantifizierung ist nicht möglich. 
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EU-Umgebungslärmrichtlinie 

Die „Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm“ (kurz: Umgebungslärmrichtlinie) trat am 18. Juli 
2002 in Kraft. Damit hat die Europäische Gemeinschaft den ersten Schritt hin zu einer 
umfassenden rechtlichen Regelung der Geräuschimmissionen in der Umwelt getan. Die 
Umgebungslärmrichtlinie befasst sich mit den Geräuschen des Straßen-, Schienen- und 
Flugverkehrs sowie der Ballungsräume, einschließlich der darin liegenden Industriegelände. 
Die EU-Umgebungslärmrichtlinie wurde mit Gesetz vom 24. Juni 2005 (BGBl. I. S. 1794) in 
den §§ 47 a) - f) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und in der 34. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung - 
34. BImSchV) in deutsches Recht umgesetzt.  
 
Die Geräuschbelastung ist in Form von strategischen Lärmkarten mit EU-einheitlichen 
Lärmindizes darzustellen. Die Öffentlichkeit ist über den Umgebungslärm und seine 
Auswirkungen in auch für Laien verständlicher Weise zu informieren. Lärmaktionspläne sind 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf Basis der strategischen Lärmkarten zu erstellen. 
Lärmkarten und Lärmaktionspläne sind mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen und bei 
Bedarf zu aktualisieren.  
 
Bedeutung für Städte und Gemeinden  
In Stufe 1 müssen Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern bis spätestens zum 30. 
Juni 2007 (in Baden-Württemberg: Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe), in Stufe 2 
Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern bis zum 30 Juni 2012 Lärmkarten erstellen 
und der Öffentlichkeit bekannt sowie Daten zur Belastung der Bevölkerung durch 
Umgebungslärm verfügbar machen. .Lärmaktionspläne müssen in Stufe 1 bis zum 18. Juli 
2008 bzw. in Stufe 2 bis zum 18. Juli 2013 unter Beteiligung der Öffentlichkeit entwickeln. 
Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat dem Bundesumweltministerium zur 
Berichterstattung an die EU als Ballungsräume der Stufe 1 die Städte Stuttgart, Mannheim 
und Karlsruhe mitgeteilt.  
 
Neben den Ballungsräumen müssen Lärmkarten zu den Hauptverkehrsstraßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Millionen Kfz pro Jahr (Stufe 1) bzw. mehr als 3 
Millionen Kfz pro Jahr (Stufe 2), zu Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen 
von mehr als 60.000 Zügen pro Jahr (Stufe 1) bzw. mehr als 30.000 Zügen pro Jahr (Stufe 2) 
sowie zu Großflughäfen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 50.000 Bewegungen 
pro Jahr erstellt werden. Für die Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen in Baden-
Württemberg außerhalb von Ballungsräumen ist die Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz (LUBW) vorgesehen. Die Kartierung der Haupteisenbahnstrecken obliegt 
dem Eisenbahnbundesamt für ganz Deutschland. Die Lärmkarte für den Großflughafen 
Stuttgart wird vom Betreiber erstellt. Die Hauptverkehrsstraßen der Stufe 1 sind in je einer 
Karte zu den Bundesautobahnen und Bundesstraßen sowie zu den Landstraßen dargestellt .  
Auch kleinere Kommunen trifft ggf. die Umgebungslärmrichtlinie, wenn sie etwa von 
Hauptverkehrsstraßen der Stufe 1 oder 2 berührt werden. Auf der Basis der von der LUBW 
erstellten Lärmkarten müssen sie, sofern keine andere Zuständigkeitsregelung getroffen wird, 
bei Überschreitung bestimmter, noch fest zu legender Lärmpegelwerte Lärmaktionsplänen 
erstellen. 
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Umgebungslärmkartierung 

Aus der Sicht der Bevölkerung ist Lärm das drängendste Umweltproblem. Mehr als drei 
Millionen Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg klagen über eine zu hohe 
Lärmbelastung in ihrem Wohnumfeld. Hohe Lärmimmisionen stellen nicht nur eine 
Belästigung dar, welche die Lebensqualität mindert, sondern können auch gesundheitliche 
Folgen für die Betroffenen bedeuten. Daher ist es Ziel, die Lärmbelastung der Bevölkerung 
durch Umgebungslärm zu senken und ruhige Gebiete vor einer zukünftigen Verlärmung zu 
schützen.  
 
Die „Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm“ 
(kurz: EU-Umgebungslärmrichtlinie) legt ein europaweites einheitliches Konzept fest, um 
vorzugsweise schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, zu vermeiden 
oder zu mindern.  
 
Sie verpflichtet u. a. zur Erfassung der Lärmbelastung durch Umgebungslärm – getrennt für 
Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen. Die 
Erfassung basiert ausschließlich auf standardisierten Berechnungsverfahren. Die Ergebnisse 
der Schallberechnung sind in Form von strategischen Lärmkarten darzustellen. Für besonders 
lärmbetroffene Gebiete sind anschließend Lärmaktionspläne zu erstellen (näheres siehe unter 
Aufgaben und in unserer Infobroschüre (pdf, 2 MB)).  
 
Eine derart umfangreiche Lärmkartierung hat in der Vergangenheit noch nicht stattgefunden. 
Über die konkrete Betroffenheit in Baden-Württemberg informiert der Menüpunkt 
Kartierungsumfang.  
 
Die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung sind unter dem Menüpunkt 
Kartierungsergebnisse dargestellt. 
 
Der angebotene Kartenservice zeigt die kartierungspflichtigen Straßenabschnitte der ersten 
Kartierungsstufe der Umgebungslärmkartierung im Land und damit die Abschnitte mit einer 
Verkehrsbelastung von mehr als 6 Mio Kfz pro Jahr.  
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Aufgaben 

Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
Die EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, getrennt für 
Ballungsräume, Haupverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen innerhalb 
vorgegebener Fristen (siehe Tabelle) folgende Arbeiten durchzuführen: 

 Erfassung und Darstellung der Geräuschbelastung in Form von strategischen 
Lärmkarten mit EU-einheitlichen Lärmindizes 

 Betroffenheitsanalyse, also Ermittlung der Zahl der von Lärm betroffenen Personen 
 Information der Öffentlichkeit über den Umgebungslärm und seine Auswirkungen 
 Meldung der Ergebnisse an die EU-Kommission 
 Erstellung von Aktionsplänen auf Basis der Lärmkarten unter Beteiligung der 

Öffentlichkeit  

In Baden-Württemberg sind in der ersten Stufe der Umgebungslärmkartierung (bis 30.6.2007) 
die Ballungsräume Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe betroffen. In der zweiten 
Kartierungsstufe (bis 30.6.2012) kommen voraussichtlich noch die Städte Freiburg, 
Heidelberg, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen und Ulm hinzu. Bei den Hauptverkehrsstraßen 
werden in der ersten Stufe alle Strecken mit mehr als 6 Millionen Kfz pro Jahr kartiert. In der 
zweiten Stufe erfolgt die Kartierung bereits für Strecken mit mehr als 3 Mio Kfz pro Jahr. 
 
Fristen 

Umgebungslärmrichtlinie 
-  Fristen  - 

Mitteilung der 
betroffenen Räume, 
Straßen, Strecken und 
Flughäfen 

Umsetzung 
strategische 
Lärmkartierung 

Aufstellung 
der 
Aktionspläne 

Ballungsräume 
> 250.000 Einwohner 
> 100.000 Einwohner 

 
30.6.2005 
31.12.2008 

 
30.6.2007 
30.6.2012 

 
18.7.2008 
18.7.2013 

Hauptverkehrsstraßen 
> 6 Mio Kfz/a = 16.400 Kfz/d 
> 3 Mio Kfz/a =   8.200 Kfz/d 

 
30.6.2005 
31.12.2008 

 
30.6.2007 
30.6.2012 

 
18.7.2008 
18.7.2013 

Haupteisenbahnstrecken 
> 60.000 Züge/a = 164 Züge/d 
> 30.000 Züge/a =   82 Züge/d 

 
30.6.2005 
31.12.2008 

 
30.6.2007 
30.6.2012 

 
18.7.2008 
18.7.2013 

Großflughäfen  
> 50.000 Bewegungen/a 

 
30.6.2005 

 
30.6.2007 

 
18.7.2008 
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Aufgaben der LUBW 

Die LUBW hat die Aufgabe, für das Land Baden-Württemberg die Hauptverkehrsstraßen, den 
Flughafen Stuttgart und die nicht-bundeseigenen Haupteisenbahnstrecken (NE-Bahnen) 
außerhalb der Ballungsräume zu kartieren. Zur Durchführung der Lärmkartierung müssen 
umfangreiche Daten erhoben und beschafft werden. Hierzu gehören unter anderem die 
Auswahl der zu kartierenden Streckenabschnitte sowie die Bereitstellung von Daten zu 
Straßen, Gebäuden, Lärmschutzeinrichtungen, digitalem Geländemodell und 
Einwohnerzahlen. Bei der Gewinnung und Zusammenführung der Daten ist die LUBW auf 
die Unterstützung weiterer Behörden und Dienststellen sowie externer Ingenieurbüros 
angewiesen. Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden hierbei beachtet. 
 
Desweiteren wird eine Lärmdatenbank aufgebaut, welche die Eingangs- und Ergebnisdaten 
der Kartierung der LUBW sowie die Ergebnisse weiterer Kartierungen im Land aufnimmt. 
Hierzu gehören vor allem die Kartierungen der Ballungsräume, nicht aber die 
Eisenbahnstrecken des Eisenbahnbundesamtes, da dieses seine Ergebnisse selbst an den Bund 
meldet. Aus der Datenbank heraus erfolgen dann die Meldungen an den Bund bzw. die EU. 
Insgesamt nehmen die Vorarbeiten für die Lärmkartierung einen erheblichen Teil des 
gesamten Projekts ein. 
 
Zuständigkeiten in Baden-Württemberg 

Folgende Zuständigkeiten sind bei der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie in Baden-
Württemberg vorgesehen: 

Umgebungslärmrichtlinie 
-  Zuständigkeiten  - 

Zuständigkeit für 
die Kartierung 

Erfassungsgrenze für die 1. 
Stufe 

Ballungsräume jeweilige Kommune > 250.000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen LUBW 
> 6 Mio Kfz/a 
(> 16 400 Kfz/Tag) 

Großflughafen Stuttgart LUBW > 50 000 Flugbewegungen/Jahr 

Haupteisenbahnstrecken  
 - bundeseigene  
 - nicht-bundeseigene 

 
Eisenbahnbundesamt 
LUBW 

 
> 60.000 Züge/Jahr 
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Kartierungsergebnisse 

 Die EU-Umgebungslärmrichtlinie legt ein europaweit einheitliches Konzept fest, um 
vorzugsweise schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, zu vermeiden 
oder zu mindern. Sie verpflichtet u. a. zur Erfassung der Lärmbelastung durch 
Umgebungslärm und zur Darstellung der Ergebnisse in Form von Lärmkarten – getrennt für 
Ballungsräume über 250.000 Einwohner, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und 
Großflughäfen. 
 
Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse der ersten Stufe der 
Umgebungslärmkartierung für Baden-Württemberg für die Bereiche Straßenverkehr, 
Flugverkehr und NE-Bahnen vorgestellt. Neben den Lärmkarten ist auch eine sogenannte 
Lärmbelastungs- oder Betroffenheitsanalyse mit Aussagen u.a. zur Anzahl der von Lärm 
belasteten Menschen in den von der Lärmkartierung betroffenen Gemeinden verfügbar. Die 
Ballungsräume Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart kartieren ihre Gemeindeflächen selbst. 
Die Lärmbelastung der bundeseigenen Schienenstrecken wird deutschlandweit vom 
Eisenbahn-Bundesamt erfasst und veröffentlicht.  
 
Die Grundlage der Lärmkarten ist die Berechnung des Umgebungslärms nach 
bundeseinheitlichen Berechnungsverfahren. In der ersten Stufe sind die Hauptverkehrsstraßen 
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, 
Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen mit mehr als 
50.000 Flugbewegungen zu erfassen.  
 
In den Karten wird die Lärmsituation – getrennt nach Lärmarten – mit zwei verschiedenen 
Lärmindizes dargestellt:  
 
Der LDEN - Lärmindex ist ein Maß für die ganztägige Lärmbelastung (24 Stunden). Laute 
Pegel am Abend (18-22 Uhr) und in der Nacht (22-6 Uhr) werden dabei stärker berücksichtigt 
als Pegel am Tage (6-18 Uhr). Der LDEN ist nicht direkt mit dem Tag-Pegel der nationalen 
Berechnungsvorschriften vergleichbar!  
 
Der LNight - Lärmindex ist ein Maß für die durchschnittliche Lautstärke in den Nachtstunden 
von 22 bis 6 Uhr, die aus Sicht der Gesundheitsvorsorge (Vermeidung von Schlafstörungen) 
besonders bedeutsam sind.  
 
Hinweise zu den Lärmkarten: 

 Am 11.1.2008 wurden einige aktualisierte Karten ins Internet gestellt, in deren 
Bereich Straßenabschnitte mit offenporiger Asphaltdecke (Flüsterasphalt) 
nachberechnet wurden. Diese Karten tragen das Erstellungsdatum 17.12.2007. Durch 
die Nachberechnung haben sich bei einigen Gemeinden auch die Zahlenwerte in der 
Betroffenheitsanalyse geändert. Die Analyse wurde ebenfalls aktualisierte (Stand 
9.1.2008). Die betroffenen Gemeinden wurden informiert. 

 Am 12.10.2007 wurde eine aktualisierte Version der Lärmkarten für Straßenlärm ins 
Internet gestellt, bei der gegenüber der am 10.9.2007 veröffentlichten Version noch 
einige Berechnungsfehler (vor allem im Zusammenhang mit Tiefgaragen und 
Brücken) bereinigt wurden. Die aktualisierten Karten tragen das Erstellungsdatum 
17.9.2007. 
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 Die LUBW behält sich vor, die im Internet angebotenen Lärmkarten auszutauschen, 
falls im Interesse einer verbesserten Darstellung der Lärmsituation eine 
Nachberechnung erforderlich sein sollte. Geänderte Karten sind am abweichenden 
Erstellungsdatum erkennbar. 

 Bezugsjahr für die Lärmkartierung ist das Jahr 2006. Die meisten der für die 
Lärmberechnung verwendeten Daten stammen aus diesem Jahr. Für die Berechnung 
des Straßenlärms wurden die aktuellsten bei der Landesstelle für Straßentechnik 
verfügbaren Verkehrszähldaten der Straßenverkehrszählung 2005 verwendet, ergänzt 
um Angaben der Kommunen. 

 Das Originalformat der Lärmkarten ist DIN A2; der angegebene Maßstab 1: 15.000 
bezieht sich auf dieses Format. Der Ausdruck der Karten ist auch in anderen Formaten 
möglich, allerdings ändert sich dadurch der Darstellungsmaßstab. 
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Lärmminderungsplanung 

 

Aufgaben und Ziele der Lärmminderungsplanung 
Bei Planung oder Bau neuer Straßen, Bahnstrecken, Baugebiete oder Industriebetriebe 
werden nur die vom neuen Bauvorhaben ausgehenden Schallimmissionen bzw. der in das 
Baugebiet einwirkende Lärm erhoben und beurteilt und, soweit erforderlich, 
Lärmschutzmaßnahmen dagegen vorgenommen. Andere bereits vorhandene Schallquellen 
bleiben unberücksichtigt.  
 
Daher wurde lange gefordert, dass die Lärmbelastung auch in ihrer Summenwirkung durch 
alle vorhandenen Lärmquellen betrachtet und ein Instrumentarium geschaffen wird, gegen 
diese Lärmbelastung vorgehen zu können. Dies geschah 1990 mit der Novellierung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Damals wurde der § 47a eingeführt, der die Gemeinden 
dazu verpflichtet, für Wohngebiete und andere schützenswerte Gebiete (Schulen, 
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, bei Bedarf auch Gebiete zur Naherholung), die unter 
hoher Lärmbelastung leiden, Lärmminderungspläne aufzustellen. Der Lärmminderungsplan 
ermöglicht ein koordiniertes Vorgehen gegen verschiedene Lärmquellen.  
 
Mit den Lärmminderungsplänen bzw. den Lärmkarten liegt zudem eine wichtige 
Beurteilungsgrundlage für die Bauleit- und Verkehrswegeplanung vor. Die Lärmkarten sind 
eine objektive Darstellung der Lärmbelastung und machen den Lärm „sichtbar“. Aus ihnen ist 
leicht zu erkennen, wo sich Gebiete mit hoher Lärmbelastung befinden, in denen 
Lärmminderungsmaßnahmen durchzuführen sind und wo andererseits Gebiete sind, die noch 
wenig verlärmt und daher entsprechend zu schützen sind.  
 
Ziel der Lärmminderungsplanung ist es letztendlich, in allen schutzwürdigen Gebieten der 
Stadt die Lärmbelastung so weit zu vermindern, dass definierte Zielwerte überall eingehalten 
werden. Mittelfristig soll erreicht werden, dass in Gebieten, die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienen, nirgends ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) am Tag und 
55 dB(A) in der Nacht überschritten wird (Ziel der Bundesregierung). Langfristig sollen sogar 
55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts eingehalten werden können (Vision Lärmschutz 
Stuttgart 2030). 
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Rechtliche Wirkung der Lärmminderungsplanung 
 

Der Lärmminderungsplan ist ein Strategieplan, auf dessen Grundlage Maßnahmen 
durchgeführt werden können. Er entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für oder gegen 
den Bürger. Für die öffentliche Verwaltung ist er insofern verbindlich, dass sie in 
Planungsverfahren (etwa bei der Aufstellung eines Bebauungsplans) und bei behördlichen 
Entscheidungen die Aussagen des Lärmminderungsplans bei der Abwägung der 
verschiedenen Belange (Belange des Umweltschutzes, der Wirtschaft usw.) zu 
berücksichtigen hat. Sie kann bei dieser Abwägung anderen Belangen eine größere Bedeutung 
zumessen als dem Belang des Lärmschutzes. Der Lärmminderungsplan kann andererseits die 
Belange des Lärmschutzes konkretisieren und diesem dadurch größeren Einfluss auf den 
Abwägungsvorgang verleihen. 
Maßnahmen werden nach Maßgabe gesonderter Rechtsgrundlagen angeordnet und umgesetzt. 
Insoweit bleibt der zuständigen Behörde ein gewisser Ermessensspielraum, ob und wie sie 
bestimmte Maßnahmen durchführt. Der Bürger hat aufgrund der bloß verwaltungsinternen 
Wirkung des Lärmminderungsplans keine Möglichkeit, die Umsetzung bestimmter im 
Lärmminderungsplan genannter Maßnahmen einzufordern. Aus einem Lärmminderungsplan 
lässt sich nicht ableiten, dass eine bestimmte Planung oder Anlage realisiert werden muss. 
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Lärmkartierung  
 

Die Anforderungen an die Lärmkarten sind im "Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über 
die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm" (§§ 47a - 47f Bundes-
Immissionsschutzgesetz) vom 24.06.2005 und in der Verordnung über die Lärmkartierung 
(34. BImSchV) vom 06.03.2006 festgelegt. 
 
Nach dem neuen Gesetz müssen Lärmminderungspläne für sämtliche Hauptlärmquellen und 
Ballungsräume aufgestellt werden. Je nach Größe der Hauptlärmquelle bzw. des 
Ballungsraums gelten unterschiedliche Fristen für die erstmalige Erstellung der beiden Teile 
des Lärmminderungsplans, den Lärmkarten und den Lärmaktionsplänen. Anschließend sind 
die Lärmkarten und Lärmaktionspläne alle 5 Jahre zu aktualisieren. Diese erstmalige 
Nennung von Fristen für die Aufstellung von Lärmminderungsplänen ist die wichtigste 
Änderung gegenüber der bisherigen Regelung. Nachstehend werden die gesetzlichen Fristen 
wiedergegeben: 

Untersuchungsbereich Lärmkarten bis Lärmaktionspläne bis 

Ballungsräume 
> 250 000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen 
> 6 Mio. Kfz/Jahr (16 000 Kfz/Tag) 

Haupteisenbahnstrecken 
> 60 000 Züge/Jahr (160 Züge/Tag) 

Großflughäfen 
> 50 000 Bewegungen/Jahr 
   (135 Bewegungen am Tag) 

   

   

   

 
30. Juni 2007 

   

   

   

 
18. Juli 2008 

Ballungsräume 
> 100 000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen 
> 3 Mio. Kfz/Jahr (8 000 Kfz/Tag) 

Haupteisenbahnstrecken 
> 30 000 Züge/Jahr (80 Züge/Tag) 

   

   

30. Juni 2012 

   

   

18. Juli 2013 

 
Für Stuttgart als Ballungsraum mit über 250 000 Einwohnern gelten somit die Termine 
30.06.2007 für die Erstellung der Lärmkarten und 18.07.2008 für die erstmalige Erstellung 
des Lärmaktionsplans.  
 
Der Ballungsraum Stuttgart besteht nach Festlegung durch das Umweltministerium Baden-
Württemberg aus der Stadt Stuttgart und den Esslinger Stadtteilen Mettingen, Brühl und Weil. 
Grund für die Hinzufügung dieser Esslinger Stadtteile ist das Mercedes-Werk, das dort die 
Gemeindegrenze überschreitet. Zuständig für die Aufstellung der Lärmkarten und des 
Lärmaktionsplans ist die Stadt.  
 
 
In Ballungsräumen sind zusätzlich folgende Lärmquellen zu berücksichtigen: 
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- sonstige Straßen, 
- sonstige Schienenwege von Eisenbahnen, 
- Schienenwege von Straßen- und Stadtbahnen, 
- sonstige Flugplätze für den zivilen Luftverkehr, 
- Industrie- und Gewerbegelände, auf denen sich eine oder mehrere Anlagen gemäß Anhang I 
der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung befinden (so genannte IVU-Anlagen), 
- Häfen mit einem Güterumschlag von mehr als 1,5 Mio. Tonnen im Jahr, 
soweit diese sonstigen Lärmquellen erheblichen Umgebungslärm hervorrufen.  
 
Die Stadt Stuttgart erstellte Lärmkarten 
- für den Straßenverkehr (Straßen ab einem Verkehrsaufkommen von ca. 3 000 - 4 000 Kfz 
pro Tag), 
- für die Stadt- und Straßenbahnen und 
- für Industrie- und Gewerbeanlagen (Hafen und IVU-Anlagen).  
 
Die Lärmkarten für die Eisenbahnen werden vom Eisenbahnbundesamt, die für den Flughafen 
von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) erstellt.  
 
 
Berechnungsgrundlagen  
Die EU hat bezüglich der Berechnungsverfahren für die Lärmkartierung einige Vorgaben 
gemacht, die konkrete Ausgestaltung aber den Mitgliedstaaten überlassen. Längerfristig strebt 
die EU jedoch ein europaweit harmonisiertes Berechnungsverfahren und einheitliche 
Grenzwerte an.  
 
Die Bundesrepublik Deutschland musste daher die Berechnungsvorschriften den EU-
Anforderungen anpassen und veröffentlichte zu diesem Zweck neue Berechnungsrichtlinien:  
- Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS), 
- Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwegen 
(VBUSch), 
- Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen (VBUF), 
- Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie und Gewerbe 
(VBUI), 
- Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch 
Umgebungslärm (VBEB).  
 
Sie sind weitgehend an die bekannten nationalen Berechnungsrichtlinien RLS-90 
(Straßenverkehr), Schall 03 (Schienenverkehr) und TA Lärm (Gewerbe) angelehnt, 
unterscheiden sich aber von ihnen in einigen wesentlichen Punkten:  
 
Es wurde ein neuer Lärmindex zur Bewertung der Lärmbelästigung eingeführt, der Tag-
Abend-Nacht-Pegel über 24 Stunden. Hierbei werden auf den Mittelungspegel des 
Zeitbereichs Abend (18 - 22 Uhr) 5 dB(A) und auf den Mittelungspegel des Zeitbereichs 
Nacht (22 - 6 Uhr) 10 dB(A) zugeschlagen. Die Lärmkarten sollen für den Tag-Abend-Nacht-
Pegel und für den Mittelungspegel Nacht dargestellt werden.  
 
Grundsätzlich wird mit Mittelungspegeln gearbeitet. Beurteilungspegel wie bei den 
"nationalen" Richtlinien werden bei der Lärmminderungsplanung nach 
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Umgebungslärmrichtlinie nicht verwendet. In der Konsequenz gibt es keine 
Lästigkeitszuschläge bei ampelgeregelten Kreuzungen und keinen Schienenbonus mehr.  
 
Hinzu kommen kleinere Änderungen wie beim Lkw-Anteil (über 3,5 t statt über 2,8 t) oder 
der Zuschlag für die Fahrbahnarten bei Holzschwellen im Schotterbett (in der VBUSch 
2 dB(A) statt 0 dB(A) in der Schall 03).  
 
Insbesondere bei der Interpretation der Lärmkarten zum Schienenverkehr ist es wichtig zu 
wissen, dass sich die Berechnungsverfahren nach Umgebungslärmrichtlinie in wesentlichen 
Punkten von den nationalen Richtlinien unterscheiden. Die hier dokumentierten Lärmkarten 
stellen aufgrund des wegfallenden Schienenbonus und dem Fahrbahnzuschlag bei 
Holzschwellen die Lärmbelastung an vielen Schienenstrecken um 7 dB(A) höher dar als wenn 
sie nach Schall 03 gerechnet werden.  
 
Aus diesen Gründen sind die Ergebnisse der Lärmkartierung nicht unmittelbar mit den 
Berechnungsergebnissen aus den nationalen Vorschriften vergleichbar. Genauso wenig 
können die Lärmwerte aus den Lärmkarten unmittelbar mit Grenz- oder Richtwerten 
verglichen werden, da diese mit den nach den nationalen Vorschriften ermittelten 
Beurteilungspegeln zusammenhängen.  
 
Die oben genannten Berechnungsverfahren gelten nur für die Erstellung der Lärmkarten nach 
Umgebungslärmrichtlinie. In Planungs- und Genehmigungsverfahren finden weiterhin nur die 
"nationalen" Richtlinien Anwendung.  
 
Betroffenheitsanalyse  
Die Umgebungslärmrichtlinie schreibt vor, ergänzend zu den Lärmkarten eine 
Betroffenheitsstatistik zu erstellen. Hier muss die Wohnbevölkerung erfasst werden, die 
einem Mittelungspegel von über 55 dB(A) für den Tag-Abend-Nacht-Pegel und über 
45 dB(A) in der Nacht ausgesetzt ist und zwar jeweils gesondert in 5 dB-Klassen. In gleicher 
Weise ist die Zahl der lärmbelasteten Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser anzugeben. 
Dies ist getrennt für die einzelnen Lärmquellenarten durchzuführen. 
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Lärmaktionsplan  
 

Im Dezember 2001 beschloss der Gemeinderat, einen Lärmminderungsplan für ganz Stuttgart 
aufzustellen. Es war ursprünglich vorgesehen, weiterhin Pläne für einzelne Stadtgebiete zu 
erarbeiten, bis sie sich nach einigen Jahren zu einem Lärmminderungsplan für die ganze Stadt 
zusammenfügen. Dieses Verfahren musste angesichts der engen Terminvorgaben der EU-
Umgebungslärmrichtlinie geändert werden. Der Lärmminderungsplan wird nun 2009 für die 
ganze Stadt in einem Zug aufgestellt.  
 
Am 25. Juni 2002 brachte die EU die Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm) heraus. Am 24. Juni 2005 wurde die Richtlinie in 
nationales Recht überführt (Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durch Einfügen 
der §§ 47a - 47f - Lärmminderungsplanung ). Die gegenüber dem bisherigen § 47a BImSchG 
entscheidende Änderung ist, dass es jetzt Fristen gibt, bis wann erstmalig Lärmkarten und 
Lärmaktionspläne (Maßnahmenpläne) aufgestellt werden sollen. Für Ballungsräume mit über 
250.000 Einwohnern sollen die Lärmkarten bis zum 30.06.2007, die Lärmaktionspläne bis 
zum 18.07.2008 vorliegen. Anschließend sind die Pläne alle 5 Jahre zu aktualisieren. Darüber 
hinaus schreibt das neue Gesetz eine angemessene Beteiligung der Öffentlichkeit vor.  
 
Der Ablauf der Lärmminderungsplanung ist im Wesentlichen unverändert geblieben. Nach 
der Erstellung der Lärmkarten und Betroffenheitsanalysen (wo sind besonders viele 
Menschen von hohen Lärmbelastungen betroffen?) werden Lärmminderungsmaßnahmen 
konzipiert. Dabei wird man sich besonders auf die Gebiete konzentrieren, in denen der Tag-
Abend-Nacht-Pegel über 24 Stunden bei über 65 dB(A) liegt oder der Schallpegel in der 
Nacht 55 dB(A) übersteigt.  
Bisher gibt es keine Regelungen für Richt- oder Grenzwerte.  
 
Beteiligung der Öffentlichkeit  
Die Öffentlichkeit "erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und 
der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken" (§ 47d, Abs. 3 BImSchG). Die Stadt 
Stuttgart hat daher ein umfangreiches Programm zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchlaufen. Den Anfang machte eine große Auftaktveranstaltung am 21. Januar 2008 im 
Rathaus, in der umfassend über die bisherigen Ergebnisse der Lärmkartierung und das weitere 
Verfahren informiert wurde.  
 
Vorträge, die während der Auftaktveranstaltung gehalten wurden: 
 
1) Grundlagen zum Thema Lärm. Bisherige Lärmminderungsplanung. 
    Referent: Prof. Dr. Jürgen Baumüller  
 
2) Gesundheitliche Auswirkungen des Lärms. 
    Referentin: Dr. med. Snezana Jovanovic 
 
3) Ergebnisse der Lärmkartierung. Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
    Referent: Thomas Schene  
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Es schlossen sich weitere öffentliche Informationsveranstaltungen an:  
 
Am 12. Februar 2008 für die Innenstadtbezirke (Mitte, Nord, Ost, Süd, West).  
  
Am 19. Februar 2008 für die nördlichen Stadtbezirke (Botnang, Feuerbach, Weilimdorf, 
Stammheim, Zuffenhausen). 
  
Am 20. Februar 2008 für die Filderbezirke (Birkach, Degerloch, Möhringen, Plieningen, 
Sillenbuch, Vaihingen). 
  
Am 27. Februar 2008 fand in Bad Cannstatt die Informationsveranstaltung für die 
Neckarbezirke (Bad Cannstatt, Hedelfingen, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, 
Untertürkheim und Wangen) statt. 
  
Im April und Mai schlossen sich zehn Workshops an, die das zentrale Element der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bilden. Hier erhielten die interessierten Bürger unter Anleitung von 
professioneller Moderation die Gelegenheit, an der Aufstellung des Maßnahmenkonzepts für 
den Lärmaktionsplan mitzuwirken.  
 
Im ersten Arbeitsschritt wurde die anhand der Lärmkarten analysierte Lärmsituation durch die 
Erfahrung der anwesenden Bürger ergänzt. Anschließend erarbeiteten die 
Workshopteilnehmer Maßnahmen, wie die Lärmprobleme gelöst werden können. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen aus der Öffentlichkeit bilden eine wichtige Grundlage für den 
Lärmaktionsplan der Stadt.  
 
Hier finden Sie die Ergebnisprotokolle der Workshops: 
 
12.04. Stuttgart-West, Botnang  
19.04. Stuttgart-Süd   
19.04. Feuerbach, Weilimdorf  
19.04. Obertürkheim, Untertürkheim, Hedelfingen, Wangen  
26.04. Bad Cannstatt  
26.04. Stuttgart-Ost  
26.04. Degerloch, Plieningen, Birkach, Sillenbuch  
31.05. Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord  
31.05. Stammheim, Zuffenhausen, Mühlhausen, Münster  
31.05. Möhringen, Vaihingen  
 
 
Die Vorschläge aus den Workshops werden von der Verwaltung geprüft, ob und wie sie 
durchgeführt werden können. Weiter müssen die Wirkungen und die ungefähren Kosten 
abgeschätzt werden. Bei positiver Bewertung gehen die Maßnahmen in den Lärmaktionsplan 
ein. Der Entwurf des Lärmaktionsplans wird voraussichtlich im Frühjahr 2009 vorgestellt. 
Dann hat die Öffentlichkeit noch mal die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. 
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Jeder Bürger konnte sich außerdem direkt schriftlich oder per e-mail an das Amt für 
Umweltschutz wenden und Maßnahmen vorschlagen.  
- E-Mail: laermminderungsplan@stuttgart.de 
- oder Fax: 0711/216-3940 
- oder per Post: 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Amt für Umweltschutz 
Stichwort: Lärmaktionsplan 
Gaisburgstraße 4 
70182 Stuttgart 
 
Die Möglichkeit Vorschläge für Maßnahmen einzureichen, besteht weiterhin. Allerdings kann 
nicht mehr garantiert werden, dass sie im Aktionsplan 2009 berücksichtigt werden. 
Für den Lärmaktionsplan 2013 werden aber alle neuen Vorschläge geprüft.  
 
Beraterkreis Lärmschutz und Luftreinhaltung Stuttgart  
Damit der Aufstellungsprozess des Lärmaktionsplans auch von externen Experten fachlich 
begleitet werden kann, wurde ein „Beraterkreis Lärmschutz und Luftreinhaltung Stuttgart“ 
(BKLLS) eingerichtet. Er ist am 15.11.2004 erstmals zusammengetreten. Mitglieder sind 
Vertreter aus gesamtstädtisch agierenden, nicht an einen bestimmten Stadtbezirk gebundene 
Organisationen wie z.B. Verband Region Stuttgart, Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), 
City-Initiative Stuttgart, Handwerkskammer, ADAC, Verkehrsclub Deutschland (VCD), 
BUND oder das Institut für Straßen- und Verkehrswesen der Universität Stuttgart.  
 
Der BKLLS beschäftigt sich neben der Lärmminderung auch mit der Luftreinhaltung. In den 
meisten Städten ist der Straßenverkehr der Hauptverursacher sowohl der hohen Lärm- als 
auch der Luftschadstoffbelastung. Es ist deshalb sinnvoll, Maßnahmen gegen beide 
Immissionen gemeinsam zu entwickeln. Maßnahmen im Bereich Lärmminderung wirken sich 
oft auch positiv auf die Luftqualität aus und umgekehrt. In manchen Einzelfällen können die 
Maßnahmen jedoch auch gegenläufige Auswirkungen haben.  
 
Der Beraterkreis hat Ziele und Leitbilder für eine "Vision Lärmschutz Stuttgart 2030" 
entworfen. Das Ziel ist eine lebenswerte und lebendige Stadt mit einem gesunden Wohn- und 
Arbeitsumfeld. Der Summenschallpegel über alle Quellen soll im Jahr 2030 in Gebieten, die 
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen, tagsüber 55 dB(A) und nachts 45 
dB(A) nicht überschreiten. Tagsüber soll der Zielwert auch in Erholungsgebieten eingehalten 
werden.  
 
Der Beraterkreis Lärmschutz und Luftreinhaltung Stuttgart (BKLLS) wird die Ergebnisse aus 
den Workshops zusammenfassend bewerten und - möglichst mit einer Prioritätenreihung 
versehen - eine Empfehlung für den Lärmaktionsplan der Stadt aussprechen. 
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Ablauf der Lärmaktionsplanung in Stuttgart mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

21. Januar 2008 
Februar 2008 

Informationsveranstaltungen  
 Information der Öffentlichkeit: Ergebnisse der 

Lärmkartierung, Vorstellung des weiteren 
Verfahrens und Hinweise auf die kommende 
Öffentlichkeitsbeteiligung  

 Auftaktveranstaltung  
 Vier gemeinsame Bezirksbeiratssitzungen 

                                                                                         

Ab Februar 2008 
(bis ca. September 2008) 

Individuelle Beteiligung  
 Schriftliche Beteiligung mit Vorschlägen zu 

Lärmminderungsmaßnahmen  
 Strukturierung der Maßnahmenvorschläge durch 

die Verwaltung 
                                                                                         

April bis Mai 2008 
samstags 10 bis ca. 16 Uhr 

Workshops 
 Zehn Veranstaltungen  
 Erarbeitung von Lärmminderungsmaßnahmen 

                                                                                         

bis Dezember 2008 

Erarbeitung des ersten Entwurfs 
des Lärmaktionsplans 
 Vorschläge aus der Bevölkerung bilden eine 

wichtige Grundlage für das Maßnahmenkonzept 
                                                                                          

Januar 2009 

Bewertung des 
Maßnahmenkonzepts 
durch den Beraterkreis Lärmschutz und 
Luftreinhaltung Stuttgart 

                                                                                          

Januar bis April 2009 

Abstimmung des 
Maßnahmenkonzepts 
innerhalb der Stadtverwaltung und mit zu 
beteiligenden Behörden (z.B. RP) 

                                                                                           

April 2009 

Entwurf des Lärmaktionsplans  
Vorstellung in der Öffentlichkeit, Bezirksbeiräten, 
UTA; anschließend ggf. Überarbeitung aufgrund 
von Anregungen 

                                                                                            

Juli 2009 
Fertigstellung des 
Lärmaktionsplans 
Zustimmung durch Gemeinderat 
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Maßnahmen 
 

Maßnahmen zur Lärmminderung  
Lärmminderungsmaßnahmen setzen am wirksamsten an der Quelle an. Solche Maßnahmen 
wie z.B. Konstruktion leiserer Fahrzeuge bzw. Anlagen und Maschinen können jedoch nicht 
Bestandteil einer kommunalen Lärmminderungsplanung sein. Hier kann sich die 
Lärmminderungsplanung nur darauf beschränken, Benutzervorteile für lärmarme Fahrzeuge 
herzustellen (z.B. durch zeitliche Fahrverbote für nicht lärmarme Kfz, Zuschüsse an Halter für 
die Anschaffung lärmarmer Lkw). Es kommen also vor allem Maßnahmen in Betracht, die 
den Lärm auf seinem Ausbreitungsweg verhindern oder vermindern. Maßnahmen beim 
Empfänger (z.B. Schallschutzfenster an Wohngebäuden) sollten nur dann vorgenommen 
werden, wenn andere Maßnahmen nicht greifen oder nicht durchgeführt werden können.  
Allgemein steht eine Vielzahl an möglichen Lärmminderungsmaßnahmen zur Verfügung. Die 
Eignung einer Maßnahme im konkreten Fall muss stets individuell untersucht werden. 
Nachstehend sollen beispielhaft einige Lärmminderungsmaßnahmen aufgeführt werden:  
 
1. Minderung des Straßenverkehrslärms 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs durch Verlagerung auf andere 
Verkehrsmittel 
- Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV): Fahrthäufigkeiten, 
Umsteigebeziehungen, Fahrpreise, Fahrkomfort, Haltestellen usw. 
- Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr: Radwege, Abstellplätze usw. 
- Ausbau des Fußwegenetzes (direkte, sichere, ruhige Verbindungen)  
   
Maßnahmen zur Regelung des Kfz-Verkehrs  
- Sperrung einzelner Straßen oder Bereiche für den Kfz-Verkehr (Fahrverbote): total oder für 
bestimmte Fahrzeuge (z.B. Lkw) und/oder zu bestimmten Zeiten  
- Einbahnstraßensystem zur Verhinderung von Durchgangsverkehr  
- verkehrsberuhigte Zonen (Zeichen 325 StVO, Kfz müssen Schrittgeschwindigkeit fahren)  
- Zuflussdosierungen ("Pförtnerampeln" mit langen Rotphasen), um die Einfahrt in bestimmte 
Bereiche / Straßen zu erschweren  
- Sicherung gleichmäßiger, aber verlangsamter Verkehrsflüsse (z.B. grüne Welle, 
verkehrsabhängige Lichtsignalisierung)  
- Geschwindigkeitsbegrenzung  
- begleitende bauliche Maßnahmen, damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten 
wird: Fahrbahnverengungen, Fahrbahnverschwenkungen, Aufpflasterungen, 
Kreisverkehrsplätze  
- Parkraumbewirtschaftung, Parkleitsysteme  
- Lkw-Routenkonzept  
  
Bauliche Maßnahmen  
- Lärmschutzbauwerke (Wälle, Wände)  
- Anordnung von weniger schutzbedürftigen Gebäuden als „Lärmhindernis" für 
dahinterstehende Wohn- und andere Gebäude mit hoher Schutzwürdigkeit  
- Bau von Umgehungsstraßen  
- Überdeckelung, Untertunnelung von Straßen  
- Tieferlegung von Straßen  
- lärmmindernde Fahrbahnbeläge  
- Schallschutzfenster  
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Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und -information  
- Mobilitätszentrale, Mobilitätsberatung  
- Förderung von CarSharing  
- Verkehrserziehung: lärmarmes (energiesparendes) Autofahren 

2. Minderung des Schienenverkehrslärms 
- Einsatz moderner, lärmarmer Fahrzeuge: leisere Motoren, Bremsen, Räder (z.B. alle Wagen 
mit Scheibenbremsen)  
- lärmgedämmte Gleisbette (z.B. Gleiskörper mit Raseneindeckung)  
- Vermeidung enger Kurvenradien  
- Fahrbahn in Troglage; Einhausung der Fahrbahn  
- Lärmschutzwände oder -wälle  
- Geschwindigkeitsbegrenzung (Zielkonflikt mit der Forderung nach möglichst schnellen und 
damit gegenüber dem Kfz-Verkehr konkurrenzfähigen Bahnverbindungen)  
  
3. Minderung des Gewerbelärms 

Maßnahmen an der Anlage  

- Einschränkung der Betriebszeiten (z.B. kein Nachtbetrieb)  
- Einschränkung der Lieferzeiten und/oder der Zeiten für Be- und Entladung  
- Schalldämmung an Maschinen und Anlagen  
- Schalldämmung an Betriebsgebäuden (Wände, Türen, Fenster)  
- Bauliche Anordnung der Anlage: Gebäude des Betriebes schirmen Lärm der Anlage in 
Richtung schutzwürdiger Nutzung ab  
- Lärmschutzwände, -wälle  
- Zufahrt zum Betrieb auf der gegenüber schutzwürdiger Nutzung abgewandten Seite  
  

Planerische Maßnahmen  

- Verlagerung von Gewerbebetrieben in Gebiete geringerer Empfindlichkeit  
- Kontingentierung der Schallemissionen einzelner Betriebe in einem Gewerbegebiet  
- Einrichten von Lkw-Verkehrsrouten, insbesondere für den Schwerlastverkehr  
- Einrichten von Güterverkehrszentren; von dort gesammelter Transport zu Betrieben und 
Geschäften im Stadt(teil)zentrum bzw. in die Wohngebiete 
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Lärmbelästigung 
Die Belästigung durch Lärm hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Laut einer 
Umfrage des Umweltbundesamts 2002 fühlen sich 65 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland durch Straßenverkehrslärm belästigt. Des Weiteren beklagen sich ca. 37 Prozent 
über Fluglärm, 23 Prozent über Schienenverkehrslärm, 27 Prozent über Industrie- und 
Gewerbelärm, und 40 Prozent über Nachbarschaftslärm.  

Lärm ist jedoch nicht nur belästigend, sondern schädigt auch die Gesundheit. Einer 
Untersuchung des Umweltbundesamts zufolge steigt das Herzinfarktrisiko um 20 Prozent bei 
Menschen, die dauerhaft Schallpegeln von über 65 dB(A) ausgesetzt sind. Dieser Pegel ist 
jedoch ein durchaus üblicher Wert für Hauptverkehrsstraßen. Fast 13 Millionen Menschen 
(das sind 16 Prozent der Bevölkerung Deutschlands) müssen diese Lärmbelastung ständig 
ertragen. Nach dem Rauchen gilt Lärm als wichtigste Ursache für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.  

Lärmschutz in Stuttgart 
Für die öffentliche Hand erwächst daraus die Verpflichtung, im Sinne der 
Gesundheitsvorsorge auch geeignete Maßnahmen gegen dauerhaft hohe Lärmbelastungen zu 
ergreifen. Der Gesetzgeber reagierte mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, durch das der 
Mensch unter anderem vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche geschützt 
werden soll. Das Amt für Umweltschutz führte im gesamten Stadtgebiet umfangreiche 
Verkehrslärmmessungen am Straßenrand durch. Die Ergebnisse liegen als 
Verkehrslärmkartierung vor und stehen den Bürgern in Form einer Datenbank zur Abfrage 
von Lärmwerten an Straßen zur Verfügung. 

Lärmminderungspläne 
Die ersten Pläne für die Stadtbezirke Vaihingen (2000), Zuffenhausen (2003) und Bad 
Cannstatt (2008) liegen bereits vor. Aufgrund der neuen Vorgaben durch die EU-
Umgebungslärmrichtlinie wird 2009 ein Lärmaktionsplan für die ganze Stadt aufgestellt. 
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